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Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art 
und von damit zusammenhängenden Geschäften. Die für die Zulassung von 
Kreditinstituten zuständige Aufsichtsbehörde ist die Europäische Zentral-
bank, Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland (Postan-
schrift: Europä ische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main, Deutschland); die 
für den Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen zuständige 
Aufsichtbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Marie-Curie-Str. 
24 – 28, 60439 Frankfurt am Main.

Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation 
mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrags ist Deutsch.

Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für den 
Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kun-
den und der Bank deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstand-
klausel.

Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. Dieses 
institutsbezogene Sicherungssystem hat die Aufgabe, drohende oder 
bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei den ihnen an-
geschlossenen Instituten abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, 
die diesem Sicherungssystem angeschlossen sind, unterstützen 
sich gegenseitig, um eine Insolvenz zu vermeiden.

Außergerichtliche Streitschlichtungen

Beschwerdestelle der Bank

Sparda-Bank Nürnberg eG 
Eilgutstraße 9

90443 Nürnberg

Außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren und sonstige Beschwer-
demöglichkeit
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaft-
lichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank 
besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines 
Antrags auf Abschluss eines Basiskontovertrags für Nichtkunden die Mög-
lichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche Bankengruppe anzu-
rufen (https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). Näheres regelt 
die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von Kundenbe-
schwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, 
die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform 
(z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim 
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken – BVR, 
Schellingstraße 4, 10785 Berlin, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de 
zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungs-
bereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 
des Zahlungskontengesetzes und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung 
ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich. Die 
Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. Zudem besteht in diesen Fällen auch 
die Möglichkeit, eine  Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzulegen. Die 
Bank wird Beschwerden in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) 
beantworten. Die Europäische Kommission stellt unter https://
ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen 
Online-Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit. Zudem 
besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzulegen. 

Informationen zum SpardaCapital

Wesentliche Leistungsmerkmale

Die Einlage SpardaCapital ist eine Termineinlage mit einer vereinbarten Lauf-
zeit und einer festen Verzinsung. Es ist eine Mindesteinlage zu erbringen. 
Die Einlage kann ausschließlich als Einmalanlage erfolgen. Zuzahlungen und 
Verfügungen während der Laufzeit sind ausgeschlossen. 

Die Verzinsung der Einlage ist für die gesamte Laufzeit fest. Die Gutschrift der 
Zinsen erfolgt nach jeweils einem Jahr Laufzeit auf ein vom Kunden zu 
benennendes Gutschriftskonto. Bei Fälligkeit wird die Einlage abgerechnet und 
auf dem vereinbarten Konto gutgeschrieben. Auf Anfrage teilt die Sparda-Bank 
dem Kunden den jeweils aktuellen Zinssatz für Neuanlagen telefonisch oder in 
der Filiale mit. 

Die Zinserträge unterliegen der Abgeltungssteuer.
Bei Fragen sollte sich der Kunde an die für ihn zuständige Steuerbehörde oder 
seinen steuerlichen Berater wenden.

Vertragliche Kündigungsregeln

Der Vertrag ist während der Laufzeit nicht kündbar. Bei Fälligkeit wird die 
Einlage abgerechnet und auf dem vereinbarten Konto gutgeschrieben. 

Hinweis auf AGB-Pfandrecht

Die Bank erwirbt als Sicherheit für ihre Forderungen ein Pfandrecht an den 
Wertpapieren und Sachen, an denen eine inländische Geschäftsstelle Besitz 
erlangt oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den 
Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßigen 
Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden. Das Pfandrecht 
dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten  Ansprüche, 
die der Bank gegen den Kunden zustehen.

Vorvertragliche Information für außerhalb  
von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und 
für Fernabsatzverträge – SpardaCapital
Diese Information steht nur in deutscher Sprache zur Verfügung.

Name und Anschrift der Bank - Zentrale

Sparda-Bank Nürnberg eG 
Eilgutstraße 9
90443 Nürnberg

Zuständige Filiale

Telefon

0911 6000 8000

Telefax

0911 6000 8800

Telefon

0911 6000 8000

Telefax

0911 6000 8800

E-Mail

info@sparda-n.de

E-Mail

info@sparda-n.de

Gesetzlich Vertretungsberechtigter der Bank ist der Vorstand

Stefan Schindler Vorsitzender, Thomas Lang stellv. Vorsitzender, Jakob Hauptmann

Name und Anschrift des für die Bank handelnden Vermittlers/Dienstleisters

Eintragung der Zentrale im Genossenschaftsregister

Amtsgericht Nürnberg, Registergericht, GnR 50, Sitz: Nürnberg

Umsatzsteueridentifikationsnummer

USt-ID: DE 133546528
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Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde

Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten ergänzend die Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen der Bank.

Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfü-
gung. Bei Änderungsvereinbarungen ergeben sich weiterführende Informa-
tionen auch aus der ursprünglichen Vertragsurkunde.

Informationen über die Besonderheiten des Fernabsatzvertrags 
Information zum Zustandekommen des Vertrags im Fernabsatz

Kundenstamm-Vertragsverfahren
Der Vertrag ist zustande gekommen, wenn der Kunde auf das seitens der 
Bank erklärte Angebot (z. B. per Telefon oder per Online-Banking) die An-
nahme dieses Angebots erklärt bzw. die Bank das von dem Kunden erklärte 
Angebot angenommen hat. Durch die im Nachgang vorgenommene Über-
sendung der Vertragsunterlagen wird der abgeschlossene Vertrag lediglich 
bestätigt.

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist 
beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertrags-
bestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen so-
wie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 
auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten 
haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften 
Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:
Sparda-Bank Nürnberg eG, Eilgutstraße 9, 90443 Nürnberg
Telefax: 0911 6000 8800, E-Mail: info@sparda-n.de

Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende 
Angaben:

1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Un-
ternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist und die 
zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;

2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulas-
sung zuständige Aufsichtsbehörde;

3.  die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere 
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer 
und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Per-
sonenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des 
Vertretungsberechtigten;

4. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informatio-
nen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;

5. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit ver-
bundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abge-
führten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden 
kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprü-
fung des Preises ermöglicht;

6. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf 
mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer 
abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;

7.Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;

8.das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Be-
dingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und An-
schrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die 
Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Be-
trag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leis-
tung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist 
(zugrundeliegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

9.die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger 
Vertragsstrafen;

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren. 

Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte 
Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt 
haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der 
Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur 
Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen 
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch 
erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der 
Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 
30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung 
Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

Ende der Widerrufsbelehrung

10. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unter-    
       nehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Ab-
       schluss des Vertrags zugrunde legt;

11. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder 
über das zuständige Gericht;

12. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser 
Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt 
werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer 
verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation 
während der Lauf-zeit dieses Vertrags zu führen;

13. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde-
       und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist,

  nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen;

14. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsre-
       gelungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU des 
       Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über 
       Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 212 
       vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaffenen 
       Einlagensicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie  
       97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 
       1997 über Syste-me für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 
       26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme fallen.
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1 Art der Einlage und Kontoführung

Die Einlage SpardaCapital ist eine Termineinlage mit einer verein- 

barten Laufzeit und einer festen Verzinsung. Es ist eine Mindest-

einlage zu erbringen. Die Einlage kann ausschließlich als Einmal-

anlage erfolgen. Zuzahlungen und Verfügungen während der 

Laufzeit sind ausgeschlossen.

2 Verzinsung 

Die Verzinsung der Einlage ist für die gesamte Laufzeit fest.

Die Gutschrift der Zinsen erfolgt nach jeweils einem Jahr Laufzeit 

auf ein vom Kunden zu benennendes Gutschriftskonto.

3 Kontoau�ösung

Bei Fälligkeit wird die Einlage abgerechnet und auf dem verein-

barten Konto gutgeschrieben.

4 Weitere Geschäftsbedingungen

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 

Sparda-Bank. Diese Bedingungen können in den Geschäftsräumen 

der Sparda-Bank eingesehen oder im Internet abgerufen werden, 

auf Wunsch werden diese Geschäftsbedingungen ausgehändigt.

Sonderbedingungen SpardaCapital Typ B

Stand: 01. April 2001 (Ausgabe: April 2013)



Die Verzinsung ist fest vereinbart. Die Zinsen werden nach jeweils einem Anlagejahr 

auf das Referenzkonto ausgezahlt. 

Unsere Konditionen stellen wir im Internet unter www.sparda-n.de zur Verfügung. 

6. Verzinsung

PRODUKTINFORMATIONSBLATT 

SpardaCapital 

TERMINEINLAGE 
Sparda-Bank Nürnberg eG 

3. Produktdaten

Anlagebetrag: Mindestens 2.500 €, Zuzahlungen sind während der Laufzeit ausgeschlossen 

Verzinsung: fest, abhängig von der Laufzeit 

Zinsgutschrift: nach jeweils einem Anlagejahr 

Laufzeit: mindestens 2 Jahre, maximal 10 Jahre 

Verfügbarkeit: zum Ende der Laufzeit 

4. Risiken

Bonitätsrisiko: Die Sparda-Bank Nürnberg eG bietet eine hohe Sicherheit durch den praktizierten 

Institutsschutz, der sich  aus der Mitgliedschaft in der Sicherungseinrichtung des 

Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken BVR ergibt. Auf 

der Basis ihres Statuts betreibt die Sicherungseinrichtung den Einlagenschutz, der 

auch die Einlagen auf dem SpardaCapital ohne betragliche Begrenzung umfasst. 

Kursrisiko/ 

Zinsänderungsrisiko: 
SpardaCapital weist kein Kursrisiko auf. 

Die Verzinsung ist fest vereinbart. Dies gilt sowohl bei steigenden als auch bei 

fallenden Marktzinsen. 

Fremdwährungs- 

risiko: 

SpardaCapital weist kein Fremdwährungsrisiko auf, da die Anlage auf Euro 

lautet. 

SpardaCapital ist eine Termineinlage mit fest vereinbarter Verzinsung ohne Verfügungsmöglichkeit 

während der Laufzeit. Die Zinsen werden jährlich ausgezahlt. 

SpardaCapital richtet sich an Kunden, die für einen bestimmten Zeitraum einen Geldbetrag fest zu einem 

vereinbarten Zinssatz anlegen möchten. 

Am Ende der Laufzeit erfolgt die Auszahlung auf das Referenzkonto. Eine vorzeitige Verfügung ist nicht möglich. 

1. Produktbeschreibung

2. Anlagenziele und Anlagenstrategie

5. Verfügbarkeit



 
 
 

PRODUKTINFORMATIONSBLATT 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Stand: 01.07.2022 

SpardaCapital ist kostenfrei. Entgelte für Sonderleistungen sind im Preis- und Leistungsverzeichnis der 

Sparda-Bank aufgeführt. Die Sparda-Bank erhält keine Vergütung für den Vertrieb dieses Produktes. 

Die Zinsen unterliegen im Zeitpunkt des Zuflusses der Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer), dem 

Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls der Kirchensteuer. Es besteht die Möglichkeit, einen 

Freistellungsauftrag zu erteilen. Bei Fragen zu individuellen steuerlichen Auswirkungen sollte ein steuerlicher 

Berater hinzugezogen werden. 

Sparda-Bank Nürnberg eG 

Eilgutstraße 9 

90443 Nürnberg 

Tel.: 0911 6000 8000 

www.sparda-n.de 

7. Szenariobetrachtung 

Unabhängig von der Entwicklung des Geld- und Kapitalmarkts weist das eingezahlte Kapital durch die Zinsen 

stets eine positive Entwicklung auf. 

8. Kosten / Vertriebsvergütung 

9. Besteuerung 

10. Sonstiges 

http://www.sparda-n.de/


440 160 I Ausfertigung für den Zahlungsempfänger3.21FA

SEPA-Lastschriftmandat (SEPA Direct Debit Mandate)
für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren/for SEPA Core Direct Debit Scheme

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger)

SEPA-Lastschriftmandat

Ich/Wir ermächtige(n) ,

Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von 

auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen.

Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

[Name des Zahlungsempfängers]

[Name des Zahlungsempfängers]

Kontoinhaber (Vorname, Name)

Gläubiger-Identifikationsnummer (CI/Creditor Identifier)

Mandatsreferenz

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut BIC1

IBAN

Ort, Datum Unterschrift(en)

1 Hinweis: Ab 01.02.2016 kann die Angabe des BIC bei Zahlungen innerhalb EU/EWR entfallen.

Wiederkehrende Zahlungen/

Recurrent Payments

Zur bankinternen Bearbeitung/for internal use

Nr./No.



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kundeninformation 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen inkl. 
Entgeltbedingungen und Sonderbedingungen für 

Neukunden 

 

 

gültig ab 16. November 2023 
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Vorvertragliche Informationen für außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossene Verträge und für 

Fernabsatzverträge zum Girovertrag  
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Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art 
und von damit zusammenhängenden Geschäften. Die für die Zulassung von 
Kreditinstituten zuständige Aufsichtsbehörde ist die Europäische Zentral-
bank, Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland (Postan-
schrift: Europä ische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main, Deutschland); die 
für den Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen zuständige Aufsichtbe-
hörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grau-
rheindorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Marie-Curie-Str. 24 – 28, 60439 
Frankfurt am Main.

Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation 
mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrags ist Deutsch.

Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für den 
Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kun-
den und der Bank deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstand-
klausel.

Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. Dieses 
institutsbezogene Sicherungssystem hat die Aufgabe, drohende oder 
bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei den ihnen an-geschlossenen 
Instituten abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die die-sem 
Sicherungssystem angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine 
Insolvenz zu vermeiden.

Außergerichtliche Streitschlichtungen

Beschwerdestelle der Bank

Sparda-Bank Nürnberg eG
Eilgutstraße 9
90443 Nürnberg

Außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren und sonstige Beschwer-
demöglichkeit
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaft-
lichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank 
besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines 
Antrags auf Abschluss eines Basiskontovertrags für Nichtkunden die Mög-
lichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche Bankengruppe anzu-
rufen (https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). Näheres regelt 
die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von Kundenbe-
schwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, 
die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform 
(z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim 

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken – BVR, 
Schellingstraße 4, 10785 Berlin, Fax: 030 2021-1908, E-Mail: kundenbe-
schwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungs-
bereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 
des Zahlungskontengesetzes und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung 
ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Ad-
resse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindor-
fer Straße 108, 53117 Bonn. Zudem besteht in diesen Fällen auch die Mög-
lichkeit, eine  Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzulegen. Die Bank wird 
Beschwerden in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantwor-
ten. Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (so-
genannte OS-Plattform) bereit. Zudem besteht die Möglichkeit, eine 
zivilrechtliche Klage einzulegen. 

Informationen zum Girovertrag
Die Bank richtet für den Kunden ein Konto in laufender Rechnung (Girokonto) 
ein, schreibt eingehende Zahlungen auf dem Konto gut und wickelt von ihm 
veranlasste Zahlungsvorgänge (z. B. Überweisung) zulasten dieses Kontos ab, 
soweit das Konto ausreichend Guthaben oder Kredit aufweist. Im Einzelnen 
sind insbesondere folgende Dienstleistungen vom Girovertrag erfasst:

–  Kontoführung,

–  Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen,

–  Überweisungen (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für den 
Überweisungsverkehr),

– Lastschriftbelastungen (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen
für den Lastschriftverkehr),

–  Daueraufträge,

–  Eingeräumte und geduldete Überziehungsmöglichkeiten (Kontoüberzie-
hung),

–  Scheckinkasso,

– Kreditkarten (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für Kredit-
karten),

Vorvertragliche Information für außerhalb  
von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und 
für Fernabsatzverträge zum Girovertrag
Diese Information steht nur in deutscher Sprache zur Verfügung.
Stand: Januar 2023

Name und Anschrift der Bank - Zentrale

Sparda-Bank Nürnberg eG
Eilgutstraße 9
90443 Nürnberg

Zuständige Filiale

Telefon

0911 6000 8000
Telefax

0911 6000 8800
Telefon

0911 6000 8000
Telefax

0911 6000 8800

E-Mail

info@sparda-n.de
E-Mail

info@sparda-n.de

Gesetzlich Vertretungsberechtigter der Bank ist der Vorstand
Stefan Schindler Vorsitzender, Thomas Lang stellv. Vorsitzender, Jakob Hauptmann

Name und Anschrift des für die Bank handelnden Vermittlers/Dienstleisters

Eintragung der Zentrale im Genossenschaftsregister

Amtsgericht Nürnberg, Registergericht, GnR 50, Sitz: Nürnberg

Umsatzsteueridentifikationsnummer

USt-ID: DE 133546528
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–  Telefon-Banking (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für das 
SpardaTelefon-Banking),

–  Online-Banking (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für das
Online-Banking),

–  Scheckeinlösungen (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für
den Scheckverkehr),

–  BankCard (Debitkarte) zur Bargeldauszahlung an in- und ausländischen
Geldautomaten und zur Nutzung von SB-Terminals, zur bargeldlosen Zah-
lung an automatisierten Kassen im Rahmen des electronic cash- und Maes-
tro-Systems (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für die
BankCard (Debitkarte)),

–  Verwahrung von Einlagen.

Die aktuellen Preise für die Dienstleistungen der Bank sind im Preis- und Leis-
tungsverzeichnis im Internet unter www.sparda-n.de/preise einsehbar.

Die Änderung von Zinsen und Entgelten während der Laufzeit des Girover-
trags erfolgt nach Maßgabe von Nr. 12 der AGB. Soweit im Rahmen der 
Kontoführung Guthabenzinsen anfallen, sind diese Einkünfte steuerpflichtig. 
Bei Fragen sollte sich der Kunde an die für ihn zuständige Steuerbehörde 
bzw. seinen steuerlichen Berater wenden. Es gibt keinen Leistungsvorbehalt, 
es sei denn, dieser ist ausdrücklich vereinbart.

Das Konto dient insbesondere der Ausführung von Zahlungsdiensten, der 
Verwahrung von Einlagen und gegebenenfalls der Einräumung von 
Kontoüber ziehungen. Sofern ein Kontoführungsentgelt erhoben wird, wird 
damit nur die Bereitstellung des Kontos für die Ausführung von Zahlungs-
diensten abgegolten. Die Bank ist berechtigt, für die Verwahrung von Einla-
gen ein Verwahrentgelt oder negative Zinsen zu berechnen. 

Soweit nichts anderes vereinbart, ergeben sich die Zinsen und Entgelte für 
die Leistungen aus dem Preisaushang bzw. dem Preis- und Leistungsverzeich-
nis. Diese können in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden.

Die anfallenden Entgelte und Zinsen werden auf dem Girokonto wie folgt 
belastet:

– Monatliches Kontoführungsentgelt zum Quartalsende,

–  Transaktionsbezogene Einzelentgelte nach Ausführung der Transaktion,

– Zinsen zum Quartalsende,

– Verwahrentgelte zum Quartalsende.

Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Girovertrag durch Verbuchung 
der Gutschriften und Belastungen auf Basis der zugrundeliegenden Aufträge 
und Weisungen (z. B. aus Überweisungen, Lastschriften, Bargeldeinzahlungen 
und Bargeldauszahlungen, Bankentgelte) auf dem in laufender Rechnung 
geführten Konto. Dabei werden die jeweiligen Buchungspositionen zum 
Ende der vereinbarten Rechungsperiode – in der Regel zum Ende des Kalen-
derquartals – miteinander verrechnet und das Ergebnis (Saldo) dem Kunden 
als Rechnungsabschluss mitgeteilt. Alle von der Bank vorgenommenen Bu-
chungen werden auf dem Kontoauszug mit Angabe des Buchungsdatums, 
des Betrags, einer kurzen Erläuterung über die Art des Geschäftes sowie der 
Valuta (Wertstellung) aufgelistet. Kontoauszüge werden in der jeweils verein-
barten Form (z. B. Postversand, Kontoauszugs-Drucker, Postbox) übermittelt.

Eingezahlte Geldbeträge und Zahlungseingänge schreibt die Bank dem Kon-
to gut. Die Bank erfüllt eine Auszahlungsverpflichtung durch Bargeldauszah-
lung an Geldausgabeautomaten. Bei einer institutsinternen Überweisung ist 
diese mit Gutschrift auf dem Konto des Zahlungsempfängers und Übermitt-
lung der Angaben zur Person des Zahlers und des angegebenen Verwen-
dungszwecks erfüllt. Bei einer institutsübergreifenden Überweisung ist diese 
mit Gutschrift auf dem Konto des Kreditinstituts des Zahlungsempfängers 
und Übermittlung der Angaben zur Person des Zahlers und des angegebe-
nen Verwendungszwecks erfüllt. Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus 
den Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr.

Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 
nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag (Bankarbeitstage sind alle Werk-
tage,  außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember) – bei Lastschriften im 
SEPA- Firmen-Lastschriftverfahren nicht spätestens am dritten Bankarbeits-
tag – nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. Barschecks sind bereits 
mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch schon dann 
eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. 
Schecks, die über die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, 
sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank festgesetzten 
Zeitpunkt zurückge geben werden.

Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor 
ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung, und 
zwar auch dann, wenn diese bei der Bank selbst zahlbar sind. Reicht der 
Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen 
einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum Beispiel Zinsscheine), und erteilt 
die Bank über den Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbe-
halt, dass die Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die 
Schecks, Lastschriften und andere Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. 
Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder erhält die Bank den 
Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgut-
schrift rückgängig. Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit 
ein Rechnungsabschluss  erteilt wurde.

Vom Kunden veranlasste Kartenzahlungen erfüllt die Bank durch Zahlung an 
den Händler als Akzeptanten der Kartenzahlung. Die Nutzung von Zahlungs-
karten ist in den Sonderbedingungen für die BankCard (Debitkarte) gere-
gelt. 

Der Girovertrag kann vom Kunden jederzeit gekündigt werden. Im Übrigen 
gelten die in Nr. 18 und 19 der AGB für den Kunden und die Bank festgeleg-
ten Kündigungsregeln. Es besteht keine Mindestlaufzeit.

Die Bank stellt Ihnen eine Kontoüberziehung mit dem Leistungsvorbehalt 
eines 3monatigen Zahlungseingangs sowie einer entsprechenden Bonität 
auf Ihrem Girokonto zur Verfügung. Über die eingeräumte Kontoüberzie-
hung können Sie frei verfügen. Die Rückführung erfolgt mittels der auf Ihrem 
Girokonto eingehenden Zahlungen. Die Zinsabrechnung erfolgt immer vier-
teljährlich im Rahmen der Kostenabrechnung für Ihr Girokonto. Das Kredit-
verhältnis kann von Ihnen jederzeit beendet werden, indem Sie den Sollsaldo 
auf Ihrem Girokonto ausgleichen. Die Bank kann Kredite und Kreditzusagen 
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.

Die Bank erwirbt als Sicherheit für ihre Forderungen ein Pfandrecht an den 
Wertpapieren und Sachen, an denen eine inländische Geschäftsstelle Besitz 
erlangt oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an 
den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßigen 
Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden. Das Pfand-
recht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten An-
sprüche, die der Bank gegen den Kunden zustehen.

Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten ergänzend die beiliegenden All-
gemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Daneben gelten die beiliegen-
den Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten:

– Sonderbedingungen für „SpardaYoung+“ (Girokonto)

– Sonderbedingungen für BankCard (Debitkarte)

– Sonderbedingungen für Gemeinschaftskonten

– Sonderbedingungen für Kreditkarten

– Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr

– Sonderbedingungen für die Postbox

– Sonderbedingungen für den Scheckvekehr

– Sonderbedingungen für das Online-Banking

– Sonderbedingungen für das SpardaTelefon-Banking

– Sonderbedingungen für Sparda-Kontoauszugs-Drucker

– Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr

Die genannten Sonderbedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur 
Verfügung. Bei Änderungsvereinbarungen ergeben sich weiterführende In-
formationen auch aus der ursprünglichen Vertragsurkunde.

Information zum Zustandekommen des Vertrags

Kundenstamm-Vertragsverfahren 
Der Vertrag ist zustande gekommen, wenn der Kunde auf das seitens der 
Bank erklärte Angebot (z. B. per Telefon oder per Online-Banking) die Annah-
me dieses Angebots erklärt bzw. die Bank das von dem Kunden erklärte 
Angebot angenommen hat. Durch die im Nachgang vorgenommene Über-
sendung der Vertragsunterlagen wird der abgeschlossene Vertrag lediglich 
bestätigt.
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Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1 
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Anga-
be von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die 
Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertrags-
bestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen so-
wie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 
auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten 
haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften 
Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:
Sparda-Bank Nürnberg eG, Eilgutstraße 9, 90443 Nürnberg
Internet: www.sparda-n.de, Telefax: 0911 6000 8800, E-Mail: info@sparda-n.de

Abschnitt 2 
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende 
Angaben:

Allgemeine Informationen:

1.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie
die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name
und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären
ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen
über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die 
erbrachte Leis-tung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz
verpflichtet ist (zu grundeliegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen
Gesetzbuchs);

2.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Zahlungs-
dienstleister der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor
Abschluss des Vertrags zugrunde legt;

3. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;

4.  gegebenenfalls anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche
Steuern oder Kosten, die nicht über den Zahlungsdienstleister abge-
führt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;

5.  das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsrege-
lungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagen-
sicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 212 vom
18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaffenen Einlagen-
sicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie 97/9/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Sys-
teme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22) 
geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme fallen;

Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten:

6. zum Zahlungsdienstleister

a)  den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptverwaltung
sowie alle anderen Anschriften einschließlich E-Mail-Adresse, die für die 
Kommunikation mit dem Zahlungsdienstleister von Belang sind;

b)  die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden und das 
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführte Register
oder jedes andere relevante öffentliche Register, in das der Zahlungs-
dienstleister als zugelassen eingetragen ist, sowie seine Registernummer
oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung;

7. zur Nutzung des Zahlungsdienstes

a)  eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden
Zahlungsdienstes;

b)  Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemäße
Auslösung oder Ausführung eines Zahlungsauftrags erforderlich sind;

c)  die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungsauf-
trags oder zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs und des Widerrufs
eines Zahlungsauftrags (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 675j und
675p des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

d)  den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt (zugrun-
deliegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

e)  einen vom Zahlungsdienstleister festgelegten Zeitpunkt nahe am Ende
eines Geschäftstags, bei dessen Ablauf ein nach diesem Zeitpunkt zuge-
gangener Zahlungsauftrag des Verbrauchers als am darauf folgenden
Geschäftstag zugegangen gilt (zugrundeliegende Vorschrift: § 675n
Absatz 1 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

f) die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungsdienste;

g)  einen Hinweis auf die Möglichkeit, Betragsobergrenzen für die Nut-
zung eines Zahlungsinstruments (wie beispielsweise eine Zahlungskar-
te) zu vereinbaren (zugrundeliegende Vorschrift: § 675k Absatz 1 des
Bürger lichen Gesetzbuchs);

h)  einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, zwei oder mehrere unter-
schiedliche Zahlungsmarken auf seinem kartengebundenen Zahlungsin-
strument zu verlangen, sofern sein Zahlungsdienstleister diesen Dienst
anbietet, sowie einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, rechtzei-
tig vor der Unterzeichnung des Vertrags vom Zahlungsdienstleister in
klarer und objektiver Weise über alle verfügbaren Zahlungsmarken und
deren Eigenschaften, einschließlich ihrer Funktionsweise, Kosten und
Sicherheit, informiert zu werden (zugrundeliegende Vorschrift: Artikel 8 
der Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 29. April 2015 über Interbankenentgelte für kartengebun-
dene Zahlungsvorgänge (ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 1), die durch
die Delegierte Verordnung (EU) 2018/72 (ABl. L 13 vom 18.1.2018, S. 1)
geändert worden ist);

8. zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen

a)  alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister zu ent-
richten hat, einschließlich derjenigen, die sich danach richten, wie und
wie oft über die geforderten Informationen zu unterrichten ist;

b) eine Aufschlüsselung dieser Entgelte;

c)  die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder, bei Anwen-
dung von Referenzzinssätzen und -wechselkursen, die Methode für die
Berechnung der tatsächlichen Zinsen sowie den maßgeblichen Stichtag
und den Index oder die Grundlage für die Bestimmung des Referenzzins-
satzes oder -wechselkurses;

d)  das unmittelbare Wirksamwerden von Änderungen des Referenzzinssat-
zes oder -wechselkurses, die auf den vereinbarten Referenzzinssätzen
oder -wechselkursen beruhen, ohne vorherige Benachrichtigung des
Verbrauchers (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g Absatz 3 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs);

9. zur Kommunikation

a)  die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Informationsüber-
mittlung und Anzeigepflichten vereinbart wird, einschließlich der tech-
nischen Anforderungen an die Ausstattung und die Software des
Verbrauchers;

b)  Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor und
während des Vertragsverhältnisses, vor der Ausführung von Zahlungs-
vorgängen sowie bei einzelnen Zahlungsvorgängen zu erteilenden
Informationen mitzuteilen oder zugänglich zu machen sind;

c)  die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag zu
schließen ist und in der oder in denen die Kommunikation für die Dauer
des Vertragsverhältnisses erfolgen soll;

d)  einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der Vertrags-
laufzeit jederzeit die Übermittlung der Vertragsbedingungen sowie der
in dieser Widerrufsbelehrung genannten vorvertraglichen Informatio-
nen zur Erbringung von Zahlungsdiensten in Papierform oder auf einem 
anderen dauerhaften Datenträger zu verlangen;

10. zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen

a)  eine Beschreibung, wie der Verbraucher ein Zahlungsinstrument sicher
aufbewahrt und wie er seine Pflicht gegenüber dem Zahlungsdienstleis-
ter oder einer von diesem benannten Stelle erfüllt, den Verlust, den
Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht au-
torisierte Nutzung eines Zahlungsinstruments unverzüglich anzuzeigen,
nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (zugrundeliegende Vorschrift:
§ 675l Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

b)  eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des Ver-
brauchers durch den Zahlungsdienstleister im Fall vermuteten oder tat-
sächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken;

c)  die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister das Recht
vorbehält, ein Zahlungsinstrument des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu
sperren (zugrundeliegende Vorschrift: § 675k Absatz 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs);

d)  Informationen zur Haftung des Verbrauchers bei Verlust, Diebstahl,
Abhandenkommen oder sonstiger missbräuchlicher Verwendung
des Zahlungsinstruments einschließlich Angaben zum Höchstbetrag
(zugrundeliegende Vorschrift: § 675v des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

e)  Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht au-
torisierten Zahlungsvorgängen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675u
des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

f)  Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher dem
Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgelöste oder
ausgeführte Zahlungsvorgänge anzeigen muss (zugrundeliegende Vor-
schrift: § 676b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

g)  Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht er-
folgter, fehlerhafter oder verspäteter Auslösung oder Ausführung von
Zahlungsvorgängen sowie Informationen über dessen Verpflichtung,
auf Verlangen Nachforschungen über den nicht oder fehlerhaft aus-
geführten Zahlungsvorgang anzustellen (zugrundeliegende Vorschrift:
§ 675y des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
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h)  die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers bei
einem vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelösten autorisier-
ten Zahlungsvorgang (beispielsweise bei SEPA-Lastschriften) (zugrun-
deliegende Vorschrift: § 675x des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

11.  zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungsdiens-
terahmenvertrags

a)  die Vereinbarung, dass die Zustimmung des Verbrauchers zu einer Än-
derung der Vertragsbedingungen als erteilt gilt, wenn der Verbraucher
dem Zahlungsdienstleister seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt
angezeigt hat, zu dem die geänderten Vertragsbedingungen in Kraft
treten sollen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g des Bürgerlichen
Gesetzbuchs);

b)  die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags;

c) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen;

d)  gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kündigungsrelevante Ver-
einbarungen:

aa)  die Vereinbarung einer Kündigungsfrist für das Recht des Verbrau-
chers, den Vertrag zu kündigen, die einen Monat nicht überschrei-
ten darf (zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 1 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs),

bb)  die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zahlungsdienstleis-
ters unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Monaten, die 
voraussetzt, dass der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen ist 
(zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs),

cc)  das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrauchers vor dem Wirk-
samwerden einer vom Zahlungsdienstleister vorgeschlagenen Än-
derung des Vertrags, wenn die Zustimmung des Verbrauchers zur
Änderung nach einer Vereinbarung im Vertrag ohne ausdrückliche
Ablehnung als erteilt gälte, sofern der Zahlungsdienstleister den
Verbraucher auf die Folgen seines Schweigens sowie auf das Kündi-
gungsrecht hingewiesen hat (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g
Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

12.  die Vertragsklauseln über das auf den Zahlungsdiensterahmenvertrag
anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;

13.  einen Hinweis auf die dem Verbraucher offenstehenden Beschwerde-
verfahren wegen mutmaßlicher Verstöße des Zahlungsdienstleisters
gegen dessen Verpflichtungen (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 60
bis 62 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) sowie auf Verbrauchern
offenstehende außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren (zugrunde-
liegende Vorschrift: § 14 des Unterlassungsklagengesetzes).

Abschnitt 3 
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren. 

Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte Überziehungsmöglichkeit 
oder überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte Überziehungsmöglichkeit, 
so können wir von Ihnen über die Rückzahlung des Betrags der Überzie-
hung oder Überschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen verlangen, 
wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß über die Bedingungen und Folgen der 
Überziehung oder Überschreitung (z. B. anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) 
informiert haben.

Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte 
Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt 
haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der 
Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur 
Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen 
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch 
erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag 
von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt 
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur 
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufs-
erklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zu-
sammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammen-
hängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten 
auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten 
erbracht wird. 

Ende der Widerrufsbelehrung
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Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art 
und von damit zusammenhängenden Geschäften. Die für die Zulassung von 
Kreditinstituten zuständige Aufsichtsbehörde ist die Europäische Zentral-
bank, Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland (Postan-
schrift: Europä ische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main, Deutschland); die für 
den Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen zuständige Aufsichtbehörde 
ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grau-
rheindorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Marie-Curie-Str. 24 – 28, 60439 
Frankfurt am Main.

Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation 
mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrags ist Deutsch.

Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für den 
Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kun-
den und der Bank deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstand-
klausel.

Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. Dieses 
institutsbezogene Sicherungssystem hat die Aufgabe, drohende oder 
bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei den ihnen angeschlossenen 
Instituten abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die diesem 
Sicherungssystem angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine 
Insolvenz zu vermeiden.

Außergerichtliche Streitschlichtungen

Beschwerdestelle der Bank

Sparda-Bank Nürnberg eG 
Eilgutstraße 9
90443 Nürnberg

Außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren und sonstige Beschwer-
demöglichkeit
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaft-
lichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank 
besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines 
Antrags auf Abschluss eines Basiskontovertrags für Nichtkunden die Mög-
lichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche Bankengruppe anzu-
rufen (https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). Näheres regelt 
die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von Kundenbe-
schwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, 
die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. 
B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim 
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken – BVR, 
Schellingstraße 4, 10785 Berlin, Fax: 030 2021-1908, E-Mail: kundenbe-
schwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungs-
bereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 
des Zahlungskontengesetzes und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung 
ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Ad-
resse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindor-
fer Straße 108, 53117 Bonn. Zudem besteht in diesen Fällen auch die Mög-
lichkeit, eine  Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzulegen. Die Bank wird 
Beschwerden in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten. 
Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consu-mers/
odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (so-
genannte OS-Plattform) bereit. Zudem besteht die Möglichkeit, eine 
zivilrechtliche Klage einzureichen. 

Informationen zum SpardaYoung+ (Girokonto)
„SpardaYoung+“ ist ein Girokonto für alle Personen im Alter von 6 bis 26 Jahren. 
Die Eröffnung eines „SpardaYoung+“ (Girokontos) ist nur für Einzelpersonen 
möglich. Der Habenzins richtet sich nach der jeweiligen Guthabenhöhe. Für 
Guthaben bis zu 1.500,— EUR wird b.a.w. ein variabler Sonderzins gewährt. 
Bei Überschreitung dieses Betrages verringert sich der Zinssatz und das 
Gesamtguthaben wird mit diesem Zinssatz verzinst. Die aktuellen Konditionen 
werden von der Bank durch Aushang in den Geschäftsräumen der kon-
toführenden Stelle bekannt gegeben. Änderungen werden mit ihrer Bekannt-
gabe wirksam. Für Kontoüberziehungen gelten die Standardkonditionen für 
Kontokorrentkonten. Die Zinsbuchung erfolgt vierteljährlich zum Quartalsende. 
Sind die unter 1. genannten Voraussetzungen für das „SpardaYoung
+“ (Girokonto) entfallen, wird das Konto in ein Girokonto mit Standardkonditio-
nen mit den jeweils gültigen Bedingungen umgewandelt. 

Die Bank richtet für den Kunden ein Konto in laufender Rechnung (Girokonto) ein, 
schreibt eingehende Zahlungen auf dem Konto gut und wickelt von ihm 
veranlasste Zahlungsvorgänge (z. B. Überweisung) zulasten dieses Kontos ab, 
soweit das Konto ausreichend Guthaben oder Kredit aufweist. Im Einzelnen 
sind insbesondere folgende Dienstleistungen vom Girovertrag erfasst:

– Kontoführung,

– Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen,

–  Überweisungen (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für den 
Überweisungsverkehr),

–  Lastschriftbelastungen (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen 
für den Lastschriftverkehr),

–  Eingeräumte und geduldete Überziehungsmöglichkeiten (Kontoüberzie-
hung),

–  Scheckinkasso,
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–  Kreditkarten (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für Kredit-
karten),

–  Telefon-Banking (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für das 
SpardaTelefon-Banking),

–  Online-Banking (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für das
Online-Banking),

–  Scheckeinlösungen (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für
den Scheckverkehr),

–  BankCard (Debitkarte) zur Bargeldauszahlung an in- und ausländischen 
Geldautomaten und zur Nutzung von SB-Terminals, zur bargeldlosen Zah-
lung an automatisierten Kassen im Rahmen des electronic cash- und Maestro-
Systems (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für die
BankCard (Debitkarte)),

–  Verwahrung von Einlagen.

Die aktuellen Preise für die Dienstleistungen der Bank sind im Preis- und 
Leistungsverzeichnis im Internet unter www.sparda-n.de/preise einsehbar. 

Die Änderung von Zinsen und Entgelten während der Laufzeit des Girover-
trags erfolgt nach Maßgabe von Nr. 12 der AGB. Soweit im Rahmen der 
Kontoführung Guthabenzinsen anfallen, sind diese Einkünfte steuerpflichtig. 
Bei Fragen sollte sich der Kunde an die für ihn zuständige Steuerbehörde 
bzw. seinen steuerlichen Berater wenden. Es gibt keinen Leistungsvorbehalt, es 
sei denn, dieser ist ausdrücklich vereinbart.

Das Konto dient insbesondere der Ausführung von Zahlungsdiensten, der 
Verwahrung von Einlagen und gegebenenfalls der Einräumung von 
Kontoüber ziehungen. Sofern ein Kontoführungsentgelt erhoben wird, wird 
damit nur die Bereitstellung des Kontos für die Ausführung von Zahlungs-
diensten abgegolten. Die Bank ist berechtigt, für die Verwahrung von Einla-
gen ein Verwahrentgelt oder negative Zinsen zu berechnen. 

Soweit nichts anderes vereinbart, ergeben sich die Zinsen und Entgelte für 
die Leistungen aus dem Preisaushang bzw. dem Preis- und Leistungsverzeich-
nis. Diese können in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden.

Die anfallenden Entgelte und Zinsen werden auf dem Girokonto wie folgt 
belastet:

– Monatliches Kontoführungsentgelt zum Quartalsende,

–  Transaktionsbezogene Einzelentgelte nach Ausführung der Transaktion,

– Zinsen zum Quartalsende,

– Verwahrentgelte zum Quartalsende.

Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Girovertrag durch Verbuchung 
der Gutschriften und Belastungen auf Basis der zugrundeliegenden Aufträge 
und Weisungen (z. B. aus Überweisungen, Lastschriften, Bargeldeinzahlungen 
und Bargeldauszahlungen, Bankentgelte) auf dem in laufender Rechnung 
geführten Konto. Dabei werden die jeweiligen Buchungspositionen zum 
Ende der vereinbarten Rechungsperiode – in der Regel zum Ende des Kalen-
derquartals – miteinander verrechnet und das Ergebnis (Saldo) dem Kunden 
als Rechnungsabschluss mitgeteilt. Alle von der Bank vorgenommenen Bu-
chungen werden auf dem Kontoauszug mit Angabe des Buchungsdatums, 
des Betrags, einer kurzen Erläuterung über die Art des Geschäftes sowie der 
Valuta (Wertstellung) aufgelistet. Kontoauszüge werden in der jeweils verein-
barten Form (z. B. Postversand, Kontoauszugs-Drucker, Postbox) übermittelt.

Eingezahlte Geldbeträge und Zahlungseingänge schreibt die Bank dem Konto 
gut. Die Bank erfüllt eine Auszahlungsverpflichtung durch Bargeldauszahlung 
an Geldausgabeautomaten. Bei einer institutsinternen Überweisung ist diese 
mit Gutschrift auf dem Konto des Zahlungsempfängers und Übermittlung der 
Angaben zur Person des Zahlers und des angegebenen Verwen-
dungszwecks erfüllt. Bei einer institutsübergreifenden Überweisung ist diese 
mit Gutschrift auf dem Konto des Kreditinstituts des Zahlungsempfängers 
und Übermittlung der Angaben zur Person des Zahlers und des angegebe-
nen Verwendungszwecks erfüllt. Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus 
den Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr.

Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht 
spätestens am zweiten Bankarbeitstag (Bankarbeitstage sind alle Werktage,  
außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember) – bei Lastschriften im SEPA- 
Firmen-Lastschriftverfahren nicht spätestens am dritten Bankarbeitstag – nach 
ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. Barschecks sind bereits mit Zahlung 
an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch schon dann eingelöst, 
wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über 
die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind eingelöst, 
wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt 
zurückgegeben werden.

Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor 
ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung, und 
zwar auch dann, wenn diese bei der Bank selbst zahlbar sind. Reicht der 
Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen 
einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum Beispiel Zinsscheine), und erteilt 
die Bank über den Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbe-
halt, dass die Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die 
Schecks, Lastschriften und andere Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. 
Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder erhält die Bank den 
Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgut-
schrift rückgängig. Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit 
ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.

Vom Kunden veranlasste Kartenzahlungen erfüllt die Bank durch Zahlung an 
den Händler als Akzeptanten der Kartenzahlung. Die Nutzung von Zahlungs-
karten ist in den Sonderbedingungen für die BankCard (Debitkarte) geregelt.

Optional für volljährige Kunden: (Vollendung des 18. Lebensjahres)
Die Bank stellt Ihnen eine Kontoüberziehung mit dem Leistungsvorbehalt 
eines 3monatigen Zahlungseingangs sowie einer entsprechenden Bonität 
auf Ihrem Girokonto zur Verfügung. Über die eingeräumte Kontoüberzie-
hung können Sie frei verfügen. Die Rückführung erfolgt mittels der auf Ihrem 
Girokonto eingehenden Zahlungen. Die Zinsabrechnung erfolgt immer vier-
teljährlich im Rahmen der Kostenabrechnung für Ihr Girokonto. Das Kredit-
verhältnis kann von Ihnen jederzeit beendet werden, indem Sie den Sollsaldo 
auf Ihrem Girokonto ausgleichen. Die Bank kann Kredite und Kreditzusagen 
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 

Die Bank erwirbt als Sicherheit für ihre Forderungen ein Pfandrecht an den 
Wertpapieren und Sachen, an denen eine inländische Geschäftsstelle Besitz 
erlangt oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den 
Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßigen 
Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden. Das Pfandrecht 
dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Ansprüche, 
die der Bank gegen den Kunden zustehen.

Der Girovertrag kann vom Kunden jederzeit gekündigt werden. Im Übrigen 
gelten die in Nr. 18 und 19 der AGB für den Kunden und die Bank festgelegten 
Kündigungsregeln. Es besteht keine Mindestlaufzeit.

Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten ergänzend die beiliegenden Allge- 
meinen Geschäftsbedingungen der Bank. Daneben gelten die beiliegenden 
Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen  All- 
gemeinen  Geschäftsbedingungen enthalten:

– Sonderbedingungen für „SpardaYoung+“ (Girokonto)

– Sonderbedingungen für BankCard (Debitkarte)

– Sonderbedingungen für Gemeinschaftskonten

– Sonderbedingungen für Kreditkarten

– Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr

– Sonderbedingungen für die Postbox

– Sonderbedingungen für den Scheckvekehr

– Sonderbedingungen für das Online-Banking

– Sonderbedingungen für das SpardaTelefon-Banking

– Sonderbedingungen für Sparda-Kontoauszugs-Drucker

– Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr

Die genannten Sonderbedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur 
Verfügung. Bei Änderungsvereinbarungen ergeben sich weiterführende In-
formationen auch aus der ursprünglichen Vertragsurkunde.

Information zum Zustandekommen des Vertrags

Kundenstamm-Vertragsverfahren
Der Vertrag ist zustande gekommen, wenn der Kunde auf das seitens der 
Bank erklärte Angebot (z. B. per Telefon oder per Online-Banking) die Annahme 
dieses Angebots erklärt bzw. die Bank das von dem Kunden erklärte 
Angebot angenommen hat. Durch die im Nachgang vorgenommene Über-
sendung der Vertragsunterlagen wird der abgeschlossene Vertrag lediglich 
bestätigt.
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Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1 
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist 
beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertrags-
bestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen so-
wie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 
auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten 
haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften 
Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:
Sparda-Bank Nürnberg eG, Eilgutstraße 9, 90443 Nürnberg
Internet: www.sparda-n.de, Telefax: 0911 6000 8800, E-Mail: info@sparda-n.de

Abschnitt 2 
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende 
Angaben:

Allgemeine Informationen:

1.   das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die 
Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und 
Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die 
Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den 
Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leis-
tung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zu 
grundeliegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

2.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Zahlungs-
dienstleister der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor 
Abschluss des Vertrags zugrunde legt;

3. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;

4.  gegebenenfalls anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche 
Steuern oder Kosten, die nicht über den Zahlungsdienstleister abge-
führt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;

5.  das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsrege-
lungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagen-
sicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 212 vom 
18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaffenen Einlagen-
sicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie 97/9/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Sys-
teme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22) 
geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme fallen;

Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten: 

6. zum Zahlungsdienstleister

a)  den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptverwaltung 
sowie alle anderen Anschriften einschließlich E-Mail-Adresse, die für die 
Kommunikation mit dem Zahlungsdienstleister von Belang sind;

b)  die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden und das bei 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführte Register oder 
jedes andere relevante öffentliche Register, in das der Zahlungs-
dienstleister als zugelassen eingetragen ist, sowie seine Registernummer 
oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung;

7. zur Nutzung des Zahlungsdienstes

a)  eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden 
Zahlungsdienstes;

b)  Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemäße 
Auslösung oder Ausführung eines Zahlungsauftrags erforderlich sind;

c)  die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungsauf-
trags oder zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs und des Widerrufs 
eines Zahlungsauftrags (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 675j und 
675p des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

d)  den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt (zugrun-
deliegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

e)  einen vom Zahlungsdienstleister festgelegten Zeitpunkt nahe am Ende 
eines Geschäftstags, bei dessen Ablauf ein nach diesem Zeitpunkt zuge-
gangener Zahlungsauftrag des Verbrauchers als am darauf folgenden 
Geschäftstag zugegangen gilt (zugrundeliegende Vorschrift: § 675n 
Absatz 1 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

f) die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungsdienste;

g)  einen Hinweis auf die Möglichkeit, Betragsobergrenzen für die Nut-
zung eines Zahlungsinstruments (wie beispielsweise eine Zahlungskarte) 
zu vereinbaren (zugrundeliegende Vorschrift: § 675k Absatz 1 des Bürger 
lichen Gesetzbuchs);

h)  einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, zwei oder mehrere unter-
schiedliche Zahlungsmarken auf seinem kartengebundenen Zahlungsin-
strument zu verlangen, sofern sein Zahlungsdienstleister diesen Dienst 
anbietet, sowie einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, rechtzeitig 
vor der Unterzeichnung des Vertrags vom Zahlungsdienstleister in klarer 
und objektiver Weise über alle verfügbaren Zahlungsmarken und deren 
Eigenschaften, einschließlich ihrer Funktionsweise, Kosten und 
Sicherheit, informiert zu werden (zugrundeliegende Vorschrift: Artikel 8 der 
Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2015 über Interbankenentgelte für kartengebundene 
Zahlungsvorgänge (ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 1), die durch die 
Delegierte Verordnung (EU) 2018/72 (ABl. L 13 vom 18.1.2018, S. 1) 
geändert worden ist);

8. zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen

a)  alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister zu ent-
richten hat, einschließlich derjenigen, die sich danach richten, wie und 
wie oft über die geforderten Informationen zu unterrichten ist;

b) eine Aufschlüsselung dieser Entgelte;

c)  die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder, bei Anwen-
dung von Referenzzinssätzen und -wechselkursen, die Methode für die 
Berechnung der tatsächlichen Zinsen sowie den maßgeblichen Stichtag 
und den Index oder die Grundlage für die Bestimmung des Referenzzins-
satzes oder -wechselkurses;

d)  das unmittelbare Wirksamwerden von Änderungen des Referenzzinssatzes 
oder -wechselkurses, die auf den vereinbarten Referenzzinssätzen oder -
wechselkursen beruhen, ohne vorherige Benachrichtigung des 
Verbrauchers (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g Absatz 3 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs);

9. zur Kommunikation

a)  die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Informationsüber-
mittlung und Anzeigepflichten vereinbart wird, einschließlich der tech
nischen Anforderungen an die Ausstattung und die Software des 
Verbrauchers;

b)  Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor und 
während des Vertragsverhältnisses, vor der Ausführung von Zahlungs-
vorgängen sowie bei einzelnen Zahlungsvorgängen zu erteilenden 
Informationen mitzuteilen oder zugänglich zu machen sind;

c)  die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag zu 
schließen ist und in der oder in denen die Kommunikation für die Dauer 
des Vertragsverhältnisses erfolgen soll;

d)  einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der Vertrags-
laufzeit jederzeit die Übermittlung der Vertragsbedingungen sowie der in 
dieser Widerrufsbelehrung genannten vorvertraglichen Informationen 
zur Erbringung von Zahlungsdiensten in Papierform oder auf einem 
anderen dauerhaften Datenträger zu verlangen;

10. zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen

a)  eine Beschreibung, wie der Verbraucher ein Zahlungsinstrument sicher 
aufbewahrt und wie er seine Pflicht gegenüber dem Zahlungsdienstleister 
oder einer von diesem benannten Stelle erfüllt, den Verlust, den 
Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht au-
torisierte Nutzung eines Zahlungsinstruments unverzüglich anzuzeigen, 
nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (zugrundeliegende Vorschrift:
§ 675l Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

b)  eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des Ver-
brauchers durch den Zahlungsdienstleister im Fall vermuteten oder tat-
sächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken;

c)  die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister das Recht 
vorbehält, ein Zahlungsinstrument des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu 
sperren (zugrundeliegende Vorschrift: § 675k Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs);

d)   Informationen zur Haftung des Verbrauchers bei Verlust, Diebstahl, 
Abhandenkommen oder sonstiger missbräuchlicher Verwendung 
des Zahlungsinstruments einschließlich Angaben zum Höchstbetrag 
(zugrundeliegende Vorschrift: § 675v des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

e)  Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht au-
torisierten Zahlungsvorgängen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675u 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

f)  Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher dem 
Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgelöste oder 
ausgeführte Zahlungsvorgänge anzeigen muss (zugrundeliegende Vor-
schrift: § 676b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

g)  Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht er-
folgter, fehlerhafter oder verspäteter Auslösung oder Ausführung von 
Zahlungsvorgängen sowie Informationen über dessen Verpflichtung, auf 
Verlangen Nachforschungen über den nicht oder fehlerhaft aus-
geführten Zahlungsvorgang anzustellen (zugrundeliegende Vorschrift:
§ 675y des Bürgerlichen Gesetzbuchs);



400 545 0822 Sparda-Bank 01.2023

h) die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers bei
einem vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelösten autorisier-
ten Zahlungsvorgang (beispielsweise bei SEPA-Lastschriften) (zugrun-
deliegende Vorschrift: § 675x des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

11. zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungsdiens-
terahmenvertrags

a)  die Vereinbarung, dass die Zustimmung des Verbrauchers zu einer Än-
derung der Vertragsbedingungen als erteilt gilt, wenn der Verbraucher 
dem Zahlungsdienstleister seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt 
angezeigt hat, zu dem die geänderten Vertragsbedingungen in Kraft 
treten sollen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs);

b)  die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags;

c) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen;

d)  gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kündigungsrelevante Ver-

einbarungen:

aa)  die Vereinbarung einer Kündigungsfrist für das Recht des Verbrau-
chers, den Vertrag zu kündigen, die einen Monat nicht überschreiten 
darf (zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs),

bb)  die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zahlungsdienstleis-
ters unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Monaten, die 
voraussetzt, dass der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen ist 
(zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs),

cc)  das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrauchers vor dem Wirk-
samwerden einer vom Zahlungsdienstleister vorgeschlagenen Än-
derung des Vertrags, wenn die Zustimmung des Verbrauchers zur 
Änderung nach einer Vereinbarung im Vertrag ohne ausdrückliche 
Ablehnung als erteilt gälte, sofern der Zahlungsdienstleister den 
Verbraucher auf die Folgen seines Schweigens sowie auf das Kündi-
gungsrecht hingewiesen hat (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g 
Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

12.  die Vertragsklauseln über das auf den Zahlungsdiensterahmenvertrag
anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;

13.  einen Hinweis auf die dem Verbraucher offenstehenden Beschwerde-
verfahren wegen mutmaßlicher Verstöße des Zahlungsdienstleisters
gegen dessen Verpflichtungen (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 60
bis 62 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) sowie auf Verbrauchern
offenstehende außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren (zugrunde-
liegende Vorschrift: § 14 des Unterlassungsklagengesetzes).

Abschnitt 3 
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren. 

Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte Überziehungsmöglichkeit 
oder überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte Überziehungsmöglichkeit, 
so können wir von Ihnen über die Rückzahlung des Betrags der Überzie-
hung oder Überschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen verlangen, 
wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß über die Bedingungen und Folgen der 
Überziehung oder Überschreitung (z. B. anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) 
informiert haben.

Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte 
Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt 
haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der 
Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur 
Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen 
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch 
erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag 
von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt 
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur 
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufs-
erklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zu-
sammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammen-
hängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten 
auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten 
erbracht wird. 

Ende der Widerrufsbelehrung
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Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art 
und von damit zusammenhängenden Geschäften. Die für die Zulassung von 
Kreditinstituten zuständige Aufsichtsbehörde ist die Europäische Zentral-
bank, Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland (Postan-
schrift: Europä ische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main, Deutschland); die 
für den Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen zuständige Aufsichtbe-
hörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grau-
rheindorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Marie-Curie-Str. 24 – 28, 60439 
Frankfurt am Main.

Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation 
mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrags ist Deutsch.

Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für den 
Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kun-
den und der Bank deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstand-
klausel.

Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. Dieses 
institutsbezogene Sicherungssystem hat die Aufgabe, drohende oder 
bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei den ihnen an-geschlossenen 
Instituten abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die die-sem 
Sicherungssystem angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine 
Insolvenz zu vermeiden.

Außergerichtliche Streitschlichtungen

Beschwerdestelle der Bank

Sparda-Bank Nürnberg eG
Eilgutstraße 9
90443 Nürnberg

Außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren und sonstige Beschwer-
demöglichkeit
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaft-
lichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank 
besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines 
Antrags auf Abschluss eines Basiskontovertrags für Nichtkunden die Mög-
lichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche Bankengruppe anzu-
rufen (https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). Näheres regelt 
die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von Kundenbe-
schwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, 
die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform 
(z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim 

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken – BVR, 
Schellingstraße 4, 10785 Berlin, Fax: 030 2021-1908, E-Mail: kundenbe-
schwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungs-
bereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 
des Zahlungskontengesetzes und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung 
ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Ad-
resse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindor-
fer Straße 108, 53117 Bonn. Zudem besteht in diesen Fällen auch die Mög-
lichkeit, eine  Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzulegen. Die Bank wird 
Beschwerden in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantwor-
ten. Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (so-
genannte OS-Plattform) bereit. Zudem besteht die Möglichkeit, eine 
zivilrechtliche Klage einzulegen. 

Informationen zum Geldanlage-Verrechnungskonto
Bei dem Produkt handelt es sich um ein Sichteinlagenkonto, welches nicht 
zu Zahlungsverkehrszwecken verwendet werden kann. Einzahlungen und 
Verfügungen sind täglich möglich, jedoch nur unbar über ein festgelegtes 
Referenzkonto. Die Kontoführung ist unentgeltlich. Die Ausgabe einer 
Bankcard (Debitkarte) sowie die Ausgabe einer Kreditkarte sind jeweils 
nicht möglich. Das Konto wird auf Guthabenbasis in laufender Rechnung 
geführt (Kontokorrent). Der Kunde erhält einen Zugang zum Online-
Banking mit Freischaltung der Authentifizierungs-App.

Vorvertragliche Information für außerhalb  
von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und 
für Fernabsatzverträge Geldanlage-Verrechnungskonto
Diese Information steht nur in deutscher Sprache zur Verfügung.
Stand: November 2022

Name und Anschrift der Bank - Zentrale

Sparda-Bank Nürnberg eG
Eilgutstraße 9
90443 Nürnberg

Zuständige Filiale

Telefon

0911 6000 8000
Telefax

0911 6000 8800
Telefon

0911 6000 8000
Telefax

0911 6000 8800

E-Mail

info@sparda-n.de
E-Mail

info@sparda-n.de

Gesetzlich Vertretungsberechtigter der Bank ist der Vorstand
Stefan Schindler Vorsitzender, Thomas Lang stellv. Vorsitzender, Jakob Hauptmann

Name und Anschrift des für die Bank handelnden Vermittlers/Dienstleisters

Eintragung der Zentrale im Genossenschaftsregister

Amtsgericht Nürnberg, Registergericht, GnR 50, Sitz: Nürnberg

Umsatzsteueridentifikationsnummer

USt-ID: DE 133546528

Sparda-Bank Nürnberg eG
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Die aktuellen Preise für die Dienstleistungen der Bank sind im Preis- und Leis-
tungsverzeichnis im Internet unter www.sparda-n.de/preise einsehbar.

Die Änderung von Zinsen und Entgelten während der Laufzeit des 
Vertrags erfolgt nach Maßgabe von Nr. 12 der AGB. Soweit im Rahmen 
der Kontoführung Guthabenzinsen anfallen, sind diese Einkünfte 
steuerpflichtig. Bei Fragen sollte sich der Kunde an die für ihn zuständige 
Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen Berater wenden. Es gibt keinen 
Leistungsvorbehalt, es sei denn, dieser ist ausdrücklich vereinbart.

Die Bank ist berechtigt, für die Verwahrung von Einlagen ein 
Verwahrentgelt oder negative Zinsen zu berechnen. 

Soweit nichts anderes vereinbart, ergeben sich die Zinsen und Entgelte 
für die Leistungen aus dem Preisaushang bzw. dem Preis- und 
Leistungsverzeich-nis. Diese können in den Geschäftsräumen der Bank 
eingesehen werden.

Die anfallenden Entgelte und Zinsen werden auf dem Geldanlage-
Verrechnungskonto wie folgt belastet:

– Transaktionsbezogene Einzelentgelte nach Ausführung der Transaktion,

– Zinsen zum Quartalsende,

– Verwahrentgelte zum Quartalsende.

Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag durch Verbuchung 
der Gutschriften und Belastungen auf Basis der zugrundeliegenden 
Aufträge und Weisungen auf dem in laufender Rechnung geführten 
Konto. Dabei werden die jeweiligen Buchungspositionen zum Ende der 
vereinbarten Rechungsperiode – in der Regel zum Ende des Kalen-
derquartals – miteinander verrechnet und das Ergebnis (Saldo) dem 
Kunden als Rechnungsabschluss mitgeteilt. Alle von der Bank 
vorgenommenen Bu-chungen werden auf dem Kontoauszug mit Angabe 
des Buchungsdatums, des Betrags, einer kurzen Erläuterung über die Art 
des Geschäftes sowie der Valuta (Wertstellung) aufgelistet. Kontoauszüge 
werden in der jeweils verein-barten Form (z. B. Postversand, Postbox) 
übermittelt.

Eingezahlte Geldbeträge und Zahlungseingänge schreibt die Bank dem 
Konto gut. 

Der Vertrag kann vom Kunden jederzeit gekündigt werden. Im Übrigen 
gelten die in Nr. 18 und 19 der AGB für den Kunden und die Bank 
festgeleg-ten Kündigungsregeln. Es besteht keine Mindestlaufzeit.

Die Bank erwirbt als Sicherheit für ihre Forderungen ein Pfandrecht an 
den Wertpapieren und Sachen, an denen eine inländische Geschäftsstelle 
Besitz erlangt oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht 
auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der 
bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen 
werden. Das Pfand-recht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen 
und bedingten An-sprüche, die der Bank gegen den Kunden zustehen.

Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten ergänzend die beiliegenden All-
gemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Daneben gelten die beiliegen-
den Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten:

– Sonderbedingungen für „SpardaYoung+“ (Girokonto)

– Sonderbedingungen für BankCard (Debitkarte)

– Sonderbedingungen für Gemeinschaftskonten

– Sonderbedingungen für Kreditkarten

– Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr

– Sonderbedingungen für die Postbox

– Sonderbedingungen für den Scheckvekehr

– Sonderbedingungen für das Online-Banking

– Sonderbedingungen für das SpardaTelefon-Banking

– Sonderbedingungen für Sparda-Kontoauszugs-Drucker

– Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr

Die genannten Sonderbedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur 
Verfügung. Bei Änderungsvereinbarungen ergeben sich weiterführende In-
formationen auch aus der ursprünglichen Vertragsurkunde.

Information zum Zustandekommen des Vertrags

Kundenstamm-Vertragsverfahren 
Der Vertrag ist zustande gekommen, wenn der Kunde auf das seitens der 
Bank erklärte Angebot (z. B. per Telefon oder per Online-Banking) die Annah-
me dieses Angebots erklärt bzw. die Bank das von dem Kunden erklärte 
Angebot angenommen hat. Durch die im Nachgang vorgenommene Über-
sendung der Vertragsunterlagen wird der abgeschlossene Vertrag lediglich 
bestätigt.
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Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1 
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Anga-
be von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die 
Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertrags-
bestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen so-
wie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 
auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten 
haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften 
Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:
Sparda-Bank Nürnberg eG, Eilgutstraße 9, 90443 Nürnberg
Internet: www.sparda-n.de, Telefax: 0911 6000 8800, E-Mail: info@sparda-n.de

Abschnitt 2 
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende 
Angaben:

Allgemeine Informationen:

1.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie
die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name
und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären
ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen
über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die 
erbrachte Leis-tung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz
verpflichtet ist (zu grundeliegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen
Gesetzbuchs);

2. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Zahlungs-
dienstleister der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor
Abschluss des Vertrags zugrunde legt;

3. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;

4.  gegebenenfalls anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche
Steuern oder Kosten, die nicht über den Zahlungsdienstleister abge-
führt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;

5.  das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsrege-
lungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagen-
sicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 212 vom
18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaffenen Einlagen-
sicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie 97/9/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Sys-
teme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22) 
geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme fallen;

Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten:

6. zum Zahlungsdienstleister

a)  den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptverwaltung
sowie alle anderen Anschriften einschließlich E-Mail-Adresse, die für die 
Kommunikation mit dem Zahlungsdienstleister von Belang sind;

b)  die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden und das 
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführte Register
oder jedes andere relevante öffentliche Register, in das der Zahlungs-
dienstleister als zugelassen eingetragen ist, sowie seine Registernummer
oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung;

7. zur Nutzung des Zahlungsdienstes

a)  eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden
Zahlungsdienstes;

b)  Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemäße
Auslösung oder Ausführung eines Zahlungsauftrags erforderlich sind;

c)  die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungsauf-
trags oder zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs und des Widerrufs
eines Zahlungsauftrags (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 675j und
675p des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

d)  den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt (zugrun-
deliegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

e)  einen vom Zahlungsdienstleister festgelegten Zeitpunkt nahe am Ende
eines Geschäftstags, bei dessen Ablauf ein nach diesem Zeitpunkt zuge-
gangener Zahlungsauftrag des Verbrauchers als am darauf folgenden
Geschäftstag zugegangen gilt (zugrundeliegende Vorschrift: § 675n
Absatz 1 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

f) die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungsdienste;

g)  einen Hinweis auf die Möglichkeit, Betragsobergrenzen für die Nut-
zung eines Zahlungsinstruments (wie beispielsweise eine Zahlungskar-
te) zu vereinbaren (zugrundeliegende Vorschrift: § 675k Absatz 1 des
Bürger lichen Gesetzbuchs);

8. zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen

a)  alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister zu ent-
richten hat, einschließlich derjenigen, die sich danach richten, wie und
wie oft über die geforderten Informationen zu unterrichten ist;

b) eine Aufschlüsselung dieser Entgelte;

c)  die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder, bei Anwen-
dung von Referenzzinssätzen und -wechselkursen, die Methode für die
Berechnung der tatsächlichen Zinsen sowie den maßgeblichen Stichtag
und den Index oder die Grundlage für die Bestimmung des Referenzzins-
satzes oder -wechselkurses;

d)  das unmittelbare Wirksamwerden von Änderungen des Referenzzinssat-
zes oder -wechselkurses, die auf den vereinbarten Referenzzinssätzen
oder -wechselkursen beruhen, ohne vorherige Benachrichtigung des
Verbrauchers (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g Absatz 3 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs);

9. zur Kommunikation

a)  die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Informationsüber-
mittlung und Anzeigepflichten vereinbart wird, einschließlich der tech-
nischen Anforderungen an die Ausstattung und die Software des
Verbrauchers;

b)  Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor und
während des Vertragsverhältnisses, vor der Ausführung von Zahlungs-
vorgängen sowie bei einzelnen Zahlungsvorgängen zu erteilenden
Informationen mitzuteilen oder zugänglich zu machen sind;

c)  die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag zu
schließen ist und in der oder in denen die Kommunikation für die Dauer
des Vertragsverhältnisses erfolgen soll;

d)  einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der Vertrags-
laufzeit jederzeit die Übermittlung der Vertragsbedingungen sowie der
in dieser Widerrufsbelehrung genannten vorvertraglichen Informatio-
nen zur Erbringung von Zahlungsdiensten in Papierform oder auf einem 
anderen dauerhaften Datenträger zu verlangen;

10. zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen

a)  eine Beschreibung, wie der Verbraucher ein Zahlungsinstrument sicher
aufbewahrt und wie er seine Pflicht gegenüber dem Zahlungsdienstleis-
ter oder einer von diesem benannten Stelle erfüllt, den Verlust, den
Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht au-
torisierte Nutzung eines Zahlungsinstruments unverzüglich anzuzeigen,
nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (zugrundeliegende Vorschrift:
§ 675l Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

b)  eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des Ver-
brauchers durch den Zahlungsdienstleister im Fall vermuteten oder tat-
sächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken;

c)  die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister das Recht
vorbehält, ein Zahlungsinstrument des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu
sperren (zugrundeliegende Vorschrift: § 675k Absatz 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs);

d)  Informationen zur Haftung des Verbrauchers bei Verlust, Diebstahl,
Abhandenkommen oder sonstiger missbräuchlicher Verwendung
des Zahlungsinstruments einschließlich Angaben zum Höchstbetrag
(zugrundeliegende Vorschrift: § 675v des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

e)  Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht au-
torisierten Zahlungsvorgängen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675u
des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

f)  Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher dem
Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgelöste oder
ausgeführte Zahlungsvorgänge anzeigen muss (zugrundeliegende Vor-
schrift: § 676b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

g)  Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht er-
folgter, fehlerhafter oder verspäteter Auslösung oder Ausführung von
Zahlungsvorgängen sowie Informationen über dessen Verpflichtung,
auf Verlangen Nachforschungen über den nicht oder fehlerhaft aus-
geführten Zahlungsvorgang anzustellen (zugrundeliegende Vorschrift:
§ 675y des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

h)  die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers bei
einem vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelösten autorisier-
ten Zahlungsvorgang (beispielsweise bei SEPA-Lastschriften) (zugrun-
deliegende Vorschrift: § 675x des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
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11.  zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungsdiens-
terahmenvertrags

a)  die Vereinbarung, dass die Zustimmung des Verbrauchers zu einer Än-
derung der Vertragsbedingungen als erteilt gilt, wenn der Verbraucher
dem Zahlungsdienstleister seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt
angezeigt hat, zu dem die geänderten Vertragsbedingungen in Kraft
treten sollen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g des Bürgerlichen
Gesetzbuchs);

b)  die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags;

c) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen;

d)  gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kündigungsrelevante Ver-
einbarungen:

aa)  die Vereinbarung einer Kündigungsfrist für das Recht des Verbrau-
chers, den Vertrag zu kündigen, die einen Monat nicht überschrei-
ten darf (zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 1 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs),

bb)  die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zahlungsdienstleis-
ters unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Monaten, die 
voraussetzt, dass der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen ist 
(zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs),

cc)  das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrauchers vor dem Wirk-
samwerden einer vom Zahlungsdienstleister vorgeschlagenen Än-
derung des Vertrags, wenn die Zustimmung des Verbrauchers zur
Änderung nach einer Vereinbarung im Vertrag ohne ausdrückliche
Ablehnung als erteilt gälte, sofern der Zahlungsdienstleister den
Verbraucher auf die Folgen seines Schweigens sowie auf das Kündi-
gungsrecht hingewiesen hat (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g
Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

12.  die Vertragsklauseln über das auf den Zahlungsdiensterahmenvertrag
anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;

13.  einen Hinweis auf die dem Verbraucher offenstehenden Beschwerde-
verfahren wegen mutmaßlicher Verstöße des Zahlungsdienstleisters
gegen dessen Verpflichtungen (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 60
bis 62 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) sowie auf Verbrauchern
offenstehende außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren (zugrunde-
liegende Vorschrift: § 14 des Unterlassungsklagengesetzes).

Abschnitt 3 
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren. 

Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte Überziehungsmöglichkeit 
oder überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte Überziehungsmöglichkeit, 
so können wir von Ihnen über die Rückzahlung des Betrags der Überzie-
hung oder Überschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen verlangen, 
wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß über die Bedingungen und Folgen der 
Überziehung oder Überschreitung (z. B. anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) 
informiert haben.

Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte 
Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt 
haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der 
Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur 
Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen 
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch 
erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag 
von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt 
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur 
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufs-
erklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zu-
sammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammen-
hängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten 
auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten 
erbracht wird. 

Ende der Widerrufsbelehrung
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Entgeltinformation SpardaGirokonto 

 
  



 

 
 

Entgeltinformation 

 
 

Name des Kontoanbieters: Sparda-Bank Nürnberg eG 

Kontobezeichnung: SpardaGirokonto 

Datum: 16.11.2023 

• Hiermit informieren wir Sie über die Entgelte, die bei Nutzung der wichtigsten mit dem Zah-
lungskonto verbundenen Dienste anfallen, damit Sie diese mit anderen Konten vergleichen 
können. 

• Darüber hinaus können auch Entgelte für hier nicht aufgeführte Dienste anfallen. Umfas-
sende Informationen erhalten Sie in dem Preisaushang sowie Preis- und Leistungsverzeich-
nis für den Girobereich und den Zahlungsverkehr (Zahlungsdienste) der Bank. 

• Ein Glossar der hier verwendeten Begriffe ist kostenfrei erhältlich. 

 

Dienst Entgelt 
Allgemeine mit dem Konto verbundene Dienste 
Kontoführung [SpardaGirokonto] 
 

 
Umfasst ein Dienstleistungspaket 
bestehend aus: 
- Ausgabe einer Debitkarte  
  [BankCard] für die Kontoinhaber 
 
Kontoführung jedes weitere Giro- 
konto als [SpardaGiro-Unterkonto] 

Monatlich  
Jährliche Gesamtentgelte 
 
 
 
 
 
 
Monatlich 
Jährliche Gesamtentgelte 

5,00 € 
60,00 € 

 
 
 
 
 
 

5,00 € 
60,00 € 

Zahlungen (ohne Karten) 
Überweisung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Euro innerhalb der EWR-Staaten 
 
Überweisung mit IBAN innerhalb der 
Bank 

                                           beleghaft 
                                         beleglos 
                           per Dauerauftrag 
                  bei formloser Erteilung 

 
Überweisung mit IBAN an einen ande-
ren Zahlungsdienstleister 

                                       beleghaft 
                                         beleglos 
                           per Dauerauftrag 

           bei formloser Erteilung 

 

 

 

 

1,50 € 
0,00 € 
0,00 € 
1,50 € 

 
 

 
1,50 € 
0,00 € 
0,00 € 
1,50 € 



 

 
 
 
Gutschrift einer Überweisung 
 
Dauerauftrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastschrift 
 
Berechtigte Ablehnung der Ein-
lösung einer Lastschrift 
 
Berechtigte Ablehnung der Aus-
führung eines Überweisungsauf-
trags 

                              Eilüberweisung 
 
 
In Euro aus den EWR-Staaten 
 
In Euro innerhalb der EWR-Staaten 

              Einrichtung auf Wunsch  
                                 des Kunden 
                Änderung auf Wunsch  
                                 des Kunden 

      Wiederaufnahme nach                     
Aussetzung auf Wunsch                    

des Kunden 
 
In Euro aus den EWR-Staaten 
 
 
In Euro aus den EWR-Staaten 
 
 
 
In Euro in EWR-Staaten 

20,00 € 
 
 

0,00 € 
 
 
 

0,00 € 
 

0,00 € 
 
 

0,00 € 
 

0,00 € 
 

 
2,00 € 

 
 
 

2,00 € 
Karten und Bargeld 
Ausgabe einer Debitkarte  
[BankCard] für Kontoinhaber 
 
 
Ausgabe einer Debitkarte 
[BankCard] für Bevollmächtigte 
(jegliche Vollmachtart) 
 
 
Ausgabe einer Kreditkarte  
[Mastercard Standard] 
 
 
Bargeldeinzahlung 
 
 
 
 
Bargeldauszahlung 
 
 
Bargeldauszahlung mit der     
Debitkarte am Geldautomaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pro Jahr 
Jährliche Gesamtentgelte 
 
 
Pro Jahr 
Jährliche Gesamtentgelte 
 
 
Pro Jahr 
Jährliche Gesamtentgelte 
          
In Euro  

Am Schalter der Bank 
Am Geldautomaten 

Münzgeld in Euro am Schalter 
 
In Euro                 
                            Am Schalter der Bank 
                                      
 
In Euro innerhalb der EWR-Staaten  
 
An eigenen Geldautomaten der Bank 
 
Bei anderen Sparda-Banken und Cash-
Pool-Partnerbanken 
 
Bei Banken, die am genossenschaftl. 
BankCard ServiceNetz teilnehmen 
 

 
0,00 € 
0,00 € 

 
 

12,00 € 
12,00 € 

 
 

30,00 € 
30,00 € 

 
 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

 
 

0,00 € 
  

 
            
 
           0,00 € 

 
 

           0,00 € 
 
 

2,05 € 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bargeldauszahlung mit der     
Debitkarte an fremden Geldauto-
maten in Fremdwährung  
 
 
 
 
 
 
Bargeldauszahlung mit der     
Kreditkarte am Geldautomaten  
[Mastercard Standard oder  
Mastercard Platinum] 
 
 
Bargeldauszahlung mit der    
Kreditkarte an fremden Geldau-
tomaten in Fremdwährung 
[Mastercard Standard] 
 
 
 
[Mastercard Platinum] 
 
 
 
Einsatz der Debitkarte zum     
Bezahlen in Fremdwährung 
 
Einsatz der Kreditkarte zum    
Bezahlen in Fremdwährung  
[Mastercard Standard] 
 
 
[Mastercard Platinum] 
 

Bei Kreditinstituten, die ein direktes 
Kundenentgelt erheben können 
- Verfügungen im girocard-System 
- Verfügungen in anderen Zahlungs-  
   systemen (Maestro/V PAY) 
 
 
Bei Kreditinstituten, die kein direktes 
Kundenentgelt erheben können 
- Verfügungen in den folgenden    
  Zahlungssystemen (Maestro/V PAY) 
 
 
Bei Kreditinstituten innerhalb der EWR-
Staaten 
 
 
Bei Kreditinstituten außerhalb der 
EWR-Staaten 
 
 
 
In Euro innerhalb der EWR-Staaten 
 
An eigenen Geldautomaten der Bank 
 
Bei anderen Kreditinstituten1 
 
 
 
 
Bei Kreditinstituten im In- und Ausland1 
 
 
 
Bei Kreditinstituten im In- und Ausland1 
 
 
 
 

1 % vom Umsatz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

entfällt 
 

1 % vom Um-
satz mind. 

4,00 € 
 
 

 
1 % vom Um-

satz mind. 
4,00 € 

 
1 % vom Um-

satz mind. 
4,00 € 

 
1 % vom Um-

satz mind. 
4,00 € 

 
 
 

0,00 € 
 

0,00 € 
 
 
 
 

0,00 € 
zzgl. 2 % 

vom Umsatz 
 

0,00 € 
 
 
 
 

mind. 1,00 € 
max. 5,00 € 

 
 
 

2 % vom Um-
satz 

 
           0,00 € 

Überziehungen und damit verbundene Dienste 
 
Eingeräumte Kontoüberziehung 
 
Geduldete Kontoüberziehung 

  
12,24 % p.a. 

 
15,24 % p.a. 



 

Dienstleistungspaket Entgelt 
Mastercard Platinum (Kreditkarte)  
umfasst: 
Ausgabe einer Kreditkarte 
Reiserücktrittskostenversicherung 
Auslandsreise-Krankenversicherung 
Assistance-Service inkl. CardCare 
Fahrzeugbezogene Assistance 
Gepäckversicherung 
Reise-Unannehmlichkeiten 
Teleconsulting/Medizin 
Concierge-Service 
Priority Pass (Kostenpflichtiger VIP-Lounge-
Zugang an Flughäfen) 

Pro Jahr 
Jährliche Gesamtentgelte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,00 € 
150,00 € 

Über diese Anzahl hinausgehende Dienste werden getrennt in Rechnung gestellt. 
 
Informationen über zusätzliche Dienste 
Informationen über die Entgelte bei Diensten, die über die im Dienstleistungspaket inbegrif-
fene Anzahl an Diensten hinausgehen (ohne die oben aufgeführten Entgelte) 
Dienst Entgelt 
Mastercard Platinum (Kreditkarte) 
 

 

Zugang zu VIP-Lounges auf 
Flughäfen 

Pro Person 
und Zugang 

20,00 € 
 
Hinweis bei Kontomodellwechsel: Die aktuellen Entgeltinformationen können über unsere Homepage so-
wie in unseren Standorten eingesehen bzw. abgefragt werden.  
 
1 Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt belastet.  
 
 
 
  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschnitt 5  
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Entgeltinformation 

 
 

Name des Kontoanbieters: Sparda-Bank Nürnberg eG 

Kontobezeichnung: SpardaYoung+ 

Datum: 16.11.2023 

• Hiermit informieren wir Sie über die Entgelte, die bei Nutzung der wichtigsten mit dem Zah-
lungskonto verbundenen Dienste anfallen, damit Sie diese mit anderen Konten vergleichen 
können. 

• Darüber hinaus können auch Entgelte für hier nicht aufgeführte Dienste anfallen. Umfas-
sende Informationen erhalten Sie in dem Preisaushang sowie Preis- und Leistungsverzeich-
nis für den Girobereich und den Zahlungsverkehr (Zahlungsdienste) der Bank. 

• Ein Glossar der hier verwendeten Begriffe ist kostenfrei erhältlich. 

Dienst Entgelt 
Allgemeine mit dem Konto verbundene Dienste 
Kontoführung [SpardaYoung+] 
 
 
Umfasst ein Dienstleistungspaket 
bestehend aus: 
- Ausgabe einer Debitkarte  
[BankCard] für den Kontoinhaber 
 
Über diese Anzahl hinausgehende 
Dienste werden getrennt in Rech-
nung gestellt. 
 
Kontoführung jedes weitere Giro-
konto als [SpardaGiro-Unterkonto] 

Monatlich 
Jährliche Gesamtentgelte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monatlich 
Jährliche Gesamtentgelte 

0,00 € 
0,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,00 € 
60,00 € 

Zahlungen (ohne Karten) 
Überweisung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Euro innerhalb der EWR-Staaten 
 
Überweisung mit IBAN innerhalb der 
Bank 

                                           beleghaft 
                                         beleglos 
                           per Dauerauftrag 

            bei formloser Erteilung 
 
Überweisung mit IBAN an einen ande-
ren Zahlungsdienstleister 

                                       beleghaft 
                                         beleglos 

 

 

 

 

1,50 € 
0,00 € 
0,00 € 
1,50 € 

 
 

 
1,50 € 
0,00 € 
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Gutschrift einer Überweisung 
 
Dauerauftrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastschrift 
 
 
Berechtigte Ablehnung der Ein-
lösung einer Lastschrift 
 
 
Berechtigte Ablehnung der Aus-
führung eines Überweisungsauf-
trags 

                           per Dauerauftrag 
                  bei formloser Erteilung                              

Eilüberweisung 
 
In Euro aus den EWR-Staaten 
 
In Euro innerhalb der EWR-Staaten 

              Einrichtung auf Wunsch  
                                 des Kunden 
                Änderung auf Wunsch  
                                 des Kunden 

      Wiederaufnahme nach                     
Aussetzung auf Wunsch                    

des Kunden 
 
In Euro aus den EWR-Staaten 
 
 
 
In Euro aus den EWR-Staaten 
 
 
 
 
In Euro in EWR-Staaten 

0,00 € 
1,50 € 

20,00 € 
 

0,00 € 
 
 
 

0,00 € 
 

0,00 € 
 
 

0,00 € 
 

0,00 € 
 
 

 
2,00 € 

 
 
 
 

2,00 € 
Karten und Bargeld 
Ausgabe einer Debitkarte 
[BankCard] für Kontoinhaber 
 
Ausgabe einer Debitkarte 
[BankCard] für Bevollmächtigte 
(jegliche Vollmachtart) 
 
Ausgabe einer Kreditkarte  
[Mastercard Standard] 
 
 
Bargeldeinzahlung 
 
 
 
 
 
Bargeldauszahlung 
 
 
Bargeldauszahlung mit der     
Debitkarte am Geldautomaten 
 
 
 
 
 
 
 

Pro Jahr 
Jährliche Gesamtentgelte 
 
 
Pro Jahr 
Jährliche Gesamtentgelte 
 
 
Pro Jahr 
Jährliche Gesamtentgelte 
            
In Euro  

Am Schalter der Bank 
Am Geldautomaten 

Münzgeld in Euro am Schalter 
 
 

In Euro                  
                            Am Schalter der Bank                                   
 
In Euro innerhalb der EWR-Staaten  
 
An eigenen Geldautomaten der Bank 
 
Bei anderen Sparda-Banken und Cash-
Pool-Partnerbanken 
 
Bei Banken, die am genossenschaftl. 
BankCard ServiceNetz teilnehmen 

0,00 € 
0,00 € 

 
 

12,00 € 
12,00 € 

 
 

30,00 € 
30,00 € 

 
 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

 
 
 

0,00 € 
 
 
 

0,00 € 
 
 

0,00 € 
 
 

2,05 € 
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Bargeldauszahlung mit der     
Debitkarte an fremden Geldauto-
maten in Fremdwährung  
 
 
 
 
 
 
Bargeldauszahlung mit der     
Kreditkarte am Geldautomaten  
[Mastercard Standard oder  
Mastercard Platinum] 
 
 
Bargeldauszahlung mit der    
Kreditkarte an fremden Geldau-
tomaten in Fremdwährung 
[Mastercard Standard] 
 
 
 
 
[Mastercard Platinum] 
 
 
Einsatz der Debitkarte zum     
Bezahlen in Fremdwährung 
 
 
Einsatz der Kreditkarte zum    
Bezahlen in Fremdwährung  
[Mastercard Standard] 
 
 
[Mastercard Platinum] 

Bei Kreditinstituten, die ein direktes 
Kundenentgelt erheben können 
- Verfügungen im girocard-System 
- Verfügungen in anderen Zahlungs-  
   systemen (Maestro/V PAY) 
 
Bei Kreditinstituten, die kein direktes 
Kundenentgelt erheben können 
- Verfügungen in den folgenden    
  Zahlungssystemen (Maestro/V PAY) 
 
 
 
Bei Kreditinstituten innerhalb der EWR-
Staaten 
 
 
Bei Kreditinstituten außerhalb der 
EWR-Staaten 
 
 
 
In Euro innerhalb der EWR-Staaten 
 
An eigenen Geldautomaten der Bank 
 
Bei anderen Kreditinstituten1 
 
 
 
 
Bei Kreditinstituten im In- und Ausland1 
 
 
 
 
Bei Kreditinstituten im In- und Ausland1 
 
 

1 % vom Umsatz 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

entfällt 
 

1 % vom Um-
satz mind. 

4,00 € 
 

 
1 % vom Um-

satz mind. 
4,00 € 

 
 

1 % vom Um-
satz mind. 

4,00 € 
 
1 % vom Um-

satz mind. 
4,00 € 

 
 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
 

 
 

0,00 € 
zzgl. 2 % 

vom Umsatz 
 
 

0,00 € 
 
 

mind. 1,00 € 
max. 5,00 € 

 
 
 
 
2 % vom Um-
satz 

 
0,00 € 

 
Überziehungen und damit verbundene Dienste 
Eingeräumte Kontoüberziehung 
 
Geduldete Kontoüberziehung 

 12,24 % p.a. 
 

15,24 % p.a. 
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Dienstleistungspaket Entgelt 
Mastercard Platinum (Kreditkarte)  
umfasst: 
Ausgabe einer Kreditkarte 
Reiserücktrittskostenversicherung 
Auslandsreise-Krankenversicherung 
Assistance-Service inkl. CardCare 
Fahrzeugbezogene Assistance 
Gepäckversicherung 
Reise-Unannehmlichkeiten 
Teleconsulting/Medizin 
Concierge-Service 
Priority Pass (Kostenpflichtiger VIP-Lounge-
Zugang an Flughäfen) 

Pro Jahr 
Jährliche Gesamtentgelte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,00 € 
150,00 € 

Über diese Anzahl hinausgehende Dienste werden getrennt in Rechnung gestellt. 
 
Informationen über zusätzliche Dienste 
Informationen über die Entgelte bei Diensten, die über die im Dienstleistungspaket inbegrif-
fene Anzahl an Diensten hinausgehen (ohne die oben aufgeführten Entgelte) 
Dienst Entgelt 
Mastercard Platinum (Kreditkarte) 
 

 

Zugang zu VIP-Lounges auf 
Flughäfen 

Pro Person 
und Zugang 

20,00 € 
 
Hinweis bei Kontomodellwechsel: Die aktuellen Entgeltinformationen können über unsere Homepage so-
wie in unseren Standorten eingesehen bzw. abgefragt werden.  
 
1 Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt belastet.  
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Entgeltinformation 
 
 
 
 
 

Name des Kontoanbieters: Sparda-Bank Nürnberg eG 

Kontobezeichnung: Geldanlage-Verrechnungskonto 

Datum: 16.11.2023 

• Hiermit informieren wir Sie über die Entgelte, die bei Nutzung der wichtigsten mit dem Zah- 
lungskonto verbundenen Dienste anfallen, damit Sie diese mit anderen Konten vergleichen 
können. 

• Darüber hinaus können auch Entgelte für hier nicht aufgeführte Dienste anfallen. Umfas- 
sende Informationen erhalten Sie in dem Preisaushang sowie Preis- und Leistungsverzeich- 
nis für den Girobereich und den Zahlungsverkehr (Zahlungsdienste) der Bank. 

• Ein Glossar der hier verwendeten Begriffe ist kostenfrei erhältlich. 
 
 
 

Dienst Entgelt 
Allgemeine mit dem Konto verbundene Dienste 
Kontoführung 
Geldanlage-Verrechnungskonto 

Monatlich 
Jährliche Gesamtentgelte 

0,00 € 
0,00 € 

Zahlungen (ohne Karten) 
Überweisung In Euro innerhalb der EWR-Staaten  

 
 

1,50 € 
0,00 € 
0,00 € 
1,50 € 

 
 
 

1,50 € 
0,00 € 
0,00 € 
1,50 € 

20,00 € 
 

0,00 € 

 Überweisung mit IBAN innerhalb der 
 Bank 
 beleghaft 
 beleglos 
 per Dauerauftrag 
 bei formloser Erteilung 

  
Überweisung mit IBAN an einen ande- 

 ren Zahlungsdienstleister 
 beleghaft 
 beleglos 
 per Dauerauftrag 
 bei formloser Erteilung 
 Eilüberweisung 

Gutschrift einer Überweisung In Euro aus den EWR-Staaten 
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Dauerauftrag 

Lastschrift 

Berechtigte Ablehnung der Ein- 
lösung einer Lastschrift 

 
 

Berechtigte Ablehnung der Aus- 
führung eines Überweisungsauf- 
trags 

 
Dienst nicht verfügbar 

Dienst nicht verfügbar 

In Euro aus den EWR-Staaten 
 
 
 

In Euro in EWR-Staaten 

 
 
 
 
 

 
2,00 € 

 
 
 

2,00 € 

 
Karten und Bargeld  

Ausgabe einer Debitkarte 
[BankCard] für Kontoinhaber 

 

Dienst nicht verfügbar 

Bargeldeinzahlung Dienst nicht verfügbar 

Bargeldauszahlung Dienst nicht verfügbar 

Bargeldauszahlung mit der 
Debitkarte am Geldautomaten 

 
Dienst nicht verfügbar 

Bargeldauszahlung mit der 
Debitkarte an fremden Geldauto- 
maten in Fremdwährung 

 

 
Dienst nicht verfügbar 

Bargeldauszahlung mit der 
Kreditkarte am Geldautomaten 

 
Dienst nicht verfügbar 

Bargeldauszahlung mit der Kre- 
ditkarte an fremden Geldautoma- 
ten in Fremdwährung 

 

 
Dienst nicht verfügbar 

Einsatz der Debitkarte zum 
Bezahlen in Fremdwährung 

 
Dienst nicht verfügbar 

Überziehungen und damit verbundene Dienste 
Eingeräumte Kontoüberziehung 

 
Geduldete Kontoüberziehung 

   Dienst nicht verfügbar 

15,24 % p.a.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis bei Kontomodellwechsel: Die aktuellen Entgeltinformationen können über unsere Homepage so- 
wie in unseren Standorten eingesehen bzw. abgefragt werden. 
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SCHUFA-Information nach Art. 14 DS-GVO 
1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten:
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0) 6 11-92 78 0 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der SCHUFA ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz oder per E-Mail unter
datenschutz@schufa.de erreichbar.
2. Datenverarbeitung durch die SCHUFA 
2.1 Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die von der SCHUFA oder einem Dritten verfolgt werden
Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten Empfängern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen und
juristischen Personen zu geben. Hierzu werden auch Scorewerte ermittelt und übermittelt. Sie stellt die Informationen nur dann zur Verfügung, wenn ein
berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das berechtigte
Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit finanziellem Ausfallrisiko gegeben. Die Kreditwürdigkeitsprüfung dient der Bewahrung der 
Empfänger vor Verlusten im Kreditgeschäft und eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, Kreditnehmer durch Beratung vor einer übermäßigen Verschuldung 
zu bewahren. Die Verarbeitung der Daten erfolgt darüber hinaus zur Betrugsprävention, Seriositätsprüfung, Geldwäscheprävention, Identitäts- und
Altersprüfung, Anschriftenermittlung, Kundenbetreuung oder Risikosteuerung sowie der Tarifierung oder Konditionierung. Neben den vorgenannten 
Zwecken verarbeitet die SCHUFA personenbezogene Daten auch zu internen Zwecken (z.B. Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung 
bei rechtlichen Streitigkeiten, Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten, Forschung und Entwicklung insbesondere zur Durchführung interner 
Forschungsprojekte (z.B. SCHUFA-Kreditkompass) oder zur Teilnahme an nationalen und internationalen externen Forschungsprojekten im Bereich der 
genannten Verarbeitungszwecke sowie Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs). Das berechtigte Interesse hieran ergibt sich aus den 
jeweiligen Zwecken und ist im Übrigen wirtschaftlicher Natur (effiziente Aufgabenerfüllung, Vermeidung von Rechtsrisiken). Es können auch anonymisierte 
Daten verarbeitet werden. Über etwaige Änderungen der Zwecke der Datenverarbeitung wird die SCHUFA gemäß Art. 14 Abs. 4 DS-GVO informieren. 
2.2 Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 
Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung und des 
Bundesdatenschutzgesetzes. Die Verarbeitung erfolgt auf Basis von Einwilligungen (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO) sowie auf Grundlage des Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und 
nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.
Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits vor
Inkrafttreten der DS-GVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten
personenbezogenen Daten.
2.3 Herkunft der Daten 
Die SCHUFA erhält ihre Daten einerseits von ihren Vertragspartnern. Dies sind im europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren 
Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert) ansässige Institute, 
Finanzunternehmen und Zahlungsdienstleister, die ein finanzielles Ausfallrisiko tragen (z.B. Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Kreditkarten-,
Factoring- und Leasingunternehmen) sowie weitere Vertragspartner, die zu den unter Ziffer 2.1 genannten Zwecken Produkte der SCHUFA nutzen,
insbesondere aus dem (Versand-)Handels-, eCommerce-, Dienstleistungs-, Vermietungs-, Energieversorgungs-, Telekommunikations-,
Versicherungs-, oder Inkassobereich. Darüber hinaus verarbeitet die SCHUFA Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen wie etwa öffentlichen 
Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen) oder von Compliance-Listen (z.B. Listen 
über politisch exponierte Personen und Sanktionslisten) sowie von Datenlieferanten. Die SCHUFA speichert ggf. auch Eigenangaben der betroffenen 
Personen nach entsprechender Mitteilung und Prüfung. 
2.4 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
Personendaten, z.B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die auf gesonderten Antrag beauskunftet werden), Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort,
Anschrift, frühere Anschriften | Informationen über die Aufnahme und vertragsgemäße Durchführung eines Geschäftes (z.B. Girokonten, Ratenkredite,
Kreditkarten, Pfändungsschutzkonten, Basiskonten) | Informationen über nicht erfüllte Zahlungsverpflichtungen wie z.B. unbestrittene, fällige und mehrfach 
angemahnte oder titulierte Forderungen sowie deren Erledigung | Informationen zu missbräuchlichem oder sonstigen betrügerischem Verhalten wie z.B. 
Identitäts- oder Bonitätstäuschungen | Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen) | 
Daten aus Compliance-Listen | Informationen ob und in welcher Funktion in allgemein zugänglichen Quellen ein Eintrag zu einer Person des öffentlichen 
Lebens mit übereinstimmenden Personendaten existiert | Anschriftendaten | Scorewerte 
2.5 Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Empfänger sind im europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender 
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert oder Standardvertragsklauseln vereinbart wurden, die unter www.schufa.de
eingesehen werden können) ansässige Vertragspartner gem. Ziffer 2.3. Weitere Empfänger können externe Auftragnehmer der SCHUFA nach Art. 28 
DS-GVO sowie externe und interne SCHUFA-Stellen sein. Die SCHUFA unterliegt zudem den gesetzlichen Eingriffsbefugnissen staatlicher Stellen. 
2.6 Dauer der Datenspeicherung 
Die SCHUFA speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Dauer. Maßgebliches Kriterium für die Festlegung dieser Dauer ist die 
Erforderlichkeit der Verarbeitung zu den o.g. Zwecken. 
Im Einzelnen sind die Speicherfristen in einem Code of Conduct des Verbandes „Die Wirtschaftsauskunfteien e. V.“ festgelegt (einsehbar unter 
www.schufa.de/loeschfristen). Angaben über Anfragen werden nach 12 Monaten taggenau gelöscht. 
3. Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat gegenüber der SCHUFA das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, 
das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO und das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO. Die SCHUFA hat für Anliegen
von betroffenen Personen ein Privatkunden ServiceCenter eingerichtet, das schriftlich unter SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 
10 34 41, 50474 Köln, telefonisch unter 
+49 (0) 6 11-92 78 0 und über ein Rückfrageformular unter www.schufa.de/rueckfrageformular erreichbar ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich 
an die für die SCHUFA zuständige Aufsichtsbehörde, den Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, zu wenden. Einwilligungen 
können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. 

Nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, 
die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, widersprochen werden.  

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an  
SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln. 

4. Profilbildung(Scoring) 
Neben der Erteilung von Auskünften über die zu einer Person gespeicherten Informationen unterstützt die SCHUFA ihre Vertragspartner bei deren 
Entscheidungsfindung durch Profilbildungen, insbesondere mittels sogenannter Scorewerte. Dies hilft z. B. dabei, alltägliche Kreditgeschäfte rasch 
abwickeln zu können.
Unter dem Oberbegriff der Profilbildung wird die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Analyse bestimmter Aspekte zu einer Person verstanden. 
Besondere Bedeutung nimmt dabei das sogenannte Scoring im Rahmen der Bonitätsprüfung und Betrugsprävention ein. Scoring kann aber darüber 
hinaus der Erfüllung weiterer der in Ziffer 2.1 dieser SCHUFA-Information genannten Zwecke dienen. Beim Scoring wird anhand von gesammelten 
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Informationen und Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Prognose über zukünftige Ereignisse oder Verhaltensweisen erstellt. Anhand der zu einer 
Person bei der SCHUFA gespeicherten Informationen erfolgt eine Zuordnung zu statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit eine ähnliche 
Datenbasis aufwiesen.  
Zusätzlich zu dem bereits seit vielen Jahren im Bereich des Bonitätsscorings etablierten Verfahren der Logistischen Regression, können bei der SCHUFA 
auch Scoringverfahren aus den Bereichen sogenannter Komplexer nicht linearer Verfahren oder Expertenbasierter Verfahren zum Einsatz kommen. 
Dabei ist es für die SCHUFA stets von besonderer Bedeutung, dass die eingesetzten Verfahren mathematisch-statistisch anerkannt und wissenschaftlich 
fundiert sind. Unabhängige externe Gutachter bestätigen uns die Wissenschaftlichkeit dieser Verfahren. Darüber hinaus werden die angewandten 
Verfahren der zuständigen Aufsichtsbehörde offengelegt. Für die SCHUFA ist es selbstverständlich, die Qualität und Aktualität der eingesetzten Verfahren 
regelmäßig zu prüfen und entsprechende Aktualisierungen vorzunehmen.  
Die Ermittlung von Scorewerten zur Bonität erfolgt bei der SCHUFA auf Grundlage der zu einer Person bei der SCHUFA gespeicherten Daten, die auch in 
der Datenkopie nach Art. 15 DS-GVO ausgewiesen werden. Anhand dieser bei der SCHUFA gespeicherten Informationen erfolgt dann eine Zuordnung zu 
statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit eine ähnliche Datenbasis aufwiesen. Für die Ermittlung von Scorewerten zur Bonität werden die 
gespeicherten Daten in sogenannte Datenarten zusammengefasst, die unter www.schufa.de/scoring-faq eingesehen werden können. Bei der Ermittlung 
von Scorewerten zu anderen Zwecken können auch weitere Daten(arten) einfließen. Angaben zur Staatsangehörigkeit oder besonders sensible Daten 
nach Art. 9 DS-GVO (z.B. ethnische Herkunft oder Angaben zu politischen oder religiösen Einstellungen) werden bei der SCHUFA nicht gespeichert und 
stehen daher für die Profilbildung nicht zur Verfügung. Auch die Geltendmachung der Rechte der betroffenen Person nach der DS-GVO, wie z. B. die 
Einsichtnahme in die zur eigenen Person bei der SCHUFA gespeicherten Daten nach Art. 15 DS-GVO, hat keinen Einfluss auf die Profilbildung. Darüber 
hinaus berücksichtigt die SCHUFA beim Scoring die Bestimmungen des § 31 BDSG.  
Mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Person bspw. einen Baufinanzierungskredit zurückzahlen wird, muss nicht der Wahrscheinlichkeit entsprechen, mit 
der sie eine Rechnung beim Versandhandel termingerecht bezahlt. Aus diesem Grund bietet die SCHUFA ihren Vertragspartnern unterschiedliche 
branchen- oder sogar kundenspezifische Scoremodelle an. Scorewerte verändern sich stetig, da sich auch die Daten, die bei der SCHUFA gespeichert 
sind, kontinuierlich verändern. So kommen neue Daten hinzu, während andere aufgrund von Speicherfristen gelöscht werden. Außerdem ändern sich 
auch die Daten selbst im Zeitverlauf (z. B. die Dauer des Bestehens einer Geschäftsbeziehung), sodass auch ohne neue Daten Veränderungen auftreten 
können.  
Wichtig zu wissen: Die SCHUFA selbst trifft keine Entscheidungen. Sie unterstützt die angeschlossenen Vertragspartner lediglich mit ihren Auskünften 
und Profilbildungen bei der Entscheidungsfindung. Die Entscheidung für oder gegen ein Geschäft trifft hingegen allein der direkte Geschäftspartner. Dies 
gilt selbst dann, wenn er sich einzig auf die von der SCHUFA gelieferten Informationen verlässt. Weitere Informationen zu Profilbildungen und Scoring bei 
der SCHUFA (z.B. über die derzeit im Einsatz befindlichen Verfahren) können unter www.schufa.de/scoring-faq eingesehen werden.  

Stand: Oktober 2020  
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1
130 240 9.21 Seite 1

Grund re geln für die Be zie hung zwi  schen
Kun  de und Bank
1 Gel tungs be reich und Än de run gen die ser Ge schäfts   -

be din gun gen und der Son der  be din gun gen für ein -
zel ne Ge schäfts be zie hun gen

(1) Gel tungs be reich
Die All ge mei nen Ge schäfts be din gun gen gel ten für die ge sam te 
Ge schäfts ver bin dung zwi schen dem Kun den und den in län di schen 
Ge  schäfts stel len der Bank (im Fol gen den Bank ge nannt). Da ne ben 
gel ten für ein zel ne Ge schäfts be zie hun gen (zum Bei spiel für das Wert pa -
pier ge schäft, den Zahlungsverkehr und für den Spar ver kehr) Son der  be -
din gun gen, die Ab wei chun gen oder Er gän zun gen zu die sen All  ge mei nen
Ge schäfts be din gun gen ent hal ten; sie wer den bei der Kon to  er öff nung
oder bei Er tei lung ei nes Auf trags mit dem Kun den ver ein bart. Unter hält
der Kun de auch Ge schäfts ver bin dun gen zu aus län di schen Ge schäfts stel -
len, si chert das Pfand recht der Bank (Nummer 14 die ser Ge schäfts be din -
gun gen) auch die An sprü che die ser aus län di schen Ge schäfts stel len.
(2) Änderungen
a) Änderungsangebot
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbe -
dingungen werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das
Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege ange-
boten werden.
b) Annahme durch den Kunden
Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam,
wenn der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfol-
gend geregelten Zustimmungsfiktion.
c) Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Änderungs-
angebots (Zustimmungsfiktion), wenn
aa) das Änderungsangebot der Bank erfolgt, um die Übereinstim-
mung der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechts -
lage wiederherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Geschäftsbe -
dingungen oder der Sonderbedingungen
 – aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar

geltender Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht mehr
der Rechtslage entspricht oder

– durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein
Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet
werden darf oder 

– aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Bank zuständi-
gen nationalen oder internationalen Behörde (z. B. der Bundes an -
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europäischen Zentral -
bank) nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der
Bank in Einklang zu bringen ist und

bb) der Kunde das Änderungsangebot der Bank nicht vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen abgelehnt
hat.
Die Bank wird den Kunden im Änderungsangebot auf die Folgen seines
Schweigens hinweisen.
d) Ausschluss der Zustimmungsfiktion
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung
– bei Änderungen der Nummern 1 Absatz 2 und 12 Absatz 5 der

Geschäftsbedingungen und der entsprechenden Regelungen in den
Sonderbedingungen oder

 – bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrags und
die Entgelte für Hauptleistungen betreffen, oder

 – bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte
Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Ver -
brauchers gerichtet sind, oder

– bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrags gleich-
kommen, oder

– bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung
und Gegenleistung erheblich zugunsten der Bank verschieben wür-
den.

In diesen Fällen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu den
Änderungen auf andere Weise einholen.

e) Kündigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion
Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Kunde
den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kos-
tenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird die Bank den
Kunden in ihrem Änderungsangebot besonders hinweisen. 

2 Bank ge heim nis und Bank aus kunft
(1) Bank ge heim nis
Die Bank ist zur Ver schwie gen heit über al le kun den be zo ge nen Tat sa chen
und Wer tun gen ver pflich tet, von denen sie Kennt nis er langt (Bank ge -
heim nis). In for ma tio nen über den Kun den darf die Bank nur wei ter ge -
ben, wenn ge setz li che Be stim mun gen dies ge bie ten oder der Kun de ein -
ge wil ligt hat oder die Bank zur Er tei lung ei ner Bank aus kunft be fugt ist.
(2) Bank aus kunft
Eine Bank aus kunft ent hält all ge mein ge hal te ne Fest stel lun gen und Be -
mer kun gen über die wirt schaft li chen Ver hält nis se des Kun  den, sei ne
Kre dit wür dig keit und Zah lungs fä hig keit; be trags mä ßi ge An ga ben über
Kon to stän de, Spar gut ha ben, De pot- oder sons ti ge der Bank an ver trau -
te Ver mö gens wer te so wie An ga ben über die Hö he von Kre dit in an -
spruch nah men wer den nicht ge macht.
(3) Vo raus set zun gen für die Er tei lung ei ner Bank aus kunft
Die Bank ist be fugt, über ju ris ti sche Per so nen und im Han dels register
ein ge tra ge ne Kauf leu te Bank aus künf te zu er tei len, so fern sich die An -
fra ge auf ihre ge schäft li che Tä tig keit be zieht. Die Bank er teilt je doch
kei ne Aus künf te, wenn ihr eine an derslau ten de Wei sung des Kun den
vor liegt. Bank aus künf te über an de re Per so nen, ins be son de re über Pri -
vat kun den und Ver ei ni gun gen er teilt die Bank nur dann, wenn die se ge -
ne rell oder im Ein zel fall aus drück lich zu ge stimmt ha ben. Eine Bank aus -
kunft wird nur er teilt, wenn der An fra gen de ein be rech tig tes In te res se
an der ge wünsch ten Aus kunft glaub haft dar ge legt hat und kein Grund
zu der An nah me be steht, dass schutz wür di ge Be lan ge des Kun den der
Aus kunfts er tei lung ent gegen ste hen.
(4) Emp fän ger von Bank aus künf ten
Bank aus künf te er teilt die Bank nur ei ge nen Kun den so wie an de ren Kre -
dit ins ti tu ten für de ren Zwe cke oder die ihrer Kun den.

3 Haf tung der Bank; Mit ver schul den des Kun den
(1) Haf tungs grund sätze
Die Bank haf tet bei der Er fül lung ihrer Ver pflich tun gen für je des Ver -
schul den ihrer Mit arbei ter und der Per so nen, die sie zur Er fül lung ihrer
Ver pflich tun gen hin zu zieht. So weit die Son der be din gun gen für ein zel -
ne Ge schäfts be zie hun gen oder sons ti ge Ver ein ba run gen et was 
Ab    wei chen des re geln, ge hen die se Re ge lun gen vor. Hat der Kun de
durch ein schuld haf tes Ver hal ten (zum Bei spiel durch Ver let zung der in
Nummer 11 dieser Geschäfts bedingungen auf ge führ ten Mit wir kungs -
pflich ten) zu der Ent ste hung ei nes Scha dens bei ge tra gen, be stimmt sich
nach den Grund  sät zen des Mit ver schul dens, in wel chem Um fang Bank
und Kun de den Scha den zu tra gen ha ben.
(2) Wei ter ge lei te te Auf trä ge
Wenn ein Auf trag sei nem In halt nach ty pi scher wei se in der Form aus ge -
führt wird, dass die Bank ei nen Drit ten mit der wei te ren Er le di gung be -
traut, er füllt die Bank den Auf trag da durch, dass sie ihn im ei ge nen Na -
men an den Drit ten wei ter lei tet (wei ter ge lei te ter Auf trag). Dies be trifft
zum Bei spiel die Ein ho lung von Bank aus künf ten bei an de ren Kre dit ins ti -
tu ten oder die Ver wah rung und Ver wal tung von Wert pa pie ren im Aus -
land. In die sen Fäl len be schränkt sich die Haf tung der Bank auf die sorg -
fäl ti ge Aus wahl und Unter wei sung des Drit ten.
(3) Stö rung des Be triebs
Die Bank haf tet nicht für Schä den, die durch hö he re Ge walt, Auf ruhr,
Kriegs- und Na tur er eig nis se oder durch sons ti ge von ihr nicht zu ver tre -
ten de Vor komm nis se (zum Bei spiel Streik, Aus sper rung, Ver kehrs stö -
rung, Ver fü gun gen von ho her Hand im In- oder Aus land) ein tre ten.

4 Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden,
der kein Verbraucher ist

Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der Bank
nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräf-
tig festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschränkung gilt nicht für eine
vom Kunden zur Aufrechnung gestellte Forderung, die ihren Rechts -
grund in einem Darlehen oder einer Finanzierungshilfe gemäß §§ 513,
491 bis 512 BGB hat.

All ge mei ne Ge schäfts be din gun gen
Fas sung: September 2021

Die Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der Si che rungs ein rich tung des Bun des ver ban des der Deut schen Volks ban ken und Raiff ei sen ban -
ken e. V. an ge schlos sen.

Sparda-Bank Nürnberg eG
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5 Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der Bank
auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine erbrechtli-
che Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. Wird der Bank
eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen
Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungs nie -
derschrift vorgelegt, darf die Bank denjenigen, der darin als Erbe oder
Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn ver-
fügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten.
Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der dort Genannte (zum
Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testa ments) nicht
verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahr lässigkeit nicht
bekannt geworden ist.

6 Maß ge bli ches Recht und Ge richts stand bei kauf -
män ni schen und öf fent lich-recht li chen Kun den

(1) Gel tung deut schen Rechts
Für die Ge schäfts ver bin dung zwi schen dem Kun den und der Bank gilt
deut sches Recht.
(2) Ge richts stand für In lands kun den
Ist der Kun de ein Kauf mann und ist die strei ti ge Ge schäfts be zie hung
dem Be trie be sei nes Han dels ge wer bes zuzu rech nen, so kann die Bank
die sen Kun den an dem für die kon to füh ren de Stel le zu stän di gen Ge -
richt oder bei ei nem an de ren zu stän di gen Ge richt ver kla gen; das sel be
gilt für eine ju ris ti sche Per son des öf fent li chen Rechts und für öf fent lich-
recht li che Son der ver mö gen. Die Bank selbst kann von die sen Kun den
nur an dem für die kon to füh ren de Stel le zu stän di gen Ge richt ver klagt
wer den.
(3) Ge richts stand für Aus lands kun den
Die Ge richts stands ver ein ba rung gilt auch für Kun den, die im Aus land
eine ver gleich ba re ge werb li che Tä tig keit aus üben, so wie für aus län  di -
sche In sti tu tio nen, die mit in län di schen ju ris ti schen Per so nen des   öf fent -
li chen Rechts oder mit ei nem in län di schen öf fent lich-recht li chen Son -
der ver mö gen ver gleich bar sind.

Kon to füh rung
7 Rech nungs ab schlüs se bei Kon to kor rent kon ten (Kon -

 ten in lau fen der Rech nung)
(1) Er tei lung der Rech nungs ab schlüs se
Die Bank er teilt bei ei nem Kon to kor rent kon to, so fern nicht et was an de -
res ver ein bart ist, je weils zum En de ei nes Ka len der quar tals ei nen Rech -
nungs ab schluss; da bei wer den die in die sem Zeit raum ent stan de nen
bei der sei ti gen An sprü che (einschließlich der Zin sen und Ent gel te der
Bank) ver rech net. Die Bank kann auf den Sal do, der sich aus der Ver rech -
nung er gibt, nach Nummer 12 die ser Ge schäfts be din gun gen oder nach
der mit dem Kun den an der wei tig ge trof fe nen Ver ein ba rung Zin sen be -
rech nen.
(2) Frist für Ein wen dun gen; Ge neh mi gung durch Schwei gen
Ein wen dun gen we gen Un rich tig keit oder Un voll stän dig keit ei nes Rech -
nungs ab schlus ses hat der Kun de spä tes tens vor Ablauf von sechs Wo -
chen nach des sen Zu gang zu er he ben; macht er sei ne Ein wen dun gen in
Textform gel tend, ge nügt die Ab sen dung in ner halb der Sechs-Wo chen-
Frist. Das Unter las sen recht zei ti ger Ein wen dun gen gilt als Ge neh  mi -
gung. Auf die se Fol ge wird die Bank bei Er tei lung des Rech nungs ab -
schlus ses be son ders hin wei sen. Der Kun de kann auch nach Frist ab lauf
eine Be rich ti gung des Rech nungs ab schlus ses ver lan gen, muss dann aber
be wei sen, dass zu Un recht sein Kon to be las tet oder eine ihm zu ste hen -
de Gut schrift nicht er teilt wur de.

8 Stor no- und Be rich ti gungs bu chun gen der Bank
(1) Vor Rech nungs ab schluss
Feh ler haf te Gut schrif ten auf Kon to kor rent kon ten (zum Bei spiel we gen
ei ner fal schen Kon to num mer) darf die Bank bis zum nächs ten Rech -
nungs ab schluss durch eine Be las tungs bu chung rück gän gig ma chen, so -
weit ihr ein Rück zah lungs an spruch gegen den Kun den zu steht
(Stornobuchung). Der Kun de kann in die sem Fall gegen die Be  las tungs -
bu chung nicht ein wen den, dass er in Hö he der Gut schrift be reits ver -
fügt hat.
(2) Nach Rech nungs ab schluss
Stellt die Bank eine feh ler haf te Gut schrift erst nach ei nem Rechnungs -
ab schluss fest und steht ihr ein Rück zah lungs an spruch gegen den Kun -
den zu, so wird sie in Hö he ihres An spruchs sein Kon to be las ten (Be rich -
ti gungs bu chung). Er hebt der Kun de gegen die Be rich ti gungs bu chung
Ein wen dun gen, so wird die Bank den Be trag dem Kon to wie der gut -
schrei ben und ihren Rück zah lungs an spruch ge son dert gel tend ma chen.
(3) In for ma tion des Kun den; Zins be rech nung
Über Stor no- und Be rich ti gungs bu chun gen wird die Bank den Kun den
un ver züg lich unter rich ten. Die Bu chun gen nimmt die Bank hin sicht lich
der Zins be rech nung rück wir kend zu dem Tag vor, an dem die feh ler haf -
te Bu chung durch ge führt wur de.

9 Ein zugs auf trä ge
(1) Er tei lung von Vor be halts gut schrif ten bei der Ein rei chung
Schreibt die Bank den Gegen wert von Schecks und Last schrif ten schon
vor ihrer Ein lö sung gut, ge schieht dies unter dem Vor be halt ihrer Ein lö -

sung, und zwar auch dann, wenn die se bei der Bank selbst zahl bar sind.
Reicht der Kun de an de re Pa pie re mit dem Auf trag ein, von ei nem Zah -
lungs pflich ti gen ei nen For de rungs be trag zu be schaf fen (zum Bei spiel
Zins schei ne), und er teilt die Bank über den Be trag eine Gut schrift, so
steht die se unter dem Vor be halt, dass die Bank den Be trag er hält. Der
Vor be halt gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften und anderen
Pa pie re bei der Bank selbst zahlbar sind. Wer den Schecks oder Last schrif -
ten nicht ein ge löst oder er hält die Bank den Be trag aus dem Ein zugs -
auf trag nicht, macht die Bank die Vor be halts gut schrift rück gän gig. Dies
ge schieht un ab hän gig da von, ob in der Zwi schen zeit ein Rech nungs ab -
schluss er teilt wur de.
(2) Ein lö sung von Last schrif ten und vom Kun den aus ge stell ter

Schecks
Last schrif ten sowie Schecks sind ein ge löst, wenn die Be las tungsbu -
chung nicht spä tes tens am zwei ten Bank arbeits tag1 – bei Lastschriften
im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren nicht spätestens am dritten Bank -
arbeitstag1 – nach ihrer Vor nah me rück gän gig ge macht wird.
Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst.
Schecks sind auch schon dann ein ge löst, wenn die Bank im Ein zel fall
eine Be zahlt mel dung ab sen det. Schecks, die über die Ab rech nungs stel -
le der Bun desbank vor ge legt wer den, sind ein ge löst, wenn sie nicht bis
zu dem von der Bundesbank fest ge setz ten Zeit punkt zu rück ge ge ben
wer den.

10 Fremd wäh rungs ge schäf te und Ri si ken bei Fremd -
 wäh rungs kon ten

(1) Auf trags aus füh rung bei Fremd wäh rungs kon ten
Fremd wäh rungs kon ten des Kun den die nen da zu, Zah lun gen an den
Kun  den und Ver fü gun gen des Kun den in frem der Wäh rung bar geld los
ab zu wi ckeln. Ver fü gun gen über Gut ha ben auf Fremdwäh rungs kon ten
(zum Bei spiel durch Über wei sungen zulas ten des Fremd wäh rungs gut -
ha bens) wer den unter Ein schal tung von Ban ken im Hei mat land der
Wäh rung ab ge wi ckelt, wenn sie die Bank nicht voll stän dig in ner halb des
ei ge nen Hauses aus führt.
(2) Gut schrif ten bei Fremd wäh rungs ge schäf ten mit dem Kun den
Schließt die Bank mit dem Kun den ein Ge schäft (zum Bei spiel ein De -
 vi sen ter min ge schäft) ab, aus dem sie die Ver schaf fung ei nes Be trags in
frem  der Wäh rung schul det, wird sie ihre Fremd wäh rungs ver bind -
lich keit durch Gut schrift auf dem Kon to des Kun den in die ser Wäh rung
er fül len, so fern nicht et was an de res ver ein bart ist.
(3) Vo rüber ge hen de Be schrän kung der Leis tung durch die Bank
Die Ver pflich tung der Bank zur Aus füh rung ei ner Ver fü gung zulas ten ei -
nes Fremd wäh rungs gut ha bens (Ab satz 1) oder zur Er fül lung ei ner
Fremd wäh rungs ver bind lich keit (Ab satz 2) ist in dem Um fang und so
lan ge aus ge setzt, wie die Bank in der Währung, auf die das Fremd -
währungs gut ha ben oder die Ver bind lich keit lau tet, we gen po li tisch be -
ding ter Maßnahmen oder Er eig nis se im Lan de die ser Wäh rung nicht
oder nur ein ge schränkt ver fü gen kann. In dem Um fang und so lan ge
die se Maß nahmen oder Er eig nis se an dau ern, ist die Bank auch nicht zu  
ei ner Er fül lung an ei nem an de ren Ort außerhalb des Lan des der Wäh -
rung, in ei ner an de ren Wäh rung (auch nicht in Euro) oder durch An -
schaf fung von Bar geld ver pflich tet. Die Ver pflich tung der Bank zur Aus -
füh rung ei ner Ver fü gung zulas ten ei nes Fremd wäh rungs gut ha bens ist
da gegen nicht aus ge setzt, wenn sie die Bank voll stän dig im  ei  ge nen
Haus aus füh ren kann. Das Recht des Kun den und der Bank, fäl li ge ge -
gen  sei ti ge For de run gen in der sel ben Wäh rung mit ei nan der zu ver rech -
nen, bleibt von den vor ste hen den Re ge lun gen un be rührt.
(4) Wechsel kurs
Die Be stim mung des Wechsel kur ses bei Fremd wäh rungs ge schäf ten er -
gibt sich aus dem „Preis- und Leis tungs ver zeich nis”. Bei Zahlungs diens -
ten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Mit wir kungs pflich ten des Kun den
11 Mit wir kungs pflich ten des Kun den
(1) Mitteilungen von Än de run gen
Zur ordnungsgemäßen Ab wick lung des Ge schäfts ver kehrs ist es er   for -
der lich, dass der Kun de der Bank Än de run gen sei nes Na mens und sei -
ner An schrift so wie das Er lö schen oder die Än de rung ei ner gegen über
der Bank er teil ten Ver tre tungs macht (insbe son de re ei ner Voll macht)
un ver züg lich mit teilt. Die se Mit tei lungs pflicht be steht auch dann, wenn
die Ver tre tungs macht in ein öf fent li ches Re gis ter (zum Bei spiel in das
Han dels re gis ter) ein ge tra gen ist und ihr Er lö schen oder ihre Än de rung
in die ses Re gis ter ein ge tra gen wird. Darüber hinaus können sich weiter-
gehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geld -
wäschegesetz, ergeben.
(2) Klar heit von Auf trä gen
Auf trä ge müs sen ihren In halt zwei fels frei er ken nen lassen. Nicht ein deu -
tig for mu lier te Auf trä ge kön nen Rück fra gen zur Fol ge ha ben, die zu
Ver zö ge run gen füh ren kön nen. Vor al lem hat der Kun de bei Auf trä gen
auf die Rich tig keit und Voll stän dig keit seiner Angaben, insbesondere
der Kon to num mer und Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3, sowie der
Wäh rung zu ach ten. Än de run gen, Be stä ti gun gen oder Wie der ho lun gen
von Auf trä  gen müs sen als sol che ge kenn zeich net sein.

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.
2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
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(3) Be son de rer Hin weis bei Eil be dürf tig keit der Aus füh rung ei nes
Auf trags

Hält der Kun de bei der Aus füh rung ei nes Auf trags be son de re Ei le für
nö tig, hat er dies der Bank ge son dert mit zu tei len. Bei for mu lar mä ßig er -
teil ten Auf trä gen muss dies außerhalb des For mu lars er fol gen.
(4) Prü fung und Ein wen dun gen bei Mit tei lun gen der Bank
Der Kun de hat Kon to aus zü ge, Wert pa pier ab rech nun gen, De pot- und Er -
träg nis auf stel lun gen, sons ti ge Ab rech nun gen, An zei gen über die Aus füh -
rung von Auf trä gen so wie In for ma tio nen über er war te te Zah lun gen und
Sen dun gen (Avi se) auf ihre Rich tig keit und Voll stän dig keit un ver züg lich zu
über prü fen und et wai ge Ein wen dun gen un ver züg lich zu er he ben.
(5) Be nach rich ti gung der Bank bei Aus blei ben von Mit tei lun gen
Falls Rech nungs ab schlüs se und De pot auf stel lun gen dem Kunden nicht
zu ge hen, muss er die Bank un ver züg lich benachrichtigen. Die Be nach -
rich ti gungs pflicht be steht auch beim Aus bleiben an de rer Mit tei lun gen,
de ren Ein gang der Kun de er war tet (Wert pa pier ab rech nun gen, Kon to -
aus zü ge nach der Aus füh rung von Auf trä gen des Kun den oder über
Zah lun gen, die der Kun de er war tet).

Kos ten der Bank dienst leis tun gen
12 Zin sen, Ent gel te und Aus la gen
(1) Zin sen und Ent gel te im Pri vat kun den ge schäft
Die Hö he der Zin sen und Ent gel te für die im Pri vat kund en geschäft üb -
li chen Kre di te und Leis tun gen er gibt sich aus dem „Preis  aus hang – Re -
gel sät ze im stan dar di sier ten Pri vat kun denge schäft” und er gän zend aus
dem „Preis- und Leis tungs ver zeich nis”. Wenn ein Kun de ei nen dort auf -
ge führ ten Kre dit oder eine dort auf ge führ te Hauptleis tung in An spruch
nimmt und da bei kei ne ab wei chen de Ver ein ba rung ge trof fen wur de,
gel ten die zu die sem Zeit punkt im „Preis aus hang“ oder „Preis- und Leis -
tungs ver zeich nis“ an ge ge be nen Zin sen und Ent gel te. Eine Ver ein -
barung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung
hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank
mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen, auch wenn sie im
„Preisaushang“ oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesen
ist. Für die Ver gütung der da rin nicht auf ge führ ten Hauptleis tun gen, die
im Auf trag des Kun den oder in des sen mut maß li chem In te res se er -
bracht wer den und die, nach den Um stän den zu urtei len, nur gegen
eine Ver gü tung zu er war ten sind, gelten, soweit keine andere Verein -
barung getroffen wurde, die ge setzlichen Vorschriften.
(2) Zin sen und Ent gel te außerhalb des Pri vat kun den ge schäfts
Au ßer halb des Pri vat kun den ge schäfts be stimmt die Bank, sofern kei ne
an de re Ver ein ba rung ge trof fen wurde und gesetzliche Bestimmungen
dem nicht entgegenstehen, die Höhe von Zinsen und Entgelten nach
billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
(3) Nicht entgeltfähige Leistung
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder
aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im
eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es
sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzli-
chen Regelung erhoben.
(4) Än de rung von Zin sen; Kündigungsrecht des Kunden bei Er -

höhung
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zins -
satz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem
Kun den. Die Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen.
Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist,
die davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen
nach der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen.
Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte
Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Ab wick -
lung eine angemessene Frist einräumen.
(5) Änderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in

Anspruch genommenen Leistungen
Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden im Rah -
men der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in An spruch
genommen werden (zum Beispiel Konto- und Depotführung), werden
dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde
mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), kön-
nen die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die
von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn
der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines
Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung
eines Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher
nur ausdrücklich treffen.
(6) Aus la gen
Die Aufwendungsersatzansprüche der Bank richten sich nach den ge -
setz lichen Vorschriften.
(7) Be son der hei ten bei Ver brau cher darlehens ver trägen und Zah -

lungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen
Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit
Ver brauchern für Zahlungen rich ten sich die Zin sen und die Kos ten (Ent -
gel te, Aus la gen) nach den jeweiligen vertraglichen Verein barungen und
Sonder bedingungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Vor schrif -
ten.

Si cher hei ten für die An sprü che der Bank ge -
gen den Kun den
13 Be stel lung oder Ver stär kung von Si cher hei   ten
(1) An spruch der Bank auf Be stel lung von Si cher hei ten
Die Bank kann für al le An sprü che aus der bankmäßigen Ge schäfts -
verbindung die Be stel lung bank mä ßi ger Si cher hei ten ver lan gen, und
zwar auch dann, wenn die An sprü che be dingt sind (zum Bei spiel Auf -
wen dungs er satz an spruch we gen der In an spruch nah me aus ei ner für
den Kun den über nom me nen Bürg schaft). Hat der Kun de gegen über
der Bank eine Haf tung für Ver bind lich kei ten ei nes an de ren Kun den der
Bank über nom men (zum Bei spiel als Bür ge), so be steht für die Bank ein
An spruch auf Be stel lung oder Ver stär kung von Si cher hei ten im Hin blick
auf die aus der Haf tungs über nah me fol gen de Schuld je doch erst ab
ihrer Fäl lig keit.
(2) Ver än de run gen des Ri si kos
Hat die Bank bei der Ent ste hung von An sprü chen gegen den Kun den
zu nächst ganz oder teil wei se da von ab ge se hen, die Be stel lung oder
Ver stär kung von Si cher hei ten zu ver lan gen, kann sie auch spä ter noch
eine Be si che rung for dern. Voraussetzung hier für ist je doch, dass Um -
stän de ein tre ten oder be kannt wer den, die eine er höh te Ri si ko be wer -
tung der An sprü che gegen den Kun den recht fer ti gen. Dies kann ins be -
son de re der Fall sein, wenn
— sich die wirt schaft li chen Ver hält nis se des Kun den nach tei lig ver än -

dert ha ben oder sich zu ver än dern dro hen oder
— sich die vor han de nen Si cher hei ten wert mä ßig verschlechtert ha ben

oder zu ver schlech tern dro hen.
Der Be si che rungs an spruch der Bank be steht nicht, wenn aus drück lich
ver ein bart ist, dass der Kun de kei ne oder ausschließlich im Ein zel nen be -
nann te Si cher hei ten zu be stel len hat. Bei Verbraucher dar lehens ver trä -
gen be steht ein An spruch auf die Be stel lung oder Ver stär kung von Si -
cher hei ten nur, so weit die Si cher hei ten im Kre dit ver trag an ge ge ben
sind. Übersteigt der Net todarlehens be trag 75.000 Euro, be steht der An -
spruch auf Be stel lung oder Ver stär kung auch dann, wenn in einem vor
dem 21. März 2016 abgeschlossenen Verbraucherdarlehensvertrag oder
in einem ab dem 21. März 2016 abgeschlossenen Allgemein-Ver -
braucher dar lehens vertrag im Sinne von § 491 Abs. 2 BGB keine oder
keine abschließende Angabe über Sicherheiten enthalten ist.
(3) Frist set zung für die Be stel lung oder Ver stär kung von Si cher hei -

ten
Für die Be stel lung oder Ver stär kung von Si cher hei ten wird die Bank eine
an ge mes se ne Frist ein räu men. Be ab sich tigt die Bank, von ihrem Recht
zur frist lo sen Kün di gung nach Nummer 19 Ab satz 3 die ser Ge schäfts be -
din gun gen Ge brauch zu ma chen, falls der Kun de sei ner Ver pflich tung
zur Be stel lung oder Ver stär kung von Si cher hei ten nicht frist ge recht
nach kommt, wird sie ihn zu vor hie rauf hin wei sen.

14 Ver ein ba rung ei nes Pfand rechts zuguns ten der Bank
(1) Ei ni gung über das Pfand recht
Der Kun de und die Bank sind sich da rü ber ei nig, dass die Bank ein Pfand -
recht an den Wert pa pie ren und Sa chen er wirbt, an denen eine in län di -
sche Ge schäfts stel le im bankmäßigen Ge schäfts ver kehr Be sitz er langt
hat oder noch er lan gen wird. Die Bank er wirbt ein Pfand recht auch an
den An sprü chen, die dem Kun den gegen die Bank aus der bankmäßi-
gen Ge schäfts ver bin dung zu ste hen oder künf tig zu ste hen wer den
(zum Bei spiel Kon to gut ha ben).
(2) Ge si cher te An sprü che
Das Pfand recht dient der Si che rung al ler be stehen den, künf ti gen und
be ding ten An sprü che, die der Bank mit ihren sämt li chen in- und aus län -
di schen Ge schäfts stel len aus der bankmäßigen Ge schäfts ver bin dung
gegen den Kun den zu ste hen. Hat der Kun de gegen über der Bank eine
Haf tung für Ver bind lich kei ten ei nes an de ren Kun den der Bank über -
nom men (zum Bei spiel als Bür ge), so si chert das Pfand recht die aus der
Haf tungs überna hm e fol gen de Schuld je doch erst ab ihrer Fäl lig keit.
(3) Aus nah men vom Pfand recht
Ge lan gen Gel der oder an de re Wer te mit der Maßgabe in die Ver fü -
gungs ge walt der Bank, dass sie nur für ei nen be stimm ten Zweck ver -
wen det wer den dür fen (zum Bei spiel Bar ein zah lung zur Ein lö sung 
ei nes Wech sels), er streckt sich das Pfand recht der Bank nicht auf die se
Wer te. Das sel be gilt für die von der Bank selbst aus ge ge be nen Ge nuss -
rech te, für An sprü che des Kun den gegen die Bank aus nach ran gi gen
Ver bind lich kei ten so wie für die Wert pa pie re, die die Bank im Aus land
für den Kun den ver wahrt.
(4) Zins- und Ge winn an teil schei ne
Unter lie gen dem Pfand recht der Bank Wert pa pie re, ist der Kun de nicht
be rech tigt, die He raus ga be der zu die sen Pa pie ren ge hö ren den Zins-
und Ge winn an teil schei ne zu ver lan gen.

15 Siche rungs rech te bei Ein zugs pa pie ren und dis kon -
 tier ten Wech seln

(1) Siche rungs über eig nung
Die Bank er wirbt an den ihr zum Ein zug ein ge reich ten Schecks und
Wech seln im Zeit punkt der Ein rei chung Si che rungs ei gentum. An dis kon -
tier ten Wech seln er wirbt die Bank im Zeit punkt des Wech sel an kaufs un -
ein ge schränk tes Eigen tum; be las tet sie dis kon tier te Wech sel dem Kon to
zu rück, so ver bleibt ihr das Si che rungs eigen tum an die sen Wech seln.
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(2) Siche rungs ab tre tung
Mit dem Er werb des Eigen tums an Schecks und Wech seln ge hen auch die
zugrunde liegenden For de run gen auf die Bank über; ein For  de  rungs  über -
gang fin det fer ner statt, wenn an de re Pa pie re zum Ein zug ein ge reicht wer -
den (zum Bei spiel Last schrif ten, kauf män ni sche Han dels pa pie re).
(3) Zweck ge bun de ne Ein zugs pa pie re
Wer den der Bank Ein zugs pa pie re mit der Maßgabe ein ge reicht, dass ihr
Gegen wert nur für ei nen be stimm ten Zweck ver wen det wer den darf,
er stre cken sich die Siche rungs über eig nung und die Siche rungs ab tre -
tung nicht auf die se Pa pie re.
(4) Ge si cher te An sprü che der Bank
Das Si che rungs eigen tum und die Siche rungs ab tre tung die nen der Si  che -
 rung al ler An sprü che, die der Bank gegen den Kun den bei Ein rei chung
von Ein zugs pa pie ren aus sei nen Kon to kor rent kon ten zu ste hen oder die
in fol ge der Rück be las tung nicht ein ge lös ter Ein zugs pa pie re oder dis kon -
tier ter Wech sel ent ste hen. Auf An for de rung des Kun den nimmt die Bank
eine Rück über tra gung des Si che rungs eigen tums an den Pa pie ren und
der auf sie über ge gan ge nen For de run gen an den Kun den vor, falls ihr im
Zeit punkt der An for de rung kei ne zu si chern den An sprü che ge gen den
Kun den zu ste hen und sie ihn über den Gegen wert der Pa pie re vor de -
ren end gül ti ger Be zah lung nicht ver fü gen lässt.

16 Be gren zung des Be si che rungs an spruchs und Frei -
 ga be ver pflich tung

(1) De ckungs gren ze
Die Bank kann ihren An spruch auf Be stel lung oder Ver stär kung von 
Si cher hei ten so lan ge gel tend ma chen, bis der rea li sier ba re Wert al ler Si -
cher hei ten dem Ge samt be trag al ler An sprü che aus der bank mäßigen
Ge schäfts ver bin dung (De ckungs gren ze) ent spricht. 
(2) Frei ga be
Falls der rea li sier ba re Wert al ler Si cher hei ten die De ckungs gren ze nicht
nur vo rüber ge hend über steigt, hat die Bank auf Ver lan gen des Kun den
Si cher hei ten nach ihrer Wahl frei zu ge ben, und zwar in Hö he des die De -
ckungs gren ze über stei gen den Be trags; sie wird bei der Aus wahl frei zu -
ge ben der Si cher hei ten auf die be rech tig ten Be lan ge des Kun den und
ei nes drit ten Siche rungs ge bers, der für die Ver bind lich kei ten des Kun -
den Si cher hei ten be stellt hat, Rück sicht neh men. In die sem Rah men ist
die Bank auch ver pflich tet, Auf trä ge des Kun den über die dem Pfand -
recht unter lie gen den Wer te aus zu füh ren (zum Bei spiel Ver kauf von
Wert pa pie ren, Aus zah lung von Spar gut ha ben).
(3) Son der ver ein ba run gen
Ist für eine be stimm te Si cher heit ein an de rer Be wer tungs maß stab als
der rea li sier ba re Wert oder ist eine an de re De ckungs gren ze oder ist eine
an de re Gren ze für die Frei ga be von Si cher hei ten ver ein bart, so sind die -
se maßgeblich.

17 Ver wer tung von Si cher hei ten
(1) Wahl recht der Bank
Wenn die Bank verwertet, hat sie unter meh re ren Si cher hei ten die Wahl.
Sie wird bei der Ver wer tung und bei der Aus wahl der zu ver wer ten den
Si cher hei ten auf die be rech tig ten Be lan ge des Kun den und ei nes drit ten
Siche rungs ge bers, der für die Ver bind lich kei ten des Kun den Si cher hei -
ten be stellt hat, Rück sicht neh men.
(2) Er lös gut schrift nach dem Um satz steuer recht
Wenn der Ver wer tungs vor gang der Um satz steuer unter liegt, wird die
Bank dem Kun den über den Er lös eine Gut schrift er tei len, die als Rech -
nung für die Lie fe rung der als Si cher heit die nen den Sa che gilt und den
Vo raus set zun gen des Um satz steuer rechts ent spricht.

Kün di gung
18 Kün di gungs rech te des Kun den
(1) Je der zei ti ges Kün di gungs recht
Der Kun de kann die ge sam te Ge schäfts ver bin dung oder ein zel ne Ge -
schäfts be zie hun gen (zum Bei spiel den Scheck ver trag), für die we der
eine Lauf zeit noch eine ab wei chen de Kün di gungs re ge lung ver ein bart
ist, je der zeit oh ne Ein hal tung ei ner Kün di gungs frist kün di gen.
(2) Kün di gung aus wich ti gem Grund
Ist für eine Ge schäfts be zie hung eine Lauf zeit oder eine ab wei chen de
Kün di gungs re ge lung ver ein bart, kann eine frist lo se Kün di gung nur
dann aus ge spro chen wer den, wenn hier für ein wich ti ger Grund vor -
liegt, der es dem Kun den, auch unter Be rück sich ti gung der be rech tig -
ten Be lan ge der Bank, un zu mut bar wer den lässt, die Ge schäfts be zie -
hung fort zu set zen.
(3) Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19 Kün di gungs rech te der Bank
(1) Kün di gung unter Ein hal tung ei ner Kün di gungs frist
Die Bank kann die ge sam te Ge schäfts ver bin dung oder ein zel ne Ge -
schäfts be zie hun gen, für die we der eine Lauf zeit noch eine ab wei chen -
de Kün di gungs re ge lung ver ein bart ist, je der zeit unter Ein hal tung ei ner
an ge mes se nen Kün di gungs frist kün di gen (zum Bei spiel den Scheck ver -
trag, der zur Nut zung von Scheck vordrucken be rech tigt). Bei der Be -
mes sung der Kün di gungs frist wird die Bank auf die be rech tig ten Be lan ge
des Kun den Rück sicht neh men. Für die Kün di gung eines Zah lungs -
dienst erahmenvertrags (zum Beispiel laufendes Konto oder Karten ver -

trag) und eines De pots be trägt die Kün di gungs frist min des tens zwei
Monate.
(2) Kün di gung un be fris te ter Kre di te
Kre di te und Kre dit zu sa gen, für die we der eine Lauf zeit noch eine ab -
wei chen de Kün di gungs re ge lung ver ein bart ist, kann die Bank je der zeit
oh ne Ein hal tung ei ner Kün di gungs frist kün di gen. Die Bank wird bei der
Aus übung die ses Kün di gungs rechts auf die be rech tig ten Be lan ge des
Kun den Rück sicht neh men.
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündi -
gung eines Verbraucherdarlehensvertrags vorsieht, kann die Bank nur
nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.
(3) Kün di gung aus wich ti gem Grund oh ne Ein hal tung ei ner Kün  di -

gungs  frist
Eine frist lo se Kün di gung der ge sam ten Ge schäfts ver bin dung oder ein -
zel ner Ge schäfts be zie hun gen ist zu läs sig, wenn ein wich ti ger Grund
vor liegt, der der Bank de ren Fort set zung auch unter Be rück sich ti gung
der be rech tig ten Be lan ge des Kun den un zu mut bar wer den lässt. Ein
wichtiger Grund liegt ins be son de re vor, 
– wenn der Kun de un rich ti ge An ga ben über sei ne Ver mö gensver hält -

nis se ge macht hat, die für die Entscheidung der Bank über eine Kre -
dit ge wäh rung oder über an de re mit Ri si ken für die Bank ver bun de -
nen Ge schäf te (zum Bei spiel Aus hän di gung einer Zahlungs kar te) von
er heb li cher Be deu tung wa ren; bei Verbraucherdarlehen gilt dies nur,
wenn der Kunde für die Kreditwürdigkeitsprüfung relevante Infor -
ma tionen wissentlich vorenthalten oder diese gefälscht hat und dies
zu einem Mangel der Kreditwürdigkeitsprüfung geführt hat oder 

– wenn eine we sent li che Ver schlech te rung der Ver mö gens ver hält nis se
des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit ein tritt oder ein -
zu tre ten droht und da durch die Rückzahlung des Dar le hens oder die
Er fül lung einer sonstigen Ver bind lich kei t ge gen über der Bank – auch
unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicher heit – ge fähr det
ist oder

– wenn der Kun de sei ner Ver pflich tung zur Be stel lung oder Ver stär -
kung von Si cher hei ten nach Nummer 13 Ab satz 2 die ser Ge schäfts -
be din gun gen oder aufgrund ei ner sons ti gen Ver ein ba rung nicht
in ner halb der von der Bank ge setz ten an ge mes se nen Frist nach -
kommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht,
ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Ab hilfe be -
stim mten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Ab mah nung zuläs-
sig, es sei denn, dies ist wegen der Beson derheiten des Einzelfalls (§ 323
Abs. 2 und 3 BGB) ent behr lich.
(4) Kün di gung von Ver brau cher darlehensverträgen bei Ver zug
So weit das Bürgerliche Gesetzbuch Son der re ge lun gen für die Kün di -
gung we gen Ver zugs mit der Rück zah lung ei nes Ver brau cher dar lehens -
vertrags vor sieht, kann die Bank nur nach Maß gabe die ser Re ge lun gen
kün di gen.
(5) Kündigung von Basiskontoverträgen
Die Bank kann einen Basiskontovertrag nach den jeweiligen vertragli-
chen Vereinbarungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Bestim -
mungen kündigen.
(6) Ab wick lung nach ei ner Kün di gung
Im Fall ei ner Kün di gung oh ne Kün di gungs frist wird die Bank dem Kun -
den für die Ab wick lung (ins be son de re für die Rückzahlung ei nes Kre -
dits) eine an ge mes se ne Frist ein räu men, so weit nicht eine so for ti ge
Er le di gung er for der lich ist (zum Bei spiel bei der Kün di gung des Scheck -
ver trags die Rück ga be der Scheck vor dru cke).

Sicherungssystem
20 BVR Institutssicherung GmbH und Sicherungs ein -

richtung des BVR
(1) Instituts- und Einlagenschutz
Die Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungs ein -
richtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisen banken e. V. angeschlossen. Als institutsbezogene Siche rungs -
systeme haben sie die Aufgabe, drohende oder bestehende wirt -
schaftliche Schwierigkeiten bei den ihnen angeschlossenen Insti tuten
abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die diesen Siche -
rungssystemen angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um
eine Insolvenz zu vermeiden. Über den Institutsschutz sind auch die
Einlagen der Kunden – darunter fallen im Wesentlichen Spareinlagen,
Sparbriefe, Termineinlagen, Sichteinlagen und Schuldverschreibungen –
geschützt.
(2) Gesetzlicher Einlagenschutz der BVR Institutssicherung GmbH
Das von der BVR Institutssicherung GmbH betriebene institutsbezoge-
ne Sicherungssystem ist als Einlagensicherungssystem amtlich aner-
kannt. Sollte entgegen Absatz 1 ein Insolvenzfall eintreten, sind Ein -
lagen im Sinne des § 2 Absätze 3 bis 5 des Einlagensiche rungs gesetzes
bis zu den Obergrenzen gemäß § 8 des Einlagensicherungs gesetzes von
der BVR Institutssicherung GmbH zu erstatten.
(3) Freiwilliger Einlagenschutz der Sicherungseinrichtung
Die Sicherungseinrichtung schützt im Fall einer Insolvenz über den
gesetzlichen Schutz nach Absatz 2 hinaus alle Einlagen nach Maßgabe
des § 1 Absatz 4 des Statuts der Sicherungseinrichtung.
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(4) Informationsbefugnisse

Die Bank ist befugt, der Sicherungseinrichtung des BVR oder einem von
ihr Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen
Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die
Bank ist befugt, der BVR Institutssicherung GmbH oder einem von ihr
Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte
zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Information zur außergerichtlichen Streitschlichtung
und zur Möglichkeit der Klageerhebung
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genos-
senschaftlichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitig kei ten
mit der Bank besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei
Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines Basiskonto ver trags für
Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genos -
senschaftliche Bankengruppe anzurufen (https://www.bvr.de/Service/
 Kundenbe schwerde stelle). Näheres regelt die „Verfahrens ord nung für
die außergerichtliche Schlichtung von Kundenbeschwerden im Bereich
der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die auf Wunsch
zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Text form (z. B. mittels
Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbe schwerdestelle beim

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken –
BVR, Schellingstraße 4, 10785 Berlin, Fax: 030 2021-1908, E-Mail: kun-
denbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem An wen -
dungs bereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bür ger -
lichen Gesetzbuchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürger lichen
Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes und Vorschriften des
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglich keit, eine
Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanz dienst leistungs aufsicht ein-
zulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Adresse lautet: Bundes -
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108,
53117 Bonn. Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde
unmittelbar bei der Bank einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in
Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten.

Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consumers/
odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streit bei le gung
(sogenannte OS-Plattform) bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

Ende der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
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Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr
Fassung: Januar 2023 

Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die folgen-
den Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des Dauerauftrags
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbeträge bar-
geldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde kann die Bank auch beauftragen,
jeweils zu einem bestimmten wiederkehrenden Termin einen gleich bleibenden
Geldbetrag an das gleiche Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauer -
auftrag). 

1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zahlungs empfän -
gers zu verwenden.

Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben ergeben sich aus
den Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1.

1.3 Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung
(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels eines von der
Bank zugelassenen Vordrucks oder in der mit der Bank anderweitig vereinbarten
Art und Weise (zum Beispiel per Online-Banking) mit den erforderlichen Angaben
gemäß Nummer 2.1 beziehungs weise Nummern 3.1.1 und 3.2.1.
Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu
achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben können zu Verzö -
ge rungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus können Schä -
den für den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaf-
ten Angaben kann die Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7).
Hält der Kunde bei der Ausführung der Überweisung besondere Eile für nötig, hat
er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Überweisun-
gen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen, falls das Formular selbst keine
entsprechende Angabe vorsieht.
(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift oder in der
anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel PIN/TAN). In
dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die
Bank die für die Ausführung der Überweisung notwendigen personenbezogenen
Daten des Kunden abruft (aus ihrem Datenbestand), verarbeitet, übermittelt und
speichert.
(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzelnen Über-
weisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen Zahlungsvorgang so -
wie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und gegebenenfalls deren Auf schlüs -
se lung mit.
(4) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungsauftrags an die
Bank auch einen Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 Abs. 33 Zahlungsdienste auf -
sichtsgesetz zu nutzen, es sei denn, das Zahlungskonto des Kunden ist für ihn nicht
online zugänglich.

1.4 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Das gilt auch,
wenn der Überweisungsauftrag über einen Zahlungsauslösedienstleister erteilt wird.
Der Zugang erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den dafür vorgesehenen
Empfangsvorrichtungen der Bank (zum Beispiel mit Abgabe in den Geschäfts -
räumen oder Eingang auf dem Online-Banking-Server der Bank).
(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach Absatz 1 Satz
3 nicht auf einen Geschäftstag der Bank gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“,
so gilt der Überweisungsauftrag erst am darauffolgenden Geschäftstag als zuge-
gangen.
(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der
Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Annahmezeitpunkt
ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Ausfüh -
rungs frist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am darauffolgenden Geschäftstag zuge-
gangen.
1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags
(1) Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nummer 1.4
Ab sätze 1 und 2) kann der Kunde diesen durch Erklärung gegenüber der Bank
widerrufen. Nach dem Zugang des Überweisungsauftrags ist vorbehaltlich der
Absätze 2 und 3 ein Widerruf nicht mehr möglich. Nutzt der Kunde für die

Erteilung seines Überweisungs auftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, so kann
er den Überweisungsauftrag abweichend von Satz 1 nicht mehr gegenüber der
Bank widerrufen, nachdem er dem Zahlungsauslösedienstleister die Zustimmung
zur Auslösung der Überweisung erteilt hat.
(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausfüh rung der
Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann der Kunde die Über-
weisung beziehungsweise den Dauerauftrag (siehe Nummer 1.1) bis zum Ende des
vor dem vereinbarten Tag liegenden Geschäftstags der Bank widerrufen. Die
Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
Nach dem rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank
werden keine weiteren Überweisungen mehr aufgrund des bisherigen Dauer -
auftrags ausgeführt.
(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Überwei -
sungs auftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart
haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die Ausführung
zu verhindern oder den Überweisungsbetrag zurückzuerlangen. Nutzt der Kunde
für die Erteilung seines Über weisungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister,
bedarf es ergänzend der Zustimmung des Zahlungsauslösedienstleisters und des
Zahlungsempfängers. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden be-
rechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags
(1) Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur
Ausführung erforderlichen Angaben (siehe die Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1) in
der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom
Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) und ein zur Ausführung der
Überweisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswährung vorhanden oder
ein ausreichender Kredit eingeräumt ist (Ausführungsbedingungen).
(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung beteiligten
Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung ausschließlich anhand der
vom Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe
Nummer 1.2) auszuführen.
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die
Ausführung von Überweisungen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten
Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die
zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden.

1.7 Ablehnung der Ausführung
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht erfüllt,
kann die Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags ablehnen. Hierüber wird
die Bank den Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nummer
2.2.1 beziehungsweise Nummer 3.1.2 und Nummer 3.2.2 vereinbarten Frist, unter-
richten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg ge-
schehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe der Ablehnung sowie
die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berich-
tigt werden können.
(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkennbar kei-
nem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder keinem Zahlungsdienst -
leister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden hierüber
unverzüglich eine Information zur Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls den
Überweisungsbetrag wieder herausgeben. 
(3) Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überwei-
sungsauftrags berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausge-
wiesene Entgelt.

1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in der
Über weisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) un mittel bar oder unter
Be teili gung zwischengeschalteter Stellen an den Zah lungsdienstleister des Zah -
lungs empfän gers. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers kann dem
Zahlungs empfänger die Überweisungsdaten, zu denen auch die Internationale
Bankkontonummer (IBAN) des Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung
stellen.
Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im Inland
können die Überweisungsdaten auch über das Nachrichtenübermittlungssystem
Society for Worldwide Interbank Financial Telecom munication (SWIFT) mit Sitz in
Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers weitergeleitet wer-
den. Aus Gründen der System  sicherheit speichert SWIFT die Überweisungsdaten
vorübergehend in seinen Rechenzentren in der Europäischen Union, in der
Schweiz und in den USA.
1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Über weisungen
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten
oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu unterrichten. Dies gilt
auch im Fall der Beteiligung eines Zahlungsauslösedienstleisters.

1.10 Entgelte und deren Änderung 

1.10.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungs -
verzeichnis“. Änderungen der Entgelte im Überweisungsverkehr werden dem
Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirk -
sam werdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum
Beispiel das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege an-
geboten werden. Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirk-
sam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland,

Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen.

3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).

Zielgebiet Währung Kundenkennung des Zah lungs -
empfängers

Inland Euro IBAN1

Grenzüberschreitend
innerhalb des Euro -
päischen
Wirtschaftsraums2

Euro IBAN

Inland oder innerhalb
des Europäischen
Wirtschaftsraums

Andere Wäh rung
als Euro

• IBAN und BIC3 oder
• Kontonummer und BIC

Außerhalb des Euro -
päischen
Wirtschaftsraums

Euro oder andere
Währung

• IBAN und BIC oder
• Kontonummer und BIC

Sparda-Bank Nürnberg eG

Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr
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Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden
gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur ausdrücklich treffen.
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag)
richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1.10.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Überweisungen von Kunden, die keine
Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6 der Allge -
meinen Geschäftsbedingungen.

1.11 Wechselkurs
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Wäh rung als der
Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowährung belastet. Die
Bestimmung des Wechselkurses bei solchen Überweisungen ergibt sich aus der
Um rechnungsregelung im „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Refe renz wechsel -
kurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirk-
sam. Der Referenzwechselkurs wird von der Bank zugänglich gemacht oder
stammt aus einer öffentlich zugänglichen Quelle.

1.12 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten.

1.13 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerde möglich -
keit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- oder Be -
schwerdestellen wenden.

2 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Euro -
päischen Wirtschaftsraums (EWR4) in Euro oder in anderen EWR-Währun -
gen5

2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:
– Name des Zahlungsempfängers,
– Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei Über-

weisungen in anderen EWR-Währungen als Euro der BIC unbekannt, ist statt
dessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des
Zahlungsempfängers anzugeben,

– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Betrag,
– Name des Kunden,
– IBAN des Kunden.

2.2 Maximale Ausführungsfrist

2.2.1 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag spätestens
innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Überwei-
sungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).
(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Überweisung
an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an
dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geld -
betrag in der Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist
der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte Termin für den Beginn
der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen
Geschäftstag der Bank, so beginnt am darauffolgenden Geschäftstag die Aus füh -
rungs frist. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungs -
verzeichnis“.
(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abweichenden
Wäh rung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem der Überwei-
sungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt.

2.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat
die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwen -
dungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Überweisungsbetrag zu erstatten
und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto
wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die
nicht autorisierte Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens
bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfül-
len, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Über-
weisung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis er-
halten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den
Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitge-
teilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu er-
füllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung
über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den
Sätzen 2 bis 4 die Bank.

2.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung
einer autorisierten Überweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten
Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte
Erstattung des Überweisungsbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht er-
folgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet,
bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht er-
folgten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine
Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so
treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Überweisungs-
betrag von der Bank oder zwi schen geschal teten Stellen Entgelte abgezogen wor-
den sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unver-
züglich den abgezogenen Betrag. 
(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derje-

nigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang
mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in
Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.
(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann
der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem
Zahlungskonto des Zahlungsempfängers so vorzunehmen, als sei die Überweisung
ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die
Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausge löst
wird. Weist die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungs -
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht. Die
Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.
(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf
Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden
über das Ergebnis unterrichten.

2.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisier-
ten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde
von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 2.3.1 und 2.3.2
erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischen-
geschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn,
dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der
Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur
Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen
haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige
Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Überweisungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und
– für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.3.4 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.3.2 und in Nummer 2.3.3 haben
Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet
ausgeführten autorisierten Überweisungen oder bei nicht autorisierten Über wei -
sungen neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 des Bürger -
lichen Gesetzbuchs (BGB) und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff.
BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes

Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde
den Schaden zu tragen haben.

– Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die
Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorg-
fältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle
(weitergeleiteter Auftrag).

– Schadensersatzansprüche des Kunden sind der Höhe nach auf den Überwei-
sungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und
Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von
Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Über-
weisung begrenzt. Diese Beschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernom-
men hat, sowie für nicht autorisierte Überweisungen.

2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2, 2.3.3 und 2.3.4 ist  in folgen -
den Fällen ausgeschlossen:
– Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag

rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungs dienst leis ter des Zahlungs empfän -
gers eingegangen ist.

– Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebe-
nen fehlerhaften Kundenkennung (siehe Nummer 1.2) des Zahlungs empfän -
gers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kun de von der Bank jedoch verlangen,
dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungs -
betrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags
nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag
alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tat-
sächlichen Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstattung des
Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten der Bank nach
den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und Einwendungen
des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Über-
weisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen,
wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belas -
tung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hier-
von unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden
über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoin for -
ma tionen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belas -
tungs buchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.3.3 kann
der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten
auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen Zahlungsauslöse dienst -
leister auslöst.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch be-
gründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das

die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebo-
tenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wur-
den.

4 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen.

5 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone,
Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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3 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Euro -
päischen Wirtschaftsraums (EWR6) in Währungen eines Staates außerhalb
des EWR (Drittstaatenwährung7) sowie Über weisungen in Staaten außer-
halb des EWR (Drittstaaten8)

3.1. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Euro -
päischen Wirtschaftsraums (EWR9) in Währungen eines Staates außer -
halb des EWR (Drittstaatenwährung10)

3.1.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:
– Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers,
– Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenz-

überschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist statt dessen der voll-
ständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungs empfän -
gers anzugeben,

– Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Betrag,
– Name des Kunden,
– Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.1.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

3.1.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

3.1.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat
die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwen dun -
gen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern
der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf
den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autori-
sierte Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum
Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, zu erfüllen, der
auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung
nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat.
Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht,
dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat
die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen,
wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über
einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den
Sätzen 2 bis 4 die Bank.

3.1.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Aus füh -
rung einer autorisierten Überweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten
Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte
Erstattung des Überweisungsbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht er-
folgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet,
bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht er-
folgten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine
Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so
treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Überweisungs-
betrag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen wor-
den sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unver-
züglich den abgezogenen Betrag.
(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derje-
nigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang
mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in
Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.
(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann
der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zah -
lungs konto des Zahlungsempfängers so vorzunehmen, als sei die Überweisung
ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die
Über weisung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausge löst
wird. Weist die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungs -
dienst leister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht. Die
Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.
(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf
Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden
über das Ergebnis unterrichten.

3.1.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisier-
ten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde
von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 3.1.3.1 und
3.1.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das
einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu ver-
treten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten
Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den
Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige
Haftungsgrenze gilt nicht

– für nicht autorisierte Überweisungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
– für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

3.1.3.4 Sonderregelung für die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
(EWR) getätigten Bestandteile der Überweisung 

Für die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) getätigten Bestand -
teile der Überweisung bestehen abweichend von den Ansprüchen in den Num -
mern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet aus-
geführten autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprü chen
nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach
Maßgabe folgender Regelungen:
– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaf-

tes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und
Kunde den Schaden zu tragen haben.

– Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die
Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorg-
fältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle
(weitergeleiteter Auftrag).

– Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt.
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

3.1.3.5 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 haben
Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder ver-
spätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten
Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812
ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaf-

tes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und
Kunde den Schaden zu tragen haben.

– Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die
Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorg-
fältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle
(weitergeleiteter Auftrag).

– Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Überwei-
sungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und
Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folge -
schäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernom-
men hat sowie für nicht autorisierte Überweisungen.

3.1.3.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummern 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist in folgenden Fällen
ausgeschlossen:
– Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag

ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers einge-
gangen ist.

– Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebe-
nen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer
1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen,
dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungs -
betrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Überwei sungs betrags
nach dem Satz 2 nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf
schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der
Kunde gegen den tatsächlichen Empfänger der Überweisung einen Anspruch
auf Erstattung des Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für die
Tätigkeiten nach den Sätzen 2 bis 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das
im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 und Einwendungen
des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Über-
weisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen,
wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belas -
tung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hier-
von unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden
über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Konto in -
forma tionen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag
der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 3.1.3.3
kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3
gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen Zahlungsaus -
lösedienstleister auslöst.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch be-
gründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das

die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebo-
tenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

6 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen.

7 Zum Beispiel US-Dollar.
8 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn,
Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).

9 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen.

10Zum Beispiel US-Dollar.
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Anlage Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung

Zielland Kurzform Währung Kurzform

Belgien BE Euro EUR
Bulgarien BG Bulgarischer Lew BGN
Dänemark DK Dänische Krone DKK
Estland EE Euro EUR
Finnland FI Euro EUR
Frankreich FR Euro EUR
Griechenland GR Euro EUR
Großbritannien GB Britisches Pfund GBP
Irland IE Euro EUR
Island IS Isländische Krone ISK
Italien IT Euro EUR
Japan JP Japanischer Yen JPY
Kanada CA Kanadischer Dollar CAD
Kroatien HR
Lettland LV Euro EUR
Liechtenstein LI Schweizer Franken* CHF
Litauen LT Euro EUR
Luxemburg LU Euro EUR
Malta MT Euro EUR
Niederlande NL Euro EUR
Norwegen NO Norwegische Krone NOK
Österreich AT Euro EUR
Polen PL Polnischer Zloty PLN
Portugal PT Euro EUR
Rumänien RO Rumänischer Leu RON
Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB
Schweden SE Schwedische Krone SEK
Schweiz CH Schweizer Franken CHF
Slowakei SK Euro EUR
Slowenien SI Euro EUR
Spanien ES Euro EUR
Tschechien CZ Tschechische Krone CZK
Türkei TR Türkische Lira TRY
Ungarn HU Ungarischer Forint HUF
USA US US-Dollar USD
Zypern CY Euro EUR

* Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein.

3.2 Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten11)

3.2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:
– Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers,
– Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenz -

überschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist statt dessen der voll-
ständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungs -
empfängers anzugeben,

– Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Betrag,
– Name des Kunden,
– Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.2.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt

3.2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

3.2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat
die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwen -
dungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und,
sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wie-
der auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht
autorisierte Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätes tens bis
zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, zu erfüllen,
der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überwei-
sung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten
hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den
Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitge-
teilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu er-
füllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung
über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den
Sätzen 2 bis 4 die Bank.
(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung resultie-
ren, haftet die Bank für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaf-
tes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den
Schaden zu tragen haben.

3.2.3.2 Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung
einer autorisierten Überweisung

Bei nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überwei -
sungen hat der Kunde neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667
BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB Schadensersatz -
ansprüche nach Maßgabe der folgenden Regelungen:

– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde
den Schaden zu tragen haben.

– Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. In die-
sen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl
und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter
Auftrag).

– Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt.
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat. 

3.2.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 3.2.3.2 ist in folgenden Fällen ausge-
schlossen:
– Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag

ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers einge-
gangen ist.

– Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebe-
nen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer
1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen,
dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungs -
betrag wiederzuerlangen. Für die Tätigkeiten der Bank nach dem Satz 2 dieses
Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ aus-
gewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.2.3.1 und 3.2.3.2 und Einwen -
dungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter
Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausge-
schlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag
der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Über-
weisung hiervon in Textform unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn
die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung entspre-
chend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann
der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten
auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen Zahlungsauslöse dienst -
leister auslöst.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch be-
gründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das

die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebo-
tenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

11Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn,
Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).
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Die Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr unterscheiden die
folgenden zwei Verfahren:
Abschnitt A.: „Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschrift -
verfahren“
Abschnitt B.: „Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Last schrift -
verfahren“
Der Abschnitt A. gilt für alle Kunden. Der Abschnitt B. gilt nur für Kun -
den, die keine Verbraucher sind. Das SEPA-Firmen-Last schrift ver fahren
können Sie daher nur nutzen, wenn Sie kein Ver brau cher sind. Für Ver -
braucher kommt Abschnitt B. der Sonder bedingungen für den Last -
schrift verkehr daher nicht zur Anwendung.

A. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Last -
schriftverfahren

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basis-
Lastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Be dingun gen.
1 Allgemein
1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungs -
vorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jewei-
ligen Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfänger angegeben wird.
1.2 Entgelte und deren Änderung
1.2.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leis -
tungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr werden dem Kunden
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank
im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommuni -
kationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), können die
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der
Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde
diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts,
das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des
Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur ausdrücklich
treffen.
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag
(Girovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschäfts -
be  dingungen.
1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die
keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs.
2 bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu
beachten.
1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Be schwer de -

möglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde
an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis” näher bezeichneten Streit -
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.
2 SEPA-Basis-Lastschrift 
2.1 Allgemein
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens
Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank
an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets
des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments
Area“, SEPA) bewirken. Zu SEPA gehören die in der Anlage genannten
Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basis-Lastschriften muss
– der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-

Basis-Lastschriftverfahren nutzen und
– der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das

SEPA-Lastschriftmandat erteilen.
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem
er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt
der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die Erstattung
des belasteten Lastschriftbetrags verlangen.
2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und bei
grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirt -
schafts raums2 zusätzlich den BIC3 der Bank als seine Kunden ken nung
gegenüber dem Zahlungs empfänger zu verwenden, da die Bank be-
rechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift aus schließ -
lich auf der Grundlage der ihr übermittelten Kunden kennung aus zu -

führen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zah -
lung an den Zahlungs empfän ger anhand der im Lastschrift daten satz
vom Zahlungsempfänger als dessen Kunden kennung angegebenen
IBAN und bei grenzüberschreitenden Zah lungen außerhalb des Euro -
päischen Wirt schafts raums zusätzlich angegebenen BIC des Zah lungs -
empfängers aus.
2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basis-Lastschriften können die Lastschriftdaten auch über das
Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechen -
zentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA wei-
tergeleitet werden.

2.2 SEPA-Lastschriftmandat
2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit

Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschrift man dat.
Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-
Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist in Textform
oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. In
dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustim mung enthal-
ten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungs dienstleister und
etwaige zwischengeschaltete Stellen die für die Ausführung der Last -
schrift notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abrufen,
verarbeiten, übermitteln und speichern.
In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des
Kunden enthalten sein:
– Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des

Kunden mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen, und
– Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto

gezogenen SEPA-Basis-Lastschriften einzulösen.
Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten ent halten:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– eine Gläubiger-Identifikationsnummer,
– Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zah lung,
– Name des Kunden (sofern verfügbar),
– Bezeichnung der Bank des Kunden und
– seine Kundenkennung (siehe Nummer A. 2.1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zu-
sätzliche Angaben enthalten.
2.2.2 Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat
Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächti gung er-
teilt, mit der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zah lungen von sei-
nem Konto mittels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit die
Bank an, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen Last -
schriften einzulösen. Mit der Einzugser mäch ti gung autorisiert der Kun de
gegenüber seiner Bank die Einlösung von Lastschriften des Zahlungs -
empfängers. Diese Ein zugs ermächtigung gilt als SEPA-Last schrift mandat.
Sätze 1 bis 3 gelten auch für vom Kunden vor dem In krafttreten dieser
Be dingungen erteilte Einzugsermächtigungen.
Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– Name des Kunden,
– Kundenkennung nach Nummer A. 2.1.2 oder Kontonummer und

Bankleitzahl des Kunden.
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächti gung zu-
sätzliche Angaben enthalten.
2.2.3 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung ge gen -
über dem Zahlungsempfänger oder seiner Bank – möglichst in Textform
– mit der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zah lungsvor -
gänge nicht mehr autorisiert sind.
Erfolgt der Widerruf gegenüber der Bank, wird dieser ab dem auf den
Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und Leis -
tungsverzeichnis“ wirksam. Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber dem
Zah lungs empfänger erklärt werden, damit dieser keine weiteren Last -
schriften einzieht.
2.2.4 Begrenzung und Nichtzulassung von Lastschriften
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen
aus SEPA-Basis-Lastschriften zu begrenzen oder nicht zuzulassen. Die se
Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäfts tags
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im Datensatz der
Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte
möglichst in Textform erfolgen und zusätzlich auch gegenüber dem
Zahlungsempfänger erklärt werden.
2.3 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-Last -

schriftmandats durch den Zahlungsempfänger
(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim
Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und et-

Sonderbe din gun gen für den Lastschriftverkehr
Fassung: September 2021

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland,

Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen.

3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).

Sonderbe din gun gen für den Lastschriftverkehr
Sparda-Bank Nürnberg eG

Fassung: September 2021
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waige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-
Basis-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zah lungs -
empfänger angegeben.
(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur
Einziehung der SEPA-Basis-Lastschrift unter Einschaltung seines Zah -
lungs dienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkör-
pert auch die Weisung des Kunden an die Bank zur Einlösung der je-
weiligen SEPA-Basis-Last schrift (siehe Nummer A. 2.2.1 Satz 2 und Satz
5 bzw. Nummer A. 2.2.2 Satz 2). Für den Zugang dieser Weisung ver-
zichtet die Bank auf die für die Erteilung des Mandats vereinbarte Form
(siehe Nummer A. 2.2.1 Satz 3).
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers wer -
 den am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zah -
lungs empfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kun -
den belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die
Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten
Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn
– der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß Num mer

A. 2.2.3 zugegangen ist,
– der Bank eine gesonderte Weisung zur Begrenzung oder Nicht -

zulassung der Lastschrift des Kunden gemäß Nummer A. 2.2.4 zuge-
gangen ist,

– der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes
Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit
verfügt (fehlende Kontodeckung); Teileinlösungen nimmt die Bank
nicht vor,

– die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungs pflich -
tigen keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist

oder
– die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Last schrift -

datensatz
+ eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank er-

kennbar fehlerhaft ist,
+ eine Mandatsreferenz fehlt,
+ ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
+ kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften
SEPA-Basis-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bank ar beits -
tag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.
2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rück gängig -

machung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlö -
sung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungs -
buchung (siehe Nummer A. 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der
Einlösung einer SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer A. 2.4.2) wird die
Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer
A. 2.4.4 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für
Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank,
soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Feh -
ler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ab lehnung ge-
führt haben, berichtigt werden können. Für die berechtigte Ablehnung
der Einlösung einer autorisierten SEPA-Basis-Lastschrift wegen fehlen-
der Kontodeckung (siehe Nummer A. 2.4.1 Absatz 2, drit ter Spiegel -
strich) berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungs verzeichnis“ aus-
gewiesene Entgelt.
2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto
des Kunden aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift des Zah lungs empfän -
gers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungs -
dienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz ange -
gebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die Aus -
führungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag.
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zah lung
auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der verein-
barten Häufigkeit.
2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zah lung
(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer
SEPA-Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeit -
punkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank ohne
Angabe von Gründen die Erstattung des belasteten Last schrift be trags
verlangen. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es
sich ohne die Belastung durch die Zahlung befunden hätte.
Etwaige Zahlungsansprüche des Zahlungsempfängers gegen den Kun -
den bleiben hiervon unberührt.
(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald
der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine aus-
drückliche Genehmigung des Kunden unmittelbar gegenüber der Bank
autorisiert worden ist.
(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder feh-
lerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Num -
mer A. 2.6.2.

2.6 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des
Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Auf wen dun -
gen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuch-
ten Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder
auf den Stand, auf dem es sich ohne die Be lastung durch die nicht au-
torisierte Zahlung befunden hätte.
Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag
folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht au-
torisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten
hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für
den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt,
schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Sätzen 2 und 3
unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugs verdacht
nicht bestätigt.
2.6.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter

Ausführung von autorisierten Zahlungen
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer au-
torisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und
ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrags insoweit verlangen, als die
Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto
des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf
dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten
Zahlungsvorgang befunden hätte. 
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der
Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die
Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften
Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das
Konto des Kunden belastet hat.
(3) Geht der Lastschriftbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zah lungs -
empfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer A.2.4.4
Absatz 2 ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem
Zah lungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Last -
schrift betrags auf dem Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als
sei die Zahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.
(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird
die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollzie-
hen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.
2.6.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer
autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann
der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den
Nummern A. 2.6.1 und A. 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt
nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die
Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalte-
ten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Scha dens
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver schul dens,
in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese be-
tragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Zahlungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat,
und
– für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde

Verbraucher ist.
2.6.4 Ansprüche von Kunden, die keine Ver brau cher sind
Für Kunden, die keine Verbraucher sind, gelten abweichend von den
Ansprüchen in Nummer A. 2.6.2 und in Nummer A. 2.6.3 bei einer nicht
erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Zahlung
oder bei einer nicht autorisierten Zahlung neben etwaigen Ansprü chen
aus Auftrags recht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung
nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadenser satz an sprüche nach Maßgabe
folgender Re gelungen:
– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein

schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grund sätzen des Mitver schul dens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Scha den zu tragen haben.

– Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen
haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung
der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten
zwischengeschalteten Stelle.

– Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den
Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die
Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf
höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungs be -
schränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat
sowie für nicht autorisierte Zahlungen.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern A. 2.6.2 bis A. 2.6.4 ist in
folgenden Fällen ausgeschlossen: 
– Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Zahlungs be trag

rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungs dienst leister des Zahlungs -
empfängers eingegangen ist.

– Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungs -
empfänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zah -

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.
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lungsempfängers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der
Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mög lich keiten
darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wie der -
erlangung des Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unter punkts nicht
möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kun den auf schriftlichen
Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde
einen Anspruch auf Erstattung des Zahlungs betrags geltend machen
kann. Für die Tätigkeiten nach Sätzen 2 und 3 dieses Unter punkts be-
rechnet die Bank das im „Preis- und Leis tungs ver zeich nis“ ausgewiesene
Entgelt.
(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern A. 2.6.1 bis A. 2.6.4 und
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder feh-
lerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zah -
lungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten
oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der
Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belas -
tungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Konto informa tionen
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belas -
tungs buchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der
Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadens er satz ansprüche nach
Num mer A. 2.6.3 kann der Kunde auch nach Ab lauf der Frist in Satz 1
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser
Frist verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An -
spruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,

auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz An -
wendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden
können

oder
– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-

führt wurden.

B. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-
Last schriftverfahren

Für Zahlungen des Kunden, der kein Verbraucher1 ist, an Zah lungs emp -
fänger mittels SEPA-Firmen-Lastschrift über sein Konto bei der Bank
gelten folgende Bedingungen.
1 Allgemein
1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zah lungs -
vorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jewei-
ligen Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfänger angegeben wird.
1.2 Entgelte
Bei Entgelten und deren Änderung sind die Regelungen in Nr. 12 Abs.
2 bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgeblich.
1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu
beachten.
1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwer -

demöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde
an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis” näher bezeichneten Streit -
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.
2 SEPA-Firmen-Lastschrift
2.1 Allgemein
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmen-Lastschrift verfah rens
Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann nur von Kunden genutzt
werden, die keine Verbraucher sind.
Mit dem SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die
Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Ge -
biets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Pay -
ments Area“, SEPA) bewirken. Zu SEPA gehören die in der Anlage ge-
nannten Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmen-Lastschrift muss
– der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-

Firmen-Lastschriftverfahren nutzen,
– der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das

SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und
– der Kunde die Bank über die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-

Mandats unterrichten.
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, in dem
er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Firmen-Lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto be-
lasteten Lastschriftbetrags verlangen.
2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN2 und bei
grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirt -
schafts raums3 zusätzlich den BIC4 der Bank als seine Kundenken nung
gegenüber dem Zahlungs empfänger zu verwenden, da die Bank be -
rech tigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift aus -
schließ lich auf der Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung aus-
zuführen. Die Bank und die weiteren betei lig ten Stellen führen die
Zah lung an den Zahlungs empfänger anhand der im Lastschrift daten -
satz vom Zahlungsempfän ger als dessen Kunden ken nung angegebenen

IBAN und bei grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des Euro -
päischen Wirt schafts raums zusätzlich angegebenen BIC des Zah lungs -
empfängers aus.
2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Firmen-Lastschriften können die Lastschriftdaten auch über das
Nachrichtenübermittlungs system der Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechen -
zentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA wei-
tergeleitet werden.
2.2 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
2.2.1 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA Busi -

ness-to-Business Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Firmenlastschrift-
Mandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von
SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist in
Textform oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu er-
teilen. In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustim mung
enthalten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungs dienst leis -
ter und etwaige zwischengeschaltete Stellen die für die Ausführung der
Lastschrift notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abru-
fen, verarbeiten, übermitteln und speichern.
In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat müssen die folgenden Erklä -
rungen des Kunden enthalten sein:
– Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des

Kunden mittels SEPA-Firmen-Lastschrift einzuziehen, und
– Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto

gezogenen SEPA-Firmen-Lastschriften einzulösen.
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Auto risierungs da ten
enthalten:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– eine Gläubiger-Identifikationsnummer,
– Kennzeichnung einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
– Name des Kunden,
– Bezeichnung der Bank des Kunden und
– seine Kundenkennung (siehe Nummer B. 2.1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zu-
sätzliche Angaben enthalten.
2.2.2 Bestätigung der Erteilung eines SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung nach Nummer B. 2.2.1 un -
verzüglich zu bestätigen, indem er der Bank folgende Daten in der ver-
einbarten Art und Weise aus dem vom Zahlungsempfänger erteilten
SEPA-Firmenlastschrift-Mandat übermittelt:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– Gläubiger-Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers,
– Mandatsreferenz,
– Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender

Zahlungen und
– Datum und Unterschrift auf dem Mandat.
Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine Kopie des SEPA-Fir men -
lastschrift-Mandats übermitteln.
Über Änderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmenlastschrift-
Mandats gegenüber dem Zahlungsempfänger hat der Kunde die Bank
unverzüglich, möglichst in Textform, zu informieren.
2.2.3 Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch Er klä rung
gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird ab dem
auf den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag ge mäß „Preis-
und Leistungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf sollte mög lichst in
Text form erfolgen und zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungs emp -
fänger erklärt werden. Der Widerruf des SEPA-Firmen lastschrift-Man -
dats erfasst bereits dem Konto des Kunden be las  tete SEPA-Firmen-
Lastschriften nicht. Für diese gilt Nummer B. 2.2.4 Ab sätze 2 und 3.
2.2.4 Zurückweisung einzelner Lastschriften
(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zah lun -
gen aus bestimmten SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungs empfän -
gers nicht zu bewirken. Diese Weisung muss der Bank bis spätestens
zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungs verzeichnis“
vor dem im Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zuge-
hen. Diese Weisung sollte möglichst in Textform erfolgen und zusätzlich
auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.
(2) Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift kann
die se nur noch zurückgewiesen werden, wenn Kunde und Bank dies
ver einbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank
gelingt, den Lastschriftbetrag endgültig zurückzuerlangen. Für die
Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank
das im „Preis- und Leis tungs verzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
(3) Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift
kann der Kunde diese nicht mehr zurückweisen.
2.3 Einzug der SEPA-Firmen-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-

Firmenlastschrift-Mandats durch den Zahlungsempfänger
(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat verbleibt
beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten
und etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von
SEPA-Firmen-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom
Zahlungsempfänger angegeben.
(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur
Einziehung der SEPA-Firmen-Lastschrift unter Einschaltung seines Zah -

1 § 13 BGB: Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann.

2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland,

Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen.

4 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
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lungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert
auch die im SEPA-Firmenlastschrift-Mandat enthaltene Wei sung des
Kunden an die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Fir men-Last -
schrift (siehe Nummer B. 2.2.1 Sätze 2 und 5). Für den Zugang dieser
Weisung verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des Mandats ver-
einbarte Form (siehe Nummer B. 2.2.1 Satz 3).
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschrift be trag
(1) Eingehende SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers
wer den am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom
Zah lungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des
Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die
Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am dritten
Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn
– der Bank keine Bestätigung des Kunden gemäß Nummer B. 2.2.2 vor-

liegt,
– der Bank ein Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats gemäß

Nummer B. 2.2.3 zugegan gen ist,
– der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß

Nummer B. 2.2.4 zugegangen ist,
– der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes

Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kre dit
verfügt (fehlende Kontodeckung); Teileinlösungen nimmt die Bank
nicht vor,

– die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungs pflich -
tigen keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist

oder
– die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Last schrift -

datensatz
+ eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank er-

kennbar fehlerhaft ist,
+ eine Mandatsreferenz fehlt,
+ ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
+ kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Firmen-Lastschriften
SEPA-Firmen-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungs bu chung
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am dritten Bank arbeitstag1

nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.
2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängig -

machung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlö -
sung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungs -
buchung (siehe Nummer B. 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der
Einlösung einer SEPA-Firmen-Lastschrift (siehe Nummer B. 2.4.2) wird
die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Num -
mer B. 2.4.4 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für
Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank,
soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie
Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung
geführt haben, berichtigt werden können. Für die berechtigte Ab leh -
nung der Einlösung einer autorisierten SEPA-Firmen-Lastschrift wegen
fehlender Kontodeckung (siehe Nummer B. 2.4.1 Absatz 2, vierter
Spiegelstrich) berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungs ver zeich -
nis“ ausgewiesene Entgelt.
2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der von ihr dem Kon to
des Kunden aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift des Zah lungs emp -
fängers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis-
und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim Zah -
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz ange-
gebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die Aus -
führungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag. 
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zah lung
auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der verein-
barten Häufigkeit.
2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten

Zahlung
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Firmen-Lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto be-
lasteten Lastschriftbetrags verlangen. Ansprüche aus § 675x BGB sind
ausgeschlossen.
Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft
ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer B. 2.6.2.
2.6 Erstattungs- und Schadensansprüche des Kunden
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwen -
dungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abge-
buchten Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wie-
der auf den Stand, auf dem es sich ohne die Be lastung durch die nicht
autorisierte Zahlung befunden hätte.
Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag

folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht au-
torisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat.
Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den
Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schrift-
lich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Sätzen 2 und 3 un-
verzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugs ver dacht
nicht bestätigt.
2.6.2 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft oder verspätet
ausgeführten autorisierten Zahlungen oder bei nicht autorisierten
Zahlungen kann der Kunde von der Bank, neben etwaigen Heraus -
gabeansprüchen nach § 667 BGB und nach §§ 812 ff. BGB, den Ersatz
eines hierdurch entstehenden Schadens nach Maßgabe folgender
Regelungen verlangen: 
– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein

schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, be stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen ha ben.

– Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen
haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung
der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten
zwischengeschalteten Stelle.

– Die Haftung der Bank für Schäden ist der Höhe nach auf den Last -
schriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um Folge -
schäden handelt, ist die Haftung zusätzlich auf höchstens 12.500
Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten
nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für
Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat sowie für nicht
autorisierte Zahlungen.

Ansprüche aus § 675y BGB sind ausgeschlossen.
2.6.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer A. 2.6.2  bis A.2.6.4 ist in fol-
genden Fällen ausgeschlossen:
– Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Zah lungs -

betrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungs dienstleister des
Zahlungsempfängers eingegangen ist.

– Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungs emp -
fänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zah lungs -
empfängers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank
jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mög lichkeiten darum
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiederer -
langung des Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunkts nicht
möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kun den auf schriftlichen
Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde
einen Anspruch auf Erstattung des Zah lungs betrags geltend machen
kann. Für die Tätigkeiten nach Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts be-
rechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewie-
sene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern B. 2.6.1 und B. 2.6.2 und
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder feh-
lerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter
Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spä tes -
tens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisier-
ten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der
Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belas -
tungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Konto in formationen
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn
der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatz ansprüche aus
einer verschuldensabhängigen Haftung der Bank nach Nummer B. 2.6.2
kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen,
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An -
spruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,

auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz An -
wen dung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden
können

oder
– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-

führt wurden.

Anlage: Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete
1 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
1.1 Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank -
reich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxem -
burg, Mal ta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien,
Schweden, Slo wakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie
Zypern.
1.2 Weitere Staaten
Island, Liechtenstein und Norwegen.
2 Sonstige Staaten und Gebiete
Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstadt, Ver einig tes Kö -
nig reich von Großbritannien und Nordirland sowie Saint-Pierre und
Miquelon, Jersey, Guernsey sowie Isle of Man.

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschnitt 11  
 

Sonderbedingungen für die BankCard (Debitkarte) 

 
  



1

Sparda-Bank Nürnberg eG

Sonderbedingungen für die 
BankCard (Debitkarte)
Stand: Juli 2022

A. Garantierte Zahlungsformen

I. Geltungsbereich
Die BankCard ist eine Debitkarte. Der Karteninhaber kann die Karte, soweit 
diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, für folgende 
Zahlungsdienste nutzen:

1. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in deut-
schen Debitkartensystemen:

a)  Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen eines 
fremden Geldautomaten-Systems, soweit die Karte entsprechend 
ausgestattet ist.

b)  Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen, an auto-
matisierten Kassen im Rahmen des deutschen Debitkartensystems, die 
mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind.

2. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in fremden 
Debitkartensystemen:

a)  Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen eines 
fremden Geldautomaten-Systems, soweit die Karte entsprechend 
ausgestattet ist.

b)  Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an auto-
matisierten Kassen im Rahmen eines fremden Systems, soweit die 
Karte entsprechend ausgestattet ist.
 Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt 
unter dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

3. Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN):
a) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunter-

nehmen an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen Debit-
kartensystems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind, bis zu 
50 Euro pro Bezahlvorgang, soweit an den automatisierten Kassen für 
den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe einer PIN verlangt 
wird.

b)

c)

 Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunter-
nehmen an automatisierten Kassen im Rahmen von fremden Debit-
kartensystemen bis zu 50 Euro pro Bezahlvorgang, soweit an den 
automatisierten Kassen für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die 
Eingabe einer PIN verlangt wird. Die Akzeptanz der Karte im Rahmen 
eines fremden Systems erfolgt unter dem für das fremde System 
geltenden Akzeptanzlogo.
 Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne, dass mit der 
Funktion eine Garantie der Bank verbunden ist, als Speichermedium für
Zusatzanwendungen

–  der Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen Vertrages 
(bankgenerierte Zusatzanwendung) oder

–  eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe 
des vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen Vertrages 
(unternehmensgenerierte Zusatzanwendung).

II. Allgemeine Regeln

1. Karteninhaber und Vollmacht
Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto sowie gegebenenfalls für 
zusätzlich vereinbarte Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff hat. Sie kann 
nur auf den Namen des Kontoinhabers oder einer Person aus gestellt werden, 
der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat. Wenn der Kontoinhaber die 
Kontovollmacht widerruft, ist er dafür verant wortlich, dass die an den 
Bevollmächtigten ausgegebene Karte an die Bank zurückgegeben wird. Die 
Bank wird die Karte nach Widerruf der Vollmacht für die Nutzung an 
Geldautomaten und automatisierten Kas sen elektronisch sperren. Eine 
Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur 
gegenüber dem Unternehmen in  Be tracht, das die Zusatzanwendung in den 
Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich, wenn das 
Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung 
vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung der Bank 
kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit 
der Bank abgeschlos senen Vertrag. Solange die Rückgabe der Karte nicht 
erfolgt ist, besteht die Möglichkeit einer Nutzung der auf der Karte 
gespeicherten Zusatz anwendungen.

2. Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im Rahmen des 
jeweiligen Kontoguthabens oder eines vorher für das jeweilige Konto 
eingeräumten Kredits vornehmen. Auch wenn der Karteninhaber diese 
Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die Bank 
berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der
Nutzung der Karte entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem 
Konto führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung.

3. Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro 
lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des 
Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis. Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung 
genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige 
Benachrichtigung des Kunden wirksam.

4. Rückgabe der BankCard
Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die 
Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig.

Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültig-
keit der Karte ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen. 
Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündi-
gung der Kontoverbindung oder des Kartenvertrages), so hat der Kar-
teninhaber die Karte unverzüglich an die Bank zurückzugeben. Auf der 
Karte befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat 
der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwendung 
auf die Karte aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die 
Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwen-
dung richtet sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kartenin-
haber und der Bank.

5. Sperre und Einziehung der BankCard
(1)  Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an 

Geldautomaten) veranlassen,

–  wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu 
kündigen,

–  wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der 
Karte dies rechtfertigen oder

–  wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 
Verwendung der Karte besteht.

 Darüber wird die Bank den Karteninhaber unter Angabe der hierfür 
maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich 
nach der Sperre unterrichten. Die Bank wird die Karte entsperren oder 
diese durch einen eue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre 
nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Kartenin-
haber unverzüglich.

(2)  Ist die Karte für einen TAN-Generator im Online-Banking registriert, so 
hat die Sperre der Karte auch zur Folge, dass der TAN-Generator nicht 
mehr mit dieser Karte verwendet werden kann.

(3)  Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatzan-
wendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass er die 
Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der 
Einziehung in der Karte gespeicherte unternehmensgenerierte Zu-
satzanwendungen kann der Karteninhaber von der Bank herausver-
langen, nachdem diese die Karte von der Stelle, die die Karte einge-
zogen hat, zur Verfügung gestellt bekommen hat. Die Bank ist 
berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf die unterneh-
mensgenerierten Zusatzanwendungen dadurch zu erfüllen, dass sie 
dem Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen berei-
nigte Karte aushändigt.
 Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zu-
satzanwendung richtet sich nach den für jene Zusatzanwendung 
geltenden Regeln.
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6. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

6.1 Unterschrift
Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber 
die Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unter-
schreiben.

6.2 Sorgfältige Aufbewahrung der BankCard
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, 
dass sie abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf 
insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt wer-
den, da sie (z. B. im Rahmen des girocard-Systems) missbräuchlich einge-
setzt werden kann. Darüber hinaus kann jeder, der im Besitz der Karte ist, 
Transaktionen an automatisierten Kassen ohne PIN bis zur Sperre tätigen.

6.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person 
Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf 
insbesondere nicht auf der Karte vermerkt oder in anderer Weise zusam-
men mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN  
kennt und in den Besitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit, zu Lasten 
des auf der Karte angegebenen Kontos sowie gegebenenfalls zu Lasten 
zusätzlich definierter Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff hat, Ver
fügungen zu tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten abzuheben).

6.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten

(1)  Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die 
missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte 
Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist die Bank unverzüglich zu 
benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperranzeige kann der Kartenin-
haber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst 
(Telefon: 116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland 
[ggf. abweichende Ländervorwahl]) abgeben. In diesem Fall ist eine 
Kartensperre nur möglich, wenn der Name der Bank – möglichst mit 
Bankleitzahl – und die Kontonummer oder die IBAN angegeben 
werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst sperrt alle für das betref-
fende Konto ausgegebenen Karten sowie gegebenenfalls den Z u-
griff auf zusätzlich definierte Konten, auf die der Karteninhaber mit 
seiner Karte Zugriff hat, für die weitere Nutzung an Geldautomaten und 
automatisierten Kassen. Zur Beschränkung der Sperre auf die 
abhandengekommene Karte muss sich der Karteninhaber mit seiner 
Bank in Verbindung setzen. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl 
oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2)  Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unbe-
rechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche 
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von 
Karte oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperr-
anzeige abgeben.

(3)  Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich verwen-
deten oder sonst nicht autorisiert genutzten Karte berechnet die 
Bank im Rahmen von § 675l Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
dem Kontoinhaber das im Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank 
ausgewiesene Entgelt, sofern der Karteninhaber die Umstände, die 
zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank 
nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist.

(4)  Ist die Karte für einen TAN-Generator im Online-Banking registriert, so 
hat die Sperre der Karte auch zur Folge, dass der TAN-Generator nicht 
mehr mit dieser Karte verwendet werden kann.

(5)  Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 
kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zu-
satzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur 
dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung 
seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerier-
ten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber der Bank in Betracht 
und richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag.

(6)  Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer 
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu 
unterrichten.

7. Autorisierung von Kartenzahlungsvorgängen durch den 
Karteninhaber 
Mit dem Einsatz der Karte durch Einführen der Karte in die automatisierte 
Kasse oder Geldautomaten oder bei kontaktlosen Zahlvorgängen durch 
Heranführen der Karte an die automatisierte Kasse erteilt der 
Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung des 
Kartenzahlungsvorgangs. Soweit dafür zusätzlich eine PIN oder die 
Unterschrift erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz 
erteilt. Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber den 
Kartenzahlungsvorgang nicht mehr widerrufen. In dieser Autorisierung 
ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für 
die Ausführung des Kartenzahlungsvorgangs notwendigen 
personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt 
und speichert.

8. Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers einen im Rah-
men der finanziellen Nutzungsgrenze (A.II.2.) verfügbaren Geldbetrag zu 
sperren, wenn

–  der Zahlungsvorgang vom oder über den Zahlungsempfänger ausge-
löst worden ist und

–  der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbe-
trags zugestimmt hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger ge-
setzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der 
genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist.

9. Ablehnung von Kartenzahlungsvorgängen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn

–  sich der Karteninhaber den Kartenzahlungsvorgang nicht gemäß 
A.II.7. legi  timiert hat,

–  der für den Kartenzahlungsvorgang geltende Verfügungsrahmen oder 
die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder

– die Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte 
eingesetzt wird, unterrichtet.

10.  Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zu-
gang des Zahlungsauftrages bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzu
stellen, dass der Kartenzahlungsbetrag spätestens an dem im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers eingeht.

11.  Entgelte und deren Änderung
(1)  Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte 

ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.

(2)  Änderungen der Entgelte für Verbraucher: Änderungen der Entgelte 
werden dem Kontoinhaber spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform ange-
boten. Hat der Kontoinhaber mit der Bank im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg verein-
bart (zum Beispiel das Online-Banking), können die Änderungen 
auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank ange-
botenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kontoinhaber 
diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, 
das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des 
Kontoinhabers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kontoinhaber nur 
ausdrücklich treffen.
 Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag 
(Girovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.

(3)  Änderungen der Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind: Bei 
Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine 
Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 
bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

12. Information des Kontoinhabers über den Kartenzahlungsvor-
gang
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich, 
sofern nichts anderes vereinbart, über die mit der Karte getätigten Zah-
lungsvorgänge auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit 
Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, kann die Art und Weise so  wie die 
zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden.

13.   Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des 
Kontoinhabers

13.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung z. B. in Form der

– Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten

–  Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen

hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den 
Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Konto des Kar-
teninhabers belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf 
dem es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. 
Diese Verpflichtung ist unverzüglich, spätestens jedoch bis zum Ende des 
Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der 
auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die 
Kartenverfügung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise 
davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde 
berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten 
des Karteninhabers vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Ver-
pflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich 
der Betrugsverdacht nicht bestätigt.
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13.2  Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 
Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung

(1)   Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
autorisierten Kartenverfügung z. B. in Form der

– Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten

–  Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- 
und Dienstleistungsunternehmen

 kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und unge-
kürzte Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als 
die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der 
Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kar-
tenverfügung befunden hätte.

(2)  Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die 
Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im 
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Aus-
führung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt 
oder seinem Konto belastet wurden.

(3)  Geht der Verfügungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer A.II.10. ein 
(Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zahlungs-
dienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Verfügungsbe-
trages auf dem Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei 
die Kartenzahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.

(4)  Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft aus-
geführt, wird die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des Kar-
teninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.

13.3  Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers wegen Pflicht ver-
letzung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer 
nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung einer autori-
sierten Kartenverfügung kann der Kontoinhaber von der Bank einen 
Schaden, der nicht bereits von Nummer A.II.13.1 oder 13.2 erfasst ist, 
ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer 
zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu 
vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischen-
geschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Han-
delt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder er-
folgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und 
des Europäischen Wirtschaftsraumes (Drittstaat), beschränkt sich die 
Haftung der Bank für das Verschulden einer an der Abwicklung des Zah-
lungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unter-
weisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuld-
haftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt 
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
Bank und Kontoinhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung 
nach diesem Absatz ist auf 12.500 Euro je Kartenverfügung begrenzt. 
Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht

– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,

– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,

– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und

–  für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der 
Kontoinhaber Verbraucher ist.

13.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1)  Ansprüche gegen die Bank nach Nummern A.II.13.1 bis 13.3 sind aus-

geschlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spätestens 13 
Monate nach dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung darüber 
unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte 
oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der
13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kontoinhaber 
über die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung 
entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spä-
testens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unter-
richtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrich-
tung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer A.II.13.3 kann 
der Kontoinhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist 
verhindert war.

(2)  Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, 
wenn die einen Anspruch begründenden Umstände – auf einem un-
gewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 
Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können 
oder

–  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige
führt wurden.

14. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kartenverfügun-
gen

14.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige
(1)   Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm ge-

stohlen, kommen sie ihm sonst abhanden oder werden diese sonst 
missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu nicht autori sierten 
Kartenverfügungen z. B. in Form der

– Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten

–  Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- 
und Dienstleistungsunternehmen

 haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperr-
anzeige verursacht werden in Höhe von maximal 50 Euro. Die Haftung 
nach Absatz 6 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in 
betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

(2) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn

–  es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den 
Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuch-
liche Verwendung der Karte vor den nicht autorisierten Kartenver-
fügungen zu bemerken, oder

–  der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen Agenten, 
eine Zweigniederlassung der Bank oder eine sonstige Stelle, an die 
Tätigkeiten der Bank ausgelagert wurden, verursacht worden ist. 
Die Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

(3)  Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher 
oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutsch-
lands und des Europäischen Wirtschaftsraums (Drittstaat), trägt der 
Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfügungen 
entstehenden Schaden nach Abs. 1 und 2 auch über einen Betrag 
von maximal 50 Euro hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm nach 
diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat. 
Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung 
des Schadens beigetragen, haftet die Bank für den entstandenen 
Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenen Mitverschuldens.

(4)  Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kunden in 
Höhe von maximal 50 Euro gemäß vorstehendem Absatz (1) und 
übernimmt alle Schäden, die durch nicht autorisierte Kartenverfü-
gungen bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, wenn 
der Karteninhaber seine ihm gemäß Abschnitt A.II. Ziffer 6 obliegenden 
Sorgfalts und Mitwirkungspflichten nicht grob fahrlässig verletzt hat.

(5)  Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absätzen 1 
und 3 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht 
abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegen-
nahme der Sperranzeige sicher gestellt hatte und der Schaden da-
durch eingetreten ist.

(6)  Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfügungen 
und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedin
gungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer 
Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstande nen 
Schaden in vollem Umfang.
 Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann 
vorliegen, wenn er

–  den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der 
Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht 
unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis hat,

–  die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder zusam-
men mit der Karte verwahrt hat (z. B. im Originalbrief, in dem sie 
dem Karteninhaber mitgeteilt wurde),

–  die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat 
und der  Missbrauch dadurch verursacht worden ist.

 Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der 
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils 
auf den für die Karte geltenden Verfügungsrahmen in Höhe von 
2.500,00 Euro, soweit zwischen Kontoinhaber und Bank nicht ein an-
derer Verfügungsrahmen vereinbart worden ist.

(7) Hat die Bank beim Einsatz der Karte eine starke Kundenauthentifizie
rung nach § 55 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes nicht verlangt 
oder hat der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese 
nicht akzeptiert, bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers und der 
Bank abweichend von den Absätzen 1 bis 6 nach den Bestimmungen in 
§ 675v Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches.
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14.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust 
oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine 
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN angezeigt wurde, 
übernimmt die Bank alle danach durch Verfügungen z. B. in Form der

– Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten

–  Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen

entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer 
Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige entste-
henden Schäden.

III. Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten

1. Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten Kassen von 
Handels- und Dienstleistungsunternehmen

1.1 Verfügungsrahmen der BankCard
Verfügungen an Geldautomaten und automatisierten Kassen sind für 
den Karteninhaber nur im Rahmen des für die Karte geltenden Verfü-
gungsrahmens möglich. Bei jeder Nutzung der Karte an Geldautomaten 
und automatisierten Kassen wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen 
der Karte durch vorangegangene Verfügungen bereits ausgeschöpft ist. 
Verfügungen, mit denen der Verfügungsrahmen der Karte überschritten 
würde, werden unabhängig vom aktuellen Kontostand und einem etwa 
vorher zum Konto eingeräumten Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber 
darf den Verfügungsrahmen der Karte nur im Rahmen des 
Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits 
in Anspruch nehmen. Der Kontoinhaber kann mit der Bank eine Änderung 
des Verfügungsrahmens der Karte für alle zu seinem Konto ausgegebe-
nen Karten vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine Karte erhalten 
hat, kann nur eine Herabsetzung für diese Karte vereinbaren.

1.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an 
denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN einge-
geben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persön-
liche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der 
Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank in Verbindung 
setzen.

1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und 
automatisierten Kassen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die 
unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte ver-
fügt wurde, an die Betreiber zu vergüten. Einwendungen und sonstige 
Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu 
dem Unternehmen, bei dem bargeldlos an einer automatisierten Kasse 
bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen 
geltend zu machen.

1.4 Vorauswahl an automatisierten Kassen
Die Handels- und Dienstleistungsunternehmen haben die Möglichkeit 
bei den von ihnen akzeptierten Karten in ihren automatisierten Kassen 
Mechanismen zu installieren, die eine Vorauswahl einer bestimmten 
Zahlungsmarke oder Zahlungsanwendung treffen. Dabei dürfen sie den 
Karteninhaber nicht daran hindern, sich über diese Vorauswahl hinweg-
zusetzen.

B. Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen

Der Karteninhaber kann die Karte, falls diese entsprechend ausgestattet ist, 
auch für die folgenden Dienstleistungen nutzen:

1. Eingabe von Überweisungen an Selbstbedienungsterminals

1.1 Serviceumfang
Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Karte und der per-
sönlichen Geheimzahl an Selbstbedienungsterminals seiner Bank Über-
weisungen innerhalb des Verfügungsrahmens von 25.000,00 Euro pro 
Tag eingeben, soweit zwischen Kontoinhaber und Bank nicht ein anderer 
Verfügungsrahmen vereinbart worden ist.

1.2 Ausführung der Überweisung
Für die Ausführung der Überweisung gelten die gesondert vereinbarten 
Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr.

1.3 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang mit der Karte gelten ergänzend die Sorgfalts- und Mit-
wirkungspflichten in Abschnitt A.II.6.2 bis 6.4.

1.4 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A.III.1.2.

1.5 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen 
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen an 
Selbstbedienungsterminals richtet sich nach den Regelungen unter A. 
II.14. Abweichend von A.II.14.1 Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers 
auf 25.000,00 Euro pro Kalendertag und sofern ein anderer Verfü-
gungsrahmen gemäß B.1.1 vereinbart wurde auf diesen beschränkt.

C. Zusatzanwendungen

1. Speicherung von Zusatzanwendungen auf der BankCard
(1)  Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Karte befind

lichen Chip als Speichermedium für eine bankgenerierte Zusatz-
anwendung (z. B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder als 
Speichermedium für eine unternehmensgenerierte Zusatzanwen-
dung (z. B. in Form eines elektronischen Fahrscheins) zu benutzen.

(2)   Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich 
nach dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur Bank. Eine unter-
nehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber nach 
Maßgabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrages nut-
zen. Es obliegt der Entscheidung des  Karteninhabers, ob er seine Karte 
zur Speicherung unternehmensgenerierter Zusatzanwendungen 
nutzen möchte. Die Speicherung einer unternehmensgenerierten 
Zusatzanwendung auf der Karte erfolgt am Terminal des Unterneh-
mens nach Absprache zwischen dem Karteninhaber und dem Unter-
nehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am Unternehmens-
terminal kommunizierten Daten keine Kenntnis.

2. Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer unter-
nehmens generierten Zusatzanwendung

Die Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich die technische Platt-
form zur Verfügung, die es dem Karteninhaber ermöglicht, in der Karte 
unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leis-
tung, die das Unternehmen über die unternehmensgenerierte Zusatz-
anwendung gegenüber dem Karteninhaber erbringt, richtet sich aus-
schließlich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem 
Karteninhaber und dem Unternehmen.

3. Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen
(1)  Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zu-

satzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich ge-
genüber dem Unternehmen geltend zu machen, das die Zusatzan-
wendung in die Karte eingespeichert hat. Das Unternehmen 
bearbeitet derartige Einwendungen auf Basis der bei ihm gespei-
cherten Daten. Der Karteninhaber darf die Karte zum Zwecke der 
Reklamationsbearbeitung nicht dem Unternehmen aushändigen.

(2)  Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzan wen-
dung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber der 
Bank geltend zu machen.

4. Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen
PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen

Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte wird die von der 
kartenausgebenden Bank an den Karteninhaber ausgegebene PIN nicht 
eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensgenerierte 
Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat, dem Karteninhaber 
die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatzanwendung mit 
einem separaten von ihm wählbaren Legitimationsmedium abzusichern, 
so darf der Karteninhaber zur Absicherung der unternehmensgenerierten 
Zusatzanwendung nicht die PIN verwenden, die ihm von der 
kartenausgebenden Bank für die Nutzung der Zahlungsverkehrsanwen-
dungen zur Verfügung gestellt worden ist.

5. Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt 
nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusat z anwendung in 
den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich, wenn das 
Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung 
vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt 
nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der 
Bank geschlossenen Vertrag.

D.  Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige
Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde 
an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden. 

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonder-
bedingungen der Bank, die in den Geschäftsräumen der Bank oder unter 
www.sparda-n.de eingesehen werden können. 
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1. Leistungsangebot
(1)  Der Kunde und dessen Bevollmächtigte können Bankgeschäfte mit-

tels  Online-Banking der Bank in dem von der Bank angebotenen Um-
fang abwickeln. Unter Online-Banking sind die Banking-Funktionen
auf der Website, angebotene Funktionen des Mobile Bankings sowie
alle Funktionen und  Applikationen (z. B. Apps) zu verstehen, welche
die Bank selbst oder durch einen Dritten ihren Kunden zur Verfü-
gung stellt. Zudem können sie Informa tionen der Bank mittels On-
line-Banking abrufen. Ein umfassendes Online-Banking-Angebot
stellt die Bank bei Nutzung von TEO des Anbieters Comeco zur Ver-
fügung, wofür der Abschluss eines eigenständigen Vertrages mit dem 
Anbieter Comeco erforderlich ist.

 Des Weiteren sind sie gemäß § 675f Absatz 3 BGB berechtigt, Zah-
lungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste gemäß § 1 Ab-
sätze 33 und 34 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) zu nutzen.
Darüber hinaus können sie von ihnen ausgewählte sonstige Dritt-
dienste nutzen.

(2)  Kunde und Bevollmächtigte werden einheitlich als „Teilnehmer“, 
 Konto und Depot werden einheitlich als „Konto“ bezeichnet, es sei
denn, dies ist ausdrücklich anders bestimmt.

(3)  Zur Nutzung des Online-Banking gelten die mit der Bank gesondert 
vereinbarten Verfügungslimite. Eine Änderung dieser Limite kann
der Teilnehmer mit seiner Bank gesondert vereinbaren.

2. Voraussetzungen zur Nutzung des Online-Banking
(1)  Der Teilnehmer kann das Online-Banking nutzen, wenn die Bank ihn 

authentifiziert hat.
(2)  Authentifizierung ist das mit der Bank gesondert vereinbarte Verfah-

ren, mit dessen Hilfe die Bank die Identität des Teilnehmers oder die
berechtigte Verwendung eines vereinbarten Zahlungsinstrumentes,
einschließlich der Verwendung des Personalisierten Sicherheitsmerk-
mals des Teilnehmers überprüfen kann. Mit den hierfür vereinbarten
Authentifizierungselementen kann der Teilnehmer sich gegenüber
der Bank als berechtigter Teilnehmer ausweisen, auf Informationen
zugreifen (siehe Nummer 3 dieser Bedingungen) sowie Aufträge er-
teilen (siehe Nummer 4 dieser Bedingungen).

(3) Authentifizierungselemente sind
–  Wissenselemente, also etwas das nur der Teilnehmer weiß (z. B. per-

sönliche Identifikationsnummer [PIN], oder der Nutzungscode für 
die elektronische Signatur) und

–  Besitzelemente, also etwas, das nur der Teilnehmer besitzt (z. B.
Gerät zur Erzeugung oder zum Empfang von einmal verwend-
baren Transaktionsnummern [TAN], die den Besitz des Teilnehmers 
nachweisen, wie die Bank Card mit TAN-Generator oder das mobi-
le Endgerät), sowie 

–  Seinselemente, also etwas das der Teilnehmer ist (Inhärenz, z. B.
Fingerabdruck als biometrisches Merkmal des Teilnehmers).

(4)  Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der Teilnehmer 
gemäß der Anforderung der Bank das Wissenselement, den Nach-
weis des Besitzelements und/oder den Nachweis des Seinselements 
an die Bank übermittelt.

3. Zugang zum Online-Banking
(1)  Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-Banking der Bank, wenn

 –  er seine individuelle Teilnehmerkennung (z. B. Kundennummer, An-
melde name) angibt und

–  er sich unter Verwendung des oder der von der Bank angeforder-
ten Authentifizierungselemente(s) ausweist und

–  keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9 dieser Bedin-
ungen) vorliegt.

  Nach Gewährung des Zugangs zum Online-Banking kann auf Informa-
tionen zugegriffen oder können nach Nummer 4 dieser Bedingungen 
Aufträge erteilt werden.

(2)  Für den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im Sinne des § 1 Absatz 
26 Satz 1 ZAG (z. B. zum Zweck der Änderung der Anschrift des Kun-
den) fordert die Bank den Teilnehmer auf sich unter Verwendung 
eines weiteren Authentifizierungselements auszuweisen, wenn beim 
Zugang zum Online-Banking nur ein Authentifizierungselement 
 angefordert wurde. Der Name des Kontoinhabers und die Konto-
nummer sind für den vom Teilnehmer genutzten Zahlungsauslöse-
dienst und Kontoinformationsdienst keine sensiblen Zahlungsdaten  
(§ 1 Absatz 26 Satz 2 ZAG).

4. Aufträge

4.1 Auftragserteilung
Der Teilnehmer muss einem Auftrag (z. B. Überweisung) zu dessen Wirk-
samkeit zustimmen (Autorisierung). Auf Anforderung hat er hierzu 
Authentifizierungs elemente (z. B. Eingabe einer TAN oder elektronische 
Signatur als Nachweis des Besitzelements) zu verwenden, sofern mit der 
Bank nichts anderes vereinbart wurde. Die Bank bestätigt mittels On-
line-Banking den Eingang des Auftrags. 

Bei der Nutzung der Funktion „DepotView der Union Investment“ über das 
Online- Banking ist lediglich eine Einsichtnahme in das Depot möglich. Kauf- 
und Verkaufs aufträge können über diese Funktion nicht erteilt werden.

4.2 Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den für die jeweilige 
Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Sonderbedingungen 
für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur 
außerhalb des  Online- Banking erfolgen, es sei denn, die Bank sieht eine 
Widerrufmöglichkeit im Online-Banking ausdrücklich vor.

5. Bearbeitung von Aufträgen durch die Bank
(1)  Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung der 

jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung) auf der Online-Banking-
Seite der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bekannt
gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemäßen Ar-
beitslaufes. Geht der Auftrag nach dem auf der Online-Banking-Seite 
der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen
Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs
nicht auf einen Geschäftstag gemäß Online-Banking-Seite der Bank
oder „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so gilt der Auftrag
als am darauffolgenden Geschäftstag zugegangen. Die Bearbeitung
beginnt erst an diesem Geschäftstag.

(2)  Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungs-
bedingungen vorliegen:

–  Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert (vgl. Nummer 4.1 dieser 
Bedingungen).

–  Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart
liegt vor.

–  Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.

–  Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungslimit ist
nicht überschritten (vgl. Nummer 1 Absatz 3 dieser Bedingungen).

–  Die weiteren Ausführungsbedingungen nach den für die jeweilige
Auftragsart maßgeblichen Sonderbedingungen (z. B. ausreichende
Kontodeckung gemäß den Sonderbedingungen für den Überwei-
sungsverkehr) liegen vor.

 Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank 
die  Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige 
Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. den Sonderbedin-
gungen für den Überweisungsverkehr) aus. 

(3)  Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, 
wird die Bank den Auftrag nicht ausführen und dem Teilnehmer eine 
Information über die Nichtausführung und – soweit möglich – über 
deren Gründe und die Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ab-
lehnung geführt haben, berichtigt werden können, mittels Online-
Banking zur Verfügung stellen.

Sonderbedingungen für das 
Online-Banking
Stand: 1. Juli 2020

Sparda-Bank Nürnberg eG



2

6. Information des Kunden über Online-Banking-Verfügungen
Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über 
die mittels Online-Banking getätigten Verfügungen auf dem für Konto-
informationen vereinbarten Weg.

7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

7.1 Schutz der Authentifizierungselemente
(1)  Der Teilnehmer hat

–  alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine Authentifizie-
rungselemente (siehe Nummer 2 dieser Bedingungen) vor unbe-
fugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass
das Online-Banking missbräuchlich verwendet oder in sonstiger
Weise nicht autorisiert genutzt wird (vgl. Nummern 3 und 4 dieser
Bedingungen).

(2)  Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat der Teil-
nehmer vor allem Folgendes zu beachten:

(a)  Wissenselemente, wie z. B. die PIN, sind geheim zu halten; sie dürfen 
insbesondere

–  nicht mündlich (z. B. telefonisch oder persönlich) mitgeteilt wer-
den,

–   nicht außerhalb des Online-Banking in Textform (z. B. per E-Mail, 
Messenger-Dienst) weitergegeben werden,

–  nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z. B. Speicherung
der PIN in Klartext im Computer oder im mobilen Endgerät)
werden und nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift
zusammen mit einem Gerät aufbewahrt werden, das als Besitz-
element (z. B. BankCard mit TAN-Generator, mobiles Endgerät,
Signaturkarte) oder zur Prüfung des Seinselements (z. B. mobi-
les Endgerät mit Anwendung für das Online-Banking und Fin-
gerabdrucksensor) dient.

(b)  Besitzelemente, wie z. B. die BankCard mit TAN-Generator oder 
ein mobiles Endgerät sind vor Missbrauch zu schützen, insbeson-
dere

–  sind die BankCard mit TAN-Generator oder die Signaturkarte
vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher zu ver-
wahren,

–  ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile
Endgerät des Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen
können,

–  ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem
mobilen Endgerät (z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung für
das Online-Banking (z. B. Online-Banking-App, Authentifizierungs-
App) nicht nutzen können,

–  ist die Anwendung für das Online-Banking (z. B. Online-Ban-
king-App, Authentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerät
des Teilnehmers zu deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Be-
sitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf
oder Entsorgung des Mobiltelefons),

–  dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht au-
ßerhalb des Online-Banking mündlich (z. B. per Telefon) oder in
Textform (z. B. E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben wer-
den und

–  muss der Teilnehmer, der von der Bank einen Code zur Aktivie-
rung des Besitzelements (z. B. Mobiltelefon mit Anwendung für 
das Online-Banking) erhalten hat, diesen vor dem unbefugten
Zugriff anderer Personen sicher verwahren; ansonsten besteht
die Gefahr, dass andere Personen das Gerät als Besitzelement
für das Online-Banking des Teilnehmers aktivieren.

(c)  Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Teilnehmers, dürfen 
auf einem mobilen Endgerät des Teilnehmers für das Online-Ban-
king nur dann als Authentifizierungselement verwendet werden, 
wenn auf dem mobilen Endgerät keine Seinselemente anderer 
Personen gespeichert sind. Sind auf dem mobilen Endgerät, das 
für das Online-Banking genutzt wird Seinselemente anderer Per-
sonen gespeichert, ist für das Online-Banking das von der Bank 
ausgegebene Wissenselement (z. B. PIN) zu nutzen und nicht das 
auf dem mobilen Endgerät gespeicherte Seinselement.

(3)  Beim mobileTAN-Verfahren darf das mobile Endgerät, mit dem die 
TAN empfangen wird (z. B. Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für das 
Online-Banking genutzt werden.

(4)  Die für das mobileTAN-Verfahren hinterlegte Telefonnummer ist zu 
löschen oder zu ändern, wenn der Teilnehmer diese Telefonnummer 
für das Online-Banking nicht mehr nutzt.

(5)  Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Absätzen 1 bis 4 darf der 
Teilnehmer seine Authentifizierungselemente gegenüber einem von 
ihm ausgewählten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst 
sowie einem sonstigen Drittdienst verwenden (siehe Nummer 1 Absatz 
1 Sätze 4 und 5 dieser Bedingungen). Sonstige Drittdienste hat der Teil-
nehmer mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt auszuwählen.

7.2 Sicherheitshinweise der Bank
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Online-Banking-
Seite der Bank, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der einge-
setzten Hard- und Software (Kundensystem), beachten.

7.3 Prüfung der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten
Die Bank zeigt dem Teilnehmer die von ihr empfangenen Auftragsdaten 
(z. B. Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers) über das geson-
dert vereinbarte Gerät des Teilnehmers an (z. B. mittels mobilem Endge-
rät, Chipkartenlese gerät mit Display). Der Teilnehmer ist verpflichtet, vor 
der Bestätigung die Übereinstimmung der angezeigten Daten mit den 
für den Auftrag vorgesehenen Daten zu prüfen. Bei Feststellung von 
Abweichungen ist die Transaktion abzubrechen.

8. Anzeige- und Unterrichtungspflichten

8.1 Sperranzeige
(1)  Stellt der Teilnehmer

–  den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelements zur Authenti-
fizierung (z. B. BankCard mit TAN-Generator, mobiles Endgerät, Sig-
naturkarte) oder

–  die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte
Nutzung eines Authentifizierungselements

 fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber unverzüglich unterrich-
ten (Sperranzeige). Der Teilnehmer kann eine solche Sperranzeige 
jederzeit auch über die gesondert mitgeteilten Kommunikations-
kanäle abgeben.

(2)  Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch eines Authentifi-
zierungselements unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.

(3)  Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht autorisierten oder be-
trügerischen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, 
muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2  Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte 
Aufträge

Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autori-
sierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten. 

9. Nutzungssperre

9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall 
der Sperranzeige nach Nummer 8.1 dieser Bedingungen,

–  den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer, oder

– seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des Online-Banking.

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank
(1)  Die Bank darf den Online-Banking-Zugang für einen Teilnehmer sperren, 

wenn

–  sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem
Grund zu  kündigen,

–  sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Authentifi-
zierungselemente des Teilnehmers dies rechtfertigen, oder

–  der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen
Verwendung eines Authentifizierungselements besteht.

(2)  Die Bank wird den Kunden unter Angabe der hierfür maßgeblichen 
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sper-
re auf dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Angabe von Gründen 
darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche Ver-
pflichtungen verstoßen würde.

9.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Authentifizie-
rungselemente austauschen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr 
gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich.

9.4 Automatische Sperre eines Chip-basierten Besitzelements
(1)  Eine Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn der Nut-

zungscode für die elektronische Signatur dreimal in Folge falsch ein-
gegeben wird.

(2)  Ein TAN-Generator als Bestandteil einer Chipkarte, der die Eingabe 
eines eigenen Nutzungscodes erfordert, sperrt sich selbst, wenn die-
ser dreimal in Folge falsch eingegeben wird.

(3)  Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Besitzelemente können 
dann nicht mehr für das Online-Banking genutzt werden. Der Teil-
nehmer kann sich mit der Bank in Verbindung setzen, um die Nut-
zungsmöglichkeiten des Online-Banking wiederherzustellen.
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9.5  Zugangssperre für Zahlungsauslösedienst und Kontoinformations-
dienst

Die Bank kann Kontoinformationsdienstleistern oder Zahlungsauslöse-
dienstleistern den Zugang zu einem Zahlungskonto des Kunden verwei-
gern, wenn objektive und gebührend nachgewiesene Gründe im Zu-
sammenhang mit einem nicht autorisierten oder betrügerischen Zugang 
des Kontoinformationsdienstleisters oder des Zahlungsauslösedienstleis-
ters zum Zahlungskonto, einschließlich der nicht autorisierten oder be-
trügerischen Auslösung eines Zahlungsvorgangs, es rechtfertigen. Die 
Bank wird den Kunden über eine solche Zugangsverweigerung auf dem 
vereinbarten Weg unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt möglichst vor, 
spätestens jedoch unverzüglich nach der Verweigerung des Zugangs. 
Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch 
gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde. Sobald die Grün-
de für die Verweigerung des Zugangs nicht mehr bestehen, hebt die 
Bank die Zugangssperre auf. Hierüber unterrichtet sie den Kunden un-
verzüglich. 

10. Haftung

10.1  Haftung der Bank bei Ausführung eines nicht autorisierten Auftrags 
und eines nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Auftrags

Die Haftung der Bank bei einem nicht autorisierten Auftrag und einem 
nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Auftrag richtet sich nach 
den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen (z. B. 
Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr).

10.2  Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzung seiner Authen-
ti fizierungselemente

10.2.1  Haftung des Kunden für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge 
vor der Sperranzeige

(1)  Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige 
auf der Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen oder 
sonst abhandengekommenen Authentifizierungselements oder auf 
der sonstigen missbräuchlichen Verwendung eines Authentifizie-
rungselements, haftet der Kunde für den der Bank hierdurch entste-
henden Schaden bis zu einem Betrag von 50 Euro, ohne dass es dar-
auf ankommt, ob dem Teilnehmer ein Verschulden trifft.

(2)  Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 verpflich-
tet, wenn

–  es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das
Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwen-
dung des Authentifizierungselements vor dem nicht autorisierten
Zahlungsvorgang zu bemerken, oder

–  der Verlust des Authentifizierungselements durch einen Angestell-
ten, einen Agenten, eine Zweigniederlassung eines Zahlungs-
dienstleisters oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten des Zah-
lungsdienstleisters ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

(3)  Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvor-
gängen und hat der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt 
oder seine Sorgfalts- und seine Anzeigepflichten nach diesen Bedin-
gungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Kunde 
abweichend von den Absätzen 1 und 2 den hierdurch entstandenen 
Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers 
kann insbesondere dann vorliegen, wenn er eine seiner Sorgfalts-
pflichten nach
–  Nummer 7.1 Absatz 2,

–  Nummer 7.1 Absatz 4,

–  Nummer 7.3, oder

–  Nummer 8.1 Absatz 1

dieser Bedingungen verletzt hat.

(4)  Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kunde nicht zum 
Schadens ersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Teilnehmer eine 
starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 ZAG 
nicht verlangt hat. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert 
insbesondere die Verwendung von zwei voneinander unabhängigen 
Authentifizierungselementen aus den Kategorien Wissen, Besitz oder 
Sein (siehe Nummer 2 Absatz 3 dieser Bedingungen).

(5)  Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den das 
Verfügungslimit gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf 
das vereinbarte Verfügungslimit.

(6)  Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1 
und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Num-
mer 8.1 dieser Bedingungen nicht abgeben konnte, weil die Bank 
nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sicher-
gestellt hatte.

(7)  Die Absätze 4 bis 6 finden keine Anwendung, wenn der Teilnehmer 
in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

(8) Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgendes:

–  Der Kunde haftet für Schäden aufgrund von nicht autorisierten
Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 50 Euro nach
Absätzen 1 und 3 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vor-
sätzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen
Bedingungen verstoßen hat.

–  Die Haftungsbeschränkung in Absatz 2 erster Spiegelstrich findet
keine Anwendung.

10.2.2  Haftung des Kunden bei nicht autorisierten Verfügungen außer-
halb von Zahlungsdiensten (z. B. Wertpapiertransaktionen) vor 
der Sperranzeige

Beruhen nicht autorisierte Verfügungen außerhalb von Zahlungsdiens-
ten (z. B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige auf der Nut-
zung eines verlorengegangenen oder gestohlenen Authentifizierungs-
elements oder auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des 
Authentifizierungselements und ist der Bank hierdurch ein Schaden 
entstanden, haften der Kunde und die Bank nach den gesetzlichen 
Grundsätzen des Mitverschuldens.

10.2.3 Haftung ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, über-
nimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Online-Banking-Verfü-
gungen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in 
betrügerischer Absicht gehandelt hat.

10.2.4 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch be-
gründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorherseh-
baren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereig-
nis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können.

11.  Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerde-
möglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Teilneh-
mer an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten 
Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.
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1. Leistungsangebot
Der Kunde (Konto- und/oder Depotinhaber und etwaige Bevollmäch-
tigte) kann Bankgeschäfte über das SpardaTelefon-Banking (Telefon-/
Sprachcomputer) in dem von der Sparda-Bank angebotenen Umfang 
tätigen. Sofern die Sparda-Bank für Verfügungen mittels SpardaTelefon-
Banking eine Betragsbegrenzung im System vorsieht, informiert sie ihn 
hierüber.

2. Nutzungsberechtigte und Zugangsmedien
Zur Abwicklung von Bankgeschäften einschließlich des Depot- und 
Wertpapiergeschäfts mittels SpardaTelefon-Banking unter Verwendung 
einer PIN erhalten der Kontoinhaber und etwaige Bevollmächtigte von 
der Sparda-Bank jeweils ein personalisiertes Sicherheitsmerkmal (Tele-
fon-PIN), die von der Sparda-Bank mitgeteilt werden. Der Konto- bzw. 
Depotinhaber und etwaige Bevollmächtigte werden im Folgenden als 
SpardaTelefon-Banking-Nutzer bezeichnet.

3. Verfahren
Zur Erläuterung der Nutzungsmöglichkeiten stellt die Sparda-Bank je-
weils  Verfahrensanleitungen zur Verfügung, welche die Besonderheiten 
der vereinbarten Anwendung im SpardaTelefon-Banking beschreiben. 
Der SpardaTelefon-Banking-Nutzer hat mittels SpardaTelefon-Banking 
Zugang zum Konto/Depot, wenn er zuvor seine Konto-/Depotnummer 
bzw. die Kundennummer sowie seine jeweilige PIN eingegeben hat. Er-
klärungen jeder Art (z. B. Kontostandsabfragen oder Überweisungsauf-
träge) sind abgegeben, wenn sie abschließend zur Übermittlung an die 
Sparda-Bank freigegeben sind.

4. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Der SpardaTelefon-Banking-Nutzer hat während der Erteilung von Auf-
trägen die Verfahrensanleitung, insbesondere eine ihm während des 
SpardaTelefon-Banking-Kontaktes vorgegebene Benutzerführung, zu 
beachten. Er hat alle von ihm eingegebenen Daten auf Vollständigkeit 
und Richtigkeit zu überprüfen.

5. Finanzielle Nutzungsgrenze
Der SpardaTelefon-Banking-Nutzer darf Verfügungen nur im Rahmen 
des Kontoguthabens bzw. des Depotbestandes oder eines vorher für 
das Konto eingeräumten Kredites vornehmen. Auch wenn der Sparda-
Telefon-Banking-Nutzer diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen 
nicht einhält, ist die Sparda-Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwen dun-
gen zu verlangen, die aus der Nutzung des SpardaTelefon-Banking ent-
stehen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt lediglich 
zu einer geduldeten Kontoüberziehung; die Sparda-Bank ist berechtigt, 
in diesem Fall den höheren Zinssatz für geduldete Kontoüberziehungen 
zu verlangen.

6. Änderung der Telefon-PIN
Der SpardaTelefon-Banking-Nutzer ist berechtigt, seine Telefon-PIN je-
derzeit zu ändern. Bei Änderung seiner PIN wird die bisherige PIN un-
gültig.

7. Sperre des SpardaTelefon-Banking
Wird dreimal hintereinander am Telefon-/Sprachcomputer eine falsche 
PIN eingegeben, so sperrt die Sparda-Bank den Telefon-Banking-Zu-
gang zum Konto/Depot. Der SpardaTelefon-Banking-Nutzer kann die 
Sperre im jeweiligen Verfahren nur nach Rücksprache mit der Sparda-
Bank aufheben lassen. Die Sparda-Bank wird den SpardaTelefon-Ban-
king-Zugang zum Konto/Depot sperren, wenn der Verdacht einer miss-
bräuchlichen Nutzung des Kontos/Depots über den jeweiligen 
Telefon-Banking-Zugang besteht. Sie wird den Konto-/Depotinhaber 
hierüber außerhalb des Telefon-Banking informieren. Diese Sperre kann 
mittels Telefon-Banking nicht aufgehoben werden. Die Sparda-Bank 
wird den Telefon-Banking-Zugang zum Konto/Depot auf Wunsch des 
Konto-/Depot inhabers sperren. Auch diese Sperre kann nicht mittels 
Telefon-Banking aufgehoben werden.

8. Schutz vor Missbrauch
Verwendet der SpardaTelefon-Banking-Nutzer ein Telefon mit Num-
mernspeicher und Wahlwiederholungsfunktion, ist er verpflichtet, nach 
Beendigung des Telefonats mit der Sparda-Bank den Speicherinhalt zu 
überspielen (z. B. durch Eingabe einer beliebigen Nummer über die Tas-
tatur.) Dadurch wird verhindert, dass ein Dritter durch Nutzung der 
Wahlwiederholungsfunktion Kenntnis von der zuvor eingegebenen 
Kundennummer und Telefon-PIN erhält bzw. missbräuchlich Zugang 
zum SpardaTelefon-Banking erhält. Der SpardaTelefon-Banking-Nutzer 
ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Angebot der Bank nur 
über folgenden Zugangskanal (Telefonnummer) herzustellen:

– 0911 / 6000 8000

9. Telefonaufzeichnung
Die Sparda-Bank behält sich vor, bei Weitervermittlung an die Telefon-
beratung die dort mit Mitarbeitern der Bank geführten Telefonate auf-
zuzeichnen und aufzubewahren.

10. Personalisiertes Sicherheitsmerkmal
Die Telefon-PIN ist zur Vermeidung von Missbrauch geheim zu halten. 
Der SpardaTelefon-Banking-Nutzer ist aus Sicherheitsgründen verpflich-
tet, die ihm ausgehändigte Einstiegs-PIN für den SpardaTelefon-Ban-
king-Zugang sofort zu ändern.

11. Haftung
Die Sparda-Bank haftet für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem 
SpardaTelefon-Banking-Vertrag. Hat der SpardaTelefon-Banking-Nutzer 
durch ein schuldhaftes Verhalten, insbesondere durch eine Verletzung 
seiner Sorgfaltspflichten, zur Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang die Sparda-Bank und der Konto-/Depotinhaber den Schaden 
zu tragen haben.

12. Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines SpardaTelefon-Banking-Auftrags richtet sich 
nach den für die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen 
(z. B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von 
Aufträgen kann außerhalb des SpardaTelefon-Banking erfolgen, es sei 
denn, die Bank sieht eine Widerrufmöglichkeit im SpardaTelefon-Ban-
king ausdrücklich vor.

13. Hinweis nach § 13 Abs. 1 Telemediengesetz
Alle im Rahmen des SpardaTelefon-Banking anfallenden personenbezo-
genen Daten werden zum Zwecke der Vertragsdurchführung von der 
Sparda-Bank  sowie gegebenenfalls der Sparda Telefon-Service GmbH & 
Co. KG und dem von der Sparda-Bank beauftragten Rechenzentrum 
innerhalb Deutschlands bzw. der Europäischen Union verarbeitet.

Sonderbedingungen für das  
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Sonderbedingungen für Kreditkarten 
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1 Vertragspartner und Vertragsabwicklung

1.1 Vertragspartner des Karteninhabers (Haupt-/Zusatzkarteninhaber) ist 
die Sparda- Bank, nachstehend kurz „Bank“ genannt. 

1.2 Die Sparda Mastercard- und/oder Sparda Visa Karte(n) ist/sind an 
das im Kartenantrag genannte bzw. an das aktuell hinterlegte Zahlungs-
konto (nachfolgend „Abrechnungskonto“) gekoppelt und stellt/stellen 
selbst kein Zahlungskonto dar. Nutzt der Karteninhaber für dieses Ab-
rechnungskonto das Online-Banking und die Banking-App der Bank, 
kann/können diese Karte(n) als physische Karte und – sofern von der 
Bank angeboten – zusätzlich als digitale Karte (Token) auf einem NFC-
fähigen (NFC = Near Field Communication/Nahfeldkommunikation) 
mobilen Endgerät zum kontaktlosen Bezahlen (vgl. Ziffer 4.1) ausgege-
ben werden. Die physische(n) bzw. digitale(n) Karte(n) werden nachfol-
gend kurz „Karte“ genannt, womit auch mehrere Karten gemeint sein 
können.

1.3 Die Annahme des Kreditkartenantrags durch die Bank wird durch 
die Übergabe oder Übermittlung der beantragten Karte an den Karten-
inhaber erklärt.

2 Verwendungsmöglichkeiten der Karte und Zusatzleistungen

2.1 Mit der Karte kann der Karteninhaber während der Gültigkeitsdauer 
der Karte im Visa-Verbund/Mastercard-Verbund

–  bei örtlichen Akzeptanzstellen im Inland und im Ausland, sowie über 
das Internet Waren und Dienstleistungen bargeldlos bezahlen und

–  zusätzlich im Rahmen eines Bargeldservices an Geldautomaten sowie 
an Kassen von Kreditinstituten und Bargeld auszahlenden Stellen, dort 
gegebenenfalls zusätzlich gegen Vorlage eines Ausweispapiers, Bar-
geld im Rahmen der von der auszahlenden Stelle festgelegten Höchst-
beträge beziehen sowie Zahlungen Dritter zugunsten der Karte emp-
fangen.

Die Einsatzmöglichkeit der Karte im Internet kann der Karteninhaber 
durch die Bank jederzeit sperren und entsperren lassen.

2.2 Die Akzeptanzstellen sowie die Kreditinstitute und die Geldauto-
maten und die Bargeld auszahlenden Stellen (nachfolgend „Akzeptanz-
stellen“) sind an den Logos zu erkennen, die den Logos auf der Karte 
entsprechen.

2.3 Für zusätzliche Leistungen (z. B. Versicherungen, Service-Pakete) oder 
Funktionen (z. B. Bonusprogramme) gelten die jeweiligen gesonderten 
 Geschäftsbedingungen für die Zusatzleistungen oder Funktionen.

3  Persönliche Geheimzahl (Persönliche Identifikations-Nummer = PIN) 
für die Kreditkarte

Mit getrennter Post erhält der Karteninhaber seine Kreditkarten-PIN. 
Für die digitale Karte gilt die Kreditkarten-PIN der physischen Karte.

4 Nutzung der Karte

4.1 Bei Nutzung der Karte zur Autorisierung eines Zahlungsauftrages ist 
entweder an Geldautomaten die Kreditkarten-PIN einzugeben und der 
Bargeldbetrag zu wählen oder bei Akzeptanzstellen

–  die Karte in das Kartenzahlungsterminal einzuführen oder beim kon-
taktlosen Bezahlen vor das Terminal zu halten, das mit dem Logo für 
das kontaktlose Bezahlen gekennzeichnet ist, und/oder der Zahlbe-
trag zu bestätigen, und

–  sofern vom Kartenzahlungsterminal oder von der Akzeptanzstelle ge-
fordert – die Kreditkarten-PIN einzugeben oder ein papierhafter Be-
leg bzw. ein auf dem Display des Kartenzahlungsterminals angezeigter 
elektronischer Beleg zu unterschreiben, auf den die Kartendaten und 
der vollständige Zahlbetrag übertragen wurden. Bei der digitalen Kar-
te kann anstatt der PIN alternativ auch die Verwendung eines anderen 
Authentifizierungsverfahrens von der App gefordert werden. Über 
diese Authentifizierungsverfahren wird der Karteninhaber gesondert 
unterrichtet. 

Wenn die Karte und das Kartenzahlungsterminal mit dem Logo für das 
kontaktlose Bezahlen gekennzeichnet sind, werden Beträge innerhalb 
des von der Akzeptanzstelle vorgegebenen Kleinstbetragslimits ohne 
Kreditkarten-PIN-Eingabe und ohne Unterschrift bzw. ohne das für die 
digitale Karte verwendete Authentifizierungsverfahren durch den Kar-

teninhaber kontaktlos autorisiert. Das erfolgreiche Bezahlen wird dann 
durch ein optisches und/oder akustisches Signal bestätigt. Nähere Infor-
mationen sind in den Produktinformationen/Vorvertraglichen Informati-
onen zum Kreditkartenvertrag enthalten.

4.2 Nach vorheriger Abstimmung mit der Akzeptanzstelle kann der Kar-
teninhaber beim Kauf von Waren und Dienstleistungen schriftlich per 
Fax oder Bestellkarte bzw. per Telefon (z. B. beim Versandhandel und 
Reisebuchungen) ausnahmsweise darauf verzichten, den Beleg zu un-
terzeichnen und stattdessen lediglich seine  Kartennummer, das Lauf zeit-
   ende der Karte und – sofern von der Akzeptanzstelle gefordert

–  die auf der Kartenrückseite vermerkten dreistelligen Kartenprüfziffer 
angeben.

4.3 Bei Nutzung der Karte zur Autorisierung eines Zahlungsauftrages über 
das Internet dürfen lediglich die Kartenmarke (Visa/Mastercard), der 
Name des Karteninhabers, die Kartennummer, das Laufzeitende der Karte 
und die rückseitig aufgetragene dreistellige Kartenprüfziffer, aber niemals 
die Kreditkarten-PIN angegeben werden. Sofern ein Verfahren zur star-
ken Kundenauthentifizierung von der Akzeptanzstelle unterstützt und 
dessen Nutzung durch die Bank gefordert wird, ist dieses vom Kartenin-
haber einzusetzen. Die Nutzung des Verfahrens zur starken Kundenau-
thentifizierung setzt die Teilnahme an dem Online-Banking voraus. Mit 
der Teilnahme am Online-Banking erhält der Karteninhaber auch weitere 
Kennungen (z. B. eine Online-PIN). Der Karteninhaber wird über das ge si-
cherte Authentifizierungsverfahren, dessen Kennungen und Funk ti o na-
lität gesondert unterrichtet.

4.4  Autorisierung, Unwiderruflichkeit und Blocken eines autorisierten 
Zahlbetrages

Mit der Verwendung der Karte oder deren Daten gemäß den Ziffern 2 
und 4.1 bis 4.3 erteilt der Karteninhaber der Akzeptanzstelle die Zustim-
mung zur Ausführung des Zahlungsvorgangs (Autorisierung). Soweit 
dafür zusätzlich eine Kreditkarten- PIN, der Bargeldbetrag, die Unter-
schrift oder ein Verfahren zur starken Kundenauthentifizierung nach 4.3 
erforderlich ist, wird die Autorisierung erst mit deren Einsatz bzw. Einga-
be erteilt. 

Mit der Autorisierung ist zugleich die Einwilligung des Karteninhabers 
erteilt, dass die Bank die für die Ausführung des Zahlungsauftrags not-
wendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers abruft, verar-
beitet, übermittelt und speichert. Nach der Autorisierung kann der Kar-
teninhaber den Zahlungsauftrag nicht mehrwiderrufen.

Die Bank ist berechtigt, innerhalb des Verfügungsrahmens der Karte ei-
nen autorisierten Zahlbetrag zu blockieren, wenn

–  der Zahlungsvorgang von der oder über die Akzeptanzstelle ausgelöst 
worden ist und

–  der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu blockierenden Zahl-
betrags zugestimmt hat.

Setzt der Karteninhaber seine Karte z. B. bei Hotel-, Mietwagenbuchun-
gen oder an automatischen Tankstellen zur Absicherung eines noch 
nicht genau feststehenden, der Höhe nach aber begrenzten Zahlungs-
betrag ein (Kautionszwecke), darf der Maximalbetrag blockiert werden.

Die Bank gibt den blockierten Zahlbetrag unbeschadet sonstiger ge-
setzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der 
Zahlungsauftrag zugegangen ist (vgl. Ziffer 5).

4.5 Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Ausführung eines Zahlungsauftrages abzu-
lehnen, wenn

–  der für die Kartennutzung geltende Verfügungsrahmen gemäß Ziffer 
5 nicht eingehalten wurde,

–  der Karteninhaber den Zahlungsauftrag nicht gemäß Ziffer 4.4 autori-
siert hat (dieser z. B. ohne die geforderte Karten-PIN bzw. Unterschrift 
des Karteninhabers erteilt wurde),

–  die Karten-PIN mehrfach falsch eingegeben und der Karten-PIN-Fehl-
bedienungszähler durch die Bank noch nicht zurückgesetzt wurde,

–  beim Bezahlen im Internet die notwendigen Daten nicht korrekt ein-
gegeben wurden,

– die Karte gesperrt, gekündigt oder abgelaufen ist oder

– ein Verdacht eines Missbrauchs besteht.

Sonderbedingungen für  
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Über die Ablehnung sowie – sofern möglich – deren Gründe und Behe-
bungsmöglichkeiten wird der Karteninhaber über den Geldautomaten, 
das Kartenzahlungsterminal oder durch die Akzeptanzstelle unterrichtet.

4.6  Ausführungsfrist und Pflichten der Bank nach Zugang des Zahlungs-
auftrags

Der Zahlungsvorgang wird von der oder über die Akzeptanzstelle aus-
gelöst. Der Zahlungsauftrag ist vom Zahlungsdienstleister der Akzep-
tanzstelle innerhalb der mit der Akzeptanzstelle vereinbarten Fristen 
(Ausführungsfrist) an die Bank zu übermitteln. Nach Zugang des autori-
sierten Zahlungsauftrages bei der Bank ist dieser Auftrag wirksam.

5 Verfügungsrahmen/Zahlungsrahmen

5.1 Der Karteninhaber darf seine Karte nur im Rahmen seiner Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse sowie im Rahmen seines Verfügungs-
rahmens verwenden, sodass ein Ausgleich seiner Zahlungsaufträge 
 (Umsätze) vollständig und fristgerecht gewährleistet ist. Der Verfügungs-
rahmen der Karte setzt sich zusammen aus dem Zahlungsrahmen, der 
dem Karteninhaber auf dem zwischen ihm und der Bank vereinbarten 
Kommunikationsweg in Textform mitgeteilt wird, abzüglich der getätig-
ten und noch nicht zugegangenen Umsätze und blockierten Zahlungs -
beträge bzw. der zugegangenen und noch nicht ausgeglichenen Um-
sätze und etwaiger Entgelte. Der mitgeteilte Zahlungsrahmen gilt für 
alle Karteneinsatzgebiete (In- und Ausland, Internetzahlung/E-Commerce, 
Bargeldservice) und für alle Haupt- und Zusatzkarten gemeinsam, so-
fern im Einzelfall von der Bank nichts Abweichendes mitgeteilt wird. Der 
Karteninhaber kann mit seiner Bank eine Änderung des Zahlungsrah-
mens vereinbaren.

5.2 Verfügbarkeit von Rückvergütungen und sonstigen Gutschriften
Rückvergütungen aus Geschäften (vgl. Ziffer 10.3) und sonstige Gut-
schriften zugunsten der Karte erhöhen den Verfügungsrahmen der Kar-
te nach deren Eingang bei der Bank (Verfügbarkeit).

5.3 Auch wenn der Karteninhaber seinen Verfügungsrahmen über-
schreitet, ist die Bank berechtigt, den Ausgleich der Forderungen, die 
aus der Nutzung der Karte und deren Daten entstehen, gemäß Ziff. 7 zu 
verlangen. Die Genehmigung einzelner Kartenumsätze führt nicht zur 
Einräumung eines Kredites, sondern erfolgt in der Erwartung, dass ein 
Ausgleich der Umsätze bei Fälligkeit vollständig und fristgerecht ge-
währleistet ist.

6 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

6.1 Unterschrift
Der Karteninhaber hat die physische Karte nach Erhalt unverzüglich auf 
dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.

6.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
Die Karte und deren Daten sind mit besonderer Sorgfalt aufzubewah-
ren, um zu verhindern, dass sie abhandenkommen oder missbräuchlich 
verwendet werden. Denn jede Person, die im Besitz der Karte oder ihrer 
Daten ist, hat die Möglichkeit, mit ihr/ihnen bis zur Sperre missbräuchli-
che Verfügungen zu tätigen, sofern keine Authentifizierung erforderlich 
ist (z. B. bei kontaktlosen Zahlungen ohne PIN-Eingabe).

6.3 Geheimhaltung der Kreditkarten-PIN
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Per-
son Kenntnis von seiner Kreditkarten-PIN erhält.
Die Kreditkarten-PIN darf insbesondere nicht auf der Karte vermerkt, 
bei einer  digitalen Karte nicht in demselben mobilen Endgerät gespei-
chert werden, das zur Nutzung der digitalen Karte verwendet wird, 
oder in anderer Weise (z. B. als getarnte Telefonnummer) zusammen mit 
der Karte oder deren Daten aufbewahrt werden. Sofern der Kartenin-
haber eine digitale Karte nutzt und der Zugriff auf das mobile Endgerät 
durch ein vom Karteninhaber wählbares Legitimationsmedium abgesi-
chert werden kann (z. B. Code, PIN), so darf er zur Absicherung des Zu-
griffs nicht dieselbe PIN verwenden, die ihm für die Karte mitgeteilt 
wurde. Die PIN darf nur verdeckt an Kartenzahlungsterminals oder 
Geldautomaten eingegeben werden. Eine Übermittlung der Kreditkar-
ten-PIN per Telefon, E-Mail oder Internetseite ist unzulässig. Jede Per-
son, die die Kreditkarten-PIN kennt und in den Besitz der Karte kommt, 
hat die Möglichkeit, missbräuchliche Verfügungen zu tätigen (z. B. Bar-
geldabhebungen an Geldautomaten).

6.4 Sorgfaltspflichten bei Internetzahlungen
Bei Einsatz der Karte im Internet hat der Karteninhaber darauf zu ach-
ten, dass die übermittelten Kartendaten verschlüsselt übertragen wer-
den („https://“) und dass immer ein Verfahren zur starken Kundenau-
thentifizierung gemäß Ziffer 4.3 eingesetzt wird, sofern von der 
Akzeptanzstelle unterstützt und von der Bank gefordert. Die Kennun-
gen für ein Verfahren zur starken Kundenauthentifizierung gemäß Ziff. 
4.3 sind vom Karteninhaber entsprechend Ziff. 6.3 vor Kenntnisnahme 
durch Dritte zu schützen.

 

6.5 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninhabers
Stellt der Karteninhaber den Verlust, Diebstahl oder eine missbräuch-
liche Verwendung seiner Karte oder deren Daten bzw. der Kreditkar-
ten-PIN oder eines anderen Legitimationsmediums (z. B. mobiles End-
gerät mit digitaler Karte) fest oder hat er einen entsprechenden 
Verdacht, so hat er die Karte unverzüglich telefonisch unter der auf dem 
Übersendungsschreiben mitgeteilten und auf der Internetseite der Bank 
veröffentlichten 24-Stunden-Nummer (Sperrannahme-Service) oder 
den Notrufnummern der internationalen Kartenorganisationen Visa 
bzw. Mastercard (nachfolgend kurz „Kartenorganisation“ genannt) 
sperren zu lassen. Die Sperre gilt für die physische und für die digitale 
Karte. Durch die Sperre der digitalen Karte wird nicht der Zugang zum 
mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen Funktionen auf 
dem mobilen Endgerät kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter 
dieser Funktionen erfolgen. Bei Diebstahl oder missbräuchlicher Ver-
wendung muss der Karteninhaber unverzüglich nach der Sperre Anzei-
g e bei der Polizei erstatten und dies der Bank nachweisen (z. B. durch 
Zusendung einer Kopie der Anzeige oder durch Nennung der Tage-
buchnummer/Vorgangsnummer der aufnehmenden Dienststelle). Für 
Verlust, Diebstahl oder missbräuchlicher Verwendung oder sonstige 
nicht autorisierte Nutzung der in dem Verfahren zur starken Kundenau-
thentifizierung nach 4.3 verwendeten Kennungen sind darüber hinaus 
die Anzeige- und Unterrichtungspflichten gemäß den Sonderbedingun-
gen für das Online-Banking maßgebend.

6.6 Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich (ohne schuldhaftes 
 Zögern) nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausge-
führten Zahlungsvorgangs zu unterrichten. Beanstandungen und Rekla-
mationen an Umsatzinformationen oder am Inhalt der Umsatzaufstellung 
sind unverzüglich, d. h. ohne schuldhafte Verzögerung, nach deren Zu-
gang der Bank mitzuteilen.

6.7 Änderungen der Anschrift, des Namens und der sonstigen im Kar-
tenantrag gemachten Angaben des Inhabers der Karte, insbesondere 
Bankverbindungen oder Angaben zum abweichenden Inhaber des Ab-
rechnungskontos, sind der Bank unverzüglich in Textform mitzuteilen.

6.8 Aufwendungen und Schäden, die aus einer Verletzung der Sorgfalts- 
und Mitwirkungspflichten gemäß Ziffer 6 entstehen, hat der Karteninha-
ber zu ersetzen.

7 Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers 
Die Bank ist gegenüber den Akzeptanzstellen, Geldautomatenbetrei-
bern und Bargeld auszahlenden Stellen verpflichtet, die vom Kartenin-
haber autorisierten Zahlungsaufträge zu begleichen. Die Bank hat daher 
einen Aufwendungsersatzanspruch gegenüber dem Karteninhaber in 
Höhe der auf seine Weisung geleisteten Zahlungen sowie von ihm zu 
tragender Entgelte. Die Aufwendungsersatzansprüche für die gelei ste-
ten Zahlungen, die aus der Verwendung der Karte resultierenden Ent-
gelte sowie etwaige Gutschriften werden von der Bank in einer Umsatz-
aufstellung saldiert. Die Umsatzaufstellung wird dem Karteninhaber auf 
dem zwischen ihm und der Bank vereinbarten Kommunikationsweg 
mitgeteilt (Umsatzinformationen). Der Versand der Umsatzaufstellung 
erfolgt – für Zusatzkarten mit Zustimmung des Zusatzkarteninhabers – 
an den Inhaber der Hauptkarte. Die bis dahin geleisteten Umsätze wer-
den einmal im Monat abgerechnet. Sie sind mit der Mitteilung der Um-
satzaufstellung zur Zahlung fällig und werden zu diesem Datum dem 
hinterlegten Abrechnungskonto belastet.

8 Wechselkurs bei Fremdwährung

8.1 Bei Zahlungsvorgängen innerhalb des EWR in Währungen eines Staa-
tes außerhalb des EWR (Drittstaatentwährung) und bei Zahlungsvor-
gängen außerhalb des EWR (Drittstaaten) aus dem Einsatz der Karte 
oder ihrer Daten rechnet grundsätzlich die jeweilige Kartenorganisation 
den Betrag zu dem von ihr für die jeweilige Abrechnung festgesetzten 
Wechselkurs in Euro um und belastet der Bank einen Euro-Betrag. Der 
Karteninhaber hat der Bank diesen Euro-Betrag zu ersetzen. Der Fremd-
währungsumsatz, der Euro-Betrag und der sich daraus ergebende Kurs 
werden über die Umsatzaufstellung mitgeteilt. Dieser Kurs stellt zu-
gleich den Referenzwechselkurs dar. Änderungen der von den Karten-
organisationen festgesetzten Wechselkurse werden unmittelbar und 
ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Maßgeblicher Zeitpunkt für 
die Abrechnung des Fremdwährungsumsatzes ist der von der Einrei-
chung des Umsatzes durch die Akzeptanzstelle bei ihrem Zahlungs-
dienstleister abhängige nächstmögliche Abrechnungstag der jeweiligen 
Kreditkartenorganisation.

8.2 Abweichend davon rechnet die Bank bei Zahlungsvorgängen in ei-
ner anderen EWR-Währung innerhalb des EWR aus dem Einsatz der Kar-
te oder ihrer Daten den Betrag zum letzten verfügbaren Euro-Referenz-
wechselkurs der Europäischen Zentralbank (Referenzwechselkurs) in 
Euro um (abrufbar auf https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_
exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html). 
Änderungen des Wechselkurses werden unmittelbar und ohne vorheri-
ge Benachrichtigung wirksam. Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-
Betrag und der Wechselkurs werden dem Karteninhaber mitgeteilt.
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9 Entgelte und Auslagen

9.1 Alle vom Karteninhaber zu zahlenden Entgelte und Auslagen ergeben 
sich aus dem jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. 
Für besondere Leistungen der Bank, wie z. B. die Ausstellung einer Ersatz-
karte oder Ersatz-Karten-PIN, für die Nutzung des Bargeldservices und 
den Auslandseinsatz, sind in der Regel gesonderte Entgelte zu zahlen.

9.2 Für Änderungen von Entgelten gilt Ziff. 17.

9.3 Entgelte Dritter für den Einsatz der Karte werden in der Regel von 
der Akzeptanzstelle vor dem Bezahlvorgang bekanntgegeben. Ziffer 
10.2 gilt ergänzend.

10 Umsatzkontrolle, Beanstandungen und Rückvergütung 

10.1 Der Empfänger der Umsatzaufstellung hat die Umsatzinformatio-
nen sowie sonstige Abrechnungen und Anzeigen umgehend nach Er-
halt auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und die Bank 
unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft 
ausgeführten Zahlungsvorgangs aus der Nutzung der Karte oder deren 
Daten zu unterrichten. Ist der Empfänger der Umsatzaufstellung nicht 
zugleich Inhaber der betroffenen Karte oder (Mit-) Inhaber des Abrech-
nungskontos, so hat er sich zur Überprüfung der Umsatzinformationen 
mit dem Inhaber der Karte bzw. des Abrechnungskontos selbst abzu-
stimmen. Die Ziffern 6.5 und 6.6 gelten ergänzend. Beanstandungen 
und Reklamationen der Umsatzaufstellung oder einzelner Positionen 
berechtigen nicht zur Rückgabe der Belastung des Abrechnungskontos.

10.2 Beanstandungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen Kartenin ha-
ber und Akzeptanzstelle sind unmittelbar zwischen diesen zu klären, sie 
berühren nicht die Zahlungsverpflichtungen des Karteninhabers gemäß 
Ziffer 7 dieser Bedingungen.

10.3 Rückvergütung aus Geschäften, die unter Verwendung der Karte 
oder der Daten der Karte geschlossen wurden, darf die Akzeptanzstelle 
dem Karteninhaber gegenüber nicht durch bare oder unbare Zahlun-
gen, sondern nur in Form von Gutschriftenbelegen, die die Akzeptanz-
stelle dem Karteninhaber aushändigt, erbringen. Deren Verfügbarkeit 
ist in Ziffer 5.2 geregelt. Wenn nach zwei Monaten keine Gutschrift in 
der Umsatzaufstellung ersichtlich ist, hat der Karteninhaber der Bank 
eine Kopie des Gutschriftsbelegs vorzulegen.

11 Haftung, Erstattungs- und Schadensersatzansprüche

11.1 Haftung des Karteninhabers

11.1.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenzahlung
Für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge aus der Nutzung der Karte 
oder deren Daten haftet der Karteninhaber grundsätzlich nicht. Die 
Bank hat gegen ihn keinen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen. 
Wurde der Betrag dem Abrechnungskonto belastet, bringt die Bank die-
ses Konto unverzüglich nach Kenntnisnahme des nicht autorisierten 
Zahlungsvorgangs, auf jeden Fall spätestens bis zum Ende des folgen-
den Geschäftstags wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Be-
lastung des nicht autorisierten Zahlungsvorgangs befunden hätte.

11.1.2  Erstattung bei missbräuchlicher Nutzung der Karte und bei Ver-
letzung von Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten 

Bestehen berechtigte Gründe für den Verdacht eines betrügerischen 
Verhaltens des Karteninhabers und hat die Bank diesen einer zuständi-
gen Behörde in Textform mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus 
Ziffer 11.1.1 Satz 3 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich 
der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Hat der Karteninhaber in betrüge-
rischer Absicht gehandelt oder seine Sorgfalts- und Mitwirkungspflicht-
en gemäß Ziffer 6 vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, ist er der 
Bank zum Ersatz des gesamten daraus entstehenden Schadens ver-
pflichtet. Für etwaige Schäden, die der Bank durch eine nicht unverzüg-
liche Beanstandung des Karteninhabers am Inhalt der Umsatzinforma-
tionen entstehen, haftet der Karteninhaber unbegrenzt. Für Schäden 
nach der Sperranzeige oder die entstanden sind, weil die Bank keine je-
derzeitige Sperrmöglichkeit angeboten hat, haftet der Karteninhaber 
nur, wenn er in betrügerischer Absicht gehandelt hat. 

Der Karteninhaber ist nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank
keine starke Kundenauthentifizierung verlangt oder die Akzeptanzstelle 
oder ihr Zahlungsdienstleister eine starke Kundenauthentifizierung 
nicht akzeptiert haben.

11.2  Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Aus-
führung eines autorisierten Zahlungsauftrages

11.2.1 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung eines 
autorisierten Zahlungsauftrags kann der Karteninhaber von der Bank 
die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Zahlungsbetrages ein-
schließlich etwaiger Entgelte und Zinsen verlangen. Wurde der Zah-
lungsbetrag einem Abrechnungskonto belastet, bringt die Bank dieses 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder 
fehlerhaften Zahlungsauftrag befunden hätte.

11.2.2 Ist der Zahlbetrag verspätet beim Zahlungsdienstleister der Ak-
zeptanzstelle eingegangen, sind die Ansprüche des Karteninhabers nach 
Ziffer 11.2.1 ausgeschlossen. Ist dem Karteninhaber durch die Verspä-
tung ein Schaden  entstanden, haftet die Bank nach Ziffer 11.2.3. Wurde 
ein autorisierter Zahlungsauftrag nicht, fehlerhaft oder verspätet ausge-
führt, wird die Bank den Zahlungsauftrag auf Verlangen des Karteni n ha-
bers nachvollziehen und ihn über das  Ergebnis unterrichten.

11.2.3 Die Haftung der Bank gegenüber dem Karteninhaber für einen 
wegen nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung eines 
Zahlungsauftrages entstandenen Schadens, der nicht bereits von Ziff. 
11.2.1 erfasst ist, ist auf 12.500 Euro begrenzt; dies gilt nicht für nicht 
autorisierte Zahlungsaufträge, bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, 
den Zinsschaden, soweit der Karteninhaber Verbraucher ist und für Ge-
fahren, die die Bank besonders übernommen hat. Die Bank hat hierbei 
ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie 
eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, der Karteninhaber hat 
diese vorgegeben. 

Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um einen Verbraucher oder 
erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und 
des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) (Drittstaat) oder in der Wäh-
rung eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungszahlung), 
beschränkt sich die Haftung der Bank für das Verschulden einer an der 
Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber 
durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Karteninhaber den Schaden zu tragen haben.

11.3 Ausschlussfrist
Ansprüche gegen die Bank nach Ziff. 11.1 bis 11.2 sind ausgeschlossen, 
wenn der Karteninhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach 
dem Tag der Belastung mit einem nicht autorisierten oder fehlerhaften 
Zahlungsvorgang hiervon unte richtet hat, dass es sich um eine nicht 
autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenzahlung handelt. Der 
Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kartenin-
haber über die aus dem Zahlungsvorgang resultierende Belastungsbu-
chung entsprechend dem für Umsatzinformationen vereinbarten Weg, 
spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung, unter-
richtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrich-
tung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Ziff. 11.2 kann der Kartenin-
haber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er 
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

11.4  Erstattung bei autorisierten Zahlungsvorgängen ohne genaue 
Betrags angabe

11.4.1 Hat der Karteninhaber einen Zahlungsvorgang autorisiert, ohne 
den genauen Betrag anzugeben, hat er einen Anspruch auf Erstattung 
des ihm belasteten Betrages, wenn der Zahlungsbetrag den Betrag über-
schreitet, den er entsprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, den 
Bedingungen des Kartenvertrages und den jeweiligen Umständen des 
Einzelfalls hätte erwarten können. Der Erstattungsanspruch besteht für 
die innerhalb der EWR getätigten Bestandteile des Zahlungsvorgangs 
nicht, wenn einer der beteiligten Zahlungsdienstleister außerhalb des 
EWR ansässig ist. Mit einem etwaigen Fremdwährungsumsatz zusammen-
hängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn der vereinbarte Refe-
renzwechselkurs zugrunde gelegt wird (vgl. Ziffer 8). Der Karteninhaber 
ist verpflichtet, gegenüber der Bank die Sachumstände darzulegen, aus 
denen er seinen Erstattungsanspruch herleitet. Wurde der Betrag einem 
Abrechnungskonto belastet, bringt die Bank dieses Konto unverzüglich 
nach Darlegung der Sachumstände zur Herleitung des Erstattungsan-
spruchs, auf jeden Fall spätestens bis zum Ende des folgenden Geschäfts-
tags wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung des nicht 
autorisierten Zahlungsvorgangs befunden hätte.

11.4.2 Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht 
innerhalb von acht Wochen nach dem Zeitpunkt der Belastung des Um-
satzes auf dem Abrechnungskonto gegenüber der Bank geltend ge-
macht wird.

11.5 Haftungsausschluss
Ansprüche nach Ziff. 11 sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvor he-
rsehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses 
Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hätte vermieden werden können 
oder vom Zahlungsdienstleister aufgrund einer gesetzlichen Verpflich-
tung herbeigeführt wurden.

12 Vollmacht und gesamtschuldnerische Haftung bei Zusatzkarten

12.1 Mit der Unterzeichnung des Antrags für eine Zusatzkarte erteilt 
der künftige Inhaber der Zusatzkarte dem Hauptkarteninhaber Voll-
macht, alle das Vertragsverhältnis betreffenden Erklärungen mit Wir-
kung auch für sich abzugeben oder entgegenzunehmen. Der Hauptkar-
teninhaber gestattet die Belastung der entstehenden Umsatzsalden 
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respektive Einzelumsätze aller Zusatzkarten über den für die Hauptkarte 
vereinbarten Belastungsweg.

12.2 Sofern eine Zusatzkarte ausgegeben wird, haften der Inhaber der 
Hauptkarte und der Inhaber der Zusatzkarte für die mit der Zusatzkarte 
begründeten Zahlungsverpflichtungen als Gesamtschuldner, d. h. die 
Bank kann sowohl von dem Haupt- als auch von dem Zusatzkarteninha-
ber die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern. Der Inhaber der Zusatz-
karte haftet nicht für die mit der Hauptkarte begründeten Zahlungsver-
pflichtungen.

12.3 Beantragen oder halten die Inhaber eines Gemeinschaftskontos 
eine oder mehrere Karten, bei denen das Gemeinschaftskonto als Ab-
rechnungskonto angegeben wurde, haften alle Kontoinhaber für die 
mit der jeweiligen Karte begründeten Zahlungsverpflichtungen abwei-
chend von Ziffer 12.2 als Gesamtschuldner. Weiter erteilen die Inhaber 
eines Gemeinschaftskontos dem Hauptkarteninhaber Vollmacht, alle 
das Vertragsverhältnis betreffenden Erklärungen mit Wirkung auch für 
sie abzugeben oder entgegenzunehmen. Das Recht jedes einzelnen G e-
meinschaftskontoinhabers auf Kündigung gemäß Ziffer 14.1 bzw. 14.2 
bleibt davon unberührt.

13 Eigentum und Gültigkeit
Die Karte bleibt Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar und nicht 
vererbbar.

Die Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig. 
Nach Ablauf der Gültigkeit ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurück-
zuverlangen bzw. die Löschung der digitalen Karte zu verlangen oder 
selbst zu veranlassen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vor-
her (z. B. durch Kündigung des Kartenvertrags), so hat der Kartenin ha-
ber die Karte unaufgefordert und unverzüglich entwertet (z. B. durch 
Zerschneiden) an die Bank zurückzugeben bzw. die digitale Karte zu lö-
schen. Die Bank behält sich das Recht vor, die Karte auch während der 
Gültigkeitsdauer gegen neue auszutauschen; Kosten entstehen dem 
Karteninhaber dadurch nicht. Die bisherige Karte ist unaufgefordert und 
unverzüglich entwertet (z. B. durch Zerschneiden) an die Bank zurückzu-
geben bzw. die digitale Karte zu löschen.

14 Vertragsdauer und Kündigung

14.1 Der Kartenvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann 
vom Karteninhaber jederzeit zum Ende eines Kalendermonats und von 
der Bank mit einer Frist von zwei Monaten zum Ende eines Kalendermo-
nats durch Mitteilung in Textform gekündigt werden. Wurde der Kar-
tenvertrag von den Inhabern eines Gemeinschaftskontos geschlossen, 
kann er jederzeit zum nächsten Monatsende auch von jedem Gemein-
schaftskontoinhaber in Textform gekündigt werden, der nicht Haupt-
karteninhaber ist.

14.2 Mit der Kündigung der Hauptkarte ist zugleich das Vertragsverhält-
nis über die Zusatzkarte gekündigt. Die Zusatzkarte kann separat so-
wohl durch den Haupt- als auch den Zusatzkarteninhaber gekündigt 
werden.

14.3 Die Bank kann den Kartenvertrag fristlos kündigen, wenn ein wich-
tiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des Kartenvertrags 
auch unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange 
des Karteninhabers für die Bank unzumutbar ist. Ein solcher Grund liegt 
insbesondere vor, wenn der Karteninhaber unrichtige Angaben über 
seine Vermögenslage gemacht hat, wenn mindestens zweimal die Belas-
tung zum Ausgleich des zu begleichenden Betrags gemäß Ziffer 7 zu-
rückgegeben wird, oder wenn eine wesentliche Verschlechterung seiner 
Vermögenslage eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfül-
lung der Zahlungsverpflichtung gegenüber der Bank gefährdet ist.

14.4 Die Bank ist nicht verpflichtet, Zusatzleistungen gem. Ziff. 2.3 auf-
recht zu erhalten oder in ähnlicher Weise fortzuführen. Die Bank behält 
sich vielmehr vor, Zusatzleistungen jederzeit neu zu gestalten oder er-
satzlos entfallen zu lassen. Für die Änderung oder Einstellung von Zu-
satzleistungen gilt Ziff. 17 entsprechend.

15 Folgen der Kündigung
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Karte nicht mehr benutzt 
werden. Die Aufwendungen, die aus der weiteren Nutzung der gekün-
digten Karte bis zu ihrer Rückgabe an die Bank entstehen, hat der Kar-
teninhaber – bzw. haben der Haupt- und Zusatzkarteninhaber gesamt-
schuldnerisch für die Zusatzkarte – zu tragen. Unabhängig davon wird 
die Bank zumutbare Maßnahmen ergreifen, um Verfügungen mit ge-
kündigten Karten nach Wirksamwerden der Kündigung zu unterbinden.

16 Einziehung und Sperre der Karte
Die Bank darf die Karte sperren, den Einzug der Karte veranlassen bzw. 
die Löschung der digitalen Karte verlangen oder selbst veranlassen, 
wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kün-
digen (vgl. Ziffer 14.3). Die Bank ist zur Einziehung und Sperre auch be-
rechtigt, wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit 
der Karte dies rechtfertigen oder wenn eine nicht autorisierte oder be-
trügerische Verwendung der Karte oder deren Daten oder ein diesbe-

züglicher begründeter Verdacht vorliegt oder die Nutzungsberechti -
gung der Karte durch Gültigkeitsablauf oder aufgrund ordentlicher 
Kündigung endet. Die Bank wird den Karteninhaber über den Grund 
der Sperre unterrichten. Die Bank wird die Karte entsperren oder diese 
durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht 
mehr gegeben sind. Auch hierüber wird sie den Karteninhaber unter-
richten.

17 Änderungen

17.1  Änderungsangebot 
Änderungen dieser Vertragsbedingungen werden dem Kunden spätes-
tens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksam-
werdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rah-
men der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg 
vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), können die Änderungen 
auch auf diesem Wege angeboten werden.

17.2  Annahme durch den Kunden 
Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, 
wenn der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfol-
gend geregelten Zustimmungsfiktion. 

17.3 Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion 
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Än-
derungsangebots (Zustimmungsfiktion), wenn

a)  das Änderungsangebot der Bank erfolgt, um die Übereinstimmung 
der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechtslage 
wiederherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Geschäfts-
bedingungen oder der Vertragsbedingungen – aufgrund einer 
Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar geltender Rechts-
vorschriften der Europäischen Union, nicht mehr der Rechtslage 
entspricht oder 

–  durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein 
Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet 
werden darf oder 

–  aufgrund einer verbindlichen Verfügung eine einer für die Bank 
zuständigen nationalen oder internationalen Behörde (z. B. der 
Bun desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Euro-
päischen Zentralbank) nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen 
Verpflichtungen der Bank in Einklang zu bringen ist und

b)  der Kunde das Änderungsangebot der Bank nicht vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 
abgelehnt hat. Die Bank wird den Kunden im Änderungsangebot 
auf die Folgen seines Schweigens hinweisen. 

17.4 Ausschluss der Zustimmungsfiktion 
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung 
–  bei Änderungen der Nummer 17 

–  bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrags und die 
Entgelte für Hauptleistungen betreffen, oder 

–  bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte 
Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des 
Verbrauchers gerichtet sind, oder 

–  bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrags 
gleichkommen, oder 

–  bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und 
Gegenleistung erheblich zugunsten der Bank verschieben würden. 

In diesen Fällen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu den 
Änderungen auf andere Weise einholen. 

17.5 Kündigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion 
Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Kunde 
den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und 
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird die Bank den 
Kunden in ihrem Änderungsangebot besonders hinweisen. 

18 Datenschutzinformation

Der Karteninhaber kann seine Rechte auf Auskunft, Berichtigung und 
Löschung bzw. Sperrung gegenüber der Bank geltend machen (vgl. 
 Ziffer 1.1). Der Karten inhaber erhält ergänzende Informationen zum 
 Datenschutz als „Datenschutzhinweise zu Kreditkarten“. 

19 Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten ergänzend die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Bank. 

Bei Nutzung des Online-Bankings zur Abfrage der Umsätze und des Saldos 
der Karte gelten ergänzend die „Sonderbedingungen für das Online-Ban-
king“. Bei der Nutzung des elektronischen Versands der Umsatzaufstellung 
in das Postfach im Online-Banking des Kontoinhabers gelten ferner zusätz-
lich die „Sonderbedingungen für die Postbox“.
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20 Sonstiges
Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise 
rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Eine durch die Unwirksamkeit 
einer Bestimmung dieses Kartenvertrages etwa entstehende Lücke ist 
im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung unter Berücksichtigung 
der Interessen der Vertragsparteien sinngemäß auszufüllen.

Es ist das deutsche Recht anwendbar, die Vertragssprache ist deutsch. Es 
gilt der allgemeine Gerichtsstand nach § 12 ZPO, also im Regelfall der 
Wohn- oder Geschäftssitz des Beklagten.

Informationen zur Möglichkeit einer außergerichtlichen Streitschlich-
tung können dem jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis der 
Bank entnommen werden.
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1.  Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann
ich mich wenden?

Verantwortliche Stelle ist:

Sparda-Bank Nürnberg eG 
Eilgutstraße 9 
90443 Nürnberg 
Telefon: 0911 6000 8000 
Fax: 0911 6000 8800 
E-Mail-Adresse: info@sparda-n.de

Nachstehend: „Bank“ oder „Wir“

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:

Sparda-Bank Nürnberg eG 
Datenschutzbeauftragter 
Eilgutstraße 9 
90443 Nürnberg 
Telefon: 0911 2477-610 
E-Mail-Adresse: datenschutz@sparda-n.de

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehung von Ihnen erhalten haben.

Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse 
und andere Kontaktdaten, Geburtstag und -ort und Staatsangehörig-
keit), Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten) und Authentifikationsda-
ten (z. B. Unterschriftprobe) Darüber hinaus können dies auch Auftrags-
daten (z. B. Zahlungsauftrag durch Einsatz der Karte, Kartennummer), 
Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z. B. Um-
satzdaten im Zahlungsverkehr, Verfügungsrahmen, Produktdaten [z. B. 
Art des Kartenprodukts]), Informationen über Ihre finanzielle Situation 
(z. B. Bonitätsdaten, Scoring-/Ratingdaten), Werbe- und Vertriebsdaten 
(inklusive Werbescores), Dokumentationsdaten (z. B. Beratungsproto-
koll), Registerdaten, Daten über Ihre Nutzung von unseren angebote-
nen Telemedien (z. B. Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseiten, Apps 
oder Newsletter, angeklickte Seiten von uns bzw. Einträge) sowie ande-
re mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten sein

3.  Wofür (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage 
verarbeiten wir Ihre Daten?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestim-
mungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
und dem Bundes daten schutzgesetz (BDSG): 

3.1 Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1b DSGVO)
Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 DSGVO) er-
folgt zur Erbringung des kartengestützten Zahlungsverkehrs, insbeson-
dere zur Durchführung unserer Verträge oder vorvertraglicher Maßnah-
men mit Ihnen und der Ausführung Ihrer Aufträge, zur Belastung der 
aus dem Kartenvertrag geschuldeten Aufwendungsersatzansprüche 
und Entgelte sowie aller mit dem Betrieb und der Verwaltung eines 
Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituts erforderlichen Tätigkeiten. 

Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem 
von Ihnen gewählten Kartenprodukt und können unter anderem die 
Durchführung von Transaktionen (Kartenzahlungen) umfassen. Wir er-
bringen Leistungen aus dem Kartenvertrag, insbesondere die Zahlungs-
funktion gemäß Ziffer 2 i. V. m. Ziffer 4.4 der Sonderbedingungen sowie 
die Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden Leistungen 
nach Ziffer 7 der Sonderbedingungen (insbesondere Erstattung der ge-
tätigten Umsätze und Entgelte), auf Basis der im Rahmen der Geschäfts-
beziehung erhobenen Daten und im Wege der Auftragsverarbeitung 
(Art. 28 DSGVO) unter Einschaltung sorgfältig ausgewählter Vertrags-
partner, insbesondere 

–  Deutscher Genossenschafts-Verlag eG, Wiesbaden, für die Produktion
und den Versand von Karte und PIN;

–  equensWorldline SE, Frankfurt am Main, zur technischen und admi-
nistrativen Abwicklung der Autorisierungen, der Kartenzahlungen,
der Bearbeitung von Umsatzreklamationen sowie der Karteninhaber- 
und Sperrhotline;

–  Mastercard Europe SA, Waterloo/Belgien (kurz „Mastercard“) zur
technischen und administrativen Abwicklung der Autorisierungen, der 
Kartenzahlungen, der Bearbeitung von Umsatzreklamationen sowie
zur Vermeidung, Ermittlung oder Feststellung von Kartenmissbrauch
zum Schutz des Karteninhabers und der Bank;

–  Fiducia & GAD IT AG, Karlsruhe und Münster, zur Verarbeitung von
Kartenzahlungen am Geldautomaten;

–  Verband der Sparda-Banken e. V., Frankfurt am Main, zur Schadens-
prävention.

Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung, insbeson-
dere bezüglich der mit der Karte verbundenen Zusatzleistungen und 
Funktionen, können Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen und Ge-
schäftsbedingungen entnehmen.

3.1.1  Zur Erfüllung der vertraglichen Pflicht der kartengestützten 
Zahlungsabwicklung erfolgen Datenverarbeitungsvorgänge 
auf oder mittels der Karte, deren Chip oder Magnetstreifen 
oder per App: 

Auf dem Chip bzw. Magnetstreifen oder beim kontaktlosen Bezahlen 
mittels App werden folgende Daten elektronisch und unverschlüsselt 
auf der Karte gespeichert: Name des Karteninhabers, Kartennummer, 
Laufzeitende der Karte, Länderkennung der Bank, Kartenprüfziffern 
und technische Daten zur Steuerung der Transaktion. Weitere Sicher-
heitsdaten sind auf dem Chip bzw. Magnetstreifen verschlüsselt oder 
zugriffsgesichert abgelegt. Die App erfüllt dieselbe Zahlungsfunktion 
und vergleichbare Sicherheitsanforderungen wie der Chip der Karte. 

3.1.2 Bei einer Chip- bzw. Magnetstreifen-Transaktion werden Daten zur 
Karte und zur Transaktion ausgetauscht und an das Abwicklungsunter-
nehmen der Akzeptanzstelle übermittelt. Dabei werden in bestimmten 
Fällen Daten von maximal zehn Chip-Transaktionen temporär auf dem 
Chip gespeichert, die erforderlichenfalls zur Analyse von Fehlern im Rah-
men der Autorisierung einer Transaktion benötigt werden. 

3.1.3 Sofern die Karte physisch oder mittels App zum kontaktlosen Be-
zahlen eingesetzt wird, werden die Kartennummer, eine im Chip bzw. in 
der App gespeicherte Kartenprüfziffer, das Laufzeitende der Karte und 
die Länderkennung der Bank kontaktlos (während der Datenübertra-
gung per Funk) ausgelesen. Diese Daten werden verarbeitet, sobald sich 
die physische Karte bzw. das mobile Endgerät mit der in der App hinter-
legten digitalen Karte in unmittelbarer Nähe eines NFC-fähigen Gerätes 
(höchstens 2 bis 3 cm entfernt) befindet. 

3.2 Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1f DSGVO) 
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die Erfüllung des 
eigentlichen Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von 
uns oder Dritten: 

–  Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B. SCHUFA)
zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken und zur Reduzierung
von Ausfallrisiken;

–  Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und di-
rekter  Kundenansprache;

–  Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nut-
zung Ihrer Daten für diese Zwecke nicht widersprochen haben;

–  Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtl i-
chen Streitigkeiten;

–  Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der Bank und der 
eingeschalteten Dienstleister;

Datenschutzhinweise zu Kreditkarten
Informationen nach Artikel 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
Stand: 1. Januar 2021

Ergänzend zu den Sonderbedingungen für Kreditkarten (nachstehend: „Karte“) und den vorvertraglichen Informationen erhalten Sie mit 
diesem  Dokument Informationen über die mit der Beantragung und Nutzung der Karte und ihrer Zusatzleistungen und Funktionen zusam-
menhängende Verarbeitung Ihrer Daten und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte. 
Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den beantragten bzw. verein-
barten Leistungen. 

Sparda-Bank Nürnberg eG
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– Verhinderung und Aufklärung von Straftaten;

–  Videoüberwachungen dienen der Sammlung von Beweismitteln bei
Straftaten oder zum Nachweis von Verfügungen und Einzahlungen
z. B. an Geldautomaten. Sie dienen damit dem Schutz von Kundschaft
und Mitarbeitern sowie der Wahrnehmung des Hausrechts;

–  Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutritts-
kontrollen);

–  Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von
Dienstleistungen und Produkten;

–  Übermittlung aktualisierter Kartendaten an anfragende Händler, bei
denen Sie Kartendaten gespeichert hatten, wenn wir Ihre Karte we-
gen Missbrauchsverdacht automatisiert austauschen.

3.3 Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DSGVO) 
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten für bestimmte Zwecke (z. B. Weitergabe von Daten im Ver-
bund/Konzern, Auswertung von Zahlungsverkehrsdaten für Marketing-
zwecke) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf 
Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jeder-
zeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilli-
gungserklärungen, die – wie beispielsweise die SCHUFA-Klausel – vor 
der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber er-
teilt worden sind. 

Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbei-
tungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. 

Sofern Sie eingewilligt haben, übermitteln wir Ihre Kartendaten an Mas-
tercard, damit von Ihnen bei Händlern hinterlegte Kartendaten auf de-
ren Anfrage aktualisiert werden können. Dies geschieht beispielsweise 
bei Ablauf der Karte oder einem Kartentausch und damit verbundenem 
Wechsel der Kartennummer. Auch diese Einwilligung können Sie jeder-
zeit für die Zukunft widerrufen. 

3.4  Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1c DSGVO) oder im 
öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1e DSGVO) 

Zudem unterliegen wir diversen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt 
gesetz lichen Anforderungen (z. B. Kreditwesengesetz [KWG], Geldwä-
schegesetz [GwG], EU-Geldtransferverordnung, Steuergesetze) sowie 
bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben (z. B. der Europäischen Zentralbank, 
der Europäischen Bankenaufsicht [EBA], der Deutschen Bundesbank 
und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [BaFin]). 

Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem die Kredit-
würdigkeitsprüfung, die Identitäts- und Altersprüfung, die Verhinde-
rung, Aufdeckung und Ermittlung von vermögensgefährdenden Strafta-
ten, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die Erfüllung steuer rechtlicher 
Kontroll- und Meldepflichten sowie die Bewertung und Steuerung von 
 Risiken. 

Wir verarbeiten im Rahmen der Geschäftsbeziehung erhobenen Daten 
und die Daten aus der Kartennutzung zum Zwecke der Vermeidung, 
Ermittlung oder Feststellung von Kartenmissbrauch zum Schutz des Kar-
teninhabers und der Bank. 

4.  Wer bekommt meine Daten? Empfänger und Kategorien von
Empfängern der Daten

4.1 Bei der Bank 
Innerhalb der Bank erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, 
die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
benötigen. 

4.2 Auftragsverarbeiter 
Auch von der Bank eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO) 
können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unter-
nehmen in den Kategorien kreditwirtschaftliche Leistungen, IT-Dienst-
leistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Bera-
tung und Consulting sowie Vertrieb und Marketing (siehe Ziffer 3.1). 

4.3 Eingeschaltete Dritte 
Wir sind berechtigt, uns zur Bewirkung der Zusatzleistungen und Funk-
ionen nach Ziffer 2.3 der Sonderbedingungen Dritter (insbesondere 
Dienstleister für die Zusatzleistungen und Funktionen gemäß den jewei-
ligen Produktinformationen zum Kartenvertrag) zu bedienen. 

Damit der Karteninhaber etwaige mit der Karte verbundene Versiche-
rungs- und Mehrwertleistungen (z. B. Lounge-Zugang, Concierge-Ser-
vice) in Anspruch nehmen kann, werden – sofern erforderlich – der 
Name des Karteninhabers, sein Geburtsdatum, die Anschrift, die Tele-
fonnummer und Kartendaten an die in den Produktinformationen 
genannte(n) Versicherungsgesellschaft(en) und Mehrwertdienstleister 
übermittelt und dort zur Erfüllung der versicherungsvertraglichen bzw. 
vertraglichen Mehrwertleistungen verarbeitet. 

Für die mit der Inanspruchnahme von mit der Karte verbundenen Versi-
cherungs- und Mehrwertleistungen erforderliche Datenverarbeitung, 
die nicht auf Basis der Ziffer 3.1 dieser Information erfolgt, ist der jewei-

lige in der Produktinformation genannte Dienstleister verantwortlich. 
Die Informationen über Ihre Rechte als Betroffener nach der DSGVO 
(vgl. Ziffer 7) stellt die Bank im Internet (www.sparda-n.de/sonderbedin-
gungen) zentral zur Verfügung. Dies gilt auch für dieses Dokument. Eine 
papierhafte Ausfertigung der jeweiligen Datenschutzinformationen 
können Sie jederzeit in Textform bei Ihrer Bank (Kontaktdaten siehe Zif-
fer 1) anfordern. Die Datenschutzinformationen der AXA Versicherung 
AG, Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln und der Inter Partner Assistance 
S.A., Direktion für Deutschland, Colonia-Allee 10-20 ,  51067 Köln (nur
relevant für das Kreditkartenprodukt Mastercard Platinum), sowie die
Datenschutzinformationen der DEVK AG, Riehler Straße 190, 50735
Köln (nur relevant für das Kreditkartenprodukt Mastercard Gold) kön-
nen Sie abweichend schriftlich unter den vorgenannten Adressen anfor-
dern. Bei der Nutzung von Mehrwertleistungen über das  Internet fin-
den Sie die entsprechenden Datenschutzinformationen auf der
Internetseite des jeweiligen Anbieters.

4.4 Sonstige Datenempfänger 
Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb der Bank, 
sofern dies nicht durch die Ziffern 4.2 und 4.3 abgedeckt ist, ist zunächst 
zu beachten, dass wir zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogen-
en Tatsachen und  Wertungen verpflichtet sind, von denen wir Kenntnis 
erlangen (Bankgeheimnis). Informationen über Sie dürfen nur weiterge-
ben werden, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie einge-
willigt haben oder wir zur Erteilung einer Bankauskunft befugt sind. 
Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener 
Daten z. B. sein: 

–  Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Deutsche Bundesbank, Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [BaFin], Europäische Ban-
kenaufsichtsbehörde [EBA], Europäische Zentralbank, Finanzbehör-
den) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung.

–  Andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare
Einrichtungen, an die wir zur Durchführung der Geschäftsbeziehung
mit Ihnen personenbezogene Daten übermitteln (z. B. die Kartenorga-
nisationen Mastercard, Korrespondenzbanken, Auskunfteien).

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns 
Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt bzw. für die Sie uns vom 
Bankgeheimnis gemäß Vereinbarung oder Einwilligung befreit haben. 
Durch die Erteilung eines Zahlungsauftrags durch Einsatz Ihrer Karte ertei-
len Sie uns zugleich die Zustimmung, die Daten an den Zahlungsempfän-
ger über die zwischengeschalteten Abwicklungsdienstleister und Zah-
lungsdienstleister (z. B. Bank) des Zahlungsempfängers weiterzuleiten. 

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezo-
genen Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, was beispiels-
weise auch die Anbahnung und die Abwicklung eines Vertrags umfasst.
Dabei ist zu beachten, dass unsere Geschäftsbeziehung ein Dauerschuld-
verhältnis ist, welches auf Jahre angelegt ist.

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und 
Dokumen tationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsge-
setzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Kreditwesengesetz 
(KWG) und dem Geldwäschegesetz (GwG) ergeben. Die dort vorgege-
benen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei 
bis zehn Jahre. Nach Beendigung des Kartenvertrags werden die perso-
nenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfris-
ten noch für zehn Jahre gespeichert, gerechnet nach Ablauf des Jahres, 
indem die Kündigung wirksam wurde. 

Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer aufgrund des berechtigten 
Beweis sicherungsinteresses auch nach den gesetzlichen Verjährungsfris-
ten, die z. B. nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) in 
der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu 30 Jahre betra-
gen können. 

6.  Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organi-
sation übermittelt?

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb der Europä i-
schen  Union – EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) findet 
nur statt, soweit dies zur Ausführung Ihrer Aufträge (z. B. Zahlungsaufträ-
ge) erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung 
erteilt haben. Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgege-
ben, gesondert informieren. 

Zum Zwecke der Vertragserfüllung (weltweite Zahlung mit einer Mas-
tercard) sowie der Vermeidung, Ermittlung oder Feststellung von Ka-
rtenmissbrauch kann es erforderlich werden, auch Daten an Dienstleis-
ter innerhalb der EU/des EWR zu übermitteln. Die Daten werden im 
Rah men der Abwicklung von Autorisierungen und Zahlungen sowie 
z. B. der Bearbeitung von Umsatzreklamationen (sogenannte Charge-
backs) oder der Vermeidung, Ermittlung oder Feststellung von Karten-
miss  brauch auch an die Kartenorganisation Mastercard mit Sitz in den
USA übermittelt.
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7. Welche Datenschutzrechte habe ich? 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-
GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf 
Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verar-
beitung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit 
aus Art. 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gel-
en die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Sie können Ihr Recht 
gegenüber Ihrer Bank geltend machen. Darüber hinaus besteht ein Be-
schwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO 
i. V. m. § 19 BDSG). 

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen pe r-
sonenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchfüh-
rung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind. Insbe-
sondere sind wir nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften ver pflichtet, 
Sie vor der Begründung der Geschäftsbeziehung und der Durchführung 
von Geldtransfers oder sonstiger Transaktionen beispielsweise anhand 
Ihres Personalausweises zu identifizieren und dabei Ihren Namen, Ge-
burtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit sowie Ihre Wohnanschrift 
zu erheben. Damit wir dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen 
können, haben Sie uns nach dem Geldwäschegesetz die notwendigen 
Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Lau-
fe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzu-
zeigen. Sollten Sie uns die notwendigen Informationen und Unterlagen 
nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von Ihnen gewünschte Ge-
schäftsbeziehung nicht aufnehmen. 

9.  Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im 
Einzelfall? 

Wir können automatisierte Entscheidungsprozesse, z. B. gestützt auf Sco-
ringverfahren gemäß § 31 BDSG, über die Annahme eines Kartenantrags 
unterstützend einsetzen. Eine etwaige ablehnende Entscheidung wird 
nicht im Rahmen eines automatisierten Entscheidungsprozesses getrof-
fen, sondern nach individueller Prüfung durch einen Bankmitarbeiter. Zur 
Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine 
vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO. Sollten 
wir ein solches Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber 
gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist. 

10.  Inwieweit werden meine Daten für die Profilbildung (Scoring) 
genutzt? 

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit dem Ziel, be-
stimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Wir setzen Profi-
ling beispielsweise in folgenden Fällen ein: 

–  Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind wir zur Be-
kämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögens-
gefährdenden Straftaten verpflichtet. Dabei werden auch Datenaus-
wertungen (u. a. im Zahlungsverkehr) vorgenommen. Diese Maßnahmen 
dienen zugleich auch Ihrem Schutz, insbesondere vor missbräuchlichen 
bzw. betrügerischen Transaktionen. 

–  Im Rahmen der Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit nutzen wir das Sco-
ring. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommen wird. In 
die Berechnung können beispielsweise Einkommensverhältnisse, Aus-
gaben, bestehende Verbindlichkeiten, Beruf, Arbeitgeber, Beschäfti-
gungsdauer, Erfahrungen aus der bisherigen Geschäftsbeziehung, 
vertragsgemäße Rückzahlung früherer Kredite sowie Informationen 
von Kreditauskunfteien (z. B. SCHUFA) einfließen. Das Scoring beruht 
auf einem mathematisch-statistisch anerkannten und bewährten Ver-
fahren gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 2 BDSG. Die errechneten Scorewerte 
unterstützen uns bei der Entscheidungsfindung im Rahmen von Ver-
tragsabschlüssen, bei der Festsetzung der Höhe des Ver fügungsrah-
mens und gehen in das laufende Risikomanagement mit ein.

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

1.  Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Art. 6 Abs. 1f DS-
GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO, das wir zur Bonitätsbewertung oder für Werbezwecke einsetzen. 

  Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

2.  In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Werbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch 
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das 
Profiling, soweit es mit solcher Werbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Werbung, so werden 
wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an: 
Sparda-Bank Nürnberg eG 
Datenschutzbeauftragter 
Eilgutstraße 9 
90443 Nürnberg

Telefon: 0911 2477-610 
E-Mail-Adresse: datenschutz@sparda-n.de
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Sonderbedingungen für Sparda-Kontoauszugs-Drucker 
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1.  Jeder Kunde (Kontoinhaber und etwaige Bevollmächtigte), der mit 
der Sparda-Bank eine entsprechende Vereinbarung getroffen hat 
und im Besitz einer BankCard ist, ist verpflichtet, sich die für ihn be-
stimmten Konto auszüge an dem von der Sparda-Bank aufgestellten 
Kontoauszugs-Drucker ausdrucken zu lassen.

2.  Die Sparda-Bank kann einzelne Mitteilungen dem Kunden zusenden, 
wenn sie dies auch unter Abwägung der Interessen des Kunden für 
gerechtfertigt hält. 

 

  Ferner kann die Sparda-Bank dem Kunden Kontoauszüge zusenden, 
wenn sie feststellt, dass sich der Kunde seine Kontoauszüge nicht in-
nerhalb von 31 Kalendertagen hat ausdrucken lassen.

  Bei allen Schäden und Nachteilen, die im Zusammenhang mit dem 
Ausdrucken bzw. Nichtausdrucken entstehen sollten, haftet die 
Sparda-Bank nur für grobes Verschulden.

3.  Soweit der Kunde den Kontoauszug nicht bereits vorher abgerufen 
hat, gilt er am Tag nach der Bereitstellung als zugegangen.

Sonderbedingungen für  
Sparda-Kontoauszugs-Drucker
Stand: 27. Juli 2012 (Ausgabe: April 2013)

Sparda-Bank Nürnberg eG
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1. Nutzungsvereinbarung
Die Bank stellt dem Kontoinhaber bzw. den Kontoinhabern (nachfol
gend „Kunde“) auf seinen Wunsch ein elektronisches Postfach (nachfol
gend als „Postbox“ bezeichnet) zur Verfügung. Die Nutzung der Post
box setzt die Teilnahme des Kunden am OnlineBanking, die Nutzung 
von TEO des Anbieters Comeco sowie die Angabe einer privaten EMail
adresse des Kunden voraus, an die die Bank den Kunden über den Ein
gang von Mitteilungen in der Postbox benachrichtigt, vgl. Nr. 4. Der 
Kunde kann die Postbox im bereitgestellten Funktionsumfang nutzen. 
Bevollmächtigten ist die Nutzung der Postbox in gleicher Weise wie dem 
Kunden gestattet, sofern sie TEO des Anbieters Comeco nutzen.

2. Nutzungsumfang
(1)  Bei Nutzung der Postbox übermittelt die Bank auf diesem Weg für 

alle derzeitigen und zukünftig unterhaltenen Konten des Kunden 
und sonstigen  Vertragsbeziehungen alle Mitteilungen und Informati
onen wie z. B. Kontoaus züge, Rechnungsabschlüsse, Angebote zur 
Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Sonderbedin
gungen oder Entgelte (nachfolgend zusammen als „Mitteilungen“ 
bezeichnet). Die Übermittlung der Mitteilungen erfolgt durch das 
Einstellen von Dateien in einem gängigen Format (z. B. PDF). Konto
auszüge mit den Buchungsvorgängen eines Monats werden jeweils 
nachträglich zu Beginn des folgenden Monats in die Postbox einge
stellt. Der Kunde kann sich die in der Postbox bereitgestellten Mittei
lungen online ansehen, ausdrucken und/oder herunterladen.

(2)  Mit der Einrichtung der Postbox verzichtet der Kunde ausdrücklich 
nach Maßgabe dieser Bedingungen gleichzeitig auf die papierhafte 
Zurver fügung stellung der in die Postbox eingestellten Mitteilungen, 
insbesondere darauf, Mitteilungen an einem Kontoauszugsdrucker der 
Bank abzurufen, ausgenommen Informationen zum Saldo. Die Bank 
bleibt jedoch gleichwohl dazu berechtigt, dem Kunden Mitteilungen, 
auch wenn diese in die Postbox bereits eingestellt wurden, ergänzend 
oder alternativ per Post oder in sonstiger Weise zuzusenden, wenn sie 
dies unter Berücksichtigung des Kundeninteresses für zweckmäßig hält 
oder es aus rechtlichen Gründen erforderlich ist. Die Bank stellt dem 
Kunden hierfür kein Entgelt sondern – soweit rechtlich zulässig – nur 
ihre Aufwendungen in Rechnung.

(3)  Auf Verlangen des Kunden übersendet die Bank dem Kunden in be
gründeten Einzelfällen die in die Postbox eingestellten Mitteilungen 
zusätzlich auch postalisch zu. Das hierfür anfallende Entgelt ergibt 
sich aus dem Preis und Leistungsverzeichnis der Bank.

3. Unveränderbarkeit der Daten
Die Bank garantiert die Unveränderbarkeit der Daten in der Postbox. 
Dies gilt nicht, soweit die Daten außerhalb der Postbox gespeichert 
oder aufbewahrt werden. Soweit die Dokumente verändert oder in ver
änderter Form in Umlauf gebracht werden, übernimmt die Bank hierfür 
keine Haftung.

4. Benachrichtigung des Kunden via E-Mail
Die Bank wird den Kunden über den Eingang von Mitteilungen in seiner 
Postbox kostenlos per EMail an die von ihm angegebene EMailadresse 
benachrichtigen. Änderungen dieser EMailadresse hat der Kunde der 
Bank gemäß Nr. 11 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unverzüg
lich mitzuteilen. Diese Benachrichtigung, auf die nicht geantwortet wer
den kann, enthält keine persönlichen Informationen des Kunden oder 
Angaben über den Inhalt der Mitteilungen.

5. Mitwirkungspflichten des Kunden
Unbeschadet der Benachrichtigung durch die Bank gemäß Nr. 4 ist der 
Kunde verpflichtet, seine Postbox regelmäßig auf den Eingang von Mit-
teilungen zu überprüfen; für die Prüfungspflichten des Kunden gelten 
insbesondere Nr. 7 sowie Nr. 11 Abs. 4 und 5 der Allgemeinen Geschäfts
bedingungen.

6. Zugang der Mitteilungen beim Kunden
Mitteilungen der Bank gehen dem Kunden spätestens in dem Zeitpunkt 
zu, in dem dieser die Mitteilung zur Kenntnis genommen hat. 

7. Anerkennung der Mitteilungen durch Finanzbehörden 
Die in die Postbox eingestellten Mitteilungen, wie z. B. der Kontoauszug 
oder der Rechnungsabschluss werden von der Finanzverwaltung nicht 
anerkannt, da sie weder die Anforderungen an die steuerliche Aufbe
wahrungspflicht noch die an eine Rechnung im Sinne des Umsatzsteuer-
gesetzes erfüllen. Sie werden somit nur im Privatkundenbereich aner
kannt, wenn der Kunde nicht buchführungs- und aufzeichnungspflichtig 
ist. Kunden sollten sich vor Nutzung der Postbox bei dem für sie zustän
digen Finanzamt informieren. Nach amtlich vorgeschriebenen Muster 
ausgestellte Steuerbescheinigungen können jedoch nach Ansicht der 
Finanzverwaltung in elektronischer Form in ein elektronisches Postfach 
übermittelt werden.

8. Dauer der Aufbewahrung in der Postbox
(1)  Die Bank stellt die Mitteilungen während der Laufzeit der Nutzungs

vereinbarung für die Dauer von vier Jahren nach deren Einstellung in 
der Postbox zur Verfügung. Nach Ablauf der Speicherfrist nach Satz 
1 ist die Bank berechtigt, die Mitteilungen aus der Postbox zu entfer
nen; hierüber wird sie den Kunden zuvor mit einer Frist von zwei 
Monaten informieren und ihm somit die Möglichkeit geben, die Mit
teilungen auf einem eigenen Datenträger zu speichern oder in Pa
pierform auszudrucken. Die Bank ist berechtigt, den Speicherzeit
raum gemäß Satz 1 zu verändern; hierüber wird sie den Kunden 
vorab in angemessener Frist unterrichten.

(2)  Soweit ein Nachdruck der Mitteilungen erforderlich ist, kann die 
Bank diesen auf Anfrage und nach Beauftragung dem Kunden zur 
Verfügung stellen, soweit ihr dies aufgrund der für sie geltenden 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen möglich ist; hierfür gelten die 
Bedingungen des Preis und Leistungsverzeichnisses der Bank.

9. Kündigung/Ende der Nutzungsmöglichkeit
(1)  Der Kunde kann die Nutzungsvereinbarung für die Postbox jederzeit 

in Textform oder im OnlineBanking ohne Angabe von Gründen kün
digen. Ab Wirksamwerden der Kündigung wird die Bank die Postbox 
deaktivieren und die darin befindlichen Mitteilungen frühesten einen 
Monat nach Wirksamwerden der Kündigung löschen. Dem Kunden 
obliegt es, zuvor die Mitteilungen auf einem eigenen Datenträger zu 
speichern oder in Papierform auszudrucken.

(2)  Die Bank kann die Nutzung der Postbox jederzeit mit einer Frist von 
zwei Monaten kündigen, es sei denn, es liegt ein wichtiger Grund 
vor, der sie zu einer außerordentlichen Kündigung berechtigt. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn es der Bank auch 
unter angemessener Berücksichtigung der Belange des Kunden un
zumutbar erscheint, die Nutzung der Postbox fortzusetzen.

(3)  Auch ohne Kündigung endet die Nutzungsmöglichkeit der Postbox 
automatisch, wenn der Kunde nicht mehr am OnlineBanking tei l
nimmt oder die  Nutzung von TEO des Anbieters Comeco gekündigt 
wird. Gleiches gilt für den Fall, dass der Kunde bei der Bank kein 
Konto mehr unterhält. Abs. 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

(4)  Nach Wirksamwerden der Kündigung gemäß Abs. 1 und 2 sowie in 
den Fällen des Abs. 3 wird die Bank dem Kunden die für die Postbox 
vorgesehenen Mitteilungen wieder auf dem vor Einrichtung der 
Postbox vereinbarten Weg zukommen lassen. Wurde ein solcher zu
vor nicht vereinbart und hat der  Kunde mittels BankCard Zugang 
zum Kontoauszugsdrucker, so werden ihm Mitteilungen über diesen 
Weg zur Verfügung gestellt. Anderenfalls werden sie ihm papierhaft 
zugestellt.

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbe
dingungen der Bank, die in den Geschäftsräumen der Bank oder unter 
www.spardan.de/agb eingesehen werden können.

Sonderbedingungen für die  
Postbox
Stand: 1. Juli 2020
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1. Allgemeines
„SpardaYoung+“ ist ein Girokonto für alle Personen im Alter von 6 bis 26 
Jahren. Die Eröffnung eines „SpardaYoung+“ (Girokonto) ist nur für Einzel
personen möglich.

Eine OnlineEröffnung mit PostIdent ist über unsere Internetseite ab 18 
Jahre möglich.

2. Verzinsung
Der Habenzins richtet sich nach der jeweiligen Guthabenhöhe.

Für Guthaben bis zu 1.500,— EUR wird b.a.w. ein variabler Sonderzins ge
währt. Bei Überschreitung dieses Betrages verringert sich der Zinssatz und 
das Gesamtguthaben wird mit diesem Zinssatz verzinst.

Die aktuellen Konditionen werden von der Bank durch Aushang in den 
Geschäftsräumen der kontoführenden Stelle bekannt gegeben. Ände
rungen werden mit ihrer Bekanntgabe wirksam.

Für Kontoüberziehungen gelten die Standardkonditionen für Kontokor
rentkonten. Die Zinsbuchung erfolgt vierteljährlich zum Quartalsende.

3. Wegfall der Voraussetzungen
Sind die unter 1. genannten Voraussetzungen für das „SpardaYoung+“ 
(Girokonto) entfallen, wird das Konto in ein Girokonto mit Standardko n
ditionen mit den jeweils gültigen Bedingungen umgewandelt.

4. Geschäftsbedingungen
Es gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der SpardaBank. 
Der Wortlaut dieser Geschäftsbedingungen kann in den Geschäftsräu
men der SpardaBank eingesehen oder im Internet abgerufen werden; 
auf Wunsch werden diese Geschäftsbedingungen ausgehändigt.

Sonderbedingungen für  
„SpardaYoung+“ (Girokonto)
Stand: 31. Oktober 2018

Sparda-Bank Nürnberg eG
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Sonderbedingungen für  
Gemeinschaftskonten
Stand: 31. Oktober 2018

Bei Gemeinschaftskonten legen die Kontoinhaber mit Abschluss des Kun
d enstammvertrags einvernehmlich fest, dass ein Einzelverfügungsrecht 
(OderKonto) für alle unter der gemeinschaftlichen Stammnummer ge
führten Konten der Kontoinhaber bestehen soll. Das Verfügungsrecht ist 
danach wie folgt ausgestaltet.

Jeder Kontoinhaber ist berechtigt, über die Konten ohne Mitwirkung 
der anderen Kontoinhaber zu verfügen und zu Lasten der Konten alle 
mit der Kontoführung im Zusammenhang stehenden Vereinbarungen 
zu treffen. Besonderheiten bestehen nur in folgenden Fällen:

1. Kreditverträge und Eingeräumte Kontoüberziehungen
Für den Abschluss und die Änderungen von Kreditverträgen zu Lasten 
der Konten ist die Mitwirkung aller Kontoinhaber erforderlich. Jeder 
Kontoinhaber ist jedoch einzeln berechtigt, über etwa den Gemei n
schaftskonten eingeräumten Kredite zu verfügen und darüber hinaus 
vorübergehende Kontoüberziehungen im banküblichen Rahmen her
beizuführen.

2. Termingeschäfte
Zum Abschluss und zur Durchführung von Termingeschäften zu Lasten 
der Gemeinschaftskonten bedarf es einer Vereinbarung mit allen Konto
inhabern.

3. Erteilung und Widerruf von Vollmachten
Eine Kontovollmacht kann nur von allen Kontoinhabern gemeinschaft
lich erteilt werden. Der Widerruf durch einen der Kontoinhaber führt 
zum Erlöschen der Vollmacht. Über den Widerruf ist die Bank unverzüg
lich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten.

4. Kontoauflösung
Eine Auflösung der Gemeinschaftskonten kann durch alle Kontoinhaber 
gemeinschaftlich erfolgen. Eine Ausnahme hiervon besteht im Todesfall 
eines Konto inhabers (vgl. Nr. 9.).

5. Eröffnung weiterer Gemeinschaftskonten
Jeder Kontoinhaber ist allein berechtigt, weitere Konten und Depots für 
die Konto inhaber mit Einzelverfügungsberechtigung zu den hier getrof
fenen Vereinbarungen zu eröffnen. Die Bank wird die anderen Kontoin
haber hierüber unterrichten.

6. Gesamtschuldnerische Haftung
Für die Verbindlichkeiten aus Gemeinschaftskonten haften die Konto
inhaber als Gesamtschuldner. Die Bank kann daher von jedem einzelnen 
Kontoinhaber die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern.

7. Widerruf der einzelnen Einzelverfügungsberechtigung
Jeder Kontoinhaber kann die Einzelverfügungsberechtigung eines ande
ren Konto inhabers, mit Wirkung für die Zukunft, der Bank gegenüber 
widerrufen. Über den Widerruf ist die Bank unverzüglich und aus Be
weisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten. In diesem Fall können 
alle Kontoinhaber nur noch gemeinschaftlich über die Gemeinschafts
konten verfügen. Die Bank wird die anderen Kontoinhaber hierüber 
unterrichten.

8. Kontomitteilungen
Kontoauszüge werden in der im Kundenstammvertrag vereinbarten 
Form übermittelt. Wenn eine unmittelbare Benachrichtigung geboten 
ist (z. B. bei Nichtausführung von Zahlungsverkehrsaufträgen), wird die 
Bank die Mitteilung an die im Kundenstammvertrag angegebene Post
anschrift versenden. Konto und Kreditkündigungen sowie die Ankündi
gung solcher Maßnahmen werden jedem Kontoinhaber zugeschickt. 
Jeder Kontoinhaber kann verlangen, dass auch ihm künftig alle Konto
mitteilungen zusätzlich übermittelt werden.

9. Tod eines Kontoinhabers
Nach dem Tod eines Kontomitinhabers bleiben die Befugnisse der ande
ren Kontoinhaber unverändert bestehen. Jedoch können die überleben
den Kontoinhaber ohne Mitwirkung der Erben die Gemeinschaftskon
ten auflösen. Die Rechte des Verstorbenen werden durch dessen Erben 
gemeinschaftlich wahrgenommen. Das Recht zum Widerruf der Einzel
verfügungsberechtigung steht jedoch jedem einzelnen Miterben zu. 
Widerruft ein Miterbe, bedarf jede Verfügung über die Gemeinschafts
konten seiner Mitwirkung. Widerrufen sämtliche Miterben die Einzelver
fügungsberechtigung eines Kontoinhabers, so können sämtliche Konto
inhaber nur noch gemeinschaftlich mit sämtlichen Miterben über die 
Gemeinschaftskonten verfügen.
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Son der be din gun gen
für den Scheck ver kehr
Stand: Oktober 2018

412 140 10.18

1 Verwendung zugelassener Scheckvordrucke, Aus hän di gung
gegen Empfangsbescheinigung

(1) Für die Aus stel lung von Schecks sind nur die vom be zo ge nen In sti tut
zu ge las se nen Scheck vor drucke zu ver wen den;  an de ren falls be steht kei -
ne Ein lö sungs pflicht. Über brin ger schecks dür fen nur auf Vor drucken für
Über brin ger schecks, Or der schecks nur auf Vor drucken für Or der schecks
aus ge stellt wer den. Ver wen det der Kun de ei ge ne Scheck vor drucke, gel -
ten eben  falls die se Be din gun gen.

(2) Scheck vor drucke wer den gegen Emp fangs be schei ni gung aus ge hän -
digt. Der Emp fän ger von Scheck vor drucken hat die se bei Emp fang auf
Voll stän dig keit zu prü fen.

2 Sorg falts pflich ten bei Ver wah rung und Ver wen dung von Scheck -
vor drucken und Schecks

(1) Scheck vor drucke und aus ge füll te Schecks sind mit be son de rer Sorg -
falt auf zu be wah ren. Das Ab han den kom men von Scheck   vor drucken und
Schecks ist der Bank, mög lichst der kon to füh ren den Stel le, un ver züg lich
mit zu tei len.

(2) Die Scheck vor drucke sind deut lich les bar aus zu fül len so wie sorg fäl tig
zu be han deln (z. B. nicht knicken, lo chen, be schmut zen). Än de run gen
und Strei chun gen des vor ge druck ten Tex tes dür fen nicht vor ge nom -
men wer den. Der Scheck be trag ist in Zif fern und in Buch sta ben unter
Angabe der Währung so ein zu set zen, dass nichts hin zu ge schrie ben wer -
den kann. Hat sich der Kun de beim Aus stel len ei nes Schecks ver schrie -
ben oder ist der Scheck auf an de re Wei se un brauch bar ge wor den, so ist
er zu ver nich ten.

3 Haf tungs ver tei lung

(1) Die Bank haf tet für die Er fül lung ihrer Ver pflich tun gen aus dem
Scheck ver trag. Hat der Kun de durch ein schuld haf tes Ver hal ten, ins be -
son de re durch eine Ver let zung sei ner Sorg falts pflich ten, zur Ent ste hung
ei nes Scha dens bei ge tra gen, be stimmt sich nach den Grund sät zen des
Mit ver schul dens, in wel chem Um fang Bank und Kun de den Scha den zu
tra gen ha ben.

(2) Löst die Bank Schecks ein, die dem Kun den nach der Aus stel lung ab -
han den ge kom men sind, so kann sie das Kon to des Kun den nur be la s -
ten, wenn sie bei der Ein lö sung nicht grob  fahr läs sig ge han delt hat.

4 Ein lö sung trotz man geln dem Gut ha ben

Die Bank ist be rech tigt, Schecks auch bei man geln dem Gut ha ben oder
über ei nen zu vor für das Kon to ein ge räum ten Kre dit (eingeräumte
Kontoüberziehung) hin aus ein zu lö sen. Die Bu chung sol cher Ver fü gun -
gen auf dem Kon to führt zu ei ner ge dul de ten Kon to über zie hung. Die
Bank ist be rech tigt, in die sem Fall den hö he ren Zins satz für ge dul de te
Kon to über zie hun gen zu ver lan gen.

5 Be ach tung von Scheck sper ren

Der Wi der ruf ei nes aus ge stell ten Schecks kann nur be ach tet wer den,
wenn er der kon to füh ren den Stel le so recht zei tig zu geht, dass sei ne Be -
rück sich ti gung im Rah men des or  dnung s  gem äßen Ge schäfts ab laufs
mög lich ist. Nach Ab lauf der Vor le gungs frist hat das be zo ge ne In sti tut
eine Scheck sper re nur für sechs Mo na te, ge rech net vom Ein gang des
Wi der rufs, zu be ach ten; spä ter vor ge leg te Schecks kann das be zo ge ne
In sti tut ein lö sen, so fern der Aus stel ler die Sper re nicht in Textform um
wei te re sechs Mo na te ver län gert.

6 Fremd wäh rungs schecks

Die Bestimmung des Umrechnungskurses bei Fremd wäh rungs ge schäften
ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis”.

7 Zu sätz li che Re ge lun gen für Or der schecks

Der Aus stel ler von Or der schecks steht al len Kre dit in sti tu ten, die am Ein -
zug der von ihm beg ebe nen Or der schecks be tei ligt sind, für de ren
Be zah lung ein. Je des die ser Kre di tin sti tu te kann gegen Vor la ge der in -
ner halb der Vor le gungs frist vor ge leg ten und nicht be zahl ten Schecks
Zah lung vom Aus stel ler ver lan gen. Die vor ste hen den Be stim mun gen
gel  ten auch für nach Be en di gung des Scheck ver trages aus ge stell te Or -
der schecks.
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Sonderbedingungen für das  
Verrechnungskonto Baufinanzierung 
Stand: 01. Januar 2021

1. Allgemeines
Das Konto dient ausschließlich der Abwicklung von Zahlungen in Zu
sammenhang mit von der SpardaBank Nürnberg eG gewährten Darle
hen.
Eine darüber hinausgehende Nutzung, insbesondere für den allgemeinen
Zahlungsverkehr (Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften, usw.), ist
grundsätzlich nicht zulässig.

Die Ausgabe einer Bankcard (Debitkarte) sowie die Ausgabe einer Kre
ditkarte sind jeweils nicht möglich. Das Konto wird auf Guthabenbasis in 
laufender Rechnung geführt (Kontokorrent). Der Kunde erhält einen 
Zugang zum Online-Banking mit Freischaltung der Authentifizierungs-
App. Weiterhin vergibt sich der Kunde selbst ein telefonisches Kenn
wort, um sich bei Anfragen zu seinem Konto legitimieren zu können.

Das Verrechnungskonto Baufinanzierung kann nur unter dem Kunden-
stamm des Darlehens geführt werden. Weiterhin ist pro Kundenstamm 
nur ein Verrechnungskonto Baufinanzierung zulässig. Das Verrechn-
ungskonto Baufinanzierung wird bis zur Vollauszahlung des Darlehens 
für die Abwicklung des Finanzierungsvorhabens benötigt.

2. Rechnungsabschluss
Die Zinsabrechnung erfolgt vierteljährlich zum Quartalsende.

3. Möglichkeiten nach Vollauszahlung der Baufinanzierung
Da das Verrechnungskonto Baufinanzierung ausschließlich der Abwick-
lung von Zahlungen in Zusammenhang mit von der SpardaBank Nürn
berg eG gewährten Darlehen dient, kann das Konto nach Vollauszah
lung der entsprechenden Darlehen durch den Kunden kostenfrei
aufgelöst werden.

Um den Einzug der Darlehensrate zu gewährleisten, hat der Darlehens
nehmer nach Vollauszahlung des Darlehens eine Bankverbindung für 
den Rateneinzug mitzuteilen. Hierzu ist ein Kundenauftrag mit einem 
SEPAMandat notwendig. 

Alternativ bietet die SpardaBank Nürnberg eG die Möglichkeit an, dass 
der Kunde das Verrechnungskonto Baufinanzierung in ein reguläres Gi-
rokonto mit vollem Leistungsumfang gemäß gültigem Preis und Leis
tungsverzeichnis/Preisaushang umstellen kann. Auch hier benötigt die 
SpardaBank Nürnberg eG einen entsprechenden Kundenauftrag.

4. Kontoschließung Verrechnungskonto Baufinanzierung
Spätestens nach vollständiger Rückzahlung des Darlehens wird das Ver
rechnungskonto Baufinanzierung fristgerecht in Textform durch die
SpardaBank Nürnberg eG gekündigt.

5. Weitere Geschäftsbedingungen
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sparda
Bank Nürnberg eG. Diese Bedingungen können in den Geschäftsräumen 
der SpardaBank Nürnberg eG oder im Internet eingesehen werden, auf 
Wunsch werden die Geschäftsbedingungen ausgehändigt.
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Sind Sie Mitglied einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft? Dann sind Sie kirchensteuerpflichtig. In diesem Fall
ist folgende Information für Sie wichtig:

Seit dem 1. Januar 2015 sind wir als Bank gesetzlich dazu verpflichtet, die Kirchensteuer auf die Abgeltungsteuer auto-
matisch an das Finanzamt abzuführen. Ihr Vorteil: Ihre Kirchensteuerpflicht auf Kapitalerträge ist damit abgegolten.
Weitere Angaben in der Steuererklärung sind nicht mehr nötig. Wenn Sie uns einen ausreichenden Freistellungsauftrag
erteilt oder eine NV-Bescheinigung eingereicht haben, führen wir gar keine Kirchensteuer ab.

Für den Kirchensteuerabzug müssen wir beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) abfragen, ob Sie einer Religions -
gemeinschaft angehören. Hierfür geben wir Ihre Steueridentifikationsnummer und Ihr Geburtsdatum an. Diese elek-
tronische Abfrage erfolgt als Anlassabfrage bei neuen Kundinnen und Kunden und als Regelabfrage einmal jährlich,
und zwar zwischen dem 1. September und 31. Oktober. Das BZSt übermittelt Ihre Daten an uns datenschutzkonform,
verschlüsselt in Form eines Kirchensteuerabzugsmerkmals (KiStAM).

Sie können der Datenweitergabe gegenüber dem BZSt natürlich widersprechen. Der Widerspruch gilt so lange, bis Sie
ihn widerrufen. Das BZSt meldet Ihren Widerspruch dem Finanzamt. Es wird Sie dann dazu auffordern, eine Steuer -
erklärung bezüglich der Kirchensteuer abzugeben. Bitte beachten Sie: Der Widerspruch muss spätestens zwei Monate
vor unserer Abfrage beim BZSt eingegangen sein. Für die Regelabfrage also bis zum 30. Juni. Ihren Wider spruch 
schicken Sie an das BZSt:

Bundeszentralamt für Steuern
An der Küppe 1
53225 Bonn
Telefon 0228 406-1240 

Das Formular finden Sie auf www.formulare-bfinv.de in der Formularsuche unter dem Buchstaben K wie „Kirchen -
steuer“.

Das sind die Rechtsgrundlagen für dieses Verfahren: § 51a Abs. 2c, 2e Einkommensteuergesetz; § 139a, b Abgaben -
ordnung; Kirchensteuergesetze der Länder.
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Sind Sie Mitglied einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft? Dann sind Sie kirchensteuerpflichtig. In diesem Fall
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gemeinschaft angehören. Hierfür geben wir Ihre Steueridentifikationsnummer und Ihr Geburtsdatum an. Diese elek-
tronische Abfrage erfolgt als Anlassabfrage bei neuen Kundinnen und Kunden und als Regelabfrage einmal jährlich,
und zwar zwischen dem 1. September und 31. Oktober. Das BZSt übermittelt Ihre Daten an uns datenschutzkonform,
verschlüsselt in Form eines Kirchensteuerabzugsmerkmals (KiStAM).

Sie können der Datenweitergabe gegenüber dem BZSt natürlich widersprechen. Der Widerspruch gilt so lange, bis Sie
ihn widerrufen. Das BZSt meldet Ihren Widerspruch dem Finanzamt. Es wird Sie dann dazu auffordern, eine Steuer -
erklärung bezüglich der Kirchensteuer abzugeben. Bitte beachten Sie: Der Widerspruch muss spätestens zwei Monate
vor unserer Abfrage beim BZSt eingegangen sein. Für die Regelabfrage also bis zum 30. Juni. Ihren Wider spruch 
schicken Sie an das BZSt:

Bundeszentralamt für Steuern
An der Küppe 1
53225 Bonn
Telefon 0228 406-1240 

Das Formular finden Sie auf www.formulare-bfinv.de in der Formularsuche unter dem Buchstaben K wie „Kirchen -
steuer“.

Das sind die Rechtsgrundlagen für dieses Verfahren: § 51a Abs. 2c, 2e Einkommensteuergesetz; § 139a, b Abgaben -
ordnung; Kirchensteuergesetze der Länder.
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I. Firma, Sitz, Zweck und Gegenstand des Unternehmens 

§ 1
Firma und Sitz 

(1) Die Firma der Genossenschaft lautet: Sparda-Bank Nürnberg eG. 
(2) Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Nürnberg. 
(3) Ihr Kerngeschäftsgebiet erstreckt sich auf das Gebiet, das in der auf der Rück- 

seite abgedruckten Karte dargestellt ist. 
Die Genossenschaft betreut über die digitalen Wege auch Mitglieder und Kunden 
außerhalb dieses Kerngeschäftsgebietes. 

§ 2
Zweck und Gegenstand 

(1) Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der 
Mitglieder. 

(2) Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und er- 
gänzenden Geschäften, insbesondere 
a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Einlagen;
b) die Gewährung von Krediten aller Art;
c) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen

sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften;
d) die Durchführung des Zahlungsverkehrs;
e) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs

von Devisen und Sorten;
f) die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung;
g) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von

Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
h) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen,

Investmentfonds, Reisen und Immobilien;
i) die Vermittlung von Krediten, Strom- und Telefonverträgen;
j) die Vermittlung einer Teilnahme an digitalen Ökosystemen für Online-Banking,

digitale Medien und Inhalte, sowie kommerzielle elektronische Angebote zum
Erwerb von Produkten und Dienstleistungen aller Art;

k) der Erwerb, die Projektierung, die Bebauung, die Vermietung, die Verpachtung,
die Vermittlung und der Verkauf von Grundstücken und Immobilien auch im
Rahmen des Bauträgergeschäftes.

(3) Die Genossenschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an Unter- 
nehmen beteiligen. 

(4) Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebs auf Nichtmitglieder ist zugelassen. 
(5) Kredite werden nur an Mitglieder vergeben, ausgenommen Kredite an den Verband 

der Sparda-Banken e.V., an Beteiligungsunternehmen der Bank und an Unter- 
nehmen der Wohnungswirtschaft sowie Kredite, die als Schuldscheindarlehen 
gewährt werden. 
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II. Mitgliedschaft

§ 3
Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft können erwerben: 
a) Mitarbeiter der Deutschen Bahn Aktiengesellschaft (DB AG), des Bundes- 

eisenbahnvermögens (BEV) und des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA), Ver- 
sorgungsempfänger des BEV und des EBA und deren Hinterbliebene sowie
Rentenempfänger der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
und deren Hinterbliebene;

b) Mitarbeiter der betrieblichen Sozialeinrichtungen der DB AG, des BEV und
des EBA sowie von Tochterunternehmen der DB AG;

c) Mitarbeiter des übrigen öffentlichen Dienstes und gleichgestellte Personen
und Versorgungsempfänger des übrigen öffentlichen Dienstes und deren
Hinterbliebene;

d) andere natürliche Personen, Personengesellschaften sowie juristische Per- 
sonen des privaten und öffentlichen Rechts.

Die Mitgliedschaft können ferner erwerben: Betriebliche Sozialeinrichtungen der 
DB AG, des BEV und des EBA, soweit es sich um rechtsfähige Vereinigungen 
handelt. 

(2) Die Mitgliedschaft wird erworben durch: 
a) eine von dem Beitretenden zu unterzeichnende unbedingte Beitrittserklärung,

die den Anforderungen des Genossenschaftsgesetzes entsprechen muss,
b) Zulassung durch die Genossenschaft.

(3) Das Mitglied ist unverzüglich in die Mitgliederliste (§ 16 Abs. 2 Buchstabe f) einzu- 
tragen und hiervon unverzüglich zu benachrichtigen. 

§ 4
Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet durch 
a) Kündigung (§ 5),
b) Übertragung des Geschäftsguthabens (§ 6 Abs. 1),
c) Tod (§ 7),
d) Auflösung einer juristischen Person oder Personengesellschaft (§ 8),
e) Ausschluss (§ 9).

§ 5
Kündigung 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, seine Mitgliedschaft zum Schluss eines Geschäfts- 
jahres zu kündigen. 

(2) Soweit ein Mitglied mit mehreren Geschäftsanteilen beteiligt ist, ohne hierzu durch 
die Satzung oder eine Vereinbarung mit der Genossenschaft verpflichtet zu sein, 
kann es seine Beteiligung mit einem oder mehreren seiner weiteren Geschäfts- 
anteile zum Schluss eines Geschäftsjahres kündigen. 
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(3) Die Kündigung muss schriftlich erklärt werden und der Genossenschaft mindestens 
drei Monate vor Schluss eines Geschäftsjahres zugehen. 

§ 6
Übertragung des Geschäftsguthabens 

(1) Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe des Geschäftsjahres, sein Geschäfts- 
guthaben durch schriftlichen Vertrag einem anderen übertragen und hierdurch 
aus der Genossenschaft ohne Auseinandersetzung ausscheiden, sofern der 
Erwerber bereits Mitglied ist oder an seiner Stelle unter Beachtung des § 3 
Mitglied wird. Ist der Erwerber bereits Mitglied, so ist die Übertragung des Ge- 
schäftsguthabens nur zulässig, sofern sein bisheriges Geschäftsguthaben nach 
Zuschreibung des Geschäftsguthabens des Veräußerers den zulässigen Ge- 
samtbetrag der Geschäftsanteile, mit denen der Erwerber beteiligt ist oder sich 
beteiligt, nicht übersteigt. 

(2) Ein Mitglied kann sein Geschäftsguthaben, ohne aus der Genossenschaft aus- 
zuscheiden, teilweise übertragen und damit die Anzahl seiner Geschäftsanteile 
verringern. Abs. 1 gilt entsprechend. 

(3) Die Übertragung des Geschäftsguthabens oder eines Teils davon bedarf der 
Zustimmung der Genossenschaft. Dies gilt nicht im Fall des § 76 Abs. 2 des 
Genossenschaftsgesetzes. 

§ 7
Ausscheiden durch Tod 

Mit dem Tode scheidet ein Mitglied aus; seine Mitgliedschaft geht auf den Erben über. 
Die Mitgliedschaft des Erben endet mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem 
der Erbfall eingetreten ist (§ 77 Abs. 1 des Genossenschaftsgesetzes). 

§ 8
Auflösung einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft 

Wird eine juristische Person oder eine Personengesellschaft aufgelöst oder erlischt 
sie, so endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem die 
Auflösung oder das Erlöschen wirksam geworden ist. Im Falle der Gesamtrechts- 
nachfolge wird die Mitgliedschaft bis zum Schluss des Geschäftsjahres durch den 
Gesamtrechtsnachfolger fortgesetzt. 

§ 9
Ausschluss 

(1) Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft zum Schluss eines Geschäftsjahres 
ausgeschlossen werden, wenn 
a) es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung des Ausschlusses den

satzungsmäßigen oder sonstigen der Genossenschaft gegenüber bestehen- 
den Verpflichtungen nicht nachkommt;

 b) es unrichtige Jahresabschlüsse oder Vermögensübersichten einreicht, oder
sonst unrichtige oder unvollständige Erklärungen über seine rechtlichen oder
wirtschaftlichen Verhältnisse abgibt;

 c) es durch Nichterfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber der Genossenschaft
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diese schädigt oder geschädigt hat oder wegen der Nichterfüllung einer Ver- 
bindlichkeit gerichtliche Maßnahmen notwendig sind; 

d) es zahlungsunfähig geworden oder überschuldet oder wenn über sein Ver- 
mögen ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt worden
ist;

 e) sein dauernder Aufenthaltsort unbekannt ist;
f) sich sein Verhalten mit den Belangen der Genossenschaft nicht vereinbaren

lässt, insbesondere wenn der Geschäftsbetrieb der Genossenschaft nicht oder
nicht mehr genutzt wird;

g) die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Genossenschaft nicht vorhanden
waren oder – mit Ausnahme des Wohnsitzes oder Beschäftigungsortes inner- 
halb des Geschäftsbereiches – nicht mehr vorhanden sind.

(2) Für den Ausschluss ist der Vorstand zuständig. Mitglieder des Vorstands oder des 
Aufsichtsrats können jedoch nur durch Beschluss der Vertreterversammlung 
ausgeschlossen werden. 

(3) Vor der Beschlussfassung ist dem Auszuschließenden Gelegenheit zu geben, 
sich zu dem beabsichtigten Ausschluss zu äußern. Hierbei sind ihm die wesent- 
lichen Tatsachen, auf denen der Ausschluss beruhen soll, sowie der satzungs- 
mäßige Ausschließungsgrund mitzuteilen. 

(4) Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird, hat die Tatsachen, 
auf denen der Ausschluss beruht, sowie den satzungsmäßigen Ausschließungs- 
grund anzugeben. 

(5) Der Beschluss ist dem Ausgeschlossenen von dem Vorstand unverzüglich durch 
eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Von der Absendung des Briefes an kann das 
Mitglied nicht mehr Vertreter bzw. Ersatzvertreter und auch nicht Mitglied des 
Wahlausschusses sein, der gemäß § 26c Abs. 4 zu bilden ist; es kann auch nicht 
an der Wahl zur Vertreterversammlung teilnehmen und nicht Mitglied des Vorstands 
oder Aufsichtsrats sein. 

(6) Der Ausgeschlossene kann, wenn nicht die Vertreterversammlung den Ausschluss 
beschlossen hat, innerhalb eines Monats seit der Absendung des Briefes Be- 
schwerde beim Aufsichtsrat einlegen. Die Beschwerdeentscheidung des Aufsichts- 
rats ist genossenschaftsintern endgültig. 

(7) Es bleibt dem Ausgeschlossenen unbenommen, gegen den Ausschluss den or- 
dentlichen Rechtsweg zu beschreiten. Der ordentliche Rechtsweg ist jedoch 
ausgeschlossen, wenn das Mitglied von der Beschwerdemöglichkeit gemäß Abs. 
6 keinen Gebrauch gemacht hat. 

§ 10
Auseinandersetzung 

(1) Für die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschiedenen Mitglied und der 
Genossenschaft ist der festgestellte Jahresabschluss maßgebend; Verlustvorträ- 
ge sind nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile zu berücksichtigen. Im Fall der 
Übertragung des Geschäftsguthabens (§ 6) findet eine Auseinandersetzung nicht 
statt. 

(2) Das ausgeschiedene Mitglied hat Anspruch auf Auszahlung des Auseinander- 
setzungsguthabens; für die Auszahlung ist die Zustimmung von Vorstand und 
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Aufsichtsrat erforderlich. Darüber hinaus hat es keine Ansprüche auf das Vermögen  
der Genossenschaft. Die Genossenschaft ist berechtigt, bei der Auseinander- 
setzung die ihr gegen das ausgeschiedene Mitglied zustehenden fälligen Forde- 
rungen gegen das Auseinandersetzungsguthaben aufzurechnen. Der Genossen- 
schaft haftet das Auseinandersetzungsguthaben des Mitglieds als Pfand für einen 
etwaigen Ausfall, insbesondere im Insolvenzverfahren des Mitglieds. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Auseinandersetzung nach Kün- 
digung einzelner Geschäftsanteile. 

§ 11
Rechte der Mitglieder 

Jedes Mitglied hat das Recht, nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes und der 
Satzung die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen und an der 
Gestaltung der Genossenschaft mitzuwirken. 
Es hat insbesondere das Recht, 
a) an der Wahl zur Vertreterversammlung teilzunehmen und sich im Rahmen der

Vorschriften dieser Satzung um das Vertreteramt zu bewerben;
b) als Vertreter in der Vertreterversammlung Auskünfte über Angelegenheiten der

Genossenschaft zu verlangen (§ 34);
c) Anträge für die Tagesordnung der Vertreterversammlung gemäß § 28 Abs. 4

einzureichen;
d) Anträge auf Einberufung einer außerordentlichen Vertreterversammlung gemäß §

28 Abs. 2 einzureichen;
e) Wahlvorschläge für die Vertreterversammlung einzureichen; hierzu bedarf es der

Unterschriften von 150 Mitgliedern;
f) nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen und Beschlüsse am Jahres- 

gewinn teilzunehmen;
g) rechtzeitig vor Feststellung des Jahresabschlusses durch die Vertreterversamm- 

lung auf seine Kosten eine Abschrift des Jahresabschlusses, des gesetzlichen
Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats zu verlangen;

h) das zusammengefasste Ergebnis des Prüfungsberichts einzusehen;
i) die Mitgliederliste einzusehen;
j) die Liste mit den Namen sowie den Anschriften, Telefonnummern oder E-Mail-

Adressen der gewählten Vertreter und Ersatzvertreter einzusehen und auf sein
Verlangen eine Abschrift der Liste zur Verfügung gestellt zu bekommen.

§ 12
Pflichten der Mitglieder 

Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Interesse der Genossenschaft zu wahren. 
Es hat insbesondere 
a) den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und den Be- 

schlüssen der Vertreterversammlung nachzukommen;
b) die Einzahlungen auf den Geschäftsanteil oder auf weitere Geschäftsanteile

gemäß § 37 zu leisten;
c) der Genossenschaft jede Änderung seiner Anschrift, bei Unternehmen Änderungen

der Rechtsform sowie der Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse unverzüglich
mitzuteilen.
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III. Organe der Genossenschaft

§ 13
Die Organe der Genossenschaft sind: 

A) Der Vorstand
B) Der Aufsichtsrat
C) Die Vertreterversammlung

A. Der Vorstand 

§ 14
Leitung der Genossenschaft 

(1) Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung. 
(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß den Vorschriften 

der Gesetze, insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und der 
Geschäftsordnung für den Vorstand. 

(3) Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und außergerichtlich nach 
Maßgabe des § 15. 

§ 15
Vertretung 

(1) Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vor- 
standsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann 
einzelne oder alle Vorstandsmitglieder von dem Verbot der Mehrvertretung des § 
181 2. Alternative BGB befreien, ihnen also die Befugnis erteilen, bei allen 
Rechtsgeschäften, welche die Genossenschaft mit oder gegenüber Dritten vor- 
nimmt, zugleich als Vertreter Dritter zu handeln. 

(2) Die Erteilung von Prokura, Handlungsvollmacht und sonstigen Vollmachten zur 
rechtsgeschäftlichen Vertretung ist zulässig. Näheres regelt die Geschäftsordnung 
für den Vorstand. 

§ 16
Aufgaben und Pflichten des Vorstands 

(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines or- 
dentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer Kreditgenossenschaft 
anzuwenden. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse, namentlich Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch die Tätigkeit im Vorstand bekannt 
geworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren. 

(2) Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet, 
a) die Geschäfte entsprechend genossenschaftlicher Zielsetzung zu führen;
b) eine Geschäftsordnung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aufzustellen,

die der einstimmigen Beschlussfassung im Vorstand bedarf und von allen
Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen ist;

c) die für einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb notwendigen personellen,
sachlichen und organisatorischen Maßnahmen rechtzeitig zu planen und
durchzuführen und den Betrieb wirtschaftlich zu führen;

d) für ein ordnungsmäßiges Rechnungswesen zu sorgen, das einerseits der
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Rechnungslegung und andererseits dem Controlling im Sinne von Planung 
und Steuerung dient; 

e) die Bestimmungen des Statuts der Sicherungseinrichtung des BVR, einschließ- 
lich der Verfahrensregeln sowie die Bestimmungen der Satzung der BVR
Institutssicherung GmbH zu beachten;

f) über die Zuständigkeit für die Zulassung des Mitgliedschaftserwerbs und für
die Beteiligung mit weiteren Geschäftsanteilen sowie für das Führen der Mit- 
gliederliste nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes zu entscheiden;

g) ordnungsgemäße Inventuren vorzunehmen und ein lnventarverzeichnis zum
Ende des Geschäftsjahres aufzustellen;

h) innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres den Jahresab- 
schluss und den gesetzlichen Lagebericht aufzustellen, beides unverzüglich
dem Aufsichtsrat und - ggf. nach Prüfung gemäß § 340k HGB - sodann mit
dessen Bericht der Vertreterversammlung zur Feststellung des Jahresab- 
schlusses vorzulegen;

i) im Prüfungsbericht festgehaltene Mängel abzustellen und dem Prüfungsver- 
band darüber zu berichten;

j) dem Prüfungsverband Einberufung, Termin, Tagesordnung und Anträge für
die Vertreterversammlung rechtzeitig anzuzeigen;

k) dem Prüfungsverband von allen beabsichtigten Satzungsänderungen recht- 
zeitig Mitteilung zu machen.

§ 17
Berichterstattung gegenüber dem Aufsichtsrat 

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat mindestens vierteljährlich, auf Verlangen oder bei 
wichtigem Anlass unverzüglich über die geschäftliche Entwicklung der Genossenschaft – 
insbesondere im Hinblick auf etwaige Kreditrisiken – die Einhaltung der genossen-
schaftlichen Grundsätze und die Unternehmensplanung zu unterrichten. 

§ 18
Zusammensetzung und Dienstverhältnis 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern und muss hauptamtlich 
für die Genossenschaft tätig sein. 

(2) Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt. Der 
Aufsichtsrat ernennt ein Vorstandsmitglied zum Vorstandsvorsitzenden. 

(3) Der Aufsichtsratsvorsitzende, bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter, unterzeich- 
net namens der Genossenschaft die Dienstverträge mit den Vorstandsmitgliedern. 

(4) Für die Kündigung des Dienstverhältnisses eines Vorstandsmitglieds unter Ein- 
haltung der vertraglichen oder gesetzlichen Frist sowie für den Abschluss von 
Aufhebungsvereinbarungen ist der Aufsichtsrat, vertreten durch seinen Vorsitzen- 
den bzw. bei dessen Verhinderung durch seinen Stellvertreter, zuständig. Für die 
außerordentliche Kündigung des Dienstverhältnisses aus wichtigem Grund (frist- 
lose Kündigung) ist die Vertreterversammlung zuständig. Die Beendigung des 
Dienstverhältnisses hat die Aufhebung der Organstellung zur Folge. 

(5) Mitglieder des Vorstands scheiden spätestens mit Ende des Kalendermonats aus 
dem Vorstand aus, in dem sie das gesetzliche Renteneintrittsalter erreichen.  

(6) Die Vertreterversammlung kann jederzeit ein Vorstandsmitglied seines Amtes entheben. 
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(7) Der Aufsichtsrat ist befugt, nach seinem Ermessen Mitglieder des Vorstands 
vorläufig, bis zur Entscheidung der unverzüglich einzuberufenden Vertreterver- 
sammlung, von ihren Geschäften zu entheben und die erforderlichen Maßnahmen 
zur einstweiligen Fortführung der Geschäfte zu treffen. 

(8) Dem Vorstand soll mindestens ein Mitglied aus dem Kreis der Mitarbeiter der DB 
AG oder des BEV angehören. 

§ 19
Willensbildung 

(1) Die Entscheidungen des Vorstands bedürfen grundsätzlich der Beschlussfassung. 
Näheres regelt die Geschäftsordnung für den Vorstand. 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder mit- 
wirkt. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(3) Vorstandssitzungen können mittels elektronischer Kommunikation ohne körperli-
che Anwesenheit aller Mitglieder des Vorstands am Sitzungsort abgehalten wer-
den, wenn kein Mitglied des Vorstands diesem Verfahren widerspricht. Unter 
denselben Voraussetzungen kann eine Vorstandssitzung sowohl durch körperli-
che Anwesenheit am Sitzungsort als auch ohne körperliche Anwesenheit an die-
sem Sitzungsort mittels elektronischer Kommunikation abgehalten werden (hyb-
ride Sitzung). Eine Beschlussfassung ist ohne Einberufung einer Sitzung schriftlich 
oder im Wege elektronischer Kommunikation zulässig, wenn kein Mitglied des Vor-
stands diesem Verfahren widerspricht. 

(4) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäß zu protokollieren. Die Pro- 
tokolle sind fortlaufend zu nummerieren. Sie sind von den an der Beratung mit- 
wirkenden Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. Näheres regelt die Geschäfts- 
ordnung für den Vorstand. 

(5) Wird über die Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die Interessen eines 
Vorstandsmitglieds, seines Ehegatten oder seines eingetragenen Lebenspartners, 
seiner Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Voll- 
macht vertretenen Person berühren, darf das betreffende Vorstandsmitglied an 
der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Das Vorstandsmitglied ist jedoch 
vor der Beschlussfassung zu hören. 

§ 20
Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats 

Die Mitglieder des Vorstands sind berechtigt, an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilzuneh- 
men, wenn nicht durch besonderen Beschluss des Aufsichtsrats die Teilnahme für den 
einzelnen Fall ausgeschlossen wird. In den Sitzungen des Aufsichtsrats hat der Vorstand 
die erforderlichen Auskünfte über geschäftliche Angelegenheiten zu erteilen. Bei der Be- 
schlussfassung des Aufsichtsrats haben die Mitglieder des Vorstands kein Stimmrecht. 

§ 21
Organkredite 

Kredite an Vorstandsmitglieder bedürfen der vorherigen Zustimmung der übrigen 
Vorstandsmitglieder und des Aufsichtsrats. Kredite an Vorstandsmitglieder, die um 
nicht mehr als 10 % des nach Satz 1 beschlossenen Betrags erhöht werden, bedürfen 
jedoch nicht der Zustimmung der übrigen Vorstandsmitglieder. 
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B. Der Aufsichtsrat 
§ 22

Aufgaben und Pflichten 
(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands zu überwachen und sich 

zu diesem Zweck über die Angelegenheiten der Genossenschaft zu unterrichten; 
er hat auch darüber zu wachen, dass der Vorstand die Bestimmungen des Statuts 
der Sicherungseinrichtung des BVR, einschließlich der Verfahrensregeln sowie 
die Bestimmungen der Satzung der BVR Institutssicherung GmbH, beachtet. Der 
Aufsichtsrat muss den Vorstand auch im Hinblick auf die Einhaltung der ein- 
schlägigen bankaufsichtsrechtlichen Regelungen überwachen. Er kann jederzeit 
Berichterstattung vom Vorstand verlangen und selbst oder durch einzelne von 
ihm zu bestimmende Mitglieder die Bücher und Schriften der Genossenschaft 
sowie den Kassenbestand und die Bestände an Wertpapieren und Handelspapieren 
einsehen und prüfen. Auch ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrats kann Aus- 
künfte, jedoch nur an den Aufsichtsrat, verlangen. 

(2) Der Aufsichtsrat kann zur Erfüllung seiner gesetzlichen und satzungsmäßigen 
Pflichten aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und sich der Hilfe von Sachverstän- 
digen auf Kosten der Genossenschaft bedienen. 
Soweit der Aufsichtsrat Ausschüsse bildet, bestimmt er, ob diese beratende oder 
entscheidende Befugnis haben; außerdem bestimmt er die Zahl der Ausschuss- 
mitglieder. Ein Ausschuss mit Entscheidungsbefugnis muss mindestens aus drei 
Personen bestehen. Ein Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder - bei Beschlussfassung über Organkredite jedoch nicht weniger 
als drei - anwesend sind. Für die Beschlussfassung gilt ergänzend § 25. 

(3) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den gesetzlichen Lagebericht und den 
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung eines Jahresüberschusses oder für 
die Deckung eines Jahresfehlbetrags zu prüfen und der Vertreterversammlung 
vor Feststellung des Jahresabschlusses darüber Bericht zu erstatten. Jedes 
Mitglied des Aufsichtsrats hat den Inhalt des Prüfungsberichts zur Kenntnis zu 
nehmen. 

(4) Der Aufsichtsrat hat an der Besprechung des voraussichtlichen Ergebnisses der 
gesetzlichen Prüfung (Schlussbesprechung) teilzunehmen und sich in der näch- 
sten Vertreterversammlung über das Ergebnis dieser Prüfung zu erklären. 
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat die Mitglieder des Aufsichtsrats von dem 
Beginn einer Prüfung des Prüfungsverbands unverzüglich zu unterrichten und 
Mitglieder des Aufsichtsrats auf Verlangen des Prüfers zur Prüfung zuzuziehen. 
Über das Ergebnis der Prüfung haben Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer 
Sitzung nach Eingang des Berichts zu beraten. 

(5) Einzelheiten über die Erfüllung der dem Aufsichtsrat obliegenden Pflichten regelt 
die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats. Sie ist vom Aufsichtsrat nach Anhörung 
des Vorstands aufzustellen und jedem Mitglied des Aufsichtsrats gegen Emp- 
fangsbescheinigung auszuhändigen. 

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben bei ihrer Tätigkeit die Sorgfalt eines or- 
dentlichen und gewissenhaften Aufsichtsratsmitglieds einer Kreditgenossenschaft 
zu beachten. Sie haben über alle vertraulichen Angaben und Geheimnisse der 
Genossenschaft sowie der Mitglieder und Kunden, die ihnen durch die Tätigkeit 
im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. 
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(7) Die Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen keine nach dem Geschäftsergebnis be- 
 messene Vergütung (Tantieme) beziehen. Auslagen können ersetzt werden. Eine 
 Pauschalerstattung dieser Auslagen beschließen Vorstand und Aufsichtsrat gemäß 
 § 23 Abs. 1 Buchstabe j. Darüber hinausgehende Vergütungen bedürfen der
 Beschlussfassung der Vertreterversammlung. Etwa anfallende Umsatzsteuer wird 
 zusätzlich vergütet. 

(8) Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft gegenüber den Vorstandsmitgliedern 
gerichtlich und außergerichtlich. 

(9) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden, im Fall dessen 
Verhinderung durch seinen Stellvertreter, vollzogen. 

§ 23
Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat 

(1) Über folgende Angelegenheiten beraten Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam 
und beschließen in getrennter Abstimmung: 
a) den Erwerb, die Bebauung, die Belastung und die Veräußerung von Grund- 

stücken und grundstücksgleichen Rechten; ausgenommen ist der Erwerb von
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zur Rettung eigener Forde- 
rungen sowie deren Veräußerung;

b) die Aufnahme, Ausgliederung oder Aufgabe von Geschäften im Sinne von §
2 Abs. 2, soweit nicht die Vertreterversammlung nach § 30 Buchstabe m)
zuständig ist;

c) die Übernahme und die Aufgabe von Beteiligungen;
d) die Abgabe von rechtserheblichen Erklärungen von besonderer Bedeutung,

insbesondere den Abschluss von Miet- und anderen Verträgen, durch welche
wiederkehrende Verpflichtungen in erheblichem Umfang für die Genossenschaft
begründet werden, über die Anschaffung und Veräußerung von beweglichen
Sachen im Wert von mehr als 0,3 % des Eigenkapitals sowie über erforderliche
Erklärungen im Zusammenhang mit dem Statut der Sicherungseinrichtung
des BVR sowie der Satzung der BVR Institutssicherung GmbH;

e) den Beitritt zu Verbänden;
f) die Form der Versammlung und die Form der Erörterungsphase im Fall einer

Versammlung im gestreckten Verfahren (§ 36a Abs. 3), die Festlegung von
Termin und Ort der Vertreterversammlung, die Möglichkeit der Mitwirkung an
der Beschlussfassung einer nur als Präsenzveranstaltung durchzuführenden
Vertreterversammlung (§ 36b) und die Bild- und Tonübertragung der Vertreter-
versammlung (§ 36c Abs. 2);

g) die Verwendung der Ergebnisrücklage gemäß § 39;
h) die Errichtung und Schließung von Zweigniederlassungen und Zweigstellen;
i) die Erteilung von Prokura;
j) die Festsetzung von Pauschalerstattungen der Auslagen an Mitglieder des

Aufsichtsrats gemäß § 22 Abs. 7;
k) die Hereinnahme von Genussrechtskapital, die Begründung nachrangiger

Verbindlichkeiten und stiller Beteiligungen.
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(2) Gemeinsame Sitzungen werden von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder 
dessen Stellvertreter einberufen. Für die Einberufung gilt § 25 Abs. 4 Satz 2 ent- 
sprechend. Die Bestimmungen des § 19 Abs. 3 und § 25 Abs. 3 sind entsprechend 
anwendbar, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats und kein Mitglied des Vorstands 
diesem Verfahren widerspricht. 

(3) Den Vorsitz in den gemeinsamen Sitzungen führt der Vorsitzende des Aufsichts- 
rats oder dessen Stellvertreter, falls nicht anderes beschlossen wird. 

(4) Vorstand und Aufsichtsrat sind beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 
Mitglieder des Vorstands und mehr als die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats 
mitwirken. 

(5) Ein Antrag ist abgelehnt, wenn er nicht die Mehrheit sowohl im Vorstand als auch 
im Aufsichtsrat findet. 

(6) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken in ein gemeinsames Protokoll aufzunehmen; 
das Ergebnis der getrennten Abstimmungen ist hierbei festzuhalten; ergänzend 
gilt § 19 Abs. 4 und § 25 Abs. 5 entsprechend. 

§ 24
Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat, dessen Mitglieder Mitglied der Genossenschaft sein müssen, 
besteht aus höchstens neun Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung gewählt 
werden. 

(2) Vorschläge für die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats müssen spätestens eine 
Woche vor dem Tag der Vertreterversammlung in Textform bei der Genossenschaft 
eingehen. Bei der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats muss jeder Wahlberech- 
tigte die Möglichkeit haben, über jeden einzelnen Kandidaten abzustimmen. Für 
die Wahl gilt im übrigen § 33. 

(3) Das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds beginnt mit dem Schluss der Vertreterversamm- 
lung, die die Wahl vorgenommen hat, und endet am Schluss der Vertreterversamm- 
lung, die für das dritte Geschäftsjahr nach der Wahl stattfindet; hierbei wird das Ge- 
schäftsjahr, in welchem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, mitgerechnet.  
Jährlich scheidet ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder aus. Für das Ausscheiden 
ist die Amtsdauer maßgebend; bei gleicher Amtsdauer entscheidet das Los. Ist 
die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder nicht durch drei teilbar, so scheidet zunächst 
der kleinere Teil aus. 
Wiederwahl ist zulässig. 

(4) Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so besteht der Aufsichtsrat bis 
zur nächsten ordentlichen Vertreterversammlung, in der die Ersatzwahlen vorge- 
nommen werden, nur aus den verbleibenden Mitgliedern. Frühere Ersatzwahlen 
durch eine außerordentliche Vertreterversammlung sind nur dann erforderlich, 
wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter fünf herabsinkt. Ersatzwahlen 
erfolgen für den Rest der Amtsdauer ausgeschiedener Aufsichtsratsmitglieder. 

(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen nicht zugleich Vorstandsmitglieder, dau- 
ernde Stellvertreter der Vorstandsmitglieder, Prokuristen oder zum Betrieb des 
gesamten Geschäfts ermächtigte Handlungsbevollmächtigte sein. 

(6) Aus dem Vorstand ausgeschiedene Mitglieder können erst in den Aufsichtsrat ge- 
wählt werden, wenn sie für ihre gesamte Vorstandstätigkeit entlastet worden sind. 

(7) Dem Aufsichtsrat soll ein leitender Mitarbeiter der DB AG oder des BEV angehören. 



 

§ 25
Konstituierung, Beschlussfassung 

(1) Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an jede Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Schriftführer sowie für beide je 
einen Stellvertreter. 
Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch seinen Vorsitzenden, im Verhinde- 
rungsfalle durch dessen Stellvertreter, einberufen. Solange ein Vorsitzender und 
ein Stellvertreter nicht gewählt oder verhindert sind, werden die Aufsichtsratssit- 
zungen durch das an Lebensjahren älteste Aufsichtsratsmitglied einberufen. 

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder 
mitwirkt. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgerechnet. Bei Stim- 
mengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesem Fall 
das Los; § 33 gilt sinngemäß. 

(3) Aufsichtsratssitzungen können mittels elektronischer Kommunikation ohne körper-
liche Anwesenheit aller Mitglieder des Aufsichtsrats am Sitzungsort abgehalten 
werden, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht. Un-
ter denselben Voraussetzungen kann eine Aufsichtsratssitzung sowohl durch kör-
perliche Anwesenheit am Sitzungsort als auch ohne körperliche Anwesenheit an 
diesem Ort mittels elektronischer Kommunikation abgehalten werden (hybride Sit-
zung). Eine Beschlussfassung ist ohne Einberufung einer Sitzung schriftlich oder 
im Wege elektronischer Kommunikation zulässig, wenn der Vorsitzende des Auf-
sichtsrats oder sein Stellvertreter eine solche Beschlussfassung veranlasst und 
kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht. 

(4) Die Sitzungen des Aufsichtsrats sollen mindestens vierteljährlich stattfinden. 
Außerdem hat der Vorsitzende eine Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
einzuberufen, sooft dies im Interesse der Genossenschaft nötig erscheint oder 
wenn es der Vorstand oder mindestens die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. Wird diesem Ver- 
langen nicht entsprochen, so können die Antragsteller unter Mitteilung des Sach- 
verhalts selbst den Aufsichtsrat einberufen. 

(5) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäß zu protokollieren. Die Pro- 
tokolle sind fortlaufend zu nummerieren. Sie sind von mindestens zwei Sitzungs- 
teilnehmern, möglichst vom Aufsichtsratsvorsitzenden oder dessen Stellvertreter 
und vom Schriftführer oder dessen Stellvertreter zu unterzeichnen und mit den 
sonstigen Unterlagen bei der Genossenschaft aufzubewahren. 

(6) Wird über die Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die Interessen eines 
Aufsichtsratsmitglieds, seines Ehegatten oder seines eingetragenen Lebens- 
partners, seiner Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von ihm kraft Gesetzes 
oder Vollmacht vertretenen Person berühren, darf das betreffende Aufsichtsrats- 
mitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Das Aufsichtsrats- 
mitglied ist jedoch vor der Beschlussfassung zu hören. 

(7) Ergänzend gilt die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats. 
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C. Die Vertreterversammlung 

§ 26
Ausübung der Mitgliedsrechte 

Die Rechte der Mitglieder in den Angelegenheiten der Genossenschaft werden von 
Vertretern der Mitglieder in der Vertreterversammlung ausgeübt. 

§ 26 a

Zusammensetzung und Stimmrecht 
(1) Die Vertreterversammlung besteht aus den gewählten Vertretern. 
(2) Jeder Vertreter hat eine Stimme. Er kann nicht durch Bevollmächtigte vertreten werden. 
(3) Die Vertreter sind an Weisungen ihrer Wähler nicht gebunden. 
(4) Niemand kann sein Stimmrecht ausüben, wenn darüber Beschluss gefasst wird, 

ob er zu entlasten oder von einer Verbindlichkeit zu befreien ist, oder ob die Ge- 
nossenschaft gegen ihn einen Anspruch geltend machen soll. Er ist jedoch vor 
der Beschlussfassung zu hören. 

(5) Die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats nehmen an der Vertreterversamm- 
lung ohne Stimmrecht teil. Sie können jedoch jederzeit das Wort ergreifen und 
Anträge stellen. 

§ 26 b
Wählbarkeit 

(1) Vertreter können nur natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige Personen sein, 
die Mitglied der Genossenschaft sind und nicht dem Vorstand oder Aufsichtsrat 
angehören. Ist ein Mitglied der Genossenschaft eine juristische Person oder eine 
Personengesellschaft, kann jeweils eine natürliche Person, die zu deren Vertretung 
befugt ist, als Vertreter gewählt werden. 

(2) Ein Mitglied kann nicht als Vertreter gewählt werden, wenn es aus der Genossen- 
schaft ausgeschlossen worden ist (§ 9 Abs. 5). 

§ 26 c
Wahlturnus und Zahl der Vertreter 

(1) Die Wahl zur Vertreterversammlung findet alle fünf Jahre statt. Für je angefangene 
1.200 Mitglieder ist nach Maßgabe der gemäß § 26e Abs. 2 aufzustellenden Wahl- 
ordnung ein Vertreter zu wählen. Maßgeblich ist der Mitgliederstand am letzten 
Tag des der Wahl vorhergegangenen Geschäftsjahres. Zusätzlich sind – unter 
Festlegung der Reihenfolge des Nachrückens – je Wahlbezirk (§ 26c Abs. 3) drei 
Ersatzvertreter zu wählen. 

(2) Eine vorzeitige Neuwahl zur Vertreterversammlung findet statt, wenn die Zahl der 
Vertreter unter Berücksichtigung nachgerückter Ersatzvertreter unter die gesetz- 
liche Mindestzahl von 50 absinkt. 

(3) Für die Wahl der Vertreter wird der Geschäftsbereich (§ 1 Abs. 3) in Wahlbezirke 
eingeteilt. Der Vorstand bestimmt die Wahlbezirke und setzt die Zahl der auf jeden 
Wahlbezirk entfallenden Vertreter nach dem Verhältnis der auf die einzelnen 
Wahlbezirke entfallenden Mitglieder fest. 

(4) Für die Durchführung der Vertreterwahl ist durch die letzte vor der Wahl stattfindende 
Vertreterversammlung ein Wahlausschuss zu bilden, der aus je zwei Mitgliedern 



 

von Vorstand und Aufsichtsrat und fünf Mitgliedern der Genossenschaft besteht. 
Den Vorsitz in dem Wahlausschuss führt ein von diesem gewähltes Mitglied. Die 
Mitglieder des Wahlausschusses dürfen nicht zugleich für die Vertreterwahl kandi- 
dieren. 

§ 26 d

Aktives Wahlrecht 
(1) Wahlberechtigt ist jedes bei der Bekanntmachung der Wahl in der Liste der Mit- 

glieder eingetragene Mitglied. Ausgeschlossene Mitglieder haben kein Wahlrecht 
(§ 9 Abs. 5). 

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
(3) Geschäftsunfähige Personen, beschränkt geschäftsfähige Personen sowie juri- 

stische Personen üben ihr Wahlrecht durch den gesetzlichen Vertreter, Personen- 
gesellschaften durch ihre zur Vertretung ermächtigten Gesellschafter aus. 

(4) Mitglieder, deren gesetzliche Vertreter oder zur Vertretung ermächtigte Gesell- 
schafter können sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Mehrere Erben eines 
verstorbenen Mitglieds (§ 7) können das Wahlrecht nur durch einen gemeinschaft- 
lichen Bevollmächtigten ausüben. Ein Bevollmächtigter kann nicht mehr als zwei 
Mitglieder vertreten. Bevollmächtigte können nur Mitglieder der Genossenschaft, 
Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner, Eltern, Kinder oder Geschwister des 
Mitglieds sein oder müssen zum Vollmachtgeber in einem Gesellschafts- oder 
Anstellungsverhältnis stehen. Personen, an die die Mitteilung über den Ausschluss 
abgesandt ist (§ 9 Abs. 5), sowie Personen, die sich geschäftsmäßig zur Ausübung 
des Stimmrechts erbieten, können nicht bevollmächtigt werden. 

(5) Wahlberechtigte gesetzliche bzw. ermächtigte Vertreter oder Bevollmächtigte müssen 
die Vertretungsbefugnis auf Verlangen des Wahlausschusses schriftlich nachweisen. 
Dies gilt nicht für Eltern als gesetzliche Vertreter ihrer minderjährigen Kinder. 

§ 26 e
Wahlverfahren 

(1) Die Vertreter sowie die Ersatzvertreter werden in allgemeiner, unmittelbarer, 
gleicher und geheimer Wahl gewählt. 

(2) Näheres über das Wahlverfahren einschließlich der Feststellung des Wahlergeb- 
nisses regelt die Wahlordnung, die vom Vorstand und Aufsichtsrat aufgrund 
übereinstimmender Beschlüsse erlassen wird und die gemäß § 30 lit. p) der Zu- 
stimmung der Vertreterversammlung bedarf. 

(3) Fällt ein Vertreter vor Ablauf der Amtszeit weg, so tritt ein Ersatzvertreter an seine 
Stelle; dessen Amtszeit erlischt spätestens mit Ablauf der Amtszeit des Vertreters. 

(4) Eine Liste mit den Namen sowie den Anschriften, Telefonnummern oder E-Mail- 
Adressen der gewählten Vertreter und Ersatzvertreter ist zur Einsichtnahme für 
die Mitglieder mindestens zwei Wochen lang in den Geschäftsräumen der Ge- 
nossenschaft und ihren Niederlassungen auszulegen. Dies ist in der durch § 46 
bestimmten Form bekannt zu machen. Die Frist für die Auslegung oder Zugäng- 
lichmachung beginnt mit der Bekanntmachung. In der Bekanntmachung ist darauf 
hinzuweisen, dass jedes Mitglied jederzeit eine Abschrift der Liste der Vertreter 
und Ersatzvertreter verlangen kann. 
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§ 26 f

Amtsdauer, Beginn und Ende des Vertreteramtes 
(1) Die Vertreter werden nach Maßgabe von Abs. 2 auf fünf Jahre gewählt. Wiederwahl 

ist zulässig. 

(2) Das Amt des Vertreters beginnt mit Annahme der Wahl, frühestens jedoch mit 

dem Zeitpunkt, in welchem mindestens 50 Vertreter die Wahl angenommen haben. 

Eine Pflicht zur Annahme der Wahl als Vertreter besteht nicht. Der Gewählte hat 

sich jedoch unverzüglich über die Annahme der Wahl zu erklären. Lehnt er inner- 

halb einer ihm bei Mitteilung seiner Wahl zu setzenden Frist von zwei Wochen 

die Wahl nicht ab, so gilt diese als von ihm angenommen. 

(3) Das Amt des Vertreters endet, wenn nach einer durchgeführten Neuwahl minde- 

stens 50 Vertreter die Wahl angenommen haben, spätestens jedoch mit Ablauf 

der Vertreterversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat 

für das vierte Geschäftsjahr beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die 

Vertreter gewählt wurden, nicht mitgerechnet wird. Es endet jedoch vorzeitig, 

wenn der Vertreter aus der Genossenschaft ausscheidet oder ausgeschlossen 

wird, die Wahl in den Vorstand oder Aufsichtsrat annimmt, sein Amt niederlegt, 

stirbt, geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt wird. 

(4) Das Vertreteramt endet vorzeitig, wenn es darauf beruht, dass der Vertreter zur 

Vertretung einer juristischen Person oder Personengesellschaft befugt ist, und 

diese Vertretungsbefugnis erloschen ist. Besteht Streit über das Erlöschen der 

Vertretungsbefugnis, entscheidet die schriftliche Erklärung der juristischen Person 

bzw. Personengesellschaft, dass die Vertretungsbefugnis erloschen ist. 

§ 27

Frist und Tagungsort 

(1) Die ordentliche Vertreterversammlung hat innerhalb der ersten sechs Monate 

nach Ablauf des Geschäftsjahres stattzufinden. 

(2) Außerordentliche Vertreterversammlungen können nach Bedarf einberufen werden. 

(3) Die Vertreterversammlung muss im Geschäftsbereich der Genossenschaft statt-

finden, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 23 Abs.1 lit. f) eine 

andere Form der Versammlung (§ 36a) festlegen. 

§ 28

Einberufung und Tagesordnung 

(1) Die Vertreterversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Der Aufsichtsrat 

ist zur Einberufung verpflichtet, wenn hierfür ein gesetzlicher oder satzungsmäßiger 

Grund vorliegt oder wenn dies im Interesse der Genossenschaft erforderlich ist, 

namentlich auf Verlangen des Prüfungsverbandes. 

(2) Die Vertreter oder die Mitglieder der Genossenschaft können in Textform unter 

Anführung des Zwecks und der Gründe die Einberufung einer außerordentlichen 

Vertreterversammlung verlangen. Hierzu bedarf es mindestens des zehnten Teils 

der Vertreter bzw. der Genossenschaftsmitglieder, höchstens jedoch 500 Mitglieder. 

Mitglieder, auf deren Verlangen eine Vertreterversammlung einberufen wird, kön- 

nen an dieser Versammlung teilnehmen; das Rede- und Antragsrecht wird von 

einem von den teilnehmenden Mitgliedern zu bestimmenden Mitglied ausgeübt. 



(3) Die Vertreterversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher 
Vertreter in Textform oder durch Bekanntmachung in der papierhaften Ausgabe 
des Kundenjournals „sparda aktuell“ der Sparda-Bank Nürnberg eG einberufen un-
ter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen, die zwischen dem Tag des 
Zugangs (Absatz 7) und dem Tag der Vertreterversammlung liegen muss. Bei der 
Einberufung sind die Tagesordnung, die Form der Versammlung, im Fall des § 36a 
Abs. 3 zusätzlich die Form der Erörterungsphase und im Fall § 36a Abs. 1 bis 3 
die erforderlichen Angaben zur Nutzung der schriftlichen oder elektronischen Kom-
munikation bekannt zu machen. Die Tagesordnung ist allen Mitgliedern durch Ver-
öffentlichung in der durch § 46 bestimmten Form oder im Internet unter der Adresse 
der Genossenschaft oder durch unmittelbare Benachrichtigung bekannt zu ma-
chen. § 36c Abs. 2 bleibt unberührt. 

(4) Die Tagesordnung wird von demjenigen festgesetzt, der die Vertreterversammlung 
einberuft. Die Vertreter oder die Mitglieder der Genossenschaft können in Textform 
unter Anführung des Zwecks und der Gründe verlangen, dass Gegenstände zur 
Beschlussfassung in der Vertreterversammlung angekündigt werden; hierzu bedarf es 
mindestens des zehnten Teils der Vertreter bzw. der Genossenschaftsmitglieder, 
höchstens jedoch 500 Mitglieder. Mitglieder, auf deren Verlangen Gegenstände 
zur Beschlussfassung angekündigt werden, können an dieser Versammlung 
teilnehmen; das Rede- und Antragsrecht hinsichtlich dieser Gegenstände wird 
von einem von den teilnehmenden Mitgliedern zu bestimmenden Mitglied ausge- 
übt. 

(5) Über Gegenstände, deren Verhandlung nicht so rechtzeitig angekündigt ist, dass 
mindestens eine Woche zwischen dem Zugang der Ankündigung (Abs. 7) und dem 
Tage der Vertreterversammlung liegt, können Beschlüsse nicht gefasst werden; 
hiervon sind jedoch Beschlüsse über den Ablauf der Versammlung sowie über An- 
träge auf Berufung einer außerordentlichen Vertreterversammlung ausgenommen. 

(6) Zu Anträgen und Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es keiner Ankün- 
digung. 

(7) In den Fällen der Absätze 3 und 5 gelten die Mitteilungen als zugegangen, wenn 
sie zwei Werktage vor Beginn der Frist abgesendet worden sind. 

(8) Rechtzeitig vor der ordentlichen Vertreterversammlung sollen jedem Vertreter der 
Jahresabschluss und der gesetzliche Lagebericht zugänglich gemacht werden. 

§ 29
Versammlungsleitung 

Den Vorsitz in der Vertreterversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder 
sein Stellvertreter (Versammlungsleiter). Durch Beschluss der Vertreterversammlung 
kann der Vorsitz einem Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrats, einem anderen 
Mitglied der Genossenschaft oder einem Vertreter des Prüfungsverbands übertragen 
werden. Der Versammlungsleiter ernennt einen Schriftführer und erforderlichenfalls 
Stimmzähler. 

§ 30
Gegenstände der Beschlussfassung 

Die Vertreterversammlung beschließt über die im Genossenschaftsgesetz und in 
dieser Satzung bezeichneten Angelegenheiten, insbesondere über 
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a) Änderung der Satzung;
b) Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts des Prüfungsverbandes;
c) Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresüberschusses oder

Deckung des Jahresfehlbetrages;
d) Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats;
e) Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie Festsetzung einer Vergütung im Sinne

von § 22 Abs. 7 Satz 4;
f) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats

sowie außerordentliche Kündigung der Dienstverträge der Vorstandsmitglieder;
g) Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern aus der Genossenschaft;
h) Wahl eines Bevollmächtigten zur Führung von Prozessen gegen Aufsichtsrats- 

mitglieder wegen ihrer Organstellung;
i) Führung von Prozessen gegen im Amt befi liche und ausgeschiedene Vorstands- 

und Aufsichtsratsmitglieder wegen ihrer Organstellung;
j) Festsetzung der Beschränkungen bei Kreditgewährung gemäß § 49 des Genos- 

senschaftsgesetzes;
k) Austritt aus genossenschaftlichen Verbänden;
l) Verschmelzung, Spaltung oder Formwechsel nach den Vorschriften des Umwand- 

lungsgesetzes der Genossenschaft;
m) Aufnahme, Übertragung oder Aufgabe eines wesentlichen Geschäftsbereichs;
n) Auflösung der Genossenschaft;
o) Fortsetzung der Genossenschaft nach beschlossener Auflösung;
p) Zustimmung zur Wahlordnung und Wahlen zum Wahlausschuss.

§ 31
Mehrheitserfordernisse 

(1) Die Beschlüsse der Vertreterversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der 
gültig abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung eine 
größere Mehrheit vorschreibt. 

(2) Eine Mehrheit von drei Vierteln der gültig abgegebenen Stimmen ist insbesonde- 
re in folgenden Fällen erforderlich: 
a) Änderung der Satzung;
b) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Vorstands mit Ausnahme der in §

40 des Genossenschaftsgesetzes geregelten Fälle sowie von Mitgliedern des
Aufsichtsrats;

c) Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern aus der Genossenschaft;
d) Austritt aus genossenschaftlichen Verbänden;
e) Verschmelzung und Spaltung der Genossenschaft;
f) Auflösung der Genossenschaft;
g) Fortsetzung der Genossenschaft nach beschlossener Auflösung.

(3) Ein Beschluss über die Änderung der Rechtsform bedarf der Mehrheit von neun 
Zehnteln der gültig abgegebenen Stimmen. 
Bei der Beschlussfassung über die Auflösung sowie die Änderung der Rechtsform 
müssen über die gesetzlichen Vorschriften hinaus zwei Drittel aller Vertreter in 
einer nur zu diesem Zweck einberufenen Versammlung anwesend sein. Wenn 
diese Mitgliederzahl in der Versammlung, die über die Auflösung oder über die 



Änderung der Rechtsform beschließt, nicht erreicht ist, kann jede weitere Ver- 
sammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vertreter innerhalb 
desselben Geschäftsjahres über die Auflösung oder Änderung der Rechtsform 
beschließen. 

(4) Vor Beschlussfassung über die Verschmelzung, Auflösung oder Fortsetzung 
der aufgelösten Genossenschaft sowie die Änderung der Rechtsform ist der 
Prüfungsverband zu hören. Ein Gutachten des Prüfungsverbandes ist vom 
Vorstand rechtzeitig zu beantragen und in der Vertreterversammlung zu ver- 
lesen. 

(5) Die Absätze 3 und 4 können nur unter den in Absatz 3 genannten Voraussetzungen 
geändert werden. 

§ 32
Entlastung 

(1) Ein Vertreter kann das Stimmrecht nicht ausüben, wenn darüber Beschluss gefasst 
wird, ob er zu entlasten ist. 

(2) Über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ist getrennt abzustimmen. 

§ 33
Abstimmungen und Wahlen 

(1) Abstimmungen und Wahlen müssen geheim erfolgen, wenn der Vorstand, der Auf-
sichtsrat oder mindestens der vierte Teil der bei der Beschlussfassung hierüber 
gültig abgegebenen Stimmen es verlangt. Vorstand oder Aufsichtsrat können vor 
der Präsenzveranstaltung festlegen, dass Abstimmungen und Wahlen in der Ver-
sammlung im Wege elektronischer Kommunikation durchgeführt werden. 

(2) Bei der Feststellung des Stimmenverhältnisses werden nur die gültig abgegebenen 
Stimmen gezählt; Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht be- 
rücksichtigt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; bei Wahlen 
entscheidet in diesen Fällen das Los. Für jeden zu wählenden Kandidaten kann 
jeweils nur eine Stimme abgegeben werden. 

(3) Wird eine Wahl geheim durchgeführt, so hat jeder Wahlberechtigte so viele Stim- 
men, wie Mandate zu vergeben sind. Der Wahlberechtigte bezeichnet auf dem 
Stimmzettel die vorgeschlagenen Kandidaten, denen er seine Stimme geben will. 
Gewählt sind die Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten. 

(4) Wird eine Wahl offen durchgeführt, so ist für jedes zu vergebende Mandat ein 
besonderer Wahlgang erforderlich. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abge- 
gebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Erhält kein Kandidat im ersten Wahlgang 
die erforderliche Mehrheit, so wird eine Stichwahl zwischen jeweils den beiden 
Kandidaten durchgeführt, die die meisten Stimmen erhalten haben. In diesem 
Falle ist der Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen erhält. Sind nicht mehr 
Kandidaten vorgeschlagen, als Mandate neu zu besetzen sind, so kann gemeinsam 
(en bloc) abgestimmt werden, sofern dem nicht widersprochen wird. 

(5) Der Gewählte hat spätestens unverzüglich nach der Wahl der Genossenschaft 
gegenüber zu erklären, ob er die Wahl annimmt. 
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§ 34
Auskunftsrecht 

(1) Jedem Vertreter ist auf Verlangen in der Vertreterversammlung Auskunft über 
Angelegenheiten der Genossenschaft zu geben, soweit es zur sachgemäßen 
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunft 
erteilt der Vorstand oder der Aufsichtsrat. 

(2) Die Auskunft darf verweigert werden, soweit 
a) die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ge- 

eignet ist, der Genossenschaft einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen;
b) die Fragen steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern betreffen;
c) die Erteilung der Auskunft strafbar wäre, oder eine gesetzliche, satzungsmä- 

ßige oder vertragliche Geheimhaltungspflicht verletzt würde;
d) das Auskunftsverlangen die persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse

eines Dritten betrifft;
e) es sich um dienst- oder arbeitsvertragliche Vereinbarungen mit Vorstandsmit- 

gliedern oder Mitarbeitern der Genossenschaft handelt;
f) die Verlesung von Schriftstücken zu einer unzumutbaren Verlängerung der

Vertreterversammlung führen würde.

§ 35
Versammlungsniederschrift 

(1) Die Beschlüsse der Vertreterversammlung sind zu Beweiszwecken ordnungsge- 
mäß zu protokollieren. 

(2) Die Niederschrift soll spätestens innerhalb von zwei Wochen nach dem Schluss 
der Vertreterversammlung erfolgen. Dabei sollen Ort und Tag oder Zeitraum der 
Versammlung, Form der Versammlung und im Fall der Versammlung im gestreck-
ten Verfahren (§ 36a Abs. 3) zusätzlich die Form der Erörterungsphase, Name des 
Versammlungsleiters sowie Art und Ergebnis der Abstimmungen und die Feststel-
lungen des Versammlungsleiters über die Beschlussfassung angegeben werden. 
Bei Versammlungen nach § 36a Abs. 1 oder im Fall einer virtuellen Erörterungs-
phase im Rahmen einer Versammlung im gestreckten Verfahren nach § 36a Abs. 
3 ist als Ort der Versammlung der Sitz der Genossenschaft anzugeben. Die Nie-
derschrift muss von dem Versammlungsleiter, dem Schriftführer und mindestens 
einem anwesenden Vorstandsmitglied unterschrieben werden; ihr sind die Belege 
über die Einberufung als Anlagen beizufügen. 

(3) Der Niederschrift ist in den Fällen des § 47 Abs. 3 des Genossenschaftsgesetzes 
ein Verzeichnis der erschienenen Vertreter beizufügen. 

(4) Die Niederschrift ist mit den dazugehörenden Anlagen aufzubewahren. Die Ein- 
sichtnahme ist jedem Mitglied der Genossenschaft zu gestatten. 

(5) Zusätzlich ist der Niederschrift im Fall der §§ 36a, 36b der Satzung ein Verzeich- 
nis über die an der Beschlussfassung mitwirkenden Mitglieder beizufügen und 
darin die Art der Stimmabgabe zu vermerken. 

§ 36
Teilnahme der Verbände 

Vertreter des Prüfungsverbandes und der genossenschaftlichen Spitzenverbände 
sind berechtigt, an jeder Vertreterversammlung teilzunehmen und sich jederzeit zu 
äußern. 
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§ 36a
Virtuelle Vertreterversammlung, hybride Versammlung und  

Versammlung im gestreckten Verfahren 
(1) Die Vertreterversammlung kann ohne physische Präsenz der Vertreter an einem 

Ort abgehalten werden (virtuelle Versammlung). In diesem Fall muss sichergestellt 
sein, dass der gesamte Versammlungsverlauf allen teilnehmenden Mitgliedern 
schriftlich oder im Wege der elektronischen Kommunikation mitgeteilt wird und alle 
teilnehmenden Mitglieder ihre Rede-, Antrags-, Auskunfts- und Stimmrechte 
schriftlich oder im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können. Bei 
der Einberufung sind insbesondere Informationen über evtl. Zugangsdaten sowie 
darüber hinaus, auf welche Art und Weise das Rede-, Antrags-, Auskunfts- und 
Stimmrecht ausgeübt werden kann, mitzuteilen. 

(2) Die Teilnahme an der Vertreterversammlung kann auch wahlweise am Ort der Ver-
sammlung physisch oder ohne physische Anwesenheit an diesem Ort erfolgen 
(hybride Versammlung).  
In diesem Fall muss sichergestellt sein, dass der gesamte Versammlungsverlauf 
allen teilnehmenden Mitgliedern im Wege der elektronischen Kommunikation mit-
geteilt wird, die Mitglieder, die ohne physische Anwesenheit am Ort der Versamm-
lung teilnehmen, ihre Rede-, Antrags-, Auskunfts- und Stimmrechte im Wege der 
elektronischen Kommunikation ausüben können und der Vorstand und der Auf-
sichtsrat durch physisch am Ort der Versammlung anwesende Mitglieder vertreten 
sind. Abs. 1 S. 3 gilt entsprechend. 

(3) Die Teilnahme an der Vertreterversammlung kann auch dergestalt erfolgen, dass 
die Versammlung aufgespalten wird in eine Erörterungsphase, die abgehalten wird 
als virtuelle Versammlung oder als hybride Versammlung und in eine zeitlich nach-
gelagerte Abstimmungsphase (Versammlung im gestreckten Verfahren). In die-
sem Fall muss sichergestellt sein, dass während einer als virtuelle Versammlung 
stattfindenden Erörterungsphase Abs. 1 S. 2 mit Ausnahme der Anforderungen an 
die Ausübung von Stimmrechten erfüllt ist und während einer als hybride Ver-
sammlung stattfindenden Erörterungsphase Abs. 2 S. 2 mit Ausnahme der Anfor-
derungen an die Ausübung von Stimmrechten erfüllt ist. Außerdem muss sicher-
gestellt sein, dass während der Abstimmungsphase alle Mitglieder ihre Stimm-
rechte schriftlich oder im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben kön-
nen. Abs. 1 S. 3 gilt entsprechend; mitzuteilen ist ferner, wie und bis wann die 
schriftliche oder im Wege der elektronischen Kommunikation abzugebende Stimm-
abgabe zu erfolgen hat. 

(4) Die Ausübung von Stimmvollmachten (§ 26d Abs. 4) in einer virtuellen, hybriden 
oder im gestreckten Verfahren abgehaltenen Vertreterversammlung ist zulässig, 
wenn die Vollmacht dem Vorstand mindestens eine Woche vor dem Tag der Ver-
treterversammlung in schriftlicher Form nachgewiesen wird. 

§ 36b
Schriftliche oder elektronische Mitwirkung an der Beschlussfassung einer 

nur als Präsenzveranstaltung durchgeführten Vertreterversammlung 
Ist gestattet worden, an der Beschlussfassung einer nur als Präsenzveranstaltung 
durchzuführenden Vertreterversammlung schriftlich oder im Wege elektronischer 
Kommunikation mitzuwirken, ist zusammen mit der Einberufung mitzuteilen, wie und 
bis wann die schriftliche oder elektronische Stimmabgabe zu erfolgen hat. 
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§ 36c
Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an einer Präsenzversammlung in Bild 

und Ton und Übertragung der Vertreterversammlung in Bild und Ton 
(1) Ein Aufsichtsratsmitglied kann an einer Präsenzversammlung im Wege der Bild- 

und Tonübertragung teilnehmen, wenn 
 a) der Aufsichtsrat diese Teilnahmemöglichkeit zulässt,
 b) dies mindestens 1 Woche vor der Vertreterversammlung beim Vorstand in

Textform beantragt wurde und
 c) das Aufsichtsratsmitglied glaubhaft versichert, dass es zur An- und Abreise

mehr als 6 Stunden benötigen würde.
(2) Die Übertragung der Vertreterversammlung in Bild und Ton ist zulässig. Die Ent-

scheidung darüber, ob und auf welche Weise die Vertreterversammlung in Bild 
und Ton übertragen wird, obliegt dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 
Die Art und Weise der Übertragung ist mit der Einberufung bekannt zu machen. 
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IV. Eigenkapital und Haftsumme

§ 37
Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben 

(1) Der Geschäftsanteil beträgt 52 Euro. 
(2) Der Geschäftsanteil ist sofort einzuzahlen. 
(3) Ein Mitglied kann sich mit weiteren Geschäftsanteilen beteiligen. Die Beteiligung eines 

Mitglieds mit einem zweiten Geschäftsanteil darf erst zugelassen werden, wenn der 
erste Geschäftsanteil voll eingezahlt ist; entsprechendes gilt für die Beteiligung mit 
weiteren Geschäftsanteilen. Für die Einzahlung gilt Absatz 2 entsprechend. 

(4) Die auf den Geschäftsanteil geleisteten Einzahlungen zuzüglich sonstiger Gut- 
schriften und abzüglich zur Verlustdeckung abgeschriebener Beträge bilden das 
Geschäftsguthaben eines Mitglieds. 

(5) Das Geschäftsguthaben darf, solange das Mitglied nicht ausgeschieden ist, von der 
Genossenschaft nicht ausgezahlt, nicht aufgerechnet oder im geschäftlichen Betrieb 
der Genossenschaft als Sicherheit verwendet werden. Eine geschuldete Einzahlung 
darf nicht erlassen werden; gegen diese kann das Mitglied nicht aufrechnen. 

(6) Die Abtretung oder Verpfändung des Geschäftsguthabens an Dritte ist unzulässig 
und der Genossenschaft gegenüber unwirksam. Eine Aufrechnung des Geschäfts- 
guthabens durch das Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten gegenüber der Ge- 
nossenschaft ist nicht gestattet. Für das Auseinandersetzungsguthaben gilt § 10. 

§ 38
Gesetzliche Rücklage 

(1) Die gesetzliche Rücklage dient nur zur Deckung von Bilanzverlusten. 
(2) Die gesetzliche Rücklage wird gebildet durch eine jährliche Zuweisung von min- 

destens 10 Prozent des Jahresüberschusses zuzüglich eines eventuellen Ge- 
winnvortrags bzw. abzüglich eines eventuellen Verlustvortrags, solange die 
Rücklage 10 Prozent der Bilanzsumme nicht erreicht. 

(3) Über die Verwendung der gesetzlichen Rücklage beschließt die Vertreterversamm- 
lung. 

§ 39
Andere Ergebnisrücklage 

Neben der gesetzlichen Rücklage wird eine andere Ergebnisrücklage gebildet. Über 
ihre Verwendung beschließen Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung 
(§ 23 Abs. 1 Buchst. g). 
Der Vertreterversammlung verbleibt das Recht, sie zur Deckung von Bilanzverlusten 
zu verwenden (§ 44). 

§ 40
Nachschusspflicht 

Eine Nachschusspflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen. 
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V. Rechnungswesen 

§ 41
Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 42
Jahresabschluss und Lagebericht 

(1) Der Vorstand hat innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres 
den Jahresabschluss und den gesetzlichen Lagebericht für das vergangene 
Geschäftsjahr aufzustellen. 

(2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss sowie den gesetzlichen Lagebericht un- 
verzüglich dem Aufsichtsrat und – ggf. nach Prüfung gemäß § 340k HGB – sodann 
mit dessen Bericht der Vertreterversammlung zur Feststellung des Jahresab- 
schlusses vorzulegen. 

(3) Jahresabschluss und der gesetzliche Lagebericht nebst dem Bericht des Aufsichts- 
rats sollen mindestens eine Woche vor dem Tag der Vertreterversammlung in den 
Geschäftsräumen der Genossenschaft oder an einer anderen bekannt zu machenden 
Stelle zur Einsicht der Mitglieder ausgelegt oder ihnen sonst zur Kenntnis gebracht 
werden. 

(4) Der Bericht des Aufsichtsrats über seine Prüfung des Jahresabschlusses und des 
gesetzlichen Lageberichts (§ 22 Abs. 3) ist der ordentlichen Vertreterversammlung 
zu erstatten. 

§ 43
Verwendung des Jahresüberschusses 

(1) Über die Verwendung des Jahresüberschusses beschließt die Vertreterversamm- 
lung. Vom Jahresüberschuss erhalten 
a) die gesetzliche Rücklage mindestens 10 Prozent, solange die in § 38 bezeich- 

nete Höhe nicht erreicht ist,
b) die Mitglieder einen Anteil bis zu 6 Prozent ihres am Schluss des vorherge- 

gangenen Geschäftsjahres vorhandenen Geschäftsguthabens. Bei der Ver- 
teilung sind die im abgelaufenen Geschäftsjahr auf den Geschäftsanteil ge- 
leisteten Einzahlungen vom Tag nach der Einzahlung an zu berücksichtigen,

c) die andere Ergebnisrücklage (§ 39) den Restbetrag des Jahresüberschusses
soweit er nicht zu anderen Zwecken (z.B. Gewinnvortrag) verwendet wird.

(2) Der auf das einzelne Mitglied entfallende Jahresüberschuss wird dem Geschäfts- 
guthaben so lange zugeschrieben, bis der Geschäftsanteil erreicht oder ein durch 
Verlust vermindertes Geschäftsguthaben wieder ergänzt ist. 

(3) Ein vom Vorschlag des Vorstands abweichender Beschluss über die Verwendung 
des Jahresüberschusses durch den nachträglich ein Bilanzverlust auftritt, ist nicht 
möglich. 

§ 44
Deckung eines Jahresfehlbetrages 

(1) Über die Deckung eines Jahresfehlbetrages beschließt die Vertreterversammlung. 
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(2) Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht durch einen Gewinnvortrag ausgeglichen, nicht 
auf neue Rechnung vorgetragen oder durch Heranziehung der anderen Ergeb- 
nisrücklage gedeckt wird, ist er durch die gesetzliche Rücklage oder durch Ab- 
schreibung von den Geschäftsguthaben der Mitglieder oder durch beides zugleich 
zu decken. 

(3) Werden die Geschäftsguthaben zur Verlustdeckung herangezogen, so wird der 
auf das einzelne Mitglied entfallende Verlustanteil nach dem Verhältnis der über- 
nommenen Geschäftsanteile aller Mitglieder bei Beginn des Geschäftsjahres, in 
dem der Verlust entstanden ist, berechnet. 

VI. Liquidation

§ 45
Liquidation 

Nach der Auflösung erfolgt die Liquidation der Genossenschaft. Für die Verteilung des 
Vermögens der Genossenschaft ist das Gesetz mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
Überschüsse, welche sich über den Gesamtbetrag der Geschäftsguthaben hinaus 
ergeben, den von der DB AG anerkannten Sozialeinrichtungen zugewiesen werden. 

VII. Bekanntmachungen

§ 46
Bekanntmachungen 

(1) Die Bekanntmachungen der Genossenschaft werden, soweit gesetzlich oder in 
der Satzung nichts Abweichendes vorgeschrieben ist unter ihrer Firma in dem 
Kundenjournal „sparda-aktuell“ der Sparda-Bank Nürnberg eG, der Jahresabschluss 
und der gesetzliche Lagebericht sowie die in § 325 HGB genannten Unterlagen 
werden nur im Unternehmensregister veröffentlicht. 

(2) Bei der Bekanntmachung sind die Namen der Personen anzugeben, von denen 
sie ausgeht. 

(3) Sind die Bekanntmachungen in dem Kundenjournal “sparda-aktuell” der Sparda- 
Bank Nürnberg eG nicht möglich, so wird bis zur Bestimmung eines anderen 
Bekanntmachungsorgans durch die Vertreterversammlung diese durch unmittel- 
bare Benachrichtigung sämtlicher Vertreter in Textform einberufen. Die übrigen 
Bekanntmachungen erfolgen bis zur Bestimmung eines anderen Bekannt- 
machungsorgans im Bundesanzeiger. 

Beschlossen in der VV am 20.06.2023 

28



So erreichen Sie uns!

Zentrale

90443 Nürnberg | Eilgutstraße 9

Standorte

90402 Nürnberg  

90449 Nürnberg  

90471 Nürnberg  

91522 Ansbach  

63739 Aschaffenburg 

96047 Bamberg  

95444 Bayreuth  

96450 Coburg  

91052 Erlangen   

90762 Fürth  

91126 Schwabach  

97421 Schweinfurt  

97070 Würzburg  

| Zentrum ∙ Karolinenstraße 38 – 40

| Süd-West-Park ∙ Südwestpark 62

| Sonnenstraße 4

| Brücken-Center ∙ Residenzstraße 2 – 6

| Herstallstraße 41 – 43

| Lange Straße 19

| Luitpoldplatz 2

| Mohrenstraße 30

| Nürnberger Straße 69

| Neue Mitte Fürth ∙ Friedrichstraße 6A

| Südliche Ringstraße 5C

| Schrammstraße 2A (gegenüber Stadtgalerie Schweinfurt) 

| Barbarossaplatz 5 – 7

SB-Center

90443 Nürnberg | Zentrale ∙ Eilgutstraße 9
24 Stunden täglich

90419 Nürnberg | Friedrich-Ebert-Platz ∙ Rückertstraße 2
24 Stunden täglich

90419 Nürnberg | Klinikum Nord ∙ Prof.-Ernst-Nathan-Straße 1
  24 Stunden täglich

90471 Nürnberg | Klinikum Süd ∙ Breslauer Straße 201
  24 Stunden täglich

90482 Nürnberg | Mögeldorf ∙ Ostendstraße 242
  24 Stunden täglich

96215 Lichtenfels | Marktplatz 3
  24 Stunden täglich

92318 Neumarkt  | Stadtquartier NeuerMarkt ∙ Dammstraße 1
  Geldausgabeautomat im Untergeschoss

 Montag bis Samstag: 10:00 – 20:00 Uhr

91154 Roth | Hauptstraße 46 (Valentin-Passage)
  24 Stunden täglich



telefonisch: 0911 6000 8000

persönlich:  in Ihrer Sparda-Bank

im Internet: www.sparda-n.de

Aschaffenburg

Schweinfurt

Würzburg

Coburg

Bamberg Bayreuth

Ansbach

Fürth

Erlangen

Nürnberg

Schwabach



Sparda-Bank Nürnberg eG

Eilgutstraße 9

90443 Nürnberg

www.sparda-n.de
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Datenschutzhinweise
Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte

Informationen nach Artikeln 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Stand: August 2021

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann 
ich mich wenden?

Verantwortliche Stelle ist:

Sparda-Bank Nürnberg eG 
Eilgutstraße 9 
90443 Nürnberg 
Telefon: 0911 6000 8000 
Fax: 0911 6000 8800 
E-Mail-Adresse: info@sparda-n.de

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter:

Sparda-Bank Nürnberg eG 
Datenschutzbeauftragter 
Eilgutstr. 9 
90443 Nürnberg 
Telefon: 0911/60008000 
E-Mail-Adresse: datenschutz@sparda-n.de

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer 
Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir – so-
weit für die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich – personen-
bezogene Daten, die wir von anderen Unternehmen der Genossen-
schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken und deren 
Partnern sowie unseren Kooperationspartnern oder von sonstigen Drit-
ten (z. B. der SCHUFA) zulässigerweise erhalten haben. Zum anderen 
verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zu-
gänglichen Quellen (z. B. Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- 
und Vereinsregister, Presse, Medien) zulässigerweise gewonnen haben 
und verarbeiten dürfen.

Relevante personenbezogene Daten sind Stammdaten und Personalien 
(Name, Adresse und andere Kontaktdaten, Geburtstag und –ort, Staats-
angehörigkeit, Angaben zu Kindern und Familienstand), Legitimationsda-
ten (z. B. Ausweisdaten) und Authentifikationsdaten (z. B. Benutzerken-
nung, Unterschriftprobe). Darüber hinaus können dies auch Auftragsdaten 
(z. B. Zahlungsauftrag, Wertpapierauftrag), Daten aus der Erfüllung unse-
rer vertraglichen Verpflichtungen (z. B. Umsatzdaten im Zahlungsverkehr, 
Kreditrahmen), Produktdaten (z. B. Einlagen-, Kredit- und Depotgeschäft]), 
Informationen über Ihre finanzielle Situation (z. B. Bonitätsdaten, Scoring-/
Ratingdaten, Herkunft von Vermögenswerten), Werbe- und Vertriebsda-
ten (inklusive Scoringdaten, Interessen und Produktaffinitäten), Doku-
mentationsdaten (z. B. Beratungsprotokoll), Registerdaten, Daten über 
Ihre Nutzung unserer Telemedien (z. B. Aufruf unserer Webseiten, Apps 
oder Newsletter und dort getätigte Eingaben, Ihre Wege zu unseren An-
geboten, technische Protokolldaten wie IP-Adresse), Kommunikationsda-
ten (z. B. Inhalte und Zeitpunkt unserer Kommunikation, Aufzeichnung 
von telefonischen Wertpapierberatungsgesprächen) sowie andere mit 
den genannten Kategorien vergleichbare Daten sein.

3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und 
auf welcher Rechtsgrundlage? 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestim-
mungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):

3.1 Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1b DS-GVO)
Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 DS-GVO) er-
folgt zur Erbringung und Vermittlung von Bankgeschäften, Finanz-
dienstleistungen sowie Versicherungs- und Immobiliengeschäften, ins-
besondere zur Durchführung unserer Verträge oder vorvertraglicher 
Maßnahmen mit Ihnen und der Ausführung Ihrer Aufträge, sowie aller 
mit dem Betrieb und der Verwaltung eines Kredit- und Finanzdienstleis-
tungsinstituts erforderlichen Tätigkeiten.

Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem 
konkreten Produkt (z. B. Konto, Kredit, Bausparen, Wertpapiere, Einla-
gen, Vermittlung, Online-Banking) und können unter anderem Be-
darfsanalysen, Beratung, Vermögensverwaltung und -betreuung sowie 
die Durchführung von Transaktionen umfassen.

Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung können 
Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen und Geschäftsbedingungen ent-
nehmen. 

3.2 Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1f DS-GVO)
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Er-
füllung des Vertrags hinaus zurWahrung berechtigter Interessen von uns 
oder Dritten wie beispielsweise in den folgenden Fällen:

–  Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B. SCHUFA) 
zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken und des Bedarfs beim 
Pfändungsschutzkonto oder Basiskonto;

–  Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und di-
rekter Kundenansprache;

–  Versand von postalischen Produktempfehlungen;

–  Personalisierung von Produktempfehlungen auf Grundlage der indivi-
duellen Erhebung und Nutzung von Interessen und Produktaffinitäten 
sowie deren jeweilige individuelle Ausprägung;

–  Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtli-
chen Streitigkeiten;

–  Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der Bank;

–  Verhinderung und Aufklärung von Straftaten;

–  Videoüberwachungen dienen der Sammlung von Beweismitteln bei 
Straftaten oder zum Nachweis von Verfügungen und Einzahlungen 
z. B. an Geldautomaten. Sie dienen damit dem Schutz von Kunden und 
Mitarbeitern sowie der Wahrnehmung desHausrechts;

–  Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskont-
rollen);

–  Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts;

–  Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von 
Dienstleistungen und Produkten.

Liebe Kundin,
lieber Kunde,

nachfolgend informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und die Ihnen nach den datenschutz-
rechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte.

Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den beantragten bzw. verein-
barten Dienstleistungen.
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3.3 Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DS-GVO)
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten für bestimmte Zwecke (z. B. Weitergabe von Daten im Ver-
bund/Konzern, Auswertung von Zahlungsverkehrsdaten für Marketing-
zwecke) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis 
Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit wider-
rufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärun-
gen, die – wie beispielsweise die SCHUFA-Klausel – vor der Geltung der 
DS-GVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind.

Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbei-
tungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

3.4 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1c DS-GVO) oder im 
öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1e DS-GVO)
Zudem unterliegen wir als Bank diversen rechtlichen Verpflichtungen, 
das heißt gesetzlichen Anforderungen (z. B. Kreditwesengesetz, Geld-
wäschegesetz, Wertpapierhandelsgesetz, Steuergesetze) sowie bank-
aufsichtsrechtlichen Vorgaben (z. B. der Europäischen Zentralbank, der 
Europäischen Bankenaufsicht, der Deutschen Bundesbank und der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Zu den Zwecken der Ver-
arbeitung gehören unter anderem die Kreditwürdigkeitsprüfung, die 
Identitäts- und Altersprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention, die 
Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Be-
wertung und Steuerung von Risiken.

4. Wer bekommt meine Daten?
Innerhalb der Bank erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die 
diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brau-
chen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO) 
können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unter-
nehmen in den Kategorien kreditwirtschaftliche Leistungen, IT-Dienstleis-
tungen, Logistik, Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Inkasso, Be-
ratung und Consulting sowie Vertrieb und Marketing.

Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb der Bank 
ist zunächst zu beachten, dass wir nach den zwischen Ihnen und uns ver-
einbarten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Verschwiegenheit 
über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet sind, 
von denen wir Kenntnis erlangen (Bankgeheimnis). Informationen über 
Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies 
gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Bankaus-
kunft befugt sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger per-
sonenbezogener Daten z. B. sein:

–  Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Deutsche Bundesbank, 
Bundes anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Europäische Banken-
aufsichtsbehörde, Europäische Zentralbank, Finanzbehörden) bei Vorlie-
gen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung.

–  Andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare 
Einrichtungen, an die wir zur Durchführung der Geschäftsbeziehung 
mit Ihnen personenbezogene Daten übermitteln (je nach Vertrag: z. B. 
Unternehmen der Genossenschaftlichen Finanz-Gruppe Volksbanken 
Raiffeisenbanken, Korrespondenzbanken, Depotbanken, Börsen, Aus-
kunfteien).

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns 
Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt bzw. für die Sie uns vom 
Bankgeheimnis gemäß Vereinbarung oder Einwilligung befreit haben.

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezoge-
nen Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, was beispielsweise 
auch die Anbahnung und die Abwicklung eines Vertrages umfasst. Dabei 
ist zu beachten, dass unsere Geschäftsbeziehung ein Dauerschuldverhält-
nis ist, welches auf Jahre angelegt ist.

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Do-
kumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetz-
buch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Kreditwesengesetz (KWG), 
dem Geldwäschegesetz (GwG) und dem Wertpapierhandelsgesetz 
(WpHG) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. 
Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre.

Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen 
Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch 
bis zu dreißig Jahre betragen können.

6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organi-
sation übermittelt?
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraums – EWR) findet nur statt, soweit dies zur Ausfüh-
rung Ihrer Aufträge (z. B. Zahlungs- und Wertpapieraufträge) erforderlich, 
gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. 
Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgegeben, geson-
dert informieren.

7. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen perso-
nenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchfüh-
rung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu 
deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten wer-
den wir in der Regel den Abschluss des Vertrags oder die Ausführung des 
Auftrags ablehnen müssen oder einen bestehendenVertrag nicht mehr 
durchführen können und ggf. beenden müssen.

Insbesondere sind wir nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften ver-
pflichtet, Sie vor der Begründung der Geschäftsbeziehung beispielsweise 
anhand Ihres Personalausweises zu identifizieren und dabei Ihren Namen, 
Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit sowie Ihre Wohnan-
schrift zu erheben. Damit wir dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkom-
men können, haben Sie uns nach dem Geldwäschegesetz die notwendi-
gen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im 
Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich an-
zuzeigen. Sollten Sie uns die notwendigen Informationen und Unterlagen 
nicht zur Verfügung stellen, dürfen wird die von Ihnen gewünschte Ge-
schäftsbeziehung nicht aufnehmen.

8. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im 
Einzelfall?
Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir 
grundsätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 
22 DS-GVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden 
wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgege-
ben ist.
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Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

1.  Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1e DS-GVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Art. 6 Abs. 1f  
DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf 
diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DS-GVO, das wir zur Bonitätsbewertung oder für Werbezwecke einsetzen.

  Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

2.  In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Wider-
spruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch 
für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese
Zwecke verarbeiten. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an: 
Sparda-Bank Nürnberg eG 
Datenschutzbeauftragter 
Eilgutstraße 9 
90443 Nürnberg 
Telefon: 0911 2477-610 
E-Mail-Adresse: datenschutz@sparda-n.de

9. Inwieweit werden meine Daten für die Profilbildung (Scoring) ge-
nutzt?
Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit dem Ziel, bestimm-
te persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Wir setzen Profiling bei-
spielsweise in folgenden Fällen ein:

–  Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind wir zur Be-
kämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögens-
gefährdenden Straftaten verpflichtet. Dabei werden auch Datenaus-
wertungen (u.a. im Zahlungsverkehr) vorgenommen. Diese Maßnahmen 
dienen zugleich auch Ihrem Schutz.

–  Um Sie zielgerichtet und passgenau über Produkte informieren und be-
raten zu können, setzen wir Auswertungsinstrumente ein. Hierbei wer-
den die uns zur Verfügung stehenden Informationen zusammenge-
führt, miteinander verknüpft und analysiert, um daraus Ihre Interessen 
und Produktaffinitäten zu ermitteln. Die Interessen können individuell 
unterschiedlich gewichtet sein und sollen Ihren tatsächlichen Bedarf 
wiederspiegeln. Sie fließen jedoch keinesfalls in Entscheidungen mit 
rechtlicher Wirkung für oder gegen Sie ein oder beeinträchtigen Sie 
sonst in erheblicher Art und Weise.

–  Im Rahmen der Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit nutzen wir das Sco-
ring. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommen wird. In 
die Berechnung können beispielsweise Einkommensverhältnisse, Ausga-
ben, bestehende Verbindlichkeiten, Beruf, Arbeitgeber, Beschäftigungs-
dauer, Erfahrungen aus der bisherigen Geschäftsbeziehung, vertrags-
gemäße Rückzahlung früherer Kredite sowie Informationen von 
Kreditauskunfteien einfließen. Das Scoring beruht auf einem mathema-
tisch-statistisch anerkannten und bewährten Verfahren. Die errechne-
ten Scorewerte unterstützen uns bei der Entscheidungsfindung im 
 Rahmen von Produktabschlüssen und gehen in das laufende Risikoma-
nagement mit ein.

10. Welche Datenschutzrechte habe ich?
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, 
das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung 
nach Art. 17 DS-GVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
nach Art. 18 DS-GVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 
20 DS-GVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die 
Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein 
Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-
GVO i. V. m. § 19 BDSG).



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschnitt 25  
 

Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der 
Sparda-Bank Nürnberg eG (Punkt 3 und 4) 
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Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis  
der Sparda-Bank Nürnberg eG 

Stand: 01.05.2023 
 
3 Privatkonto 

 
3.1 Kontoführung 

 
Produkt EUR  

Girokonto  [SpardaGiro]  
Kontoführung                  Rechnungsabschluss:   vierteljährlich 

 
pro Monat    5,00   EUR 

Girokonto  [SpardaYoung+]  
Kontoführung                  Rechnungsabschluss:   vierteljährlich 

 
pro Monat    0,00   EUR 

Girokonto   [SpardaGiro-Unterkonto] 
Kontoführung                 Rechnungsabschluss:   vierteljährlich 

 
pro Monat    5,00   EUR 

Girokonto   [Basiskonto] 
Kontoführung                  Rechnungsabschluss:   vierteljährlich 

 
pro Monat   5,00   EUR 

Girokonto   [VerrechnungskontoBaufinanzierung]1 
Kontoführung                  Rechnungsabschluss:   vierteljährlich 

 
pro Monat    0,00   EUR 

Girokonto   [VerrechnungskontoGeldanlage]2 
Kontoführung                  Rechnungsabschluss:   vierteljährlich 

pro Monat    0,00   EUR 

Kontostandsanzeige per SMS                  monatlich     1,00   EUR 

 
 
3.2 Kontoauszug 

 

durch Kontoauszugdrucker3 0 EUR 
 
Erstellung nicht abgerufener Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker nach  

spätestens 31 Tagen2        0 EUR 
     
 
Erstellung von Kontoauszügen und Zustellung        0 EUR 
     
 

Erstellung eines Kontoauszugs-/Rechnungsabschlussduplikats auf Verlangen des Kunden3 
 
maschinell (soweit bei Auszügen neueren Datums noch möglich) je Auszug 1,00 EUR 
   
 manuell (bei Auszügen älteren Datums, wenn systembedingt 

maschinelle Erstellung nicht mehr möglich ist) je Monatsauszug 10,00 EUR 
  

 
4 Erbringung von Zahlungsdiensten für Privatkunden 
 
4.1 Allgemeine Informationen zur Bank 
 

 
1  Das Konto dient ausschließlich der Abwicklung von Zahlungen im Zusammenhang mit von der Sparda-Bank Nürnberg eG gewährten Darlehen. 
2  Das Konto dient ausschließlich der Abwicklung von Zahlungen im Zusammenhang mit von der Sparda-Bank Nürnberg eG gewährten Darlehen. 
3 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugerstellung ist kostenlos. 
2  Zustellung per Post. 
3  Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht. 
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4.1.1 Name und Anschrift der Bank4 
 

Name der Bank (Zentrale): Sparda-Bank Nürnberg eG 
Straße: Eilgutstraße 9 
PLZ/Ort: 90443 Nürnberg 
Telefon: 0911 6000 8000 
Telefax: 0911 6000 8800 
Internet: sparda-n.de 

 
Hinweis: Zur Übermittlung von Aufträgen per Telefon oder per Internet sind die mit der Bank vereinbarten Kommuni-
kationswege wie z. B. das Online- oder das Telefon-Banking zu nutzen. 

 

4.1.2 Zuständige Aufsichtsbehörde4 
 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
 

4.1.3 Eintragung im Handels- (Genossenschafts)register4 

Amtsgericht Nürnberg GnR 50 
 
4.1.4 Vertragssprache 

 

Maßgebliche Sprache für die Geschäftsbeziehung zum Kunden ist Deutsch. 
 
4.1.5 Geschäftstage der Bank 

 

Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligten Zahlungsdienstleister 
den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhalten. Die Bank unterhält den 
für die Ausführung von Zahlungen erforderlichen Geschäftsbetrieb an allen Werktagen, mit Ausnahme 
 
- Sonnabende 
- 24. und 31. Dezember 

  
Für Bargeldauszahlungen und –einzahlungen an Geldautomaten der kontoführenden Bank ist jeder Tag, an dem der 
Geldautomat tatsächlich betrieben wird, ein Geschäftstag. 

 
4.1.6 Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß EU-Geldtransferverordnung 

 
Die „VERORDNUNG (EU) 2015/847 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Mai 2015 über die 
Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers“ (EU-Geldtransferverordnung) dient dem Zweck der Verhinderung, Auf-
deckung und Ermittlung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Geldtransfers. Sie verpflichtet uns als Bank 
bei der Ausführung von Geldtransfers Angaben zum Auftraggeber (Zahler) und Begünstigten (Zahlungsempfänger) zu 
prüfen und zu übermitteln. Diese Angaben bestehen aus Name und Kundenkennung von Zahler und Zahlungsempfän-
ger und der Adresse des Zahlers. Bei Geldtransfers innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kann auf die Weiter-
leitung der Adresse des Zahlers zunächst verzichtet werden, jedoch kann diese Angabe vom Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers gegebenenfalls angefordert werden. Bei der Angabe von Name und gegebenenfalls Adresse nut-
zen wir die in unseren Systemen hinterlegten Daten, um der gesetzlichen Vorgabe zu entsprechen. Mit der Verordnung 
wird erreicht, dass aus den Zahlungsverkehrsdatensätzen selber immer eindeutig bestimmbar ist, wer Zahler und Zah-
lungsempfänger ist. Das heißt auch, dass die Bank Zahlungsdaten prüfen, Nachfragen anderer Zahlungsdienstleister zur 
Identität des Zahlers bzw. Zahlungsempfängers beantworten und auf Anfrage diese Daten den zuständigen Behörden 
zur Verfügung stellen muss. 

 
 
4.2 Lastschriftverkehr 

 
4.2.1 SEPA-Basis-Lastschrift 
 
4.2.1.1 Ausführungsfristen 

 
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag spätestens innerhalb von max. einem Geschäftstag 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 
4.1.5. 

 

 
4  Änderungen ergeben sich aus unserer Geschäftskorrespondenz und dem Kontoauszug. 
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4.2.1.2 Entgelte 
 
Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten Lastschrift 
wegen fehlender Kontodeckung durch die Bank    2,00 EUR 
  

 
4.2.2 SEPA-Firmen-Lastschrift                                 entfällt 
 
 
4.3 Bargeldauszahlung  

 
   

Bargeldauszahlung an eigene Kunden am Schalter  am Geldautomaten 

mit unserer BankCard (Debitkarte) entfällt 0,00 EUR 

mit unserer Mastercard Standard/ Gold/Platinum 
(Kreditkarte) 

entfällt 0,00 EUR 
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Bargeldauszahlung an eigene Kunden bei anderen Kreditinstituten (KI)  
 

   

mit BankCard (Debitkarte) am Schalter am Geldautomaten 

 
- Sparda-Banken 
 
- CashPool-Partnerbanken 
 
- bei teilnehmenden Banken am BankCard ServiceNetz 
 

 
entfällt 

 
entfällt 

 
entfällt 

 

 
0,00 EUR 

 
0,00 EUR 

 
2,05 EUR 

 

bei inländischen KI und KI in der EU1 und den EWR-Staaten2   
die ein direktes Kundenentgelt erheben können: 
 
 -    Verfügungen im girocard-System                                        

 
 
 

entfällt 

 
 
 

entfällt 
 

- Verfügungen in anderen Zahlungssystemen  
     (Maestro/V PAY) in Euro 

entfällt 1 % vom Umsatz mind. 4,00 EUR 

          

bei inländischen KI und KI in der EU1 und den EWR-Staaten2 

die kein direktes Kundenentgelt erheben können: 
 

- Verfügungen in den folgenden Zahlungssystemen 
    (Maestro/V PAY) in Euro 

 

-   bei KI in der EU1 und den EWR-Staaten2 
      in Fremdwährung 
 
 

-   bei KI außerhalb EU1 und den EWR-Staaten2 
 

 
 
 
 

entfällt 
 
 
 

entfällt 
 
 

entfällt 
 

 
 
 
 

1 % vom Umsatz mind. 4,00 EUR 
 
 
 

1 % vom Umsatz mind. 4,00 EUR 
 
 

1 % vom Umsatz mind. 4,00 EUR 
 

   
 
 
 
   

mit Mastercard Platinum 
(Kreditkarte) 

 
am Schalter 

 
am Geldautomaten 

- im Inland und Ausland 3 2 % vom Umsatz mind. 5,50 EUR 0 EUR 

Es wird kein zusätzliches Entgelt für den Auslandseinsatz4 bei Zahlung in Fremdwährung und/oder in einem Land außerhalb der EU1 

und der EWR-Staaten2 erhoben. Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt be-
lastet. 
mit Mastercard  
Standard/Gold (Kreditkarte) 

 
am Schalter 

 
am Geldautomaten 

- im Inland und Ausland 3 2 % vom Umsatz mind. 5,50 EUR 0 EUR 

(zzgl. 2 % vom Umsatz für den Auslandseinsatz4 bei Zahlung in Fremdwährung und/oder in einem Land außerhalb der EU1 und der EWR-

Staaten2). Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt belastet. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Europäische Union (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 

Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern). 
2  EWR-Staaten (EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen).  
3  Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt belastet. 
4  Wird nur bei Zahlungen im EWR in EWR-Fremdwährungen berechnet. Stand 01/2021: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer 

Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. Zum Umrech-
nungskurs siehe Kapitel 4.6 dieses Verzeichnisses. 
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4.4 Kartengestützter Zahlungsverkehr 
 
4.4.1 Debitkarten 
 
4.4.1.1 BankCard  

- Ausgabe einer Debitkarte - 
 

-  BankCard (Debitkarte) für Kontoinhaber pro Jahr 0 EUR 

-  BankCard (Debitkarte) für Bevollmächtigte (jegliche Vollmachtart) pro Jahr  12,00 EUR 

-  Ersatzkarte1  12,00 EUR 

-  Ersatz-PIN2 6,00 EUR 
 

Auslandseinsatz3 

beim Bezahlen von Waren und Dienstleistungen in Fremdwährung und/oder  

bei Zahlung in einem Land außerhalb der EU und der EWR-Staaten4 
  1  % vom Umsatz mind. 1,00 EUR  
   max. 5,00 EUR 
    

 
4.4.2 GeldKarte                                 entfällt 

 
   

4.4.3 Mastercard  
- Ausgabe einer Kreditkarte - 
 
 Ersatzkarte5 30,00 EUR 
 Ersatz-PIN 6,00 EUR 

 Auslandseinsatz4  
  beim Bezahlen von Waren und Dienstleistungen in Fremdwährung  

  und/oder bei Zahlung in einem Land außerhalb der EWR-Staaten5 2 % vom Umsatz 
     

  Auslandseinsatz4 
   beim Bezahlen von Waren und Dienstleistungen in Fremdwährung  

   und/oder bei Zahlung in einem Land außerhalb der EWR-Staaten5  
   mit der Mastercard Platinum                                  0 EUR 
 
 
4.4.3.1 Mastercard (Standard)  
 - Ausgabe einer Kreditkarte – 

 
 pro Jahr 30,00 EUR 
 Zusatzkarte pro Jahr 30,00 EUR 
 

4.4.3.2 Mastercard (Gold) 
- Ausgabe einer Kreditkarte – 
 
 pro Jahr 75,00 EUR 
 Zusatzkarte pro Jahr 75,00 EUR 

 

 
1  Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet 

ist. 
2  Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der PIN geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatz-PIN verpflichtet ist. 
3  Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 4.6 dieses Verzeichnisses. 
4  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 

Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn,  
 Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 
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4.4.3.3 Mastercard (Platinum) 
- Ausgabe einer Kreditkarte – 
 
 pro Jahr 150,00 EUR 
 Zusatzkarte pro Jahr 150,00 EUR 
 Zutritt Flughafenlounge je Zutritt und Person 20,00 EUR 

   (Gegebenenfalls wird durch die Flughafenlounge ein zusätzliches Entgelt berechnet) 
 

4.4.4 Ausführungsfrist 
 
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers spätestens wie folgt eingeht: 

 
  

Kartenzahlungen in Euro innerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraums (EWR) 1 

max. ein Geschäftstag 

Kartenzahlungen innerhalb des Europäischen Wirt-

schaftsraums (EWR) 1 in einer anderen EWR-Währung 
als Euro 

max. vier Geschäftstage 

Kartenzahlungen außerhalb des Europäischen Wirt-

schaftsraums (EWR) 1 unabhängig von der Währung 

Die Kartenzahlung wird baldmöglichst be-
wirkt 

  
 

Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 4.1.5. 
 

 
4.5 Überweisungsverkehr 

 

4.5.1 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums1 (EWR) in 

Euro oder in anderen EWR-Währungen2 
 
4.5.1.1 Überweisungsauftrag 
 
4.5.1.1.1 Annahmefrist(en) für Überweisungen  
 
 Sofern nicht an der konkreten Annahmevorrichtung abweichende Annahmezeitpunkte angegeben sind, 
 gelten folgende Annahmefristen für Überweisungen: 

 
 

 

  
Beleghafte Zahlungsverträge 
____________________________________________________ 
 
Beleglose Zahlungen über Online-Banking und EBICS 

Öffnungszeit der jeweiligen Filiale 
____________________________________ 
 
14:00 Uhr an Geschäftstagen der Bank 

 

 
Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 4.1.5. 
 

  

 
1  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 

Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zy-
pern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 

2 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, kNorwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische 

Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
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4.5.1.1.2 Ausführungsfristen 
 
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers spätestens wie folgt eingeht: 

 
- Überweisungen in Euro 
 

 

Belegloser Überweisungsauftrag 
____________________________ 

max. ein Geschäftstag 
__________________________________________________________ 
 

Beleghafter Überweisungsauftrag 
 

max. zwei Geschäftstage 

 
 

- Überweisungen in anderen EWR-Währungen 
 

 
Belegloser Überweisungsauftrag 
_____________________________ 

 

 
 max. vier Geschäftstage 
___________________________________________________________ 
 

Beleghafter Überweisungsauftrag max. vier Geschäftstage 
 

 
 

Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 4.1.5. 
 
 
 
 
4.5.1.1.3 Entgelte für die Ausführung von Überweisungen 
 
4.5.1.1.3.1 Überweisung in der Kontowährung 

 
Gibt der Zahler ausdrücklich keine andere Weisung vor, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von ihrem 
Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Der Zahler trägt die folgenden Entgelte: 

 

 Überweisungsmodalitäten 

 je Überweisung vom Girokonto je Über- 
weisung 
per Zahl- 
schein 

als Eilüber-
weisung 
zusätzlich 

 beleghafte 
Überweisung 
 

elektronisch 
übermittelte 

Überweisung* 

per 
Dauerauf- 
trag 

bei formlo-
ser Ertei-
lung 

  

Überweisungsart 
      

Überweisung mit IBAN in Euro 
innerhalb der Bank 

 1,50 EUR 0 EUR 0 EUR 1,50 EUR entfällt entfällt 

Überweisung mit IBAN in Euro 
an einen anderen Zahlungs-
dienstleister 

1,50 EUR 0 EUR 0 EUR 1,50 EUR entfällt 20,00 EUR 

* Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefonbanking, Online-Banking, Homebanking oder Datenfernübertragung (DFÜ). 
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4.5.1.1.3.2 Überweisung in einer anderen Währung als der Kontowährung 
 
Entgeltpflichtiger 
 
Gibt der Zahler ausdrücklich keine andere Weisung vor, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von ihrem 
Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Der Zahler trägt die folgenden Entgelte: 
 
 
Höhe der Entgelte 
 
 

Zielland 
 

Überweisungs- 
betrag 

bis zu                       EUR 

Konventionelle 
Abwicklung 

EUR 

Abwicklung im 
TIPANET 

EUR 
 

Tschechien 
 

 
400.000,00 CZK 

  
7,50 EUR 

 
EWR-Staaten 

 

 
(keine Betragsgrenze) 

 
0,15 % mind. 10,00 EUR 
             max. 75,00 EUR 

 

 
 
 
4.5.1.1.4 Sonstige Entgelte 

 
Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten  
Überweisungsauftrags durch die Bank 2,00 EUR 
 
Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach Zugang des Überweisungsauftrags 12,50 EUR 
 
Bemühung der Bank um Wiederbeschaffung von Überweisungen mit fehlerhafter  
Angabe der Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den Kunden 40,00 EUR 
 
Dauerauftrag: 
Einrichtung auf Wunsch des Kunden 0,00 EUR 
Änderung auf Wunsch des Kunden 0,00 EUR 
Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch der Kunden 0,00 EUR 
 
 
 

4.5.1.2 Entgelte bei Überweisungsgutschriften 
 

Bei einem Überweisungseingang werden von der Bank folgende Entgelte berechnet: 
 
  

Überweisungsgutschriften aus Überweisungsbetrag 
 

bis zu                                    EUR 

Konventionelle Abwicklung 
 

EUR 
Überweisung in Euro innerhalb der 
Bank 

(keine Betragsgrenze) 0,00 

Überweisung in Euro von einem 
anderen Zahlungsdienstleister 

(keine Betragsgrenze) 0,00 

Überweisung, die auf eine  
andere Währung eines EWR-
Mitgliedstaates lautet 

(keine Betragsgrenze) 

Bei Eingang über DZ Bank: 
0,15 % mind. 10,00 EUR/max. 75,00 EUR 
 

Bei Eingang über andere deutsche Ban-
ken werden die dort üblichen Entgelte 
abgezogen. 
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4.5.2 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR1) in 

Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung2) sowie Überweisungen in Staaten außer-

halb des EWR (Drittstaaten3) 
 
 

4.5.2.1 Überweisungsaufträge 
 
4.5.2.1.1 Ausführungsfristen 
 

Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt. 
 
 
4.5.2.1.2 Entgelte für die Ausführung von Überweisungen 
 
4.5.2.1.2.1 Überweisungen innerhalb Deutschland und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 

 (EWR)1 in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung4) 
 
 Gibt der Zahler ausdrücklich keine andere Weisung vor, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von ihrem 

Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Der Zahler trägt die folgenden Entgelte: 
  

Zielland 

 
Überweisungsbetrag 

 
bis zu                                     EUR 

 
Konventionelle Abwicklung 

 
EUR 

EWR-Staaten (keine Betragsgrenze)        0,15 % mind. 10,00 EUR 
                    max. 75,00 EUR 

 
 
4.5.2.1.2.2 Überweisungen in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Drittstaaten) 
 

 
Entgeltpflichtiger 

 
Bei einer Überweisung kann der Zahler zwischen folgenden Entgeltverteilungen wählen: 

 
 0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte 
 1: Zahler trägt alle Entgelte 
 2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte 
 
Hinweis: 
 
   Bei der Entgeltweisung “0” können durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister und den Zahlungs- 

 dienstleister des Zahlungsempfängers vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen  
 werden. 


   Bei der Entgeltweisung “2” können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom Überweisungs- 
betrag  gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 

 

 
1  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 

Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zy-
pern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 

2  Z.B. US-Dollar. 
3 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 

Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien,  Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen). 

 
4 Z.B. US-Dollar. 
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Höhe der Entgelte 
 

Zielland/  
Währung 

Überweisungs- 
betrag 

Konventionelle Abwicklung Abwicklung im  
TIPANET 

  0 1 0 1 
 bis zu EUR EUR EUR EUR EUR 

Drittstaaten (keine Betraggrenze) 0,15 % mind. 10,00 EUR 
               max. 75,00 EUR 

zzgl. Fremdspesen-
pauschale von:  

20,00 EUR 

  

 
Kanada 

 
9.999.999,99 CAD 

    
entfällt 

 
7,50 

Kanada-TIPA-to-
cheque 

50.000,00 CAD    entfällt 7,50 

Schweiz 10.000.000,00 CHF    entfällt 7,50 

       

USA 
USA-TIPA-to-
cheque 

99.999.999,99 USD 
 

100.000,00 USD 
 

 
 

  entfällt 
 

entfällt 

7,50 
 

7,50 

 
 

 
4.5.2.1.3   Sonstige Entgelte 
 
    Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach Zugang des Überweisungsauftrags      12,50 EUR 
 
    Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrags 
    durch die Bank                          2,00 EUR 
 
    Bemühung der Bank um Wiederbeschaffung von Überweisungen mit fehlerhafter      40,00 EUR 
    Angabe der Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den Kunden         zzgl. fremde Kosten 
                                    
    Entgelt für die Reparatur zur Ausführung als STP-Zahlungen 
    (zzgl. zum Bearbeitungsentgelt)                     5,00 EUR 
 
    Entgelt  für die Ausführung als NON-STP-Zahlung (zzgl. zum Bearbeitungsentgelt)      25,00 EUR 
    Eilzuschlag (zzgl. zum Bearbeitungsentgelt)                   5,00 EUR 
 
    Dauerauftrag: 
    Einrichtung auf Wunsch des Kunden                    0,00 EUR 

Änderung auf Wunsch des Kunden                     0,00 EUR 
   Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch des Kunden              0,00 EUR 
 
4.5.2.2 Überweisungsgutschriften 
 

Entgeltpflichtiger 
 
Wer für die Ausführung der Überweisung die anfallenden Entgelte zu tragen hat, bestimmt sich danach, welche Ent-
geltregelung zwischen dem Zahler und dessen Zahlungsdienstleister getroffen wurde. Folgende Vereinbarungen sind 
möglich: 

 
 0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte 
 1: Zahler trägt alle Entgelte 
 2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte 
 
Hinweis: 
 
  Bei der Entgeltweisung “0” können durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister und den Zahlungs- 

 dienstleister des Zahlungsempfängers vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 
 

  Bei der Entgeltweisung “2” können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom Überweisungsbetrag 
gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 
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Höhe der Entgelte 
 
Bei einer Entgeltweisung “0” oder “2” werden von der Bank folgende Entgelte berechnet: 

 

Absenderland / Währung 
Überweisungsbetrag 

 
bis zu                                    EUR 

Konventionelle Abwicklung 
 

EUR 
Schweiz/Euro mit 
IBAN/BIC 

(keine Betragsgrenze) 0,00 

Übrige Länder (keine Betragsgrenze) 

Bei Eingang über DZ Bank: 
0,15 % mind. 10,00 EUR/max. 75,00 EUR 
 

Bei Eingang über andere deutsche Ban-
ken werden die dort üblichen Entgelte 
abgezogen. 

 
4.6 Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften 

 
4.6.1  Fremdwährungsgeschäfte ohne kartengebundene Zahlungsvorgänge 
 

Außerhalb von Festpreisgeschäften wird bei Umrechnungen von Euro in Fremdwährungen oder umgekehrt wie folgt verfahren (soweit 
nichts anderes vereinbart ist): 
 
(1) Abrechnungskurs 
Die Bank rechnet bei Kundengeschäften (z. B. Zahlungsein- bzw. –ausgängen) in fremder Währung (Devisen) den An- und Verkauf von 
Devisen zu dem nach Ziff. 2 festgesetzten An- bzw. Verkaufskurs ab. Die Abrechnung von Fremdwährungsgeschäften, die die Bank im 
Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs bis um 12.00 Uhr nicht mehr durchführen kann, rechnet die Bank zu dem am nächsten 
Handelstag festgesetzten Kurs ab. 
(2) Ermittlung der Abrechnungskurse für Devisengeschäfte 
Die Ermittlung der jeweiligen Devisenkurse findet durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 
einmal an jedem Handelstag beginnend ab 13 Uhr (Abrechnungszeitraum) unter Berücksichtigung der im internationalen Devisenmarkt 
für die jeweilige Währung notierten (quotierten) Kurse statt. Die An- und Verkaufskurse basieren auf den ermittelten Devisenkursen. 
(3) Veröffentlichung der Devisenkurse 
Die Devisenkurse werden an jedem Handelstag im Internet unter www.genofx.dzbank.de ab 14 Uhr veröffentlicht und stellen die Re-
ferenzwechselkurse der jeweiligen Währung dar. 
(4) Kursänderungen 
Eine Änderung des in Ziff. 3 genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden 
wirksam. 
 
 

4.6.2  Fremdwährungsgeschäfte im Zusammenhang mit kartengebundenen Zahlungsvorgängen 
 

4.6.2.1  Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in einer EWR-Währung 
 

Bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen innerhalb des EWR in einer von Euro abweichenden EWR-Währung11 rechnet die Bank den 
Fremdwährungsumsatz zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (Referenzwechselkurs) in 
Euro um.  
 
Dieser Wechselkurs ist abrufbar auf www.ecb.europa.eu unter „Statistics“ und „Euro foreign exchange reference rates“. Änderungen 
des Wechselkurses werden unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam.  
 
Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-Betrag und der Wechselkurs werden dem Karteninhaber mitgeteilt.  
 
 
 

4.6.2.2  Zahlungsvorgänge innerhalb des EWR in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwäh- 
 rung) und Zahlungsvorgänge außerhalb des EWR (Drittstaaten)  

 
Bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen innerhalb des EWR in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung) 
und bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen außerhalb des EWR (Drittstaaten) in fremder Währung rechnet grundsätzlich die je-
weilige internationale Kartenorganisation den Betrag zu dem von ihr für die jeweilige Abrechnung festgesetzten Wechselkurs in Euro 
um und belastet der Bank einen Euro-Betrag. Der Karteninhaber hat der Bank diesen Betrag zu ersetzen. Der Fremdwährungsumsatz, 
der Euro-Betrag und der sich daraus ergebende Wechselkurs werden dem Karteninhaber mitgeteilt. Dieser Kurs stellt zugleich den 
Referenzwechselkurs dar. Änderungen der von den Kartenorganisationen festgesetzten Wechselkurse werden unmittelbar und ohne 
vorherige Benachrichtigung wirksam. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Abrechnung des Fremdwährungsumsatzes ist der von der Einrei-
chung des Umsatzes durch die Kartenakzeptanzstelle bei der Bank abhängige nächstmögliche Abrechnungstag der jeweiligen interna-
tionalen Kartenorganisation. 

 
1  Stand 01/2021: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische KroneNorwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schwei-

zer Franken (als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
 

http://www.genofx.dzbank.de/
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4.7 Außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren und sonstige Beschwerdemöglichkeit 
 
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe teil. Für die Beile-
gung von Streitigkeiten mit der Bank besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags 
auf Abschluss eines Basiskontovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche 
Bankengruppe anzurufen (https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). Näheres regelt die „Verfahrensord-
nung für die außergerichtliche Schlichtung von Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen 
Bankengruppe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax 
oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken - 
BVR, Schellingstraße 4, 10785 Berlin, Fax: 030 2021-1908, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten. 
 

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c 
bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zah-
lungskontengesetzes und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine Be-
schwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. Zudem besteht in diesen Fällen auch die Mög-
lichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank (Name und Anschrift siehe oben Ziffer 4.1.1) einzulegen. Die Bank 
wird Beschwerden in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten. 
 
Die Europäische Kommission erstellt unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen 
Online-Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit. 

 
 

Mahnung in Verzug gerät. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

